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HINWEISE FÜR DEN LESER 
 
 

 Die Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats werden jährlich veröffent-
licht. Der vorliegende Band enthält die Resolutionen und Beschlüsse des Rates im Jahr 
1999 zu Sachfragen sowie Beschlüsse zu einigen wichtigeren Verfahrensfragen. Die 
Resolutionen und Beschlüsse sind in Teil I und Teil II jeweils unter einem allge-
meinen Titel aufgeführt, der auf die behandelten Fragen hinweist. In jedem dieser Tei-
le sind die Fragen nach dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen Behandlung durch den Rat im 
Berichtsjahr geordnet; die Resolutionen und Beschlüsse zu den einzelnen Fragen sind 
in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. 
 
 Die Resolutionen sind in der Reihenfolge ihrer Verabschiedung nummeriert. Jeder 
Resolution folgt eine Angabe des Abstimmungsergebnisses. Beschlüsse werden ge-
wöhnlich ohne Abstimmung gefaßt; hat jedoch eine Abstimmung stattgefunden, ist 
das Ergebnis unmittelbar nach dem Beschluß aufgeführt. 
 

* 
 

*          * 
 
 

BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 
 
 Die Dokumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von Resolution 3355 
(XXIX) der Generalversammlung vom 18. Dezember 1974 ab 1. Juli 1975 ins Deut-
sche zu übersetzen sind (alle Resolutionen der Generalversammlung, des Sicherheits-
rats und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum Offiziellen 
Protokoll der Generalversammlung), werden bei Quellenangaben in Deutsch zitiert, 
auch wenn die Übersetzung noch nicht erschienen sein sollte. Das gleiche gilt für die 
schon vor dem 1. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten Organe. (Die 
Resolutionen des Sicherheitsrats liegen schon ab 1. Januar 1975 in Deutsch vor.) Die 
Titel anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von Bestellungen nicht über-
setzt. 

 
 

TECHNISCHER HINWEIS 
 

 Aus technischen Gründen kann im Falle des vorliegenden Bandes nicht gewährlei-
stet werden, daß die darin enthaltenen Dokumente vollständig beziehungsweise ohne 
Zeilenduplizierung und mit korrekter Trennung abgedruckt sind. Im Zweifelsfall ist 
das fehlerfreie Dokument auf der Webseite des Deutschen Übersetzungsdienstes der 
Vereinten Nationen http://www.un.org/Depts/german zu finden. 
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Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 
 

Teil I. Fragen, die vom Sicherheitsrat aufgrund seiner Verantwortung für 
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
behandelt wurden 

 

DIE SITUATION IN SIERRA LEONE 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat jedes 
Jahr seit 1995 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3963. Sitzung am 7. Januar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Sierra Leones einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Sierra Leone" teilzunehmen. 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab1: 

  "Der Sicherheitsrat bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die Angriffe bewaff-
neter Rebellen der ehemaligen Junta und der Revolutionären Einheitsfront in der Haupt-
stadt Sierra Leones sowie über das Leiden und die Verluste an Menschenleben, die da-
durch verursacht wurden. Er verurteilt den unannehmbaren Versuch der Rebellen, die 
demokratisch gewählte Regierung Sierra Leones mit Gewalt zu stürzen. Der Rat verur-
teilt außerdem die fortdauernde Terrorkampagne der Rebellen gegen die Bevölkerung 
von Sierra Leone und insbesondere die Greueltaten gegen Frauen und Kinder. Der Rat 
verlangt, daß die Rebellen ihre Waffen sofort niederlegen und alle Gewalttätigkeiten 
einstellen. Der Rat bekundet erneut seine feste Unterstützung für die legitime, demokra-
tisch gewählte Regierung von Präsident Ahmad Tejan Kabbah. 

  Der Rat verurteilt nachdrücklich alle diejenigen, die den Rebellen in Sierra Leone 
namentlich durch die Lieferung von Waffen und die Bereitstellung von Söldnern Unter-
stützung gewährt haben. In diesem Zusammenhang verleiht er seiner ernsthaften Be-
sorgnis über Berichte Ausdruck, wonach den Rebellen insbesondere vom Hoheitsgebiet 
Liberias aus eine derartige Unterstützung gewährt wird. Er erklärt erneut, daß alle Mit-
gliedstaaten verpflichtet sind, die bestehenden Waffenembargos genau einzuhalten. In 
diesem Zusammenhang fordert der Rat den Ausschuß nach Resolution 985 (1995) und 
den Ausschuß nach Resolution 1132 (1997) nachdrücklich auf, energische Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Verstöße gegen die Embargos zu untersuchen, und dem Rat einen 
Bericht vorzulegen, der gegebenenfalls auch Empfehlungen enthält. 

  Der Rat betont, wie wichtig der Dialog und die nationale Aussöhnung für die Wie-
derherstellung dauerhaften Friedens und dauerhafter Stabilität in Sierra Leone sind. Der 
Rat begrüßt die Anstrengungen, die die Regierung von Präsident Kabbah unternimmt, 
um den Konflikt beizulegen, und macht sich ferner den Ansatz zu eigen, der in dem 
Schlußkommuniqué der am 28. Dezember 1998 in Abidjan abgehaltenen Tagung des 
Sechser-Ausschusses für Sierra Leone der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten2 dargelegt ist. Er begrüßt die Angebote führender Politiker der Region mit 
dem Ziel, den Konflikt beizulegen, und fordert sie und namentlich den Sechser-
Ausschuß in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, den Friedensprozeß zu erleich-
tern. Er fordert außerdem den Generalsekretär auf, alles zu tun, um diese Anstrengun-
gen zu unterstützen, namentlich auch durch seinen Sonderbeauftragten. 

_______________ 
1 S/PRST/1999/1. 
2 S/1998/1232, Anlage. 
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  Der Rat verleiht außerdem seiner Besorgnis über die schwerwiegenden humanitä-
ren Folgen der Eskalation der Kampfhandlungen in Sierra Leone Ausdruck. Er fordert 
alle Staaten und internationalen Organisationen auf, geeignete humanitäre Hilfe zu lei-
sten, und fordert alle Parteien in Sierra Leone auf, für die humanitäre Hilfe Zugang zu 
gewähren. Der Rat stellt fest, daß die Organisationen der Vereinten Nationen sich der 
wachsenden Zahl der Flüchtlinge in den Nachbarländern annehmen, und fordert alle 
Staaten auf, dafür zu sorgen, daß die humanitären Organisationen über angemessene 
Ressourcen verfügen, um dem zusätzlichen Bedarf entsprechen zu können.  

  Der Rat spricht den Soldaten der Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemein-
schaft der westafrikanischen Staaten in Sierra Leone seine Anerkennung für den Mut 
und die Entschlossenheit aus, die sie im Laufe des letzten Jahres bei ihren Bemühungen 
zur Aufrechterhaltung der Sicherheit in Sierra Leone an den Tag gelegt haben. Er 
spricht außerdem der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra Leone und 
dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs seine Anerkennung für den entscheiden-
den Beitrag aus, den sie zu den Anstrengungen zur Wiederherstellung der Stabilität in 
dem Land geleistet haben. Der Rat fordert alle Staaten nachdrücklich auf, dringend Res-
sourcen, namentlich logistische und sonstige Unterstützung, bereitzustellen, um mit da-
zu beizutragen, daß in Sierra Leone eine wirksame Friedenssicherungspräsenz aufrecht-
erhalten wird.  

  Der Rat bekundet seine Absicht, die Situation auch weiterhin genau zu verfolgen 
und weitere gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen umgehend zu prüfen." 

  Auf seiner 3964. Sitzung am 12. Januar 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Sierra 
Leones und Togos einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

  "Die Situation in Sierra Leone 

 Dritter Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Ver-
einten Nationen in Sierra Leone (S/1998/1176) 

 Sonderbericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Sierra Leone (S/1999/20)". 

 

Resolution 1220 (1999) 
vom 12. Januar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolution 1181 (1998) vom 13. Juli 1998 und die Erklärung 
seines Präsidenten vom 7. Januar 19991, 

  mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die jüngste Verschlechterung der Situa-
tion in Sierra Leone sowie in Unterstützung aller Anstrengungen, die auf die Beilegung des 
Konflikts und die Wiederherstellung dauerhaften Friedens und anhaltender Stabilität abzielen, 

  nach Behandlung des dritten Zwischenberichts des Generalsekretärs über die Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Sierra Leone vom 16. Dezember 19983 und seines Son-
derberichts über die Mission vom 7. Januar 19994 sowie Kenntnis nehmend von den darin 
enthaltenen Empfehlungen, 

  1. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra 
Leone bis zum 13. März 1999 zu verlängern; 

_______________ 
3 S/1998/1176. 
4 S/1999/20. 
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 2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 37 seines Son-
derberichts, die Zahl der Militärbeobachter der Mission zu reduzieren und nur eine geringe 
Anzahl in Conakry zu belassen, die zusammen mit dem erforderlichen Zivilpersonal zur fach-
lichen und logistischen Unterstützung unter der Leitung seines Sonderbeauftragten nach Sier-
ra Leone zurückkehren würden, sobald die Lage es zuläßt; 

  3. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Situation in Sierra Leone genau un-
terrichtet zu halten und dem Rat spätestens am 5. März 1999 einen weiteren Bericht vorzule-
gen, der Empfehlungen zur künftigen Dislozierung der Mission sowie zur Wahrnehmung ih-
res Mandats enthält; 

  4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3964. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

  Auf seiner 3986. Sitzung am 11. März 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Sierra Leones einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Sierra Leone 

 Fünfter Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone (S/1999/237)". 

 

Resolution 1231 (1999) 
vom 11. März 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1181 (1998) vom 13. Juli 1998 und 1220 (1999) 
vom 12. Januar 1999 sowie die Erklärung seines Präsidenten vom 7. Januar 19991, 

  mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorgnis über die prekäre Situation in Sierra 
Leone, 

  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Achtung der Souveränität, der poli-
tischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit Sierra Leones, 

  nach Behandlung des fünften Berichts des Generalsekretärs über die Beobachtermission 
der Vereinten Nationen in Sierra Leone vom 4. März 19995 sowie Kenntnis nehmend von den 
darin enthaltenen Empfehlungen, 

  1. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra 
Leone bis zum 13. Juni 1999 zu verlängern; 

  2. begrüßt es, daß der Generalsekretär beabsichtigt, die Mission in Freetown bald-
möglichst wiedereinzurichten und zu diesem Zweck die derzeitige Zahl der Militärbeobachter 
und des Menschenrechtspersonals zu erhöhen, wie in den Ziffern 46 und 54 seines Berichts5 
angegeben, und das erforderliche Personal zur Unterstützung der Wiedereinrichtung der Mis-
sion in Freetown zu verlegen, wobei die dortige Sicherheitslage genau beachtet werden wird; 

  3. verurteilt die von den Rebellen gegen die Zivilbevölkerung Sierra Leones began-
genen Greueltaten, namentlich gegen Frauen und Kinder, mißbilligt alle Verstöße gegen die 
Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht, die in Sierra Leone während der jüngsten 
Eskalation der Gewalt stattgefunden haben, wie in den Ziffern 21 bis 28 des Berichts des Ge-
neralsekretärs ausgeführt, insbesondere die Rekrutierung von Kindern als Soldaten, und for-

_______________ 
5 S/1999/237. 
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dert die zuständigen Behörden nachdrücklich auf, allen Vorwürfen solcher Verstöße nachzu-
gehen, mit dem Ziel, die Täter vor Gericht zu stellen; 

  4. fordert alle Konfliktparteien in Sierra Leone auf, die Menschenrechte und das hu-
manitäre Völkerrecht sowie die Neutralität und Unparteilichkeit des humanitären Personals in 
vollem Umfang zu achten und für die unbeschränkte und unbehinderte Auslieferung der hu-
manitären Hilfsgüter an die betroffenen Bevölkerungsgruppen Sorge zu tragen; 

  5. bekundet seine tiefe Besorgnis über die anhaltenden Berichte, wonach den Rebel-
len in Sierra Leone Unterstützung gewährt wird, namentlich durch die Lieferung von Waffen 
und die Bereitstellung von Söldnern, insbesondere vom Hoheitsgebiet Liberias aus; 

  6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Schreiben des Präsidenten Liberias vom 
23. Februar 1999 an den Generalsekretär6 und von der Erklärung der Regierung Liberias vom 
19. Februar 19997 über die Maßnahmen, die sie ergreift, um die Beteiligung liberianischer 
Staatsangehöriger an den Kampfhandlungen in Sierra Leone  zu verhindern, insbesondere 
auch Maßnahmen, um liberianische Kämpfer zur Rückkehr zu bewegen, sowie Anweisungen 
an die liberianischen nationalen Sicherheitsbehörden, um sicherzustellen, daß keine grenz-
überschreitenden Waffenverschiebungen und keine Durchlieferungen von Waffen und Muni-
tion durch liberianisches Hoheitsgebiet stattfinden, und ersucht den Generalsekretär, auch 
weiterhin in Abstimmung mit den Ländern der Mano-Fluß-Union und anderen Mitglied-
staaten der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten die Durchführbarkeit und 
Wirksamkeit der Dislozierung von Beobachtern der Vereinten Nationen zusammen mit Trup-
pen der Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten an 
der Grenze zwischen Liberia und Sierra Leone zu prüfen; 

  7. bekräftigt die Verpflichtung aller Staaten, die Bestimmungen des mit seiner Reso-
lution 1171 (1998) vom 5. Juni 1998 verhängten Embargos für den Verkauf oder die Liefe-
rung von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial strikt einzuhalten; 

  8. bekundet seine Absicht, die Frage der Auslandsunterstützung für die Rebellen in 
Sierra Leone weiter genau zu überprüfen und weitere Schritte zur Behandlung dieser Frage 
im Lichte der Entwicklungen am Boden in Erwägung zu ziehen; 

  9. bekundet seine Unterstützung für alle Anstrengungen, insbesondere diejenigen der 
Mitgliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, den Konflikt auf 
friedlichem Wege beizulegen und in Sierra Leone wieder dauerhaften Frieden und Stabilität 
herzustellen, ermutigt den Generalsekretär, über seinen Sonderbeauftragten für Sierra Leone 
den diesbezüglichen Dialog zu erleichtern, begrüßt die Erklärung des Präsidenten Sierra Leo-
nes vom 7. Februar 1999, in der er der Bereitschaft seiner Regierung Ausdruck verleiht, ihre 
Bemühungen um einen Dialog mit den Rebellen fortzusetzen8, und fordert alle beteiligten 
Parteien, insbesondere die Rebellen, auf, sich ernsthaft an diesen Bemühungen zu beteiligen; 

  10. würdigt die Anstrengungen, die die Überwachungsgruppe zur Wiederherstellung 
des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in Sierra Leone unternimmt, und fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, der Überwachungsgruppe finanzielle und logistische Unterstützung zu 
gewähren und die Gewährung einer raschen bilateralen Hilfe an die Regierung Sierra Leones 
zum Aufbau einer neuen sierraleonischen Armee zur Verteidigung des Landes in Erwägung 
zu ziehen; 

  11. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Situation in Sierra Leone genau un-
terrichtet zu halten und ihm spätestens am 5. Juni 1999 einen weiteren Bericht vorzulegen, 
der Empfehlungen zur künftigen Dislozierung der Mission sowie zur Erfüllung ihres Mandats 
enthält; 

_______________ 
6 S/1999/213. 
7 S/1999/193. 
8 S/1999/138, Anlage. 
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  12. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3986. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4005. Sitzung am 15. Mai 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Sierra Leones einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in 
Sierra Leone" teilzunehmen. 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab9: 

  "Der Sicherheitsrat betont, daß eine politische Gesamtregelung und die nationale 
Aussöhnung für die friedliche Beilegung des Konflikts in Sierra Leone unverzichtbar 
sind. In diesem Zusammenhang begrüßt er es, daß eine Delegation der Rebellen vor 
kurzem interne Gespräche in Lomé geführt hat, und fordert die Regierung Sierra Leones 
und die Vertreter der Rebellen nachdrücklich auf, sicherzustellen, daß dem unverzügli-
chen Beginn direkter Gespräche keine weiteren Hindernisse im Weg stehen. 

  Der Rat fordert alle Beteiligten auf, weiterhin für den Verhandlungsprozeß einzu-
treten und in ihrer Einstellung zu diesem Prozeß Flexibilität zu beweisen. In diesem Zu-
sammenhang unterstreicht der Rat seine nachdrückliche Unterstützung für die Vermitt-
lungsbemühungen der Vereinten Nationen im Rahmen des Lomé-Prozesses, ins-
besondere für die Tätigkeit des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs mit dem Ziel 
der Erleichterung des Dialogs und für die entscheidende Rolle, die der Präsident Togos 
dabei spielt. 

  Der Rat würdigt abermals die fortgesetzten Anstrengungen, die die Regierung 
Sierra Leones und die Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafri-
kanischen Staaten zur Wiederherstellung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität 
in Sierra Leone unternehmen, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, die 
Überwachungsgruppe nachhaltig zu unterstützen. 

  Der Rat verurteilt die von den Rebellen bei ihren jüngsten Angriffen, insbesondere 
in Masiaka und Port Loko, an Zivilpersonen begangenen Massaker und Greueltaten, die 
Sachschäden und die anderen Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre 
Völkerrecht. Er fordert die Rebellen auf, diese Handlungen sofort einzustellen, und for-
dert die Führer der Rebellen nachdrücklich auf, alle Geiseln und Entführten unverzüg-
lich freizulassen. 

  Der Rat fordert beide Parteien nachdrücklich auf, sich für die Dauer der Gespräche 
von Lomé auf eine Einstellung der Feindseligkeiten zu verpflichten, sicherzustellen, daß 
diese am Boden voll geachtet wird, und konstruktiv und nach Treu und Glauben auf ein 
Waffenruheabkommen hinzuarbeiten. Er fordert beide Seiten auf, alle feindseligen oder 
aggressiven Handlungen zu unterlassen, die die Gespräche untergraben könnten. 

  Der Rat begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, in Erwartung einer Einstellung 
der Feindseligkeiten die Präsenz der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sier-
ra Leone vor Ort im Rahmen der zur Zeit genehmigten Personalstärke und nach Maßga-
be der Sicherheitslage zu verstärken. Der Rat begrüßt außerdem die Absicht des Gene-
ralsekretärs, ein Bewertungsteam nach Sierra Leone zu entsenden mit dem Auftrag, zu 
untersuchen, wie eine erweiterte Mission mit einem geänderten Mandat und Einsatz-
konzept im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen zwischen der Re-
gierung Sierra Leones und den Rebellen zur Durchführung eines Waffenruhe- und Frie-
densabkommens beitragen könnte, und bekundet seine Bereitschaft, diesbezügliche 
Empfehlungen des Generalsekretärs zu prüfen. 

_______________ 
9 S/PRST/1999/13. 
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  Der Rat betont jedoch, daß er nur dann bereit sein wird, den Einsatz von Beobach-
tern in ganz Sierra Leone in Erwägung zu ziehen, wenn eine glaubhafte Waffenruhe 
herrscht, die von allen Seiten geachtet wird, und wenn sich alle Parteien auf ein Rah-
men-Friedensabkommen verpflichtet haben. 

  Der Rat unterstreicht, welche Bedeutung im Zusammenhang mit einer dauerhaften 
Lösung des Konflikts in Sierra Leone einem Plan für die international überwachte Ent-
waffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der Exkombattanten, namentlich 
auch der Kindersoldaten, zukommt. Er verweist außerdem auf die Notwendigkeit einer 
sicheren und rechtzeitigen Beseitigung der eingesammelten Waffen im Einklang mit je-
dem schließlich geschlossenen Friedensabkommen. 

  Der Rat bekräftigt die Verpflichtung aller Staaten, die Bestimmungen des mit sei-
ner Resolution 1171 (1998) vom 5. Juni 1998 verhängten Embargos für den Verkauf 
oder die Lieferung von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial strikt einzuhalten. 

  Der Rat bekundet erneut seine ernste Besorgnis über die humanitäre Lage in Sierra 
Leone und fordert alle Parteien, insbesondere die Führer der Rebellen, nachdrücklich 
auf, den sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe an alle Bedürftigen zu 
gewährleisten. 

  Der Rat erklärt erneut, daß für die Herbeiführung einer friedlichen und dauerhaften 
Lösung des Konflikts in Sierra Leone nach wie vor die Regierung und das Volk Sierra 
Leones verantwortlich sind, unterstreicht jedoch erneut, daß die internationale Gemein-
schaft fest entschlossen ist, eine tragfähige Friedensregelung zu unterstützen. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

  Auf seiner 4012. Sitzung am 11. Juni 1999 beschloß der Rat, den Vertreter Sierra Leo-
nes einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Sierra Leone 

 Sechster Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone (S/1999/645)". 

 

Resolution 1245 (1999) 
vom 11. Juni 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1181 (1998) vom 13. Juli 1998, 1220 (1999) vom 
12. Januar 1999 und 1231 (1999) vom 11. März 1999 sowie auf die Erklärungen seines Präsi-
denten vom 7. Januar1 und 15. Mai 19999, 

  in Anerkennung der Kooperation der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten und ihrer Überwachungsgruppe, 

  mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Besorgnis über die prekäre Situation in Sierra Le-
one, 

  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Achtung der Souveränität, der poli-
tischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit Sierra Leones, 

  nach Behandlung des sechsten Berichts des Generalsekretärs über die Beobachtermis-
sion der Vereinten Nationen in Sierra Leone vom 4. Juni 199910 sowie Kenntnis nehmend von 
den darin enthaltenen Empfehlungen, 

  1. beschließt, das Mandat der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra 
Leone bis zum 13. Dezember 1999 zu verlängern; 

_______________ 
10 S/1999/645. 
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  2. betont, daß eine politische Gesamtregelung und die nationale Aussöhnung für die 
Herbeiführung einer friedlichen Lösung des Konflikts in Sierra Leone unverzichtbar sind, und 
begrüßt die Abhaltung von Gesprächen zwischen der Regierung Sierra Leones und Vertretern 
der Rebellen in Lomé; 

  3. fordert alle Beteiligten auf, sich auch weiterhin auf den Verhandlungsprozeß zu 
verpflichten und dabei Flexibilität zu zeigen, unterstreicht seine nachdrückliche Unterstüt-
zung für alle, die an den Vermittlungsbemühungen der Vereinten Nationen im Rahmen des 
Lomé-Prozesses beteiligt sind, insbesondere für die Arbeit des Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs zur Erleichterung des Dialogs, sowie für die Schlüsselrolle des Präsidenten Togos 
als derzeitiger Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und 
unterstreicht, daß die internationale Gemeinschaft fest entschlossen ist, eine bestandfähige 
Friedensregelung zu unterstützen; 

  4. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, wie in den Ziffern 52 bis 57 
seines Berichts dargelegt, sich im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Verhandlungen 
zwischen der Regierung Sierra Leones und den Vertretern der Rebellen in Lomé erneut an den 
Rat zu wenden und ihm Empfehlungen betreffend eine erweiterte Präsenz der Mission in Sier-
ra Leone mit einem geänderten Mandat und Einsatzkonzept vorzulegen, und unterstreicht, 
daß weitere mögliche Dislozierungen der Mission unter Berücksichtigung der Sicherheitslage 
geprüft werden sollen; 

  5. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Situation in Sierra Leone genau un-
terrichtet zu halten; 

  6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4012. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 4035. Sitzung am 20. August 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Sierra Leones einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Sierra Leone 

 Siebter Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone (S/1999/836 und Add.1)". 

Resolution 1260 (1999) 
vom 20. August 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1171 (1998) vom 5. Juni 1998, 1181 (1998) vom 
13. Juli 1998, 1231 (1999) vom 11. März 1999 und andere einschlägige Resolutionen sowie 
auf die Erklärung seines Präsidenten vom 15. Mai 19999, 

  sowie unter Hinweis darauf, daß das Mandat der Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Sierra Leone gemäß seiner Resolution 1245 (1999) vom 11. Juni 1999 bis zum 
13. Dezember 1999 dauert, 

  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Achtung der Souveränität, der poli-
tischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit Sierra Leones, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 30. Juli 199911, 

  1. begrüßt die Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der Regierung 
Sierra Leones und der Revolutionären Einheitsfront Sierra Leones am 7. Juli 1999 in Lomé12 
und beglückwünscht den Präsidenten Togos, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, 

_______________ 
11 S/1999/836 und Add.1. 
12 S/1999/777, Anlage. 
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die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und alle, die die Verhandlungen in 
Lomé erleichtert haben, zu ihrem Beitrag dazu; 

  2. beglückwünscht die Regierung Sierra Leones zu ihren mutigen Bemühungen um 
die Herbeiführung des Friedens, insbesondere durch den Erlaß von Rechtsvorschriften und 
andere Maßnahmen, die sie bereits zur Durchführung des Friedensabkommens ergriffen hat, 
beglückwünscht außerdem die Führung der Revolutionären Einheitsfront dazu, daß sie diesen 
entscheidenden Schritt auf dem Weg zum Frieden getan hat, und fordert beide auf, sicherzu-
stellen, daß die Bestimmungen des Abkommens in vollem Umfang angewendet werden; 

  3. beglückwünscht außerdem die Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft 
der westafrikanischen Staaten zu dem herausragenden Beitrag, den sie zur Wiederherstellung 
der Sicherheit und Stabilität in Sierra Leone, zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Förde-
rung einer friedlichen Regelung des Konflikts geleistet hat, und fordert alle Staaten nach-
drücklich auf, der Überwachungsgruppe auch weiterhin technische, logistische und finanziel-
le Unterstützung zu gewähren, damit sie ihre entscheidend wichtige Präsenz aufrechterhalten 
und ihre Aufgaben in Sierra Leone weiter wahrnehmen kann, namentlich auch über den Treu-
handfonds der Vereinten Nationen, der zur Unterstützung der Friedenssicherung und der 
damit zusammenhängenden Aktivitäten in Sierra Leone eingerichtet wurde; 

  4. genehmigt die vorläufige Erweiterung der Beobachtermission der Vereinten Natio-
nen in Sierra Leone auf bis zu 210 Militärbeobachter samt der Ausrüstung und der verwal-
tungstechnischen und medizinischen Unterstützung, die sie benötigt, um die in Ziffer 38 des 
Berichts des Generalsekretärs13 beschriebenen Aufgaben wahrzunehmen, und beschließt, daß 
diese zusätzlichen Militärbeobachter nach Maßgabe der Sicherheitslage disloziert werden und 
daß die Überwachungsgruppe, wie in Ziffer 39 des Berichts ausgeführt, vorläufig für ihre Si-
cherheit sorgen wird; 

  5. unterstreicht die Wichtigkeit der Sicherheit und der Bewegungsfreiheit des Perso-
nals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals, stellt fest, daß die Regierung 
Sierra Leones und die Revolutionäre Einheitsfront in dem Friedensabkommen übereinge-
kommen sind, diesbezügliche Garantien zu geben, und fordert alle Parteien in Sierra Leone 
nachdrücklich auf, die Rechtsstellung des Personals der Vereinten Nationen und des beige-
ordneten Personals voll zu achten; 

  6. genehmigt die Verstärkung der mit den Bereichen Politik, zivile Angelegenheiten, 
Informationen, Menschenrechte und Schutz der Kinder befaßten Bestandteile der Mission, 
wie in den Ziffern 40 bis 51 des Berichts des Generalsekretärs dargelegt, namentlich durch 
die Ernennung eines stellvertretenden Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und den Aus-
bau des Büros des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs; 

  7. befürwortet die Konsultationen, die zur Zeit zwischen den beteiligten Parteien 
über die künftigen Friedenssicherungsregelungen in Sierra Leone geführt werden, namentlich 
auch über die jeweiligen Aufgaben, die jeweilige Personalstärke und das jeweilige Mandat 
der Überwachungsgruppe und der Vereinten Nationen, und begrüßt es, daß der Generalsekre-
tär die Absicht hat, sich mit umfassenden Vorschlägen für ein neues Mandat und ein neues 
Einsatzkonzept für die Mission wieder an den Rat zu wenden; 

  8. fordert die Revolutionäre Einheitsfront und alle anderen bewaffneten Gruppen in 
Sierra Leone auf, sofort damit zu beginnen, sich aufzulösen und ihre Waffen im Einklang mit 
den Bestimmungen des Friedensabkommens abzuliefern und sich voll an dem Entwaffnungs-, 
Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogramm in Sierra Leone zu beteiligen; 

  9. fordert alle Staaten und internationalen Organisationen nachdrücklich auf, Mittel 
zur Verfügung zu stellen, um zur erfolgreichen Durchführung des Entwaffnungs-, Demobili-
sierungs- und Wiedereingliederungsprogramms beizutragen, insbesondere über den von der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung dafür geschaffenen Treuhandfonds; 

_______________ 
13 S/1999/836. 
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  10. betont, daß es dringend notwendig ist, Frieden und nationale Aussöhnung zu för-
dern und darauf hinzuwirken, daß Rechenschaft in bezug auf die Menschenrechte abgelegt 
wird und die Menschenrechte in Sierra Leone geachtet werden, nimmt in diesem Zusammen-
hang Kenntnis von den in Ziffer 54 des Berichts des Generalsekretärs dargelegten Auffassun-
gen, begrüßt die Bestimmungen des Friedensabkommens über die Einrichtung der Kommis-
sion für Wahrheit und Aussöhnung und der Menschenrechtskommission in Sierra Leone und 
fordert die Regierung Sierra Leones und die Revolutionäre Einheitsfront auf, dafür zu sorgen, 
daß diese Kommissionen rasch innerhalb der in dem Friedensabkommen vorgesehenen Fri-
sten eingerichtet werden;  

  11. begrüßt es, daß die beteiligten Parteien in Sierra Leone das Menschenrechtsmani-
fest verabschiedet haben, und unterstreicht die Notwendigkeit der Gewährung internationaler 
Hilfe zur Bewältigung der Menschenrechtsprobleme in Sierra Leone als einen Schritt zur Eta-
blierung einer diesbezüglichen Rechenschaftspflicht in dem Land, wie es in Ziffer 20 des Be-
richts des Generalsekretärs heißt;  

  12. betont, daß die internationale Gemeinschaft und die Regierung Sierra Leones Pro-
gramme konzipieren und durchführen müssen, um den besonderen Bedürfnissen der Kriegs-
opfer, insbesondere der Verstümmelten, Rechnung zu tragen, und begrüßt in diesem Zusam-
menhang, daß sich die Regierung Sierra Leones nach Artikel XXIX des Friedensabkommens 
verpflichtet hat, zu diesem Zweck einen Sonderfonds einzurichten; 

  13. betont, daß das Volk Sierra Leones dringend beträchtliche humanitäre Hilfe benö-
tigt, insbesondere in den weiten Teilen des Landes, zu denen die Hilfsorganisationen bis jetzt 
keinen Zugang hatten, und fordert alle Staaten und internationalen Organisationen nachdrück-
lich auf, eine solche Hilfe auf den im Juli 1999 erlassenen revidierten konsolidierten interin-
stitutionellen Beitragsappell hin vorrangig zu gewähren; 

  14. fordert alle Parteien auf, dafür Sorge zu tragen, daß alle Notleidenden in Sierra 
Leone sicheren und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe haben, die Sicherheit des 
humanitären Hilfspersonals zu gewährleisten und die einschlägigen Bestimmungen des hu-
manitären Völkerrechts strikt zu achten; 

  15. betont, daß zur Bewältigung der längerfristigen Aufgaben des Wiederaufbaus so-
wie der wirtschaftlichen und sozialen Gesundung und der Entwicklung Sierra Leones über ei-
nen längeren Zeitraum großzügig Hilfe gewährt werden muß, und fordert alle Staaten und in-
ternationalen Organisationen nachdrücklich auf, sich an diesen Anstrengungen zu beteiligen 
und aktiv dazu beizutragen; 

  16. begrüßt es, daß sich die Regierung Sierra Leones verpflichtet hat, mit dem Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen und dem Büro des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
für Kinder und bewaffnete Konflikte und anderen internationalen Organisationen zusammen-
zuarbeiten, um der langfristigen gesellschaftlichen Wiedereingliederung von Kindersoldaten 
in Sierra Leone besondere Aufmerksamkeit zu schenken, und legt allen Beteiligten außerdem 
nahe, den besonderen Bedürfnissen aller von dem Konflikt in Sierra Leone betroffenen Kin-
der Rechnung zu tragen, insbesondere im Rahmen des Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Wiedereingliederungsprogramms und der Kommission für Wahrheit und Aussöhnung sowie 
durch die Unterstützung von Kindern, die Opfer von Verstümmelungen, sexueller Ausbeutung 
und Entführungen geworden sind, durch die Unterstützung des Wiederaufbaus von Gesund-
heits- und Bildungsdiensten und durch den Beitrag zur Gesundung traumatisierter Kinder und 
den Schutz unbegleiteter Kinder; 

  17. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs, wie in Ziffer 44 seines Berichts ausge-
führt, im Benehmen mit nationalen und internationalen Partnern ein strategisches Rahmen-
konzept für Sierra Leone zu erstellen; 

  18. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die Situation in Sierra Leone genau un-
terrichtet zu halten und ihm möglichst bald einen weiteren Bericht vorzulegen, der Empfeh-
lungen zu dem Mandat und der Struktur der erweiterten Friedenssicherungspräsenz der Ver-
einten Nationen enthält, die in dem Land erforderlich sein könnte; 
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  19. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4035. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Am 27. August 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär14: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 24. August 1999 be-
treffend Ihren Vorschlag, Dänemark, Frankreich, Indonesien, Kroatien, Nepal, Norwe-
gen, Schweden, Thailand, die Tschechische Republik, Uruguay und die Vereinigte Re-
publik Tansania  in die Liste der Mitgliedstaaten aufzunehmen, die Militärpersonal für 
die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Sierra Leone zur Verfügung stellen15, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen dem 
in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

  Auf seiner 4054. Sitzung am 22. Oktober 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Nigerias 
und Sierra Leones einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

  "Die Situation in Sierra Leone 

 Achter Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten Na-
tionen in Sierra Leone (S/1999/1003)". 

  Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
für Kinder und bewaffnete Konflikte im Einklang mit Regel 39 der vorläufigen Geschäftsord-
nung des Rates zur Teilnahme einzuladen. 

 

Resolution 1270 (1999) 
vom 22. Oktober 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1171 (1998) vom 5. Juni 1998, 1181 (1998) vom 
13. Juli 1998, 1231 (1999) vom 11. März 1999 und 1260 (1999) vom 20. August 1999 sowie 
seine anderen einschlägigen Resolutionen und auf die Erklärung seines Präsidenten vom 
15. Mai 19999, 

  sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs vom 8. September 199916 und 
seine Resolution 1265 (1999) vom 17. September 1999 über den Schutz von Zivilpersonen in 
bewaffneten Konflikten, 

  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Achtung der Souveränität, der poli-
tischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit Sierra Leones, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 23. September 199917, 

  feststellend, daß die Situation in Sierra Leone nach wie vor eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

_______________ 
14 S/1999/919. 
15 S/1999/918. 
16 S/1999/957. 
17 S/1999/1003. 
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  1. begrüßt die wichtigen Maßnahmen, welche die Regierung Sierra Leones, die Füh-
rung der Revolutionären Einheitsfront Sierra Leones, die Überwachungsgruppe der Wirt-
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und die Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Sierra Leone zur Durchführung des am 7. Juli 1999 in Lomé unterzeichneten 
Friedensabkommens12 ergriffen haben, und anerkennt die wichtige Rolle des durch das Frie-
densabkommen geschaffenen Gemeinsamen Durchführungsausschusses unter dem Vorsitz 
des Präsidenten Togos; 

  2. fordert die Parteien auf, allen ihnen nach dem Friedensabkommen obliegenden 
Verpflichtungen nachzukommen, um die Wiederherstellung des Friedens, die Stabilität, die 
nationale Aussöhnung und die Entwicklung in Sierra Leone zu erleichtern; 

  3. nimmt Kenntnis von den von der Regierung Sierra Leones über das Nationalkomi-
tee für Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung getroffenen Vorbereitungen 
für die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der Exkombattanten, na-
mentlich der Kindersoldaten, und fordert alle Beteiligten nachdrücklich auf, sicherzustellen, 
daß alle für diesen Zweck vorgesehenen Zentren so bald wie möglich ihre Arbeit aufnehmen 
können; 

  4. fordert die Revolutionäre Einheitsfront, die Zivilverteidigungskräfte, die ehemali-
gen Streitkräfte Sierra Leones/den Revolutionsrat der Streitkräfte und alle anderen bewaff-
neten Gruppen in Sierra Leone auf, sofort damit zu beginnen, sich aufzulösen und ihre Waffen 
im Einklang mit den Bestimmungen des Friedensabkommens abzuliefern und sich voll an 
dem Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprogramm zu beteiligen; 

  5. begrüßt es, daß die Führer der Revolutionären Einheitsfront und des Revolutions-
rats der Streitkräfte nach Freetown zurückgekehrt sind, und fordert sie auf, sich voll und ver-
antwortungsbewußt an der Durchführung des Friedensabkommens zu beteiligen und alle Re-
bellengruppen anzuweisen, sich unverzüglich am Entwaffnungs- und Demobilisierungsprozeß 
zu beteiligen; 

  6. beklagt die jüngsten Geiselnahmen, namentlich von Personal der Beobachtermis-
sion und der Überwachungsgruppe, durch Rebellengruppen und fordert die Verantwortlichen 
auf, solchen Praktiken sofort ein Ende zu setzen und ihre Bedenken gegen die Bestimmungen 
des Friedensabkommens auf friedliche Weise im Rahmen des Dialogs mit den beteiligten Par-
teien zur Sprache zu bringen; 

  7. dankt den Truppen der Überwachungsgruppe erneut für die unverzichtbare Rolle, 
die sie bei der Wahrung der Sicherheit und der Stabilität in Sierra Leone und beim Schutz der 
Bevölkerung des Landes auch weiterhin wahrnehmen, und billigt das von der Wirtschaftsge-
meinschaft der westafrikanischen Staaten am 25. August 1999 beschlossene neue Mandat der 
Überwachungsgruppe18; 

  8. beschließt, mit sofortiger Wirkung die Mission der Vereinten Nationen in Sierra 
Leone für einen anfänglichen Zeitraum von sechs Monaten und mit folgendem Auftrag einzu-
richten: 

  a)  mit der Regierung Sierra Leones und den anderen Parteien des Friedensabkom-
mens bei der Durchführung des Abkommens zusammenzuarbeiten; 

  b) der Regierung Sierra Leones bei der Durchführung des Entwaffnungs-, Demobili-
sierungs- und Wiedereingliederungsplans behilflich zu sein; 

  c) zu diesem Zweck an wichtigen Standorten im gesamten Hoheitsgebiet Sierra Leo-
nes, namentlich in den Entwaffnungs-/Aufnahmezentren und Demobilisierungszentren, eine 
Präsenz einzurichten; 

_______________ 
18 S/1999/1073, Anlage. 
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  d) die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen zu ge-
währleisten; 

  e) die Einhaltung der Waffenruhe im Einklang mit der Waffenruhevereinbarung vom 
18. Mai 199919 mit Hilfe der darin vorgesehenen Strukturen zu überwachen; 

  f) die Parteien zu ermutigen, vertrauenbildende Mechanismen zu schaffen und deren 
Funktionsweise zu unterstützen; 

  g) die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter zu erleichtern; 

  h) die Tätigkeit der zivilen Vertreter der Vereinten Nationen, einschließlich des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs und seiner Mitarbeiter, der Menschenrechtsbeauftragten 
und der Beauftragten für zivile Angelegenheiten, zu unterstützen; 

  i) auf Ersuchen bei den Wahlen, die im Einklang mit der gegenwärtigen Verfassung 
Sierra Leones abzuhalten sind, Unterstützung zu gewähren; 

  9. beschließt außerdem, daß der militärische Anteil der Mission der Vereinten Natio-
nen in Sierra Leone höchstens 6.000 Soldaten, davon 260 Militärbeobachter, umfassen wird, 
vorbehaltlich einer regelmäßigen Überprüfung im Lichte der Situation am Boden und der 
Fortschritte im Friedensprozeß, insbesondere bei dem Entwaffnungs-, Demobilisierungs- und 
Wiedereingliederungsprogramm, und nimmt Kenntnis von Ziffer 43 des Berichts des Gene-
ralsekretärs vom 23. September 199917; 

  10. beschließt ferner, daß die Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone die ein-
gesetzten zivilen und militärischen Anteile und Funktionen der Beobachtermission sowie ihre 
Vermögenswerte übernehmen wird, und beschließt zu diesem Zweck, daß das Mandat der Be-
obachtermission sofort nach Einrichtung der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone 
ausläuft; 

  11. begrüßt die Bereitschaft der Überwachungsgruppe, auch weiterhin die Sicherheit 
in den Gebieten zu gewährleisten, in denen sie gegenwärtig stationiert ist, insbesondere um 
Freetown und Lungi, der Regierung Sierra Leones Schutz zu gewähren, weitere Operationen 
im Einklang mit ihrem Mandat durchzuführen, um die Anwendung des Friedensabkommens 
sicherzustellen, und den Entwaffnungs- und Demobilisierungsprozeß gemeinsam und in vol-
ler Abstimmung mit der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone in die Wege zu leiten 
und voranzubringen; 

  12. betont, daß die Überwachungsgruppe und die Mission der Vereinten Nationen in 
Sierra Leone ihre jeweiligen Aufgaben in enger Zusammenarbeit und Abstimmung wahrneh-
men müssen, und begrüßt die geplante Einrichtung gemeinsamer Operationszentralen in den 
Hauptquartieren und erforderlichenfalls auch auf nachgeordneter Ebene im Feld; 

  13. erklärt erneut, wie wichtig die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals sind, stellt fest, daß die Regierung 
Sierra Leones und die Revolutionäre Einheitsfront in dem Friedensabkommen übereinge-
kommen sind, diesbezügliche Garantien zu geben, und fordert alle Parteien in Sierra Leone 
auf, die Rechtsstellung des Personals der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals 
voll zu achten; 

  14. tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, beschließt, daß 
die Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone in Wahrnehmung ihres Mandats die not-
wendigen Maßnahmen ergreifen darf, um die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit ihres Per-
sonals zu gewährleisten und im Rahmen ihrer Möglichkeiten innerhalb ihres Einsatzgebiets 
Zivilpersonen, die unmittelbar von körperlicher Gewalttätigkeit bedroht sind, Schutz zu ge-
währen, wobei die Verantwortlichkeiten der Regierung Sierra Leones und der Überwa-
chungsgruppe zu berücksichtigen sind; 

_______________ 
19 S/1999/585, Anlage. 
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15. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die Mission der Vereinten Nationen in Sierra 
Leone mit Personal ausgestattet wird, das über eine angemessene Ausbildung auf dem Gebiet 
des humanitären Völkerrechts, der Menschenrechte und des Flüchtlingsvölkerrechts, ein-
schließlich der Vorschriften betreffend Kinder und geschlechtsspezifische Fragen, sowie auf 
dem Gebiet der Verhandlungs- und Kommunikationsfähigkeiten, des interkulturellen Ver-
ständnisses und der zivil-militärischen Koordinierung verfügt; 

  16. ersucht die Regierung Sierra Leones, mit dem Generalsekretär innerhalb von 
30 Tagen nach der Verabschiedung dieser Resolution ein Abkommen über die Rechtsstellung 
der Truppen zu schließen, und erinnert daran, daß bis zum Abschluß eines solchen Abkom-
mens das Muster-Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen vom 9. Oktober 199020 
vorläufig Anwendung findet; 

  17. betont, daß es dringend notwendig ist, den Frieden und die nationale Aussöhnung 
sowie die Rechenschaftspflicht für die Menschenrechte und ihre Achtung in Sierra Leone zu 
fördern, unterstreicht in diesem Zusammenhang die wichtige Rolle der Kommission für 
Wahrheit und Aussöhnung, der Menschenrechtskommission und der nach dem Friedensab-
kommen vorgesehenen Kommission für die Konsolidierung des Friedens und fordert die Re-
gierung Sierra Leones nachdrücklich auf, die rasche Einrichtung und die wirksame Arbeits-
weise dieser Organe sicherzustellen, unter voller Beteiligung aller Parteien sowie unter Ein-
beziehung der einschlägigen Erfahrungen und mit Unterstützung der Mitgliedstaaten, der 
Sonderorganisationen, anderer multilateraler Organisationen und der Zivilgesellschaft; 

  18. betont, daß die Not der Kinder eines der drängendsten Probleme darstellt, mit de-
nen Sierra Leone konfrontiert ist, begrüßt es, daß sich die Regierung Sierra Leones verpflich-
tet hat, auch weiterhin mit dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, dem Büro des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte sowie anderen in-
ternationalen Organisationen zusammenzuarbeiten, um der langfristigen gesellschaftlichen 
Wiedereingliederung der Kindersoldaten in Sierra Leone besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken, und legt allen Beteiligten erneut nahe, den besonderen Bedürfnissen aller von dem 
Konflikt betroffenen Kinder Rechnung zu tragen; 

  19. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, daß die Flücht-
linge und Binnenvertriebenen geschützt werden und daß sie freiwillig und in Sicherheit in ih-
re Heimat zurückkehren können, und legt den Staaten und den internationalen Organisationen 
nahe, zu diesem Zweck umgehend Hilfe zu gewähren; 

  20. betont, daß dringend beträchtliche zusätzliche Mittel zur Finanzierung des Ent-
waffnungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprozesses benötigt werden, und 
fordert alle Staaten und internationalen und anderen Organisationen auf, einen großzügigen 
Beitrag zu dem von mehreren Gebern finanzierten Treuhandfonds zu leisten, den die Interna-
tionale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zu diesem Zweck eingerichtet hat; 

  21. betont außerdem, daß das Volk Sierra Leones nach wie vor dringend beträchtliche 
humanitäre Hilfe benötigt und daß zur Bewältigung der längerfristigen Aufgaben der Frie-
denskonsolidierung, des Wiederaufbaus, der wirtschaftlichen und sozialen Gesundung und 
der Entwicklung Sierra Leones nachhaltige und großzügige Hilfe gewährt werden muß, und 
fordert alle Staaten und internationalen und anderen Organisationen nachdrücklich auf, diese 
Hilfe vorrangig zu gewähren; 

  22. fordert alle Parteien auf, dafür Sorge zu tragen, daß alle Bedürftigen in Sierra Leo-
ne sicheren und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe haben, die Sicherheit des huma-
nitären Hilfspersonals zu gewährleisten und die einschlägigen Bestimmungen des humanitä-
ren Völkerrechts und die Menschenrechte genau zu beachten; 

  23. fordert die Regierung Sierra Leones nachdrücklich auf, die Bildung einer berufs-
mäßigen und rechenschaftspflichtigen nationalen Polizei und ebensolcher Streitkräfte zu 
beschleunigen, namentlich durch deren Umstrukturierung und Ausbildung, ohne die es nicht 

_______________ 
20 A/45/594. 
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möglich sein wird, langfristige Stabilität, die nationale Aussöhnung und den Wiederaufbau 
des Landes herbeizuführen, und betont, wie wichtig es ist, daß die internationale Gemein-
schaft diesbezüglich Unterstützung und Hilfe gewährt; 

  24. begrüßt es, daß die Vereinten Nationen auch weiterhin an der Aufstellung eines 
strategischen Rahmens für Sierra Leone arbeiten, um die Wirksamkeit der Zusammenarbeit 
und Koordinierung innerhalb des Systems der Vereinten Nationen sowie zwischen den Ver-
einten Nationen und ihren staatlichen und internationalen Partnern in Sierra Leone zu erhö-
hen; 

  25. nimmt Kenntnis von der Absicht des Generalsekretärs, die Situation in Sierra Leo-
ne weiter genau zu beobachten und sich erforderlichenfalls mit weiteren Vorschlägen an den 
Rat zu wenden; 

  26. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle 45 Tage mit aktuellen Informationen 
über den Stand des Friedensprozesses, die Sicherheitslage am Boden und die Beibehaltung 
des Dislozierungsstandes des Personals der Überwachungsgruppe Bericht zu erstatten, damit 
die Truppenstärke und die wahrzunehmenden Aufgaben, wie in den Ziffern 49 und 50 des Be-
richts des Generalsekretärs vom 23. September 1999 beschrieben, evaluiert werden können; 

  27. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4054. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Am 19. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär21: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 16. November 1999 
betreffend Ihre Absicht, Oluyemi Adeniji (Nigeria) zu Ihrem Sonderbeauftragten für 
Sierra Leone und Leiter der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone zu ernen-
nen22, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie neh-
men von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

  Am 26. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär23: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 22. November 1999 
betreffend Ihre Absicht, Generalmajor Vijay Kumar Jetley (Indien) zum Kommandeur 
der Mission der Vereinten Nationen in Sierra Leone zu ernennen24, den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schrei-
ben geäußerten Absicht Kenntnis." 

  Auf seiner 4078. Sitzung am 10. Dezember 1999 beschloß der Rat, den Vertreter Sierra 
Leones einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Sierra Leone 

 Erster Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in 
Sierra Leone (UNAMSIL) (S/1999/1223)". 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Untergeneralsekretär für Friedenssiche-
rungseinsätze im Einklang mit Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme 
einzuladen.  

 

_______________ 
21 S/1999/1187. 
22 S/1999/1186. 
23 S/1999/1200. 
24 S/1999/1199. 
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DIE SITUATION IN ANGOLA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Auf seiner 3965. Sitzung am 12. Januar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Angolas und Portugals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Si-
tuation in Angola" teilzunehmen. 

Resolution 1221 (1999) 
vom 12. Januar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 30. Mai 1991 und aller danach ver-
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 1196 (1998) vom 
16. September 1998 und 1219 (1998) vom 31. Dezember 1998, 

  unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 23. Dezember 199825, 

  mit dem Ausdruck seiner Empörung über den Abschuß eines zweiten von den Vereinten 
Nationen angemieteten Luftfahrzeugs am 2. Januar 1999 über dem von der União Nacional 
para a Independência Total de Angola kontrollierten Gebiet, wodurch sich die Zahl der in den 
letzten Monaten in diesem Gebiet verlorenen Luftfahrzeuge auf sechs erhöht, 

  mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über das Schicksal der Passagiere und der Be-
satzungen dieser Luftfahrzeuge und mit tiefem Bedauern über die bei diesen Zwischenfällen 
zu beklagenden Todesopfer, 

  betonend, daß Angriffe gegen im Namen der Vereinten Nationen tätiges Personal 
unannehmbar und nicht zu rechtfertigen sind, gleichviel von wem sie begangen werden, 

  mißbilligend, daß die União Nacional para a Independência Total de Angola weder bei 
der Klärung der Umstände dieser tragischen Zwischenfälle, die sich über dem unter ihrer 
Kontrolle stehenden Gebiet ereignet haben, noch bei der Genehmigung der umgehenden 
Entsendung der Such- und Rettungsmission der Vereinten Nationen kooperiert, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. verurteilt den Abschuß der beiden von den Vereinten Nationen angemieteten Luft-
fahrzeuge, mißbilligt den unter verdächtigen Umständen erfolgten Verlust anderer kommer-
zieller Luftfahrzeuge und verlangt die sofortige Einstellung aller derartigen Angriffe; 

  2. bekräftigt seine Entschlossenheit, durch eine sofortige und objektive internationale 
Untersuchung dieser tragischen Zwischenfälle die Wahrheit über den Abschuß der beiden von 
den Vereinten Nationen angemieteten Luftfahrzeuge sowie den unter verdächtigen Umstän-
den erfolgten Verlust anderer kommerzieller Luftfahrzeuge über dem von der União Nacional 
para a Independência Total de Angola kontrollierten Gebiet herauszufinden und die Verant-
wortlichen dafür zu ermitteln, und wiederholt seine Aufforderung an alle Beteiligten, insbe-
sondere die União Nacional para a Independência Total de Angola, bei dieser Untersuchung 
voll zu kooperieren und sie zu erleichtern; 

  3. kommt zu dem Schluß, daß der Führer der União Nacional para a Independência 
Total de Angola, Jonas Savimbi, den Forderungen in der Ratsresolution 1219 (1998) nicht 
Folge geleistet hat; 

_______________ 
25 S/PRST/1998/37. 
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  4. verlangt erneut, daß der Führer der União Nacional para a Independência Total de 
Angola, Jonas Savimbi, bei der Suche nach möglichen Überlebenden der genannten Zwi-
schenfälle und bei ihrer Rettung sofort und redlich kooperiert; 

  5. begrüßt die konkreten Maßnahmen, die die Regierung Angolas ergriffen hat, um 
die vom Präsidenten Angolas gegenüber dem Sonderbotschafter des Generalsekretärs am 
6. Januar 1999 abgegebene Zusage betreffend die den Vereinten Nationen bei den Such- und 
Rettungsanstrengungen zu gewährende Zusammenarbeit zu erfüllen, und legt ihr nahe, diese 
Zusammenarbeit auch künftig zu gewähren; 

  6. ersucht die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation, die Untersuchung dieser 
Zwischenfälle auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen, sobald die Situation am Boden es 
zuläßt, und fordert die Mitgliedstaaten, die über Kapazitäten und Fachleute für Unter-
suchungen verfügen, nachdrücklich auf, den Vereinten Nationen auf Ersuchen bei der Unter-
suchung dieser Zwischenfälle behilflich zu sein; 

  7. betont, daß die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die mit den Resolutionen 864 
(1993) vom 15. September 1993, 1127 (1997) vom 28. August 1997 und 1173 (1998) vom 
12. Juni 1998 gegen die União Nacional para a Independência Total de Angola verhängten 
Maßnahmen einzuhalten; 

  8. bekundet seine Bereitschaft, auf der Grundlage eines von dem Ausschuß des Si-
cherheitsrats nach Resolution 864 (1993) bis zum 15. Februar 1999 zu erstellenden Berichts, 
der sich den Sachverstand der zuständigen Organe und Organisationen, namentlich der Inter-
nationalen Fernmeldeunion, zunutze macht, Berichten über Verstöße gegen die in Ziffer 7 ge-
nannten Maßnahmen nachzugehen, Schritte zur besseren Umsetzung dieser Maßnahmen zu 
unternehmen und die Verhängung zusätzlicher Maßnahmen, namentlich auf dem Gebiet der 
Telekommunikation, zu erwägen; 

  9. legt dem Vorsitzenden des in Ziffer 8 genannten Ausschusses nahe, sich mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit und der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen 
Afrika darüber ins Benehmen zu setzen, wie die Umsetzung der in Ziffer 7 genannten Maß-
nahmen verbessert werden kann; 

  10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3965. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3969. Sitzung am 21. Januar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Angolas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-
men: 

  "Die Situation in Angola 

 Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Angola (MONUA) (S/1999/49)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab26: 

  "Der Sicherheitsrat bringt seine Beunruhigung über die ernsthafte Verschlechte-
rung der politischen und militärischen Lage in Angola zum Ausdruck. Er bekräftigt sei-
ne Überzeugung, daß dauerhafter Frieden und nationale Aussöhnung nicht mit militäri-
schen Mitteln zu erreichen sind, und fordert die Regierung Angolas und insbesondere 
die União Nacional para a Independência Total de Angola nachdrücklich auf, auf der 
Grundlage der 'Acordos de Paz'27, des Protokolls von Lusaka28 und der einschlägigen 
Ratsresolutionen einen konstruktiven Dialog wiederaufzunehmen, mit dem Ziel, zu ei-

_______________ 
26 S/PRST/1999/3. 
27 Siehe S/22609. 
28 Siehe S/1994/1441. 
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ner friedlichen Lösung des Konflikts zu gelangen und dem angolanischen Volk weiteren 
Krieg und weiteres Leid zu ersparen. In diesem Zusammenhang bekräftigt er, daß die 
Hauptursache der Krise in Angola die Weigerung der União Nacional para a Indepen-
dência Total de Angola ist, die grundlegenden Bestimmungen des Protokolls von Lusa-
ka zu erfüllen, und verlangt erneut, daß die União Nacional para a Independência Total 
de Angola ihrer Verpflichtung nachkommt, die Entmilitarisierung durchzuführen und 
die Ausdehnung der staatlichen Verwaltung auf die von ihr kontrollierten Gebiete zuzu-
lassen. 

  Der Rat teilt die Einschätzung und Beurteilung der politischen und militärischen 
Lage in Angola durch den Generalsekretär in dessen Bericht vom 17. Januar 199929. Er 
hebt den Beitrag hervor, den die Vereinten Nationen während der vergangenen vier Jah-
re zu dem relativen Frieden in Angola geleistet haben. Er verleiht seinem tiefen Bedau-
ern darüber Ausdruck, daß die derzeitige politische und sicherheitsbezogene Lage in 
dem Land sowie der Mangel an Zusammenarbeit, insbesondere seitens der União Na-
cional para a Independência Total de Angola, mit der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen in Angola letztere an der vollen Wahrnehmung ihres Mandats gehindert ha-
ben. 

  Der Rat unterstreicht, welche hohe Bedeutung er der Beibehaltung einer multidis-
ziplinären Präsenz der Vereinten Nationen unter der Leitung eines Beauftragten des Ge-
neralsekretärs in Angola beimißt. Er erkennt an, daß die Beibehaltung dieser Präsenz 
von der Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen abhängt und das Einverständ-
nis der Regierung Angolas sowie die Kooperation aller Beteiligten voraussetzt. In die-
sem Zusammenhang appelliert er an die Regierung Angolas, ihr Einverständnis zu ertei-
len, und an die União Nacional para a Independência Total de Angola, uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten. Er begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, sich dringlich mit 
der Regierung Angolas über eine solche Präsenz der Vereinten Nationen ins Benehmen 
zu setzen und dem Rat diesbezüglich Bericht zu erstatten. 

  Der Rat fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, den Friedensprozeß in Angola zu 
unterstützen, indem sie die in den Resolutionen 864 (1993) vom 15. September 1993, 
1127 (1997) vom 28. August 1997 und 1173 (1998) vom 12. Juni 1998 enthaltenen 
Maßnahmen gegen die União Nacional para a Independência Total de Angola voll und 
umgehend durchführen, und bekundet erneut seine Bereitschaft, Schritte zu unterneh-
men, um die Durchführung dieser Maßnahmen auf der Grundlage der Empfehlungen in 
Abschnitt IV des Berichts des Generalsekretärs vom 17. Januar 1999 zu stärken. 

  Der Rat verleiht seiner großen Besorgnis über die humanitären Auswirkungen des 
Konflikts auf die angolanische Bevölkerung Ausdruck. Er fordert die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich auf, die Regierung Angolas bei der Wahrnehmung ihrer 
Hauptverantwortung für die humanitären Bedürfnisse der angolanischen Bevölkerung 
zu unterstützen, und fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang nachdrück-
lich auf, für den konsolidierten interinstitutionellen Beitragsappell der Vereinten Natio-
nen 1999 zugunsten Angolas großzügig Mittel bereitzustellen. Er fordert alle Beteiligten 
auf, ausgehend von den Grundsätzen der Neutralität und der Nichtdiskriminierung bei 
den humanitären Hilfsmaßnahmen der Vereinten Nationen mitzuwirken und zusammen-
zuarbeiten, die Sicherheit und die Bewegungsfreiheit der humanitären Helfer zu garan-
tieren und für den notwendigen, ausreichenden und sicheren Zugang sowie die entspre-
chende Logistik zu Land und aus der Luft zu sorgen. Er fordert alle Beteiligten nach-
drücklich zur Zusammenarbeit bei den Menschenrechtsaktivitäten der Vereinten Natio-
nen auf, welche die Grundlage für dauerhaften Frieden und nationale Aussöhnung 
schaffen helfen. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben." 

_______________ 
29 S/1999/49. 
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  Auf seiner 3983. Sitzung am 26. Februar 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Angolas 
und Sambias einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Angola 

 Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Angola (MONUA) (S/1999/202)". 

 

Resolution 1229 (1999) 
vom 26. Februar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 30. Mai 1991 und aller danach ver-
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 864 (1993) vom 
15. September 1993, 1127 (1997) vom 28. August 1997 und 1173 (1998) vom 12. Juni 1998 
sowie der Resolutionen 1219 (1998) vom 31. Dezember 1998 und 1221 (1999) vom 
12. Januar 1999, 

  unter Hinweis auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 23. Dezember 199825 und 
vom 21. Januar 199926, 

  in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Erhaltung der Souveränität und der territoria-
len Unversehrtheit Angolas, 

  erneut erklärend, daß die Hauptursache der derzeitigen Lage in Angola das Versäumnis 
der União Nacional para a Independência Total de Angola unter der Führung von Jonas Sa-
vimbi ist, ihren Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"27, dem Protokoll von Lusaka28 und 
den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats nachzukommen, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die humanitären Auswirkungen der derzeitigen 
Lage auf die Zivilbevölkerung Angolas, 

  erneut erklärend, daß dauerhafter Frieden und nationale Aussöhnung nur mit friedlichen 
Mitteln zu erreichen sind, und in diesem Zusammenhang bekräftigend, wie wichtig die 
"Acordos de Paz", das Protokoll von Lusaka und die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats sind, 

  unter Hervorhebung des Beitrags, den die Vereinten Nationen während der vergangenen 
vier Jahre zu dem relativen Frieden in Angola geleistet haben, und mit dem Ausdruck seines 
tiefen Bedauerns darüber, daß die derzeitige politische und sicherheitsbezogene Lage in dem 
Land die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Angola an der vollen Wahrnehmung 
ihres Mandats gehindert hat, 

  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Präsidenten der Republik Angola vom 
11. Februar 1999 an den Generalsekretär30, 

  in Bekräftigung seiner Auffassung, daß die Beibehaltung einer Präsenz der Vereinten 
Nationen in Angola wesentlich zur nationalen Aussöhnung beitragen kann, und davon Kennt-
nis nehmend, daß derzeit mit der Regierung Angolas Konsultationen geführt werden, um ihr 
Einverständnis hinsichtlich der praktischen Regelungen für diese Präsenz zu erlangen, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 24. Februar 199931, 

  1. stellt fest, daß das Mandat der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Ango-
la am 26. Februar 1999 ausläuft; 

  2. schließt sich den Empfehlungen in den Ziffern 32 und 33 des Berichts des Gene-
ralsekretärs vom 24. Februar 199931 betreffend die technische Liquidation der Mission an; 

_______________ 
30 S/1999/166. 
31 S/1999/202. 
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  3. erklärt, daß ungeachtet des Ablaufens des Mandats der Mission das für die Mis-
sion gültige Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen gemäß seinen einschlägigen Be-
stimmungen in Kraft bleibt, bis die letzten Anteile der Mission Angola verlassen haben; 

  4. beschließt, daß der Menschenrechtsanteil der Mission seine laufenden Tätigkeiten 
während des Liquidationszeitraums weiter wahrnehmen wird; 

  5. ersucht den Generalsekretär, bis zum Abschluß der Konsultationen mit der Regie-
rung Angolas betreffend die künftige Gestaltung der Präsenz der Vereinten Nationen in Ango-
la einen Verbindungskanal zur Regierung Angolas zu bestimmen; 

  6. fordert alle Beteiligten auf, bei den humanitären Hilfsmaßnahmen der Vereinten 
Nationen im gesamten Staatsgebiet Angolas ausgehend von den Grundsätzen der Neutralität 
und der Nichtdiskriminierung zusammenzuarbeiten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit 
der humanitären Helfer zu garantieren; 

  7. bekundet seine tiefe Besorgnis über das Ausbleiben von Fortschritten bei der Un-
tersuchung des Abschusses der beiden von den Vereinten Nationen angemieteten Luftfahr-
zeuge und des unter verdächtigen Umständen erfolgten Verlusts anderer kommerzieller Luft-
fahrzeuge über von der União Nacional para a Independência Total de Angola kontrollierten 
Gebieten und wiederholt seine Aufforderung an alle Beteiligten, insbesondere die União Na-
cional para a Independência Total de Angola, bei einer sofortigen und objektiven internationa-
len Untersuchung dieser Zwischenfälle voll zu kooperieren und diese zu erleichtern; 

  8. schließt sich den Empfehlungen in dem Bericht des Ausschusses des Sicherheits-
rats nach Resolution 864 (1993) vom 12. Februar 199932 an, bekundet erneut seine Bereit-
schaft, Schritte zu unternehmen, um die in den Resolutionen 864 (1993), 1127 (1997) und 
1173 (1998) enthaltenen Maßnahmen gegen die União Nacional para a Independência Total 
de Angola zu verstärken, und fordert alle Mitgliedstaaten auf, diese Maßnahmen voll durch-
zuführen; 

  9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3983. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

  Auf seiner 3999. Sitzung am 7. Mai 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter An-
golas und Portugals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

  "Die Situation in Angola 

 Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Angola (MONUA) (S/1999/49)". 

 

Resolution 1237 (1999) 
vom 7. Mai 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 30. Mai 1991 und aller danach ver-
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 864 (1993) vom 
15. September 1993, 1127 (1997) vom 28. August 1997 und 1173 (1998) vom 12. Juni 1998 
sowie der Resolution 1229 (1999) vom 26. Februar 1999, 

  in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Erhaltung der Souveränität und der territo-
rialen Unversehrtheit Angolas, 

_______________ 
32 S/1999/147, Anlage. 
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  erneut erklärend, daß die Hauptursache der derzeitigen Krise in Angola die Weigerung 
der União Nacional para a Independência Total de Angola unter der Führung von Jonas Sa-
vimbi ist, ihren Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"27, dem Protokoll von Lusaka28 und 
den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats nachzukommen, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die humanitären Auswirkungen der derzeitigen 
Krise auf die Zivilbevölkerung Angolas, 

  unter Betonung seiner großen Besorgnis über Berichte, wonach der União Nacional pa-
ra a Independência Total de Angola Militärhilfe gewährt wird, einschließlich der Bereitstel-
lung von Söldnern, 

  nach Behandlung der Empfehlungen in Abschnitt IV des Berichts des Generalsekretärs 
vom 17. Januar 199929 betreffend die verbesserte Durchführung der gegen die União Nacional 
para a Independência Total de Angola verhängten Maßnahmen und nach Billigung der Emp-
fehlungen in dem Bericht vom 12. Februar 1999 des Ausschusses des Sicherheitsrats nach 
Resolution 864 (1993)32, 

  mit Genugtuung über die Empfehlungen in der Anlage des Schreibens des Vorsitzenden 
des Ausschusses nach Resolution 864 (1993) vom 4. Mai 199933, 

A 

  1. betont, daß dauerhafter Frieden und nationale Aussöhnung in Angola nur durch 
eine politische Regelung des Konflikts zu erreichen sind, und bekräftigt in diesem Zusam-
menhang die Bedeutung der "Acordos de Paz"27 und des Protokolls von Lusaka28; 

  2. begrüßt und unterstützt die geplanten Besuche des Vorsitzenden des Ausschusses 
des Sicherheitsrats nach Resolution 864 (1993) in Angola und in anderen betroffenen Ländern 
zur Erörterung der Frage, wie die Durchführung der in Ziffer 5 genannten Maßnahmen gegen 
die União Nacional para a Independência Total de Angola verbessert werden kann; 

B 

  feststellend, daß die derzeitige Situation in Angola aufgrund der Weigerung der União 
Nacional para a Independência Total de Angola, ihren Verpflichtungen aus den "Acordos de 
Paz", dem Protokoll von Lusaka und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
nachzukommen, nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit in der Region darstellt, 

  unter  Betonung seiner Besorgnis über die Berichte über Verstöße gegen die mit den Re-
solutionen 864 (1993), 1127 (1997) und 1173 (1998) verhängten Maßnahmen gegen die 
União Nacional para a Independência Total de Angola betreffend Rüstungsgüter und sonsti-
ges Wehrmaterial, Erdöl, Diamanten und Finanzvermögen und in diesem Zusammenhang tä-
tig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  3. beklagt die Verschlechterung der Situation in Angola, die in erster Linie auf die 
Weigerung der União Nacional para a Independência Total de Angola unter der Führung von 
Jonas Savimbi zurückzuführen ist, ihren Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz", dem Pro-
tokoll von Lusaka und den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats nachzukommen; 

  4. verurteilt die fortgesetzten wahllosen Angriffe der União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola gegen die Zivilbevölkerung Angolas, insbesondere in den Städten 
Huambo, Kuito und Malange; 

  5. betont, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die mit den Resolutionen 864 
(1993), 1127 (1997) und 1173 (1998) gegen die União Nacional para a Independência Total 
de Angola verhängten Maßnahmen voll einzuhalten; 

_______________ 
33 S/1999/509. 
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  6. schließt sich dem Schreiben samt Anlage des Vorsitzenden des Ausschusses nach 
Resolution 864 (1993) vom 4. Mai 199933 an und beschließt, die darin genannten Sachver-
ständigengruppen für einen Zeitraum von sechs Monaten mit dem nachstehenden Mandat 
einzurichten: 

  a)  Informationen zu sammeln und Berichte zu untersuchen, namentlich auch durch 
Besuche in den betroffenen Ländern, die sich auf Verstöße gegen die Maßnahmen gegen die 
União Nacional para a Independência Total de Angola im Zusammenhang mit Rüstungsgü-
tern und sonstigem Wehrmaterial, Erdöl und Erdölprodukten, Diamanten und der Verschie-
bung von Finanzmitteln der União Nacional para a Independência Total de Angola beziehen, 
wie in den einschlägigen Resolutionen festgelegt, sowie Informationen über Militärhilfe, ein-
schließlich die Bereitstellung von Söldnern, zu sammeln; 

  b) diejenigen Parteien zu identifizieren, die Beihilfe zu den Verstößen gegen die ge-
nannten Maßnahmen leisten; 

  c) Maßnahmen zu empfehlen, um diesen Verstößen ein Ende zu setzen und die 
Durchführung der genannten Maßnahmen zu verbessern; 

  7. ersucht den Vorsitzenden des Ausschusses nach Resolution 864 (1993), dem Rat 
spätestens am 31. Juli 1999 einen Zwischenbericht der Sachverständigengruppen über den 
Stand ihrer Arbeiten und über ihre vorläufigen Erkenntnisse und Empfehlungen vorzulegen 
und dem Rat binnen sechs Monaten nach Einrichtung der Sachverständigengruppen deren 
Schlußbericht samt Empfehlungen vorzulegen; 

  8. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen und je nach 
Bedarf die beteiligten Parteien, einschließlich der nichtstaatlichen Organisationen und der Un-
ternehmen, auf, mit den Sachverständigengruppen voll und rasch zusammenzuarbeiten, um 
ihnen die Erfüllung ihres Auftrags zu erleichtern, indem sie den Sachverständigengruppen 
insbesondere die mit ihrem Auftrag zusammenhängenden Informationen zur Verfügung stel-
len; 

  9. fordert die Regierungen der betroffenen Staaten, in denen die Sachverständigen-
gruppen ihren Auftrag wahrnehmen werden, auf, mit den Sachverständigengruppen bei der 
Erfüllung ihres Mandats uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, insbesondere indem sie den 
Ersuchen der Sachverständigengruppen entsprechen, was die Gewährung von Sicherheit, Un-
terstützung und Zugang bei der Durchführung ihrer Untersuchungen betrifft, unter anderem 

  a)  indem sie alle erforderlichen Maßnahmen treffen, damit die Sachverständigen-
gruppen und ihre Mitarbeiter ihren Aufgaben im jeweiligen Hoheitsgebiet in völliger Freiheit, 
Unabhängigkeit und Sicherheit nachkommen können; 

  b) indem sie den Sachverständigengruppen oder dem Vorsitzenden des Ausschusses 
nach Resolution 864 (1993) die in ihrem Besitz befindlichen Informationen zur Verfügung 
stellen, um die die Sachverständigengruppen ersuchen oder die sonst zur Erfüllung ihres 
Mandats notwendig sind; 

  c) indem sie den Sachverständigengruppen und ihren Mitarbeitern freien Zugang zu 
jeder Einrichtung und jedem Ort gewähren, sofern sie dies für ihre Arbeit als notwendig er-
achten, einschließlich Grenzübergängen und Flugplätzen; 

  d) indem sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Mitarbeiter der 
Sachverständigengruppen zu gewährleisten, und indem sie garantieren, daß sie die Unver-
sehrtheit, Sicherheit und Freiheit der Zeugen, der Sachverständigen und aller anderen Perso-
nen, die mit den Sachverständigengruppen bei der Wahrnehmung ihres Auftrags zusammen-
arbeiten, uneingeschränkt achten werden; 

  e) indem sie Bewegungsfreiheit für die Mitarbeiter der Sachverständigengruppen 
gewährleisten, einschließlich der Freiheit, jederzeit und nach Bedarf alle Personen ohne Bei-
sein Dritter zu befragen; 
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  f) indem sie im Einklang mit dem allgemeinen Übereinkommen über die Vorrechte 
und Immunitäten der Vereinten Nationen34 die entsprechenden Vorrechte und Immunitäten 
gewähren; 

  10. bekundet seine Besorgnis über die Verzögerungen bei der Untersuchung des Ab-
schusses zweier von den Vereinten Nationen angemieteter Luftfahrzeuge am 26. Dezember 
1998 und am 2. Januar 1999 und des unter verdächtigen Umständen erfolgten Verlusts ande-
rer kommerzieller Luftfahrzeuge über von der União Nacional para a Independência Total de 
Angola kontrollierten Gebieten in Angola sowie des Absturzes des Luftfahrzeugs am 26. Juni 
1998 in Côte d'Ivoire, an dessen Bord sich der Sonderbeauftragte des Generalsekretärs für 
Angola und weitere Mitarbeiter der Vereinten Nationen befanden, und wiederholt seine Auf-
forderung an alle Beteiligten, bei einer sofortigen und objektiven internationalen Untersu-
chung dieser Zwischenfälle voll zu kooperieren und sie zu erleichtern; 

C 

  11. unterstützt die Empfehlung in der Anlage des Schreibens des Vorsitzenden des 
Ausschusses nach Resolution 864 (1993) vom 4. Mai 199933 dahin gehend, daß die Sachver-
ständigengruppen als eine Ausgabe der Vereinten Nationen und über einen zu diesem Zweck 
eingerichteten Treuhandfonds der Vereinten Nationen finanziert werden sollen, ersucht den 
Generalsekretär, die dafür notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, und fordert die Staaten 
nachdrücklich auf, freiwillige Beiträge zu diesem Treuhandfonds zu entrichten; 

  12. fordert alle Beteiligten erneut auf, bei den humanitären Hilfsmaßnahmen der Ver-
einten Nationen ausgehend von den Grundsätzen der Neutralität und der Nichtdiskriminie-
rung zusammenzuarbeiten, die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter an alle Bedürftigen im 
gesamten Hoheitsgebiet Angolas zu erleichtern und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit der 
humanitären Helfer bedingungslos zu garantieren; 

  13. unterstützt nachdrücklich die Abhaltung weiterer Konsultationen zwischen dem 
Generalsekretär und der Regierung Angolas über die künftige Gestaltung der Präsenz der 
Vereinten Nationen in Angola; 

  14. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3999. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4007. Sitzung am 19. Mai 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt "Die 
Situation in Angola". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab35: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt entschieden die kriminelle Handlung, die die União 
Nacional para a Independência Total de Angola gegen ein kommerzielles Luftfahrzeug 
begangen hat, nämlich den Abschuß einer Maschine des Typs Antonov-26 am 12. Mai 
1999 in der Nähe von Luzamba und die Geiselnahme der russischen Besatzung, wäh-
rend das Schicksal der angolanischen Passagiere weiterhin ungeklärt ist. 

  Der Rat bringt seine ernste Besorgnis über das Schicksal der Personen zum Aus-
druck, die sich an Bord des abgeschossenen Flugzeugs befanden, verlangt die sofortige 
und bedingungslose Freilassung der russischen Besatzungsmitglieder und aller anderen 
Ausländer, die die União Nacional para a Independência Total de Angola möglicherwei-
se als Geiseln in Angola festhält, und verlangt außerdem Auskunft über das Schicksal 
der angolanischen Passagiere. Er betont, daß die União Nacional para a Independência 

_______________ 
34 Resolution 22 A (I) der Generalversammlung. 
35 S/PRST/1999/14. 
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Total de Angola und ihr Führer Jonas Savimbi die volle Verantwortung für die Sicher-
heit der betroffenen Personen tragen. 

  Der Rat fordert die Regierung Angolas und alle anderen betroffenen Parteien auf, 
zusammenzuarbeiten, um die Freilassung der russischen Besatzungsmitglieder zu er-
wirken und das Schicksal der Passagiere und Besatzungsmitglieder der anderen kom-
merziellen Luftfahrzeuge zu ermitteln, die unter verdächtigen Umständen über dem von 
der União Nacional para a Independência Total de Angola kontrollierten Gebiet verlo-
rengegangen sind. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben." 

  Auf seiner 4027. Sitzung am 29. Juli 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation in Angola 

 Unterrichtung durch den Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach 
Resolution 864 (1993) betreffend die Situation in Angola". 

  Auf seiner 4036. Sitzung am 24. August 1999 beschloß der Rat, den Vertreter Angolas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Angola" teilzu-
nehmen. 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab36: 

  "Der Sicherheitsrat bekundet seine tiefe Besorgnis über die Verschlechterung der 
politischen, militärischen und humanitären Lage in Angola, über das Leid der Menschen 
und über den dramatischen Anstieg der Zahl der Binnenvertriebenen auf nunmehr weit 
über zwei Millionen Menschen, worin die unbekannte Anzahl der Binnenvertriebenen 
in den den humanitären Organisationen derzeit nicht zugänglichen Gebieten nicht ein-
geschlossen ist. 

  Der Rat erklärt erneut, daß die Hauptursache der derzeitigen Krise in Angola die 
Weigerung der Führung der União Nacional para a Independência Total de Angola ist, 
ihren Verpflichtungen aus dem Protokoll von Lusaka28 nachzukommen, und verlangt 
erneut, daß die União Nacional para a Independência Total de Angola unverzüglich und 
bedingungslos ihren Verpflichtungen nachkommt, die Entmilitarisierung durchzuführen 
und die Ausdehnung der staatlichen Verwaltung auf die von ihr kontrollierten Gebiete 
zuzulassen. Er bekräftigt seine Überzeugung, daß dauerhafter Frieden und nationale 
Aussöhnung nur durch politischen Dialog herbeigeführt werden können. 

  Der Rat verleiht seiner Besorgnis über die kritische Lage der Binnenvertriebenen 
Ausdruck, die unter dem Mangel an Nahrungsmitteln, Medikamenten, Obdach, urbarem 
Land und anderen Mitteln zur Deckung ihrer Bedürfnisse leiden. Der Rat bekundet fer-
ner seine tiefe Besorgnis über die hohe Zahl unterernährter Kinder und das durch den 
fehlenden Zugang zu sauberem Wasser und Hygiene verursachte Ausbrechen von 
Krankheiten wie Kinderlähmung und Hirnhautentzündung. In diesem Zusammenhang 
würdigt der Rat die hervorragende Arbeit, die die Regierung Angolas und das System 
der Vereinten Nationen bei ihren Anstrengungen zur Bekämpfung von Krankheiten in 
Angola leisten. Der Rat bekundet außerdem seine Besorgnis über die Not der schwäche-
ren Gesellschaftsgruppen, wie Kinder, Frauen, alte Menschen und Behinderte, die be-
sonders gefährdet sind und besonderer Hilfe bedürfen. 

  Der Rat verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Fortdauer des Kon-
flikts in Angola die Kosten der humanitären Hilfe in die Höhe getrieben hat. Er stellt 
fest, daß die auf den konsolidierten interinstitutionellen Beitragsappell der Vereinten 
Nationen 1999 zugunsten Angolas hin entrichteten Beiträge nicht ausreichend waren, 
und wiederholt seinen Aufruf an die Gebergemeinschaft, mit großzügigen Geld- und 

_______________ 
36 S/PRST/1999/26. 
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Sachspenden zu dem humanitären Appell beizutragen, damit die Organisationen wirk-
same Abhilfe für die Not der Binnenvertriebenen schaffen können. Der Rat begrüßt es, 
daß die Regierung Angolas einen Notstandsplan für humanitäre Hilfe verkündet hat. 

  Der Rat verleiht außerdem seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Fähigkeit 
der Hilfsorganisationen, den Bedürftigen weiter Hilfe zu leisten, durch die Fortdauer 
des Konflikts und den fehlenden Zugang zu ihnen beeinträchtigt wird. Der Rat fordert 
die Regierung Angolas und insbesondere die União Nacional para a Independência To-
tal de Angola nachdrücklich auf, Zugang zu allen Binnenvertriebenen in Angola zu ge-
währen und die Schaffung der Mechanismen zu ermöglichen, die für die Auslieferung 
humanitärer Hilfsgüter an alle bedürftigen Bevölkerungsgruppen im ganzen Land not-
wendig sind. Der Rat fordert beide Parteien, insbesondere die União Nacional para a In-
dependência Total de Angola, nachdrücklich auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit 
des humanitären Personals, einschließlich des Personals der Vereinten Nationen und des 
beigeordneten Personals, das den Binnenvertriebenen Hilfe gewährt, zu garantieren. Der 
Rat fordert mit Nachdruck, daß bei der Auslieferung von Hilfsgütern der Grundsatz der 
Neutralität und Unparteilichkeit geachtet wird. Der Rat würdigt die Entschlossenheit 
und den Mut derjenigen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Leid der Men-
schen in Angola zu lindern, namentlich das Amt für die Koordinierung humanitärer An-
gelegenheiten, das Welternährungsprogramm sowie das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen und andere Organisationen. 

  Der Rat fordert beide Parteien nachdrücklich auf, die volle Achtung der Men-
schenrechte und des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten. In diesem Zusammen-
hang fordert der Rat die União Nacional para a Independência Total de Angola nach-
drücklich auf, die Begehung weiterer Greueltaten, namentlich die Tötung von Zivilper-
sonen und Angriffe auf humanitäres Hilfspersonal, einzustellen, und verlangt die Frei-
lassung aller ausländischen Staatsbürger, einschließlich der russischen Flugzeugbesat-
zungen, die von der União Nacional para a Independência Total de Angola festgehalten 
werden. Er verleiht seiner Besorgnis über die Berichte Ausdruck, wonach in bereits ge-
räumten Gebieten sowie in bisher nicht betroffenen Gebieten des Landes neue Minen 
verlegt werden. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben." 

  Auf seiner 4052. Sitzung am 15. Oktober 1999 beschloß der Rat, den Vertreter Angolas 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Angola 

 Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
11. August 1999 (S/1999/871)". 

Resolution 1268 (1999) 
vom 15. Oktober 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolution 696 (1991) vom 30. Mai 1991 und aller danach ver-
abschiedeten einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 1229 (1999) vom 
26. Februar 1999 und 1237 (1999) vom 7. Mai 1999, 

  unter Hinweis auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 21. Januar26 und vom 
24. August 199936, 

  in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Erhaltung der Souveränität und der terri-
torialen Unversehrtheit Angolas, 

  erneut erklärend, daß die Hauptursache der derzeitigen Lage in Angola das Versäumnis 
der União Nacional para a Independência Total de Angola unter der Führung von Jonas Sa-
vimbi ist, ihren Verpflichtungen aus den "Acordos de Paz"27, dem Protokoll von Lusaka28 und 
den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats nachzukommen, 
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  sowie erneut erklärend, daß dauerhafter Frieden und nationale Aussöhnung nur mit 
friedlichen Mitteln zu erreichen sind, und in diesem Zusammenhang bekräftigend, wie wich-
tig die "Acordos de Paz", das Protokoll von Lusaka und die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats sind, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die humanitären Auswirkungen der derzeitigen 
Lage auf die Zivilbevölkerung Angolas, 

  mit Genugtuung über das Schreiben des Generalsekretärs vom 11. August 1999 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats37 sowie die darin erwähnten Schreiben des Ministers für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Republik Angola vom 26. Juli 1999 an den Generalsekretär38 
beziehungsweise des Generalsekretärs an den Minister für Auswärtige Angelegenheiten der 
Republik Angola39, datiert vom 2. August 1999, 

  in Bekräftigung seiner Auffassung, daß eine weitere Präsenz der Vereinten Nationen in 
Angola in hohem Maße zur Förderung des Friedens, der nationalen Aussöhnung, der Men-
schenrechte und der regionalen Sicherheit beitragen kann, 

  1. genehmigt für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten bis zum 15. April 2000 
die Einrichtung des Büros der Vereinten Nationen in Angola, das mit dem notwendigen Per-
sonal ausgestattet ist, um Verbindungsaufgaben zu den politischen Behörden, den Militär- und 
den Polizeibehörden sowie den sonstigen zivilen Behörden wahrzunehmen, mit dem Ziel, 
wirksame Maßnahmen zur Wiederherstellung des Friedens und zur Unterstützung des angola-
nischen Volkes auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus, der humanitären Hilfe und der Förde-
rung der Menschenrechte zu erkunden und sonstige Aktivitäten zu koordinieren; 

  2. beschließt, daß das Büro der Vereinten Nationen in Angola bis zu weiteren Kon-
sultationen zwischen den Vereinten Nationen und der Regierung Angolas aus bis zu 
30 Fachkräften des Höheren Dienstes sowie dem notwendigen Verwaltungs- und sonstigen 
Unterstützungspersonal bestehen wird; 

  3. betont, daß die Koordinierungsgruppe der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe 
ihre Tätigkeit fortsetzen und in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung weiter finanziert wer-
den wird; 

  4. fordert alle beteiligten Parteien und insbesondere die União Nacional para a Inde-
pendência Total de Angola auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der Ver-
einten Nationen und des beigeordneten Personals zu garantieren und seinen Status uneinge-
schränkt zu achten; 

  5. fordert die Regierung Angolas und den Generalsekretär auf, so bald wie möglich 
ein Abkommen über die Rechtsstellung der Mission zu schließen; 

  6. bekundet seine Bereitschaft, die Zusammensetzung und das Mandat der Präsenz 
der Vereinten Nationen in Angola auf Empfehlung des Generalsekretärs und im Benehmen 
mit der Regierung Angolas zu überprüfen; 

  7. ersucht den Generalsekretär, alle drei Monate einen Bericht über die Entwicklun-
gen in Angola vorzulegen, der auch seine Empfehlungen bezüglich der Maßnahmen enthält, 
die der Rat zusätzlich ergreifen könnte, um den Friedensprozeß in Angola zu fördern; 

  8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4052. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

_______________ 
37 S/1999/871. 
38 Ebd., Anlage I. 
39 Ebd., Anlage II. 
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PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION 
IM EHEMALIGEN JUGOSLAWIEN 

A.  Die Situation in Kroatien 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 
1993, 1995, 1996, 1997 und 1998 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Auf seiner 3966. Sitzung am 15. Januar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Deutschlands, Italiens und Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des fol-
genden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Kroatien 

 Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Prevlaka (S/1999/16)". 

Resolution 1222 (1999) 
of 15. Januar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Re-
solutionen 779 (1992) vom 6. Oktober 1992, 981 (1995) vom 31. März 1995, 1147 (1998) 
vom 13. Januar 1998 und 1183 (1998) vom 15. Juli 1998, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 6. Januar 1999 über die Beob-
achtermission der Vereinten Nationen in Prevlaka40, 

  unter Hinweis auf die Schreiben des Ministerpräsidenten der Bundesrepublik Jugosla-
wien vom 24. Dezember 199841 und des Ständigen Vertreters Kroatiens bei den Vereinten Na-
tionen vom 7. Januar 199942 betreffend die Prevlaka-Streitfrage, 

  in nochmaliger Bekräftigung seines Bekenntnisses zu der Unabhängigkeit, der Souverä-
nität und der territorialen Unversehrtheit der Republik Kroatien innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen, 

  erneut Kenntnis nehmend von der am 30. September 1992 von den Präsidenten der Re-
publik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien in Genf unterzeichneten Gemeinsamen 
Erklärung43, insbesondere deren Artikel 1 sowie Artikel 3, in dem ihre Vereinbarung betref-
fend die Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka bekräftigt wird, 

  jedoch mit Besorgnis feststellend, daß Verstöße beider Parteien gegen das Entmilita-
risierungsregime weiter anhalten, namentlich die ständige Präsenz jugoslawischen Militär-
personals und die gelegentliche Präsenz kroatischer Militärangehöriger in der entmilitarisier-
ten Zone sowie die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die beide Parteien den Militär-
beobachtern der Vereinten Nationen weiter auferlegen, 

  in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über die jüngste Aufhebung bestimmter Zu-
gangsbeschränkungen für die Mission durch Kroatien sowie über die jüngsten Schritte, die 
die kroatischen Behörden unternommen haben, um die Kommunikation und die Koordinie-
rung mit der Mission zu verbessern und ihr so eine wirksamere Überwachung der Situation in 
ihrem Zuständigkeitsbereich zu gestatten, 

_______________ 
40 S/1999/16. 
41 S/1998/1225, Anlage I. 
42 S/1999/19 und Corr.1. 
43 S/24476, Anlage. 
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  sowie mit Genugtuung darüber, daß Kroatien zugestimmt hat, in der entmilitarisierten 
Zone Übergangsstellen zwischen Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien (Montene-
gro) zu öffnen, was zu beträchtlichem zivilen Grenzverkehr in beide Richtungen geführt hat 
und eine bedeutende vertrauenbildende Maßnahme bei der Normalisierung der Beziehungen 
zwischen den beiden Parteien darstellt, sowie der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß es zu 
weiteren Öffnungen kommen wird, die dazu beitragen, diesen zivilen Grenzverkehr zu ver-
mehren, 

  mit Zustimmung Kenntnis nehmend von der Fortsetzung der bilateralen Verhandlungen 
zwischen den Parteien gemäß dem Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen 
zwischen der Republik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien vom 23. August 
199644, jedoch mit dem Ausdruck seiner ernsthaften Besorgnis darüber, daß diese Verhand-
lungen bisher noch keine maßgeblichen Fortschritte in Richtung auf die Beilegung der Prev-
laka-Streitfrage erbracht haben, 

  mit der erneuten Aufforderung an die Parteien, dringend ein umfassendes Minen-
räumprogramm einzuleiten, 

  feststellend, daß die Präsenz der Militärbeobachter der Vereinten Nationen nach wie vor 
unverzichtbar für die Aufrechterhaltung von Bedingungen ist, die einer Verhandlungslösung 
der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind, 

  1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten Nationen, die Entmilitarisierung 
der Halbinsel Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen 779 (1992) und 981 (1995) und den 
Ziffern 19 und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom 13. Dezember 199545 bis zum 
15. Juli 1999 weiter zu überwachen; 

  2. begrüßt die verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien und den Militärbeobachtern der Vereinten Nationen sowie den 
zahlenmäßigen Rückgang der schweren Zwischenfälle und wiederholt seine Aufforderungen 
an die Parteien, alle Verstöße gegen das Entmilitarisierungsregime in den von den Vereinten 
Nationen bezeichneten Zonen zu unterlassen, Maßnahmen zum weiteren Abbau der Span-
nungen und zur Erhöhung der Sicherheit in dem Gebiet zu ergreifen, mit den Militärbeobach-
tern der Vereinten Nationen voll zusammenzuarbeiten sowie ihre Sicherheit und ihre volle 
und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

  3. ersucht den Generalsekretär, im Lichte der in seinem Bericht beschriebenen ver-
besserten Zusammenarbeit und des Abbaus der Spannungen in Prevlaka eine mögliche Ver-
ringerung der Personalstärke in Erwägung zu ziehen, ohne daß dadurch die operativen 
Haupttätigkeiten der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Prevlaka beeinträchtigt 
werden, insbesondere die Möglichkeit, die Zahl der Militärbeobachter auf bis zu 22 zu 
reduzieren, entsprechend der Anpassung des Einsatzkonzepts der Mission und des 
bestehenden Sicherheitsregimes sowie im Hinblick darauf, daß es wünschenswert ist, die 
Mission zu einem geeigneten Zeitpunkt zu beenden; 

  4. ersucht den Generalsekretär außerdem, bis zum 15. April 1999 einen Bericht über 
die Fortschritte bei den bilateralen Verhandlungen zwischen den Parteien sowie über Mög-
lichkeiten zur Erleichterung einer Verhandlungsregelung vorzulegen, falls die Parteien um ei-
ne derartige Unterstützung ersuchen, und ersucht die Parteien zu diesem Zweck, dem Gene-
ralsekretär mindestens alle zwei Monate über den Stand der Verhandlungen Bericht zu erstat-
ten; 

  5. fordert die Parteien erneut nachdrücklich auf, ihre gegenseitig eingegangenen Ver-
pflichtungen einzuhalten und das Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen44 
vollinhaltlich durchzuführen, und betont insbesondere, daß sie ihre Verpflichtung, im Ein-
klang mit Artikel 4 des Abkommens zu einer Verhandlungsregelung der Prevlaka-Streitfrage 
zu gelangen, rasch und getreu erfüllen müssen; 

_______________ 
44 S/1996/706, Anlage. 
45 S/1995/1028. 
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  6. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten Nationen und die vom Rat in Resolu-
tion 1088 (1996) vom 12. Dezember 1996 genehmigte und mit Resolution 1174 (1998) vom 
15. Juni 1998 verlängerte multinationale Stabilisierungstruppe, voll miteinander zu kooperie-
ren; 

  7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3966. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 4023. Sitzung am 15. Juli 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Deutschlands, Italiens und Kroatiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des fol-
genden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Kroatien 

 Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtermission der Vereinten Nationen 
in Prevlaka (S/1999/764)". 

 

Resolution 1252 (1999) 
vom 15. Juli 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Resolutionen, insbesondere seine 
Resolutionen 779 (1992) vom 6. Oktober 1992, 981 (1995) vom 31. März 1995, 1147 (1998) 
vom 13. Januar 1998, 1183 (1998) vom 15. Juli 1998 und 1222 (1999) vom 15. Januar 1999, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 8. Juli 1999 über die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Prevlaka46, 

  unter Hinweis auf die an den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreiben des 
Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Jugoslawien bei den Ver-
einten Nationen vom 18. Juni 199947 und des Ständigen Vertreters Kroatiens bei den 
Vereinten Nationen vom 25. Juni 199948 betreffend die Prevlaka-Streitfrage, 

  in nochmaliger Bekräftigung seines Bekenntnisses zu der Unabhängigkeit, der Souverä-
nität und der territorialen Unversehrtheit der Republik Kroatien innerhalb ihrer international 
anerkannten Grenzen, 

  erneut Kenntnis nehmend von der am 30. September 1992 von den Präsidenten der Re-
publik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien in Genf unterzeichneten Gemeinsamen 
Erklärung43, insbesondere deren Artikel 1 sowie Artikel 3, in dem ihre Vereinbarung betref-
fend die Entmilitarisierung der Halbinsel Prevlaka bekräftigt wird, 

  mit dem erneuten Ausdruck seiner Besorgnis über das Fortdauern der seit langem anhal-
tenden Verstöße beider Parteien gegen das Entmilitarisierungsregime, namentlich die ständige 
Präsenz von Militärpersonal der Bundesrepublik Jugoslawien und die gelegentliche Präsenz 
kroatischer Militärangehöriger in der entmilitarisierten Zone, und über die Einschränkungen 
der Bewegungsfreiheit, die beide Parteien den Militärbeobachtern der Vereinten Nationen 
weiter auferlegen, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über neuere, weitere Verletzungen der entmilitari-
sierten Zone, insbesondere die dortige Präsenz von Truppen der Bundesrepublik Jugoslawien, 

_______________ 
46 S/1999/764. 
47 S/1999/697. 
48 S/1999/719. 
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  mit Genugtuung darüber, daß die Öffnung von Übergangsstellen zwischen Kroatien und 
der Bundesrepublik Jugoslawien (Montenegro) in den entmilitarisierten Zonen den zivilen 
und kommerziellen Grenzverkehr in beide Richtungen auch weiterhin ohne sicherheitsbezo-
gene Zwischenfälle erleichtert und auch weiterhin eine bedeutende vertrauenbildende Maß-
nahme bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Parteien darstellt, sowie 
den Parteien eindringlich nahelegend, die Öffnung dieser Übergangsstellen als Grundlage für 
weitere vertrauenbildende Maßnahmen zu nutzen, um eine Normalisierung ihrer Beziehungen 
zu erreichen, 

  mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsthaften Besorgnis darüber, daß die zwischen den 
Parteien gemäß dem Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Re-
publik Kroatien und der Bundesrepublik Jugoslawien vom 23. August 199644 geführten bila-
teralen Verhandlungen bisher noch keine maßgeblichen Fortschritte in Richtung auf die Bei-
legung der Prevlaka-Streitfrage erbracht haben, und die Parteien auffordernd, ihre Gespräche 
wiederaufzunehmen, 

  mit der erneuten Aufforderung an die Parteien, dringend ein umfassendes Minenräum-
programm einzuleiten, 

  in Würdigung der Rolle der Mission sowie feststellend, daß die Präsenz der Militärbe-
obachter der Vereinten Nationen nach wie vor unverzichtbar für die Aufrechterhaltung von 
Bedingungen ist, die einer Verhandlungslösung der Prevlaka-Streitfrage förderlich sind, 

  1. ermächtigt die Militärbeobachter der Vereinten Nationen, die Entmilitarisierung 
der Halbinsel Prevlaka im Einklang mit den Resolutionen 779 (1992) und 981 (1995) und den 
Ziffern 19 und 20 des Berichts des Generalsekretärs vom 13. Dezember 199545 bis zum 
15. Januar 2000 weiter zu überwachen; 

  2. erneuert seine Aufforderung an die Parteien, alle Verstöße gegen das Entmilitari-
sierungsregime in den von den Vereinten Nationen festgelegten Zonen zu unterlassen, Maß-
nahmen zum weiteren Abbau der Spannungen und zur Verbesserung der Sicherheit in dem 
Gebiet zu ergreifen, mit den Militärbeobachtern der Vereinten Nationen voll zusammenzuar-
beiten und ihre Sicherheit und volle und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu gewährlei-
sten; 

  3. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. Oktober 1999 einen Bericht mit Empfeh-
lungen und Optionen zur Ausarbeitung weiterer vertrauenbildender Maßnahmen zwischen 
den Parteien vorzulegen, unter anderem mit dem Ziel, die Bewegungsfreiheit der Zivilbevöl-
kerung weiter zu erleichtern; 

  4. fordert die Parteien erneut nachdrücklich auf, ihre gegenseitig eingegangenen Ver-
pflichtungen einzuhalten und das Abkommen über die Normalisierung der Beziehungen44 
vollinhaltlich durchzuführen, und betont insbesondere, daß sie ihre Verpflichtung, im Ein-
klang mit Artikel 4 des Abkommens zu einer Verhandlungsregelung der Prevlaka-Streitfrage 
zu gelangen, rasch und getreu erfüllen müssen; 

  5. ersucht die Parteien, dem Generalsekretär auch weiterhin mindestens alle zwei 
Monate über den Stand ihrer bilateralen Verhandlungen Bericht zu erstatten; 

  6. ersucht die Militärbeobachter der Vereinten Nationen und die vom Rat in Resolu-
tion 1088 (1996) vom 12. Dezember 1996 genehmigte und mit Resolution 1247 (1999) vom 
18. Juni 1999 verlängerte multinationale Stabilisierungstruppe, voll miteinander zusammen-
zuarbeiten; 

  7. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4023. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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B.  Punkte im Zusammenhang mit der Situation im Kosovo (Bundesrepublik Jugo-
slawien) 

Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs Großbri- 
tannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von Amerika bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1998 
verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3967. Sitzung am 19. Januar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Deutschlands und Italiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

 "Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 (S/1998/223) 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von Amerika bei den Verein-
ten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998 
(S/1998/272)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab49: 

  "Der Sicherheitsrat verurteilt nachdrücklich das Massaker an Kosovo-Albanern, 
das, wie von der Kosovo-Verifikationsmission der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa berichtet, am 15. Januar 1999 in dem Dorf Racak im Südkoso-
vo (Bundesrepublik Jugoslawien) begangen wurde. Er stellt mit tiefer Besorgnis fest, 
daß dem Bericht der Mission zufolge die Opfer Zivilpersonen waren, darunter Frauen 
und mindestens ein Kind. Der Rat nimmt außerdem Kenntnis von der Aussage des Lei-
ters der Mission, wonach Sicherheitskräfte der Bundesrepublik Jugoslawien für das 
Massaker verantwortlich sind und uniformierte Angehörige sowohl der Streitkräfte der 
Bundesrepublik Jugoslawien als auch der serbischen Sonderpolizei beteiligt waren. Der 
Rat betont, daß dringend eine vollständige Untersuchung des Sachverhalts durchgeführt 
werden muß, und fordert die Bundesrepublik Jugoslawien eindringlich auf, mit dem In-
ternationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht und der Mission zusammenzuarbeiten, damit gewährleistet ist, 
daß die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. 

  Der Rat mißbilligt den Beschluß Belgrads, den Leiter der Mission, William Wal-
ker, zur persona non grata zu erklären, und bekräftigt seine volle Unterstützung für 
Botschafter Walker und für die Bemühungen der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa um die Erleichterung einer friedlichen Regelung. Er fordert 
Belgrad auf, diesen Beschluß rückgängig zu machen und mit Botschafter Walker und 
der Mission voll zusammenzuarbeiten. 

  Der Rat mißbilligt den Beschluß der Bundesrepublik Jugoslawien, der Anklägerin 
des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien den Zugang zu 
verweigern, und fordert die Bundesrepublik Jugoslawien auf, mit dem Gerichtshof bei 
der Durchführung einer Untersuchung im Kosovo gemäß der in den Ratsresolutionen 
1160 (1998) vom 31. März 1998, 1199 (1998) vom 23. September 1998 und 1203 
(1998) vom 24. Oktober 1998 erhaltenen Aufforderung zur Zusammenarbeit mit dem 
Gerichtshof voll zusammenzuarbeiten. 

_______________ 
49 S/PRST/1999/2. 
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  Der Rat stellt fest, daß serbische Kräfte am 17. Januar 1999  entgegen dem aus-
drücklichen Rat der Mission nach Racak zurückgekehrt sind und daß Kampfhandlungen 
ausbrachen. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß die Vorfälle in Racak die jüngsten einer Reihe von 
Ereignissen sind, welche die Bemühungen um die Beilegung dieses Konflikts auf dem 
Verhandlungsweg und durch friedliche Mittel gefährden. 

  Der Rat verurteilt die Schüsse auf Personal der Mission am 15. Januar 1999 sowie 
alle Handlungen, die Personal der Mission und internationales Personal gefährden. Er 
bekräftigt sein entschlossenes Eintreten für die Sicherheit des Personals der Mission. Er 
wiederholt seine Forderung, daß die Bundesrepublik Jugoslawien und die Kosovo-
Albaner mit der Mission voll zusammenarbeiten. 

  Der Rat fordert die Parteien auf, alle Gewalthandlungen sofort einzustellen und 
Gespräche über eine dauerhafte Regelung aufzunehmen. 

  Der Rat warnt außerdem die Kosovo-Befreiungsarmee eindringlich vor Handlun-
gen, die die Spannungen fördern. 

  Der Rat erachtet alle diese Ereignisse als Verstöße gegen seine Resolutionen und 
die maßgeblichen Vereinbarungen und Verpflichtungen zur Zurückhaltung. Er fordert 
alle Parteien auf, ihre Verpflichtungen nach den einschlägigen Resolutionen voll zu ach-
ten, und bekräftigt abermals seine volle Unterstützung für die internationalen Anstren-
gungen zur Erleichterung einer friedlichen Regelung auf der Grundlage der Gleichbe-
rechtigung aller Bürger und Volksgruppen im Kosovo. Der Rat bekräftigt sein Bekennt-
nis zur Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien. 

  Der Rat nimmt mit Besorgnis von dem Bericht der Hohen Flüchtlingskommissarin 
der Vereinten Nationen Kenntnis, in dem es heißt, daß fünfeinhalbtausend Zivilpersonen 
im Anschluß an das Massaker aus dem Gebiet von Racak geflohen sind, was zeigt, wie 
schnell es erneut zu einer humanitären Krise kommen könnte, falls die Parteien keine 
Schritte zum Abbau der Spannungen unternehmen. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben." 

  Auf seiner 3974. Sitzung am 29. Januar 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Deutsch-
lands und Italiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-
zunehmen: 

 "Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 (S/1998/223) 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von Amerika bei den Verein-
ten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 1998 
(S/1998/272)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab50: 

  "Der Sicherheitsrat bringt seine tiefe Besorgnis über die Eskalation der Gewalt im 
Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) zum Ausdruck. Er unterstreicht, daß die humani-
täre Lage sich weiter zu verschlechtern droht, falls die Parteien keine Schritte zum Ab-
bau der Spannungen unternehmen. Der Rat bekundet erneut seine Besorgnis über die 
Angriffe auf Zivilpersonen und unterstreicht die Notwendigkeit einer vollständigen und 
ungehinderten Untersuchung dieser Handlungen. Er fordert die Parteien abermals auf, 
ihre Verpflichtungen aus den einschlägigen Resolutionen voll zu achten und alle Ge-
walthandlungen und Provokationen sofort einzustellen. 

_______________ 
50 S/PRST/1999/5. 
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  Der Rat begrüßt und unterstützt die von den Außenministern Deutschlands, Frank-
reichs, Italiens, der Russischen Föderation, des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika (der Kontaktgruppe) im An-
schluß an ihr Treffen am 29. Januar 1999 in London gefaßten Beschlüsse51, die darauf 
gerichtet sind, eine politische Regelung zwischen den Parteien herbeizuführen, und die 
dafür einen Rahmen und einen Zeitplan festlegen. Der Rat verlangt, daß die Parteien ih-
re Verantwortung akzeptieren und diesen Beschlüssen und Forderungen sowie seinen 
einschlägigen Resolutionen uneingeschränkt Folge leisten. 

  Der Rat bekundet erneut seine volle Unterstützung für die internationalen An-
strengungen namentlich seitens der Kontaktgruppe und der Kosovo-Verifikations-
mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zum Abbau der 
Spannungen im Kosovo und zur Erleichterung einer politischen Regelung auf der 
Grundlage einer substantiellen Autonomie und der Gleichberechtigung aller Bürger und 
Volksgruppen im Kosovo sowie der Anerkennung der legitimen Rechte der Kosovo-
Albaner und der anderen Bevölkerungsgruppen im Kosovo. Er bekräftigt sein Bekennt-
nis zur Souveränität und territorialen Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien. 

  Der Rat wird die Verhandlungen genau verfolgen und würde es begrüßen, wenn 
die Mitglieder der Kontaktgruppe ihn über die dabei erzielten Fortschritte unterrichtet 
hielten. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben." 

 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Russischen Föderation  bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 24. März 1999 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3988. Sitzung am 24. März 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Albaniens, Belarus, Bosnien und Herzegowinas, Deutschlands und Indiens einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Schreiben des Ständigen Vertreters der Russi-
schen Föderation bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert 
vom 24. März 1999 (S/1999/320)" teilzunehmen. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Vladislav Jovanovic auf dessen Antrag einzu-
laden, im Verlaufe der Erörterung dieses Punktes das Wort an den Rat zu richten. 

  Auf seiner 3989. Sitzung am 26. März 1999 beschloß der Rat, zusätzlich zu den auf der 
3988. Sitzung eingeladenen Vertretern die Vertreter Kubas und der Ukraine einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Schreiben des Ständigen Vertreters der Russi-
schen Föderation an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 24. März 1999 
(S/1999/320)" teilzunehmen. 

  Am 7. Mai 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär52: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 6. Mai 1999 betref-
fend Ihre Entscheidung, Carl Bildt (Schweden) und Eduard Kukan (Slowakei) zu Son-
derbotschaftern des Generalsekretärs für den Balkan zu ernennen53, den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie haben von Ihrer Entscheidung 
Kenntnis genommen." 

 

_______________ 
51 Siehe S/1999/96, Anlage. 
52 S/1999/527. 
53 S/1999/526. 
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Schreiben des Ständigen Vertreters Chinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 7. Mai 1999 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4000. Sitzung am 8. Mai 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Al-
baniens, Belarus, Indiens, Iraks, Kubas und der Ukraine einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des Punktes "Schreiben des Ständigen Vertreters Chinas bei den Vereinten Natio-
nen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. Mai 1999 (S/1999/523)" teilzu-
nehmen. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Vladislav Jovanovic auf dessen Antrag einzu-
laden, im Verlaufe der Erörterung dieses Punktes das Wort an den Rat zu richten. 

  Auf seiner 4001. Sitzung am 14. Mai 1999 behandelte der Rat den Punkt "Schreiben des 
Ständigen Vertreters Chinas bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits-
rats, datiert vom 7. Mai 1999 (S/1999/523)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab54: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf die Presseerklärung seines Präsidenten vom 
8. Mai 1999 und bekundet seine tiefe Betroffenheit und Besorgnis über die Bombardie-
rung der Botschaft der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Jugoslawien am 
7. Mai 1999, die zu schweren Personen- und Sachschäden geführt hat. Der Rat spricht 
der chinesischen Regierung und den Angehörigen der Opfer sein tiefstes Mitgefühl und 
seine aufrichtige Anteilnahme aus. 

  Der Rat verleiht seinem tiefen Bedauern über die Bombardierung und seinem gro-
ßen Kummer über die Verluste an Menschenleben, die Verletzungen und die Sachschä-
den Ausdruck, die durch die Bombardierung verursacht worden sind, und nimmt davon 
Kenntnis, daß die Mitglieder der Nordatlantikvertrags-Organisation ihr Bedauern über 
diese Tragödie zum Ausdruck gebracht und eine Entschuldigung ausgesprochen haben. 
Der Rat bekräftigt eingedenk der Charta der Vereinten Nationen, daß der Grundsatz der 
Unverletzlichkeit des diplomatischen Personals und der diplomatischen Räumlichkeiten 
unter allen Umständen im Einklang mit den international akzeptierten Normen geachtet 
werden muß. 

  Der Rat unterstreicht die Notwendigkeit einer vollständigen und gründlichen Un-
tersuchung der Bombardierung durch die Nordatlantikvertrags-Organisation. In diesem 
Zusammenhang nimmt er davon Kenntnis, daß die Nordatlantikvertrags-Organisation 
eine Untersuchung eingeleitet hat, und erwartet deren Ergebnisse. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998) und 1203 (1998) 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4003. Sitzung am 14. Mai 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Ägyptens, Albaniens, Belarus, Bosnien und Herzegowinas, der Islamischen Republik Iran, 
Jemens, Jordaniens, Katars, Kubas, Kuwaits, Marokkos, Pakistans, Saudi-Arabiens, Senegals, 
der Türkei, der Ukraine und der Vereinigten Arabischen Emirate einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des Punktes "Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 
(1998) und 1203 (1998)" teilzunehmen. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Vladislav Jovanovic auf dessen Antrag einzu-
laden, im Verlaufe der Erörterung dieses Punktes das Wort an den Rat zu richten. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem auf Antrag des Vertreters Katars55, 
den Stellvertretenden Ständigen Beobachter der Organisation der Islamischen Konferenz bei 
_______________ 
54 S/PRST/1999/12. 
55 Dokument S/1999/522, Teil des Protokolls der 4003. Sitzung. 
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den Vereinten Nationen, Ahmad Haji Hosseini, gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung des Rates zur Teilnahme einzuladen. 

Resolution 1239 (1999) 
vom 14. Mai 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1160 (1998) vom 31. März 1998, 1199 (1998) 
vom 23. September 1998 und 1203 (1998) vom 24. Oktober 1998 sowie die Erklärungen sei-
nes Präsidenten vom 24. August 199856, 19. Januar 199949 und 29. Januar 199950, 

  eingedenk der Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und geleitet von der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte57, den internationalen Pakten und Übereinkünf-
ten über die Menschenrechte, dem Abkommen von 195158 und dem Protokoll von 196759 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, den Genfer Abkommen von 194960 und den dazuge-
hörigen Zusatzprotokollen von 197761 sowie anderen Rechtsakten auf dem Gebiet des huma-
nitären Völkerrechts, 

  mit dem Ausdruck seiner großen Besorgnis über die humanitäre Katastrophe, die infolge 
der anhaltenden Krise im Kosovo (Bundesrepublik Jugoslawien) und in dessen Umgebung 
stattfindet, 

  zutiefst besorgt über den ungeheuren Zustrom von Kosovo-Flüchtlingen nach Albanien, 
in die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, nach Bosnien und Herzegowina und in 
andere Länder sowie über die Zunahme der Zahl der Vertriebenen innerhalb des Kosovo, in 
der Republik Montenegro und in anderen Teilen der Bundesrepublik Jugoslawien, 

  unter Betonung der Wichtigkeit einer wirksamen Koordinierung der humanitären 
Hilfsmaßnahmen, die die Staaten, das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen und die internationalen Organisationen unternehmen, um die Not und das Leid der 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen zu mildern, 

  mit Interesse Kenntnis nehmend von der Absicht des Generalsekretärs, eine Mission zur 
Ermittlung des humanitären Bedarfs in das Kosovo und in andere Teile der Bundesrepublik 
Jugoslawien zu entsenden, 

  in Bekräftigung der territorialen Unversehrtheit und der Souveränität aller Staaten der 
Region, 

  1.  würdigt die Anstrengungen, die die Mitgliedstaaten, das Amt des Hohen Flücht-
lingskommissars der Vereinten Nationen und andere internationale humanitäre Hilfsorga-
nisationen unternommen haben, um den Kosovo-Flüchtlingen in Albanien, in der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und in Bosnien und Herzegowina die dringend benö-
tigte Hilfe zu gewähren, und fordert sie und andere, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich 
auf, Ressourcen für die Gewährung humanitärer Hilfe an die Flüchtlinge und Binnenvertrie-
benen zur Verfügung zu stellen; 

  2. bittet das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und die 
anderen internationalen humanitären Hilfsorganisationen, den Binnenvertriebenen im Koso-
vo, in der Republik Montenegro und in anderen Teilen der Bundesrepublik Jugoslawien sowie 
den anderen von der derzeitigen Krise betroffenen Zivilpersonen Hilfe zu gewähren; 

_______________ 
56 S/PRST/1998/25. 
57 Resolution 217 A (III) der Generalversammlung. 
58 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 189, Nr. 2545. 
59 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. 
60 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. 
61 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
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  3. fordert, daß dem Personal der Vereinten Nationen und dem gesamten sonstigen 
humanitären Personal, das im Kosovo und in anderen Teilen der Bundesrepublik Jugoslawien 
tätig ist, Zugang gewährt wird; 

  4. bekräftigt das Recht aller Flüchtlinge und Vertriebenen auf eine sichere und ehren-
volle Rückkehr in ihre Heimat; 

  5. weist nachdrücklich darauf hin, daß sich die humanitäre Lage weiter verschlech-
tern wird, wenn es zu keiner politischen Lösung der Krise im Einklang mit den Grundsätzen 
kommt, die die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Japans, Kanadas, der Rus-
sischen Föderation, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Ver-
einigten Staaten von Amerika am 6. Mai 1999 angenommen haben62, und fordert alle Betei-
ligten nachdrücklich auf, auf dieses Ziel hinzuarbeiten; 

  6. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

       Auf der 4003. Sitzung mit 13 Stimmen ohne Gegenstimme bei
 2 Enthaltungen (China, Russische Föderation) verabschiedet. 

 

Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) und 1239 (1999) 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4011. Sitzung am 10. Juni 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Al-
baniens, Belarus, Bulgariens, Costa Ricas, Deutschlands, der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien, der Islamischen Republik Iran, Italiens, Japans, Kroatiens, Kubas, Mexi-
kos, Norwegens, der Türkei, der Ukraine und Ungarns einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) und 1239 
(1999) 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Deutschlands bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 6. Mai 1999 (S/1999/516) 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung Jugoslawiens bei den 
Vereinten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 5. Juni 1999 (S/1999/646) 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Deutschlands bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. Juni 1999 (S/1999/649) 

 Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
10. Juni 1999 (S/1999/663)". 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Vladislav Jovanovic auf dessen Antrag einzu-
laden, im Verlaufe der Erörterung dieses Punktes das Wort an den Rat zu richten. 

 

Resolution 1244 (1999) 
vom 10. Juni 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der Haupt-
verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, 

_______________ 
62 Siehe S/1999/516, Anlage; siehe auch Resolution 1244 (1999), Anlage I. 
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  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1160 (1998) vom 31. März 1998, 1199 (1998) 
vom 23. September 1998, 1203 (1998) vom 24. Oktober 1998 und 1239 (1999) vom 14. Mai 
1999, 

  bedauernd, daß die in diesen Resolutionen enthaltenen Forderungen nicht voll erfüllt 
worden sind, 

  entschlossen, eine Lösung der ernsten humanitären Lage im Kosovo (Bundesrepublik 
Jugoslawien) herbeizuführen und für die sichere und freie Rückkehr aller Flüchtlinge und 
Vertriebenen in ihre Heimat zu sorgen, 

  unter Verurteilung aller Gewalthandlungen gegen die Bevölkerung des Kosovo sowie 
aller terroristischen Handlungen, gleichviel, von welcher Seite sie begangen werden, 

  unter Hinweis auf die Erklärung des Generalsekretärs vom 9. April 1999, in der dieser 
seine Besorgnis über die humanitäre Tragödie im Kosovo zum Ausdruck gebracht hat63, 

  in Bekräftigung des Rechts aller Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr in 
ihre Heimat, 

  unter Hinweis auf die Zuständigkeit und das Mandat des Internationalen Strafgerichts-
hofs zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, 

  mit Genugtuung über die am 6. Mai 1999 verabschiedeten allgemeinen Grundsätze zur 
politischen Lösung der Kosovo-Krise (Anlage I dieser Resolution)64 sowie mit Genugtuung 
darüber, daß die Bundesrepublik Jugoslawien die Grundsätze angenommen hat, die in den 
Punkten 1 bis 9 des am 2. Juni 1999 in Belgrad vorgelegten Papiers (Anlage II dieser Resolu-
tion)65 enthalten sind, und daß sie diesem Papier zugestimmt hat, 

  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Mitgliedstaaten zur Souveränität und territoria-
len Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien und der anderen Staaten der Region, wie 
dies in der am 1. August 1975 in Helsinki unterzeichneten Schlußakte der Konferenz über Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa und in Anlage II dieser Resolution zum Ausdruck 
kommt, 

  in Bekräftigung der in früheren Resolutionen geforderten substantiellen Autonomie und 
tatsächlichen Selbstverwaltung des Kosovo, 

  feststellend, daß die Situation in der Region auch weiterhin eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

  entschlossen, die Sicherheit des internationalen Personals zu gewährleisten und dafür zu 
sorgen, daß alle Beteiligten ihre Verpflichtungen aus dieser Resolution erfüllen, und zu diesen 
Zwecken tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. beschließt, daß eine politische Lösung der Kosovo-Krise auf den allgemeinen 
Grundsätzen in Anlage I dieser Resolution und den weiteren Ausführungen in den Grundsät-
zen und weiteren erforderlichen Elementen in Anlage II zu beruhen hat; 

  2. begrüßt es, daß die Bundesrepublik Jugoslawien die in Ziffer 1 genannten Grund-
sätze und weiteren erforderlichen Elemente akzeptiert hat, und verlangt die uneingeschränkte 
Zusammenarbeit der Bundesrepublik Jugoslawien bei deren rascher Umsetzung; 

  3. verlangt insbesondere, daß die Bundesrepublik Jugoslawien die Gewalt und Un-
terdrückung im Kosovo unverzüglich und nachprüfbar beendet und nach einem engen Zeit-

_______________ 
63 S/1999/402, Anlage. 
64 Siehe auch S/1999/516. 
65 Siehe auch S/1999/649. 
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plan, mit dem die Dislozierung der internationalen Sicherheitspräsenz im Kosovo zeitlich ab-
gestimmt wird, den nachprüfbaren, stufenweisen Abzug aller militärischen, polizeilichen und 
paramilitärischen Kräfte aus dem Kosovo einleitet und abschließt; 

  4. bestätigt, daß nach dem Abzug eine vereinbarte Zahl jugoslawischen und serbi-
schen Militär- und Polizeipersonals die Erlaubnis zur Rückkehr in das Kosovo erhält, um die 
Aufgaben nach Anlage II wahrzunehmen; 

  5. beschließt, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen im Kosovo interna-
tionale zivile und Sicherheitspräsenzen zu dislozieren, die über das erforderliche geeignete 
Gerät und Personal verfügen, und begrüßt es, daß die Bundesrepublik Jugoslawien diesen 
Präsenzen zugestimmt hat; 

  6. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem Sicherheitsrat einen Sonder-
beauftragten zu ernennen, der die Umsetzung der internationalen zivilen Präsenz überwachen 
soll, und ersucht den Generalsekretär ferner, seinen Sonderbeauftragten anzuweisen, sich eng 
mit der internationalen Sicherheitspräsenz abzustimmen, um sicherzustellen, daß beide Prä-
senzen auf die gleichen Ziele hinarbeiten und sich gegenseitig unterstützen; 

  7. ermächtigt die Mitgliedstaaten und die zuständigen internationalen Organisatio-
nen, die internationale Sicherheitspräsenz im Kosovo gemäß Punkt 4 der Anlage II einzurich-
ten und mit allen Mitteln auszustatten, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Zif-
fer 9 benötigt; 

  8. bekräftigt die Notwendigkeit der raschen und baldigen Dislozierung wirksamer in-
ternationaler ziviler und Sicherheitspräsenzen im Kosovo und verlangt, daß die Parteien bei 
deren Dislozierung voll kooperieren; 

  9. beschließt, daß die im Kosovo zu dislozierende und tätige internationale Sicher-
heitspräsenz unter anderem folgende Aufgaben haben wird: 

  a)  Abschreckung von der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten, Aufrechterhaltung 
und nötigenfalls Durchsetzung einer Waffenruhe, Gewährleistung des Abzugs der militäri-
schen, polizeilichen und paramilitärischen Bundes- und Republikkräfte aus dem Kosovo so-
wie Verhinderung ihrer Rückkehr, außer soweit in Anlage II Punkt 6 vorgesehen; 

  b) Demilitarisierung der Kosovo-Befreiungsarmee und anderer bewaffneter kosovo-
albanischer Gruppen, wie in Ziffer 15 verlangt wird; 

  c) Schaffung eines sicheren Umfelds, in dem Flüchtlinge und Vertriebene sicher in 
ihre Heimat zurückkehren können, die internationale zivile Präsenz arbeiten kann, eine Über-
gangsverwaltung eingerichtet und humanitäre Hilfe geleistet werden kann; 

  d) Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, bis die internationale zi-
vile Präsenz die Verantwortung für diese Aufgabe übernehmen kann; 

  e) Überwachung der Minenräumung, bis die internationale zivile Präsenz gegebenen-
falls die Verantwortung für diese Aufgabe übernehmen kann; 

  f) gegebenenfalls Unterstützung und enge Abstimmung mit der Arbeit der interna-
tionalen zivilen Präsenz; 

  g) erforderlichenfalls Wahrnehmung von Grenzüberwachungsaufgaben; 

  h) Gewährleistung des Schutzes und der Bewegungsfreiheit ihrer selbst sowie der in-
ternationalen zivilen Präsenz und der anderen internationalen Organisationen; 

   10. ermächtigt den Generalsekretär, mit Hilfe der zuständigen internationalen 
Organisationen eine internationale zivile Präsenz im Kosovo einzurichten, um eine Über-
gangsverwaltung für das Kosovo bereitzustellen, unter der die Bevölkerung des Kosovo sub-
stantielle Autonomie innerhalb der Bundesrepublik Jugoslawien genießen kann und die für 
eine Übergangszeit die Verwaltung wahrnehmen und gleichzeitig vorläufige demokratische 
Selbstverwaltungsinstitutionen schaffen und deren Entwicklung überwachen wird, um die 
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Bedingungen für ein friedliches und normales Leben für alle Einwohner des Kosovo sicher-
zustellen; 

  11. beschließt, daß die internationale zivile Präsenz unter anderem folgende Hauptauf-
gaben haben wird: 

  a)  bis zu einer endgültigen Regelung die Förderung der Herstellung substantieller 
Autonomie und Selbstverwaltung im Kosovo unter voller Berücksichtigung der Anlage II und 
des Rambouillet-Abkommens66; 

  b) Wahrnehmung grundlegender ziviler Verwaltungsaufgaben, wo und solange dies 
erforderlich ist; 

  c) bis zu einer politischen Regelung die Organisation und Überwachung der Ent-
wicklung vorläufiger Institutionen für eine demokratische und autonome Selbstverwaltung, 
einschließlich der Abhaltung von Wahlen; 

  d) Übertragung ihrer Verwaltungsaufgaben auf diese Institutionen, nachdem sie ge-
schaffen werden, bei gleichzeitiger Überwachung und Unterstützung der Konsolidierung der 
örtlichen vorläufigen Institutionen des Kosovo sowie weitere friedenkonsolidierende Tätig-
keiten; 

  e) Erleichterung eines politischen Prozesses mit dem Ziel, unter Berücksichtigung 
des Rambouillet-Abkommens den künftigen Status des Kosovo zu bestimmen; 

  f) in einer Endphase die Überwachung der Übertragung der Machtbefugnisse von 
den vorläufigen Institutionen des Kosovo auf die im Rahmen einer politischen Regelung ge-
schaffenen Institutionen; 

  g) Unterstützung des Wiederaufbaus der grundlegenden Infrastruktur und des sonsti-
gen wirtschaftlichen Wiederaufbaus; 

  h) Unterstützung der humanitären Hilfe und der Katastrophenhilfe in Abstimmung 
mit den internationalen humanitären Hilfsorganisationen; 

  i) Aufrechterhaltung der zivilen öffentlichen Ordnung, namentlich durch die Schaf-
fung örtlicher Polizeikräfte und in der Zwischenzeit durch die Dislozierung internationalen 
Polizeipersonals für den Dienst im Kosovo; 

  j) Schutz und Förderung der Menschenrechte; 

  k) Gewährleistung der sicheren und ungehinderten Rückkehr aller Flüchtlinge und 
Vertriebenen in ihre Heimat im Kosovo; 

  12. betont, daß es notwendig ist, koordinierte humanitäre Hilfseinsätze durchzuführen 
und daß die Bundesrepublik Jugoslawien humanitären Hilfsorganisationen ungehinderten Zu-
gang zum Kosovo gewährt und mit diesen Organisationen zusammenarbeitet, um die schnelle 
und wirksame Bereitstellung internationaler Hilfe zu gewährleisten; 

  13. ermutigt alle Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen, zum wirtschaft-
lichen und sozialen Wiederaufbau sowie zur sicheren Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie-
benen beizutragen, und betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, so bald wie mög-
lich eine internationale Geberkonferenz einzuberufen, insbesondere für die in Ziffer 11 g) ge-
nannten Zwecke; 

  14. verlangt, daß alle Beteiligten, einschließlich der internationalen Sicherheitsprä-
senz, uneingeschränkt mit dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verant-
wortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zusammenarbeiten; 

_______________ 
66 S/1999/648, Anlage. 
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  15. verlangt, daß die Kosovo-Befreiungsarmee und andere bewaffnete kosovo-
albanische Gruppen alle Offensivhandlungen unverzüglich einstellen und den vom Leiter der 
internationalen Sicherheitspräsenz im Benehmen mit dem Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs festgelegten Demilitarisierungsbedingungen nachkommen; 

  16. beschließt, daß die mit Ziffer 8 der Resolution 1160 (1998) verhängten Verbote 
nicht für Waffen und sonstiges Wehrmaterial gelten, die für die Verwendung durch die inter-
nationale zivile Präsenz und die internationale Sicherheitspräsenz bestimmt sind; 

  17. begrüßt die in der Europäischen Union und anderen internationalen Organisatio-
nen gegenwärtig geleistete Arbeit mit dem Ziel, einen umfassenden Ansatz für die wirtschaft-
liche Entwicklung und Stabilisierung der von der Kosovo-Krise betroffenen Region zu ent-
wickeln, einschließlich der Umsetzung eines Stabilitätspakts für Südosteuropa unter breiter 
internationaler Beteiligung, um die Förderung der Demokratie, wirtschaftlichen Wohlstands, 
der Stabilität und der regionalen Zusammenarbeit zu begünstigen; 

  18. verlangt, daß alle Staaten der Region bei der Durchführung aller Aspekte dieser 
Resolution uneingeschränkt kooperieren; 

  19. beschließt, die internationale zivile Präsenz und die internationale Sicherheitsprä-
senz zunächst für einen Zeitraum von zwölf Monaten einzurichten, der verlängert wird, sofern 
der Sicherheitsrat nichts anderes beschließt; 

  20. ersucht den Generalsekretär, dem Rat in regelmäßigen Abständen über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten, wozu auch Berichte der Führung der interna-
tionalen zivilen Präsenz und der internationalen Sicherheitspräsenz gehören; die ersten Be-
richte sind binnen dreißig Tagen nach Verabschiedung dieser Resolution vorzulegen; 

  21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

     Auf der 4011. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegenstimme 
bei einer Enthaltung (China) verabschiedet. 

Anlage I 

Erklärung des Vorsitzenden zum Abschluß des Treffens der Außenminister der G-8 auf 
dem Petersberg am 6. Mai 1999 

  Die Außenminister der G-8 einigten sich auf folgende allgemeine Grundsätze zur politi-
schen Lösung der Kosovo-Krise: 

– unverzügliches und nachprüfbares Ende der Gewalt und Unterdrückung im Koso-
vo; 

  – Rückzug militärischer, polizeilicher und paramilitärischer Kräfte aus dem Kosovo; 

– Stationierung von wirksamen internationalen zivilen und Sicherheitspräsenzen im 
Kosovo, die von den Vereinten Nationen gebilligt und beschlossen und in der Lage 
sind, die Erreichung der gemeinsamen Ziele zu garantieren; 

– Einrichtung einer vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu beschließenden 
Übergangsverwaltung für das Kosovo, um die Bedingungen für ein friedliches und 
normales Leben für alle Einwohner im Kosovo sicherzustellen; 

– die sichere und freie Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen und ungehinder-
ter Zugang zum Kosovo für humanitäre Hilfsorganisationen; 

– ein politischer Prozeß zur Schaffung einer politischen Übergangsrahmenvereinba-
rung, die eine substantielle Selbstverwaltung für das Kosovo unter voller Berück-
sichtigung des Rambouillet-Abkommens66 und der Prinzipien der Souveränität und 
territorialen Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien und der anderen Län-
der der Region sowie die Demilitarisierung der Kosovo-Befreiungsarmee vorsieht; 
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– umfassender Ansatz für die wirtschaftliche Entwicklung und Stabilisierung der 
Krisenregion. 

Anlage II 

 Um eine Lösung der Kosovo-Krise herbeizuführen, soll eine Vereinbarung über die fol-
genden Grundsätze erreicht werden: 

 1. Unverzügliches und nachprüfbares Ende der Gewalt und Unterdrückung im Kosovo. 

2. Nachprüfbarer Rückzug aller militärischen, polizeilichen und paramilitärischen Kräfte 
aus dem Kosovo nach einem engen Zeitplan. 

3. Unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen erfolgende Stationierung von wirk-
samen internationalen zivilen und Sicherheitspräsenzen im Kosovo, die tätig werden, 
wie nach Kapitel VII der Charta beschlossen wird, und die in der Lage sind, die Errei-
chung der gemeinsamen Ziele zu garantieren. 

4. Die internationale Sicherheitspräsenz unter substantieller Beteiligung der Nord-
atlantikvertrags-Organisation muß unter gemeinsamer Führung disloziert werden und 
ermächtigt sein, ein sicheres Umfeld für alle Menschen im Kosovo zu schaffen und die 
sichere Rückkehr aller Vertriebenen und Flüchtlinge in ihre Heimat zu erleichtern. 

5. Einrichtung einer vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu beschließenden Über-
gangsverwaltung für das Kosovo als Teil der internationalen zivilen Präsenz, unter der 
die Bevölkerung des Kosovo substantielle Autonomie innerhalb der Bundesrepublik Ju-
goslawien genießen kann. Die Übergangsverwaltung soll für eine Übergangszeit die 
Verwaltung wahrnehmen und gleichzeitig vorläufige demokratische Selbstverwaltungs-
institutionen schaffen und deren Entwicklung überwachen, um die Bedingungen für ein 
friedliches und normales Leben für alle Einwohner im Kosovo sicherzustellen. 

6. Nach dem Abzug wird eine vereinbarte Zahl jugoslawischen und serbischen Personals 
die Erlaubnis zur Rückkehr erhalten, um folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

– Verbindung mit der internationalen Zivilmission und der internationalen Sicher-
heitspräsenz; 

  – Markierung und Räumung der Minenfelder; 

  – Aufrechterhaltung einer Präsenz an Stätten des serbischen Kulturerbes; 

  – Aufrechterhaltung einer Präsenz an wichtigen Grenzübergängen. 

7. Sichere und freie Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen unter der Aufsicht des 
Amtes des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und ungehinderter 
Zugang zum Kosovo für humanitäre Hilfsorganisationen. 

8. Ein politischer Prozeß zur Schaffung einer politischen Übergangsrahmenvereinbarung, 
die eine substantielle Selbstverwaltung für das Kosovo unter voller Berücksichtigung 
des Rambouillet-Abkommens66 und der Prinzipien der Souveränität und territorialen 
Unversehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien und der anderen Länder der Region 
vorsieht, sowie die Demilitarisierung der Kosovo-Befreiungsarmee. Die Verhandlungen 
zwischen den Parteien über eine Regelung sollen die Schaffung demokratischer Selbst-
verwaltungsinstitutionen weder verzögern noch stören. 

9. Ein umfassender Ansatz für die wirtschaftliche Entwicklung und Stabilisierung der Kri-
senregion. Dieser wird die Umsetzung eines Stabilitätspakts für Südosteuropa unter 
breiter internationaler Beteiligung beinhalten, um die Förderung der Demokratie, wirt-
schaftlichen Wohlstands, der Stabilität und der regionalen Zusammenarbeit zu begünsti-
gen. 
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10. Die Aussetzung der Militäraktionen wird die Annahme der vorstehenden Grundsätze 
sowie die Zustimmung zu weiteren, zuvor festgelegten erforderlichen Elementen erfor-
dern, die in der nachstehenden Anmerkung genannt werden. Danach wird rasch eine mi-
litärisch-technische Vereinbarung geschlossen, in der unter anderem zusätzliche Modali-
täten festgelegt werden, einschließlich der Rolle und der Aufgaben des jugoslawi-
schen/serbischen Personals im Kosovo: 

Abzug 

– Verfahren für den Abzug, einschließlich eines stufenweisen, detaillierten Zeitplans 
und der Abgrenzung einer Pufferzone in Serbien, hinter die sich die bewaffneten 
Kräfte zurückziehen werden; 

Zurückkehrendes Personal 

– Ausrüstung für das zurückkehrende Personal; 

– Mandat, in dem seine Aufgaben festgelegt sind; 

– Zeitplan für die Rückkehr des Personals; 

– Abgrenzung der geographischen Einsatzbereiche des Personals; 

– Regeln für die Beziehungen dieses Personals zu der internationalen Sicherheitsprä-
senz und der internationalen Zivilmission. 

Anmerkung 

Weitere erforderliche Elemente: 

– Ein enger und präziser Zeitplan für den Abzug, beispielsweise sieben Tage für den 
Abschluß des Abzugs und Rückverlegung der Luftabwehrwaffen hinter eine beid-
seitige Sicherheitszone von 25 Kilometern binnen 48 Stunden; 

– die Rückkehr des Personals zur Wahrnehmung der vier oben genannten Aufgaben 
wird unter der Aufsicht der internationalen Sicherheitspräsenz erfolgen und auf ei-
ne kleine, vereinbarte Zahl (Hunderte, nicht Tausende) beschränkt sein; 

– die Aussetzung der Militäraktionen wird nach dem Beginn des nachprüfbaren Ab-
zugs erfolgen; 

– die Aushandlung und der Abschluß einer militärisch-technischen Vereinbarung 
darf die zuvor festgelegte Frist für den Abschluß des Abzugs nicht verlängern. 

 

Beschlüsse 

  Am 14. Juni 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär67: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 11. Juni 1999 betref-
fend Ihre Absicht, Sergio Vieira de Mello, Untergeneralsekretär für humanitäre Angele-
genheiten und Nothilfekoordinator, für einen Übergangszeitraum zu Ihrem Sonderbe-
auftragten für die Überwachung der Umsetzung der im Kosovo (Bundesrepublik Jugo-
slawien) einzurichtenden  internationalen zivilen Präsenz zu ernennen68, den Mitglie-
dern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem 
Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

_______________ 
67 S/1999/676. 
68 S/1999/675. 
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  Am 17. Juni 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär69: 

  "Ich beehre mich, auf Ziffer 18 Ihres gemäß Ziffer 10 der Resolution 1244 (1999) 
des Sicherheitsrats vorgelegten Berichts vom 12. Juni 199970 Bezug zu nehmen und Ih-
nen im Anschluß an Konsultationen des Rates mitzuteilen, dass die Ratsmitglieder das 
in diesem Bericht beschriebene Einsatzkonzept für die Übergangsverwaltungsmission 
der Vereinten Nationen im Kosovo billigen." 

  Am 6. Juli 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den 
Generalsekretär71: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 2. Juli 1999 betref-
fend Ihre Absicht, Bernard Kouchner zu Ihrem Sonderbeauftragten für die Leitung der 
Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo (Bundesrepublik Ju-
goslawien) zu ernennen72, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis."  

  Am 5. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär73: 

  "Unter Bezugnahme auf Ihren Bericht über die Übergangsverwaltungsmission der 
Vereinten Nationen im Kosovo74 und das dazugehörige Addendum75, in dem Sie emp-
fohlen haben, die Zahl der Zivilpolizisten der Vereinten Nationen in der Mission auf 
insgesamt 4.718 zu erhöhen, beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Mitglieder des 
Sicherheitsrats von der vorgeschlagenen Erhöhung Kenntnis nehmen."  

 

Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 
und 1244 (1999) 

Beschlüsse 

  Auf seiner nichtöffentlichen 4061. Sitzung am 5. November 1999 beschloß der Sicher-
heitsrat, seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsord-
nung des Rates das folgende Kommuniqué durch den Generalsekretär zu veröffentlichen: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4061. Sitzung am 5. November 1999 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) und 1244 (1999)'. Die Vertreter Ägyptens, Albaniens, Arme-
niens, Australiens, Bangladeschs, Belarus, Belgiens, Bosnien und Herzegowinas, Bul-
gariens, Dänemarks, Deutschlands, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedo-
niens, Finnlands, Griechenlands, Guatemalas, Indiens, Irlands, der Islamischen Repu-
blik Iran, Italiens, Jamaikas, Japans, Kroatiens, Litauens, Luxemburgs, Marokkos, Me-
xikos, Nigerias, Norwegens, Österreichs, Pakistans, Perus, Polens, Portugals, der Repu-
blik Korea, Rumäniens, San Marinos, Schwedens, Singapurs, der Slowakei, Spaniens, 
Südafrikas, der Tschechischen Republik, der Türkei, der Ukraine und Ungarns wurden 
auf ihr Ersuchen hin zur Teilnahme gemäß Regel 37 der vorläufigen Geschäftsordnung 
des Rates eingeladen. 

  Branislav Srdanovic wurde auf Ersuchen von Vladislav Jovanovic zur Teilnahme 
eingeladen. 

_______________ 
69 S/1999/689. 
70 S/1999/672. 
71 S/1999/749. 
72 S/1999/748. 
73 S/1999/1119. 
74 S/1999/987. 
75 S/1999/987/Add.1. 
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  Außerdem wurde der Ständige Beobachter der Schweiz bei den Vereinten Natio-
nen auf sein Ersuchen hin im Einklang mit dem im Verlauf der vorangegangenen Kon-
sultationen des Rates erzielten Einvernehmen zur Teilnahme ohne Stimmrecht eingela-
den. 

  Der Rat erhielt eine Unterrichtung nach Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsord-
nung durch Bernard Kouchner, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und Leiter 
der Übergangsverwaltungsmission der Vereinten Nationen im Kosovo (Bundesrepublik 
Jugoslawien). Im Rahmen der Unterrichtung machten die Ratsmitglieder Anmerkungen 
und stellten Fragen. Bernard Kouchner ging auf die Anmerkungen und Fragen der 
Ratsmitglieder ein." 

  Auf seiner nichtöffentlichen 4086. Sitzung am 30. Dezember 1999 beschloß der Rat, 
seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des 
Rates das folgende Kommuniqué durch den Generalsekretär zu veröffentlichen: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4086. Sitzung am 30. Dezember 1999 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) und 1244 (1999)'. Die Vertreter Ägyptens, Bangladeschs, Be-
larus, Belgiens, Bulgariens, Dänemarks, Deutschlands, Finnlands, der ehemaligen jugo-
slawischen Republik Mazedonien, Griechenlands, Italiens, Kroatiens, Kubas, Luxem-
burgs, Norwegens, Österreichs, Pakistans, Polens, Rumäniens, Schwedens, Singapurs, 
der Slowakei, Spaniens, Südafrikas, der Tschechischen Republik, der Türkei, der Ukrai-
ne und Ungarns wurden auf ihr Ersuchen hin zur Teilnahme gemäß Regel 37 der vorläu-
figen Geschäftsordnung des Rates eingeladen. 

  Vladislav Jovanovic wurde auf sein Ersuchen hin eingeladen, im Verlauf der Erör-
terung am Ratstisch Platz zu nehmen. 

  Außerdem wurde der Ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten 
Nationen auf sein Ersuchen hin im Einklang mit dem im Verlauf der vorangegangenen 
Konsultationen des Rates erzielten Einvernehmen zur Teilnahme eingeladen. 

  Der Rat erhielt eine Unterrichtung nach Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsord-
nung durch Hédi Annabi, den Beigeordneten Generalsekretär für Friedenssicherungs-
einsätze. 

  Im Rahmen der Unterrichtung machten die Ratsmitglieder Anmerkungen und 
stellten Fragen. Hédi Annabi ging auf die Anmerkungen und Fragen der Ratsmitglieder 
ein." 

 

C.  Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 1995, 
1996, 1997 und 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3982. Sitzung am 25. Februar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Bulgariens, Deutschlands, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und Italiens 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien 

 Bericht des Generalsekretärs über die Präventiveinsatztruppe der Vereinten Natio-
nen gemäß Resolution 1186 (1998) des Sicherheitsrats (S/1999/161)". 

  Am 23. Dezember 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär76: 

_______________ 
76 S/1999/1287. 
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  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 21. Dezember 1999 
betreffend Ihre Entscheidung, Matthew Nimetz (Vereinigte Staaten von Amerika) als 
Ersatz für  Cyrus Vance zu Ihrem Persönlichen Beauftragten zu ernennen77, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in 
Ihrem Schreiben enthaltenen Entscheidung Kenntnis." 

 

D.  Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
 jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 17. März 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär78: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 12. März 1999 betref-
fend Ihre Absicht, Oberst Detlef Buwitt (Deutschland) zum Leiter der Internationalen 
Polizeieinsatztruppe zu ernennen79, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht 
Kenntnis."  

  Auf seiner 4014. Sitzung am 18. Juni 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Bosnien und 
Herzegowinas, Deutschlands und Italiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

 Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in Bosnien 
und Herzegowina (S/1999/670)". 

 

Resolution 1247 (1999) 
vom 18. Juni 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren einschlägigen Resolutionen betreffend die Kon-
flikte im ehemaligen Jugoslawien, insbesondere die Resolutionen 1031 (1995) vom 15. De-
zember 1995, 1035 (1995) vom 21. Dezember 1995, 1088 (1996) vom 12. Dezember 1996, 
1144 (1997) vom 19. Dezember 1997, 1168 (1998) vom 21. Mai 1998, 1174 (1998) vom 
15. Juni 1998 und 1184 (1998) vom 16. Juli 1998, 

  in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur politischen Regelung der Konflikte im ehema-
ligen  Jugoslawien unter Wahrung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit aller dor-
tigen Staaten innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen, 

  unter Hervorhebung seiner Entschlossenheit, die Durchführung des Allgemeinen Rah-
menübereinkommens für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und der dazugehörigen 
Anhänge (zusammen als "das Friedensübereinkommen" bezeichnet)80 zu unterstützen, 

  mit dem nachdrücklichen Ausdruck seines Dankes an den Hohen Beauftragten, den 
Kommandeur und das Personal der multinationalen Stabilisierungstruppe, den Sonderbeauf-
tragten des Generalsekretärs und das Personal der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien 
und Herzegowina, namentlich den Leiter und das Personal der Internationalen Poli-
zeieinsatztruppe, sowie an das Personal der anderen internationalen Organisationen und Stel-

_______________ 
77 S/1999/1286. 
78 S/1999/288. 
79 S/1999/287. 
80 Siehe S/1995/999. 
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len in Bosnien und Herzegowina für ihren Beitrag zur Durchführung des Friedensüberein-
kommens, 

  feststellend, daß die Staaten der Region bei der erfolgreichen Abwicklung des Friedens-
prozesses in Bosnien und Herzegowina eine konstruktive Rolle spielen müssen, und insbe-
sondere im Hinblick auf die diesbezüglichen Verpflichtungen der Republik Kroatien und der 
Bundesrepublik Jugoslawien als Unterzeichner des Friedensübereinkommens, 

  betonend, daß eine umfassende und koordinierte Rückkehr der Flüchtlinge und Vertrie-
benen in der gesamten Region für einen dauerhaften Frieden nach wie vor entscheidend ist, 

  Kenntnis nehmend von der Erklärung, die die Ministertagung der Konferenz zur Umset-
zung des Friedens am 16. Dezember 1998 in Madrid abgegeben hat81, sowie von den 
Schlußfolgerungen ihrer vorangegangenen Tagungen, 

  Kenntnis nehmend von den Berichten des Hohen Beauftragten, namentlich von seinem 
jüngsten Bericht vom 5. Mai 199982, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 11. Juni 199983, 

  feststellend, daß die Situation in der Region auch weiterhin eine Bedrohung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

  entschlossen, die friedliche Beilegung der Konflikte im Einklang mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu fördern, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

I 

  1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für das Allgemeine Rahmenübereinkommen 
für den Frieden in Bosnien und Herzegowina und die dazugehörigen Anhänge (zusammen als 
"das Friedensübereinkommen" bezeichnet)80 sowie für das Abkommen von Dayton über die 
Schaffung der Föderation Bosnien und Herzegowina vom 10. November 199584, fordert die 
Parteien auf, ihre Verpflichtungen aus diesen Übereinkünften genauestens zu erfüllen, und 
bringt seine Absicht zum Ausdruck, die Durchführung des Friedensübereinkommens und die 
Situation in Bosnien und Herzegowina weiter zu verfolgen; 

  2. wiederholt, daß die Hauptverantwortung für die weitere erfolgreiche Durchfüh-
rung des Friedensübereinkommens bei den Behörden in Bosnien und Herzegowina selbst 
liegt und daß die künftige Bereitschaft der internationalen Gemeinschaft und wichtiger Geber, 
die politische, militärische und wirtschaftliche Last der Durchführungs- und Wiederauf-
baubemühungen zu tragen, davon abhängen wird, inwieweit alle Behörden in Bosnien und 
Herzegowina das Friedensübereinkommen befolgen und an der Durchführung des Überein-
kommens sowie am Wiederaufbau der Zivilgesellschaft, insbesondere unter voller Zusam-
menarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für 
die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht, an der Stärkung gemeinsamer Institutionen und an der Er-
leichterung der Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen aktiv mitwirken; 

  3. erinnert die Parteien erneut daran, daß sie sich nach dem Friedensübereinkommen 
verpflichtet haben, mit allen Stellen, die an der Durchführung dieser Friedensregelung betei-
ligt sind, wie in dem Friedensübereinkommen beschrieben, oder die anderweitig vom Sicher-
heitsrat ermächtigt worden sind, namentlich dem Internationalen Strafgerichtshof für das 
ehemalige Jugoslawien bei der Wahrnehmung seiner Verantwortung für eine unparteiliche 
_______________ 
81 Siehe S/1999/139. 
82 S/1999/524, Anlage. 
83 S/1999/670. 
84 S/1995/1021, Anlage. 
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Rechtsprechung, voll zusammenzuarbeiten, und unterstreicht, daß die volle Zusammenarbeit 
der Staaten und Gebietseinheiten mit dem Gerichtshof unter anderem auch beinhaltet, daß sie 
alle Personen, gegen die der Gerichtshof Anklage erhoben hat, dem Gericht überstellen und 
diesem Informationen verfügbar machen, um ihm bei seinen Ermittlungen behilflich zu sein; 

  4. unterstreicht seine volle Unterstützung dafür, daß der Hohe Beauftragte seine Rol-
le bei der Überwachung der Durchführung des Friedensübereinkommens und der Anleitung 
und Koordinierung der Tätigkeiten der zivilen Organisationen und Stellen, die den Parteien 
bei der Durchführung des Friedensübereinkommens behilflich sind, weiter wahrnimmt, und 
erklärt erneut, daß der Hohe Beauftragte die letzte Instanz an Ort und Stelle für die Auslegung 
von Anhang 10 über die zivilen Aspekte der Umsetzung des Friedensübereinkommens ist und 
daß er im Falle von Streitigkeiten über die vom Rat für die Umsetzung des Friedens am 
9. und 10. Dezember 1997 in Bonn näher bestimmten Fragen85 seine Auslegung treffen, Emp-
fehlungen abgeben und bindende Entscheidungen treffen kann, wenn er dies für notwendig 
erachtet; 

  5. bekundet seine Unterstützung für die Erklärung, die die Ministertagung der Konfe-
renz zur Umsetzung des Friedens am 16. Dezember 1998 in Madrid abgegeben hat81; 

  6. ist sich dessen bewußt, daß die Parteien die in Ziffer 10 genannte multinationale 
Truppe ermächtigt haben, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich des Ein-
satzes von Gewalt, falls notwendig, um die Einhaltung von Anhang 1-A des Friedensüberein-
kommens sicherzustellen; 

  7. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation in Bosnien und Herzegowina un-
ter Berücksichtigung der nach den Ziffern 18 und 25 vorgelegten Berichte und aller darin ent-
haltenen Empfehlungen genau weiterzuverfolgen, und daß er bereit ist, die Verhängung von 
Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, falls eine der Parteien ihre Verpflichtungen aus dem 
Friedensübereinkommen in erheblicher Weise nicht einhält; 

II 

  8. würdigt diejenigen Mitgliedstaaten, die sich an der im Einklang mit seiner Resolu-
tion 1088 (1996) eingerichteten multinationalen Stabilisierungstruppe beteiligt haben, und 
begrüßt ihre Bereitschaft, den Parteien des Friedensübereinkommens durch die weitere Dislo-
zierung einer multinationalen Stabilisierungstruppe behilflich zu sein; 

  9. nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien des Friedensübereinkommens die Weiter-
führung der Stabilisierungstruppe gemäß der Madrider Erklärung der Ministertagung der 
Konferenz zur Umsetzung des Friedens unterstützen; 

  10. ermächtigt die Mitgliedstaaten, die durch die in Anhang 1-A des Friedensüberein-
kommens genannte Organisation oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, die im Ein-
klang mit seiner Resolution 1088 (1996) eingerichtete Stabilisierungstruppe für einen weite-
ren geplanten Zeitraum von zwölf Monaten unter gemeinsamer Führung und Kontrolle wei-
terzuführen, um die in Anhang 1-A und Anhang 2 des Friedensübereinkommens festgelegten 
Aufgaben wahrzunehmen, und bekundet seine Absicht, die Situation im Hinblick auf eine 
weitere Verlängerung dieser Ermächtigung zu überprüfen, falls dies aufgrund der Entwick-
lungen bei der Durchführung des Friedensübereinkommens und der Situation in Bosnien und 
Herzegowina notwendig wird; 

  11. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden Mitgliedstaaten, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Umsetzung des Anhangs 1-A des Friedensübereinkommens 
zu gewährleisten und seine Einhaltung sicherzustellen, betont, daß die Parteien für die Einhal-
tung dieses Anhangs auch weiterhin zu gleichen Teilen verantwortlich gemacht werden und 
daß sie gleichermaßen den von der Stabilisierungstruppe gegebenenfalls ergriffenen Zwangs-
maßnahmen zur Umsetzung des genannten Anhangs und zum Schutz der Truppe unterliegen, 

_______________ 
85 Siehe S/1997/979, Anlage. 
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und nimmt davon Kenntnis, daß die Parteien ihr Einverständnis dazu gegeben haben, daß die 
Truppe solche Maßnahmen ergreift; 

  12. ermächtigt die Mitgliedstaaten, auf Ersuchen der Stabilisierungstruppe alle 
erforderlichen Maßnahmen zur Verteidigung der Truppe oder zu ihrer Unterstützung bei der 
Durchführung ihres Auftrags zu ergreifen, und anerkennt das Recht der Truppe, alle erforder-
lichen Maßnahmen zu ergreifen, um sich gegen einen Angriff oder die Androhung eines An-
griffs zu verteidigen; 

  13. ermächtigt die nach Ziffer 10 tätig werdenden Mitgliedstaaten, im Einklang mit 
Anhang 1-A des Friedensübereinkommens alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Einhaltung der vom Kommandeur der Stabilisierungstruppe festgelegten Regeln und Ver-
fahren für die Einsatzführung und Kontrolle im Luftraum über Bosnien und Herzegowina für 
den gesamten zivilen und militärischen Flugverkehr sicherzustellen; 

  14. ersucht die Behörden in Bosnien und Herzegowina, mit dem Kommandeur der 
Stabilisierungstruppe zusammenzuarbeiten, um die wirksame Verwaltung der Flughäfen in 
Bosnien und Herzegowina sicherzustellen, unter Berücksichtigung der Verantwortlichkeiten, 
die der Truppe mit Anhang 1-A des Friedensübereinkommens in bezug auf den Luftraum von 
Bosnien und Herzegowina übertragen wurden; 

  15. verlangt, daß die Parteien die Sicherheit und Bewegungsfreiheit der Stabilisie-
rungstruppe und des sonstigen internationalen Personals achten; 

  16. bittet alle Staaten, insbesondere die Staaten der Region, den nach Ziffer 10 tätig 
werdenden Mitgliedstaaten auch weiterhin angemessene Unterstützung und Erleichterungen 
zu gewähren, einschließlich Transiterleichterungen; 

  17. verweist auf alle Abkommen betreffend die Rechtsstellung der Truppen, auf die in 
Anlage B des Anhangs 1-A des Friedensübereinkommens Bezug genommen wird, und erin-
nert die Parteien daran, daß sie verpflichtet sind, diese Abkommen auch weiterhin einzuhal-
ten; 

  18. ersucht die Mitgliedstaaten, die durch die in Anhang 1-A des Friedensüberein-
kommens genannte Organisation oder in Zusammenarbeit mit ihr tätig werden, dem Rat auch 
künftig auf dem vorgesehenen Weg und mindestens in monatlichen Abständen Bericht zu er-
statten; 

*   

*      * 

  in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Rechtsgrundlage, 
auf der das der Internationalen Polizeieinsatztruppe in Resolution 1035 (1995) übertragene 
Mandat beruht, 

III 

  19. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina, das die Internationale Polizeieinsatztruppe mit einschließt, um einen zusätzli-
chen, am 21. Juni 2000 endenden Zeitraum zu verlängern, und beschließt außerdem, daß die 
Polizeieinsatztruppe auch weiterhin mit der Wahrnehmung der in Anhang 11 des 
Friedensübereinkommens aufgeführten Aufgaben betraut bleibt, einschließlich der Aufgaben, 
die in den Schlußfolgerungen der am 4. und 5. Dezember 1996 in London86, am 9. und 
10. Dezember 1997 in Bonn85, am 9. Juni 1998 in Luxemburg87 und am 15. und 
16. Dezember 1998 in Madrid81 abgehaltenen Konferenzen zur Umsetzung des Friedens 
genannt sind und denen die Behörden in Bosnien und Herzegowina zugestimmt haben; 

_______________ 
86 Siehe S/1996/1012, Anlage. 
87 Siehe S/1998/498, Anlage. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

48 

  20. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig über die Arbeit der Internatio-
nalen Polizeieinsatztruppe sowie über ihre Fortschritte bei der Unterstützung der Neugliede-
rung der Polizeibehörden und die Fortschritte der Mission bei der Überwachung und Bewer-
tung des Gerichtssystems unterrichtet zu halten und alle drei Monate über die Durchführung 
des Mandats der gesamten Mission Bericht zu erstatten; 

  21. wiederholt, daß die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben der Internationalen 
Polizeieinsatztruppe von der Qualität, der Erfahrung und der Qualifikation ihres Personals 
abhängt, und fordert die Mitgliedstaaten erneut nachdrücklich auf, mit Unterstützung des Ge-
neralsekretärs sicherzustellen, daß qualifiziertes Personal zur Verfügung steht; 

  22. erklärt erneut, daß die Parteien gehalten sind, mit der Internationalen Polizei-
einsatztruppe hinsichtlich aller in ihre Zuständigkeit fallenden Fragen uneingeschränkt 
zusammenzuarbeiten und ihre jeweils zuständigen Amtsträger und Behörden anzuweisen, der 
Truppe ihre volle Unterstützung zu gewähren; 

  23. fordert alle Beteiligten erneut auf, für eine möglichst enge Koordinierung zwi-
schen dem Hohen Beauftragten, der Stabilisierungstruppe, der Mission und den zuständigen 
zivilen Organisationen und Stellen Sorge zu tragen, um die erfolgreiche Durchführung des 
Friedensübereinkommens und die Verwirklichung der vorrangigen Ziele des Plans zur zivilen 
Konsolidierung sowie die Sicherheit des Personals der Internationalen Polizeieinsatztruppe zu 
gewährleisten; 

  24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, im Falle nachweislicher Fortschritte 
der Parteien bei der Neugliederung ihrer Polizeibehörden verstärkte Anstrengungen zu unter-
nehmen, um mit Hilfe von freiwilligen Beiträgen und in Abstimmung mit der Internationalen 
Polizeieinsatztruppe Ausbildung, Ausrüstung und sonstige Unterstützung für die örtlichen Po-
lizeikräfte in Bosnien und Herzegowina bereitzustellen; 

  25. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat im Einklang mit Anhang 10 des 
Friedensübereinkommens und den Schlußfolgerungen der in London abgehaltenen Konferenz 
zur Umsetzung des Friedens und späterer Konferenzen zur Umsetzung des Friedens auch 
künftig Berichte des Hohen Beauftragten über die Durchführung des Friedensüberein-
kommens und insbesondere über die Erfüllung der den Parteien nach diesem Übereinkommen 
obliegenden Verpflichtungen vorzulegen; 

  26. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4014. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Am 12. Juli 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär88: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 8. Juli 1999 betref-
fend Ihre Absicht, Jacques Paul Klein (Vereinigte Staaten von Amerika) zu Ihrem Son-
derbeauftragten und Koordinator der Einsätze der Vereinten Nationen in Bosnien und 
Herzegowina zu ernennen89, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht einverstanden. Sie 
nehmen außerdem diese Gelegenheit wahr, um mit Ihnen ihre tiefempfundene Anerken-
nung für die beispielhafte Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, in der Elisabeth 
Rehn ihre wichtige Aufgabe erfüllt hat." 

  Auf seiner 4030. Sitzung am 3. August 1999 beschloß der Rat, den Vertreter Bosnien 
und Herzegowinas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation 
in Bosnien und Herzegowina" teilzunehmen. 

_______________ 
88 S/1999/775. 
89 S/1999/774. 
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Resolution 1256 (1999) 
vom 3. August 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1031 (1995) vom 15. Dezember 1995, 1088 
(1996) vom 12. Dezember 1996 und 1112 (1997) vom 12. Juni 1997, 

  sowie unter Hinweis auf das Allgemeine Rahmenübereinkommen für den Frieden in 
Bosnien und Herzegowina und die dazugehörigen Anhänge (zusammen als "das Friedens-
übereinkommen" bezeichnet)80 und die Schlußfolgerungen der Konferenzen zur Umsetzung 
des Friedens, die am 9. und 10. Dezember 1997 in Bonn85 und am 15. und 16. Dezember 
1998 in Madrid81 abgehalten wurden, 

  1. begrüßt es, daß der Lenkungsausschuß des Rates für die Umsetzung des Friedens 
am 12. Juli 1999 Wolfgang Petritsch in Nachfolge von Carlos Westendorp zum Hohen Beauf-
tragten bestimmt hat, und erklärt sein Einverständnis; 

  2. würdigt die Anstrengungen, die Carlos Westendorp im Rahmen seiner Arbeit als 
Hoher Beauftragter unternommen hat; 

  3. bekräftigt, welche Wichtigkeit der Rolle des Hohen Beauftragten dabei zukommt, 
die Durchführung des Allgemeinen Rahmenübereinkommens für den Frieden in Bosnien und 
Herzegowina und der dazugehörigen Anhänge (zusammen als "das Friedensübereinkommen" 
bezeichnet)80 sicherzustellen und den zivilen Organisationen und Stellen, die den Parteien bei 
der Durchführung des Friedensübereinkommens behilflich sind, Orientierungshilfe zu geben 
und ihre Tätigkeit zu koordinieren; 

  4. bekräftigt außerdem, daß der Hohe Beauftragte die letzte Instanz an Ort und Stelle 
für die Auslegung von Anhang 10 über die zivilen Aspekte der Durchführung des Friedens-
übereinkommens ist. 

Auf der 4030. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner nichtöffentlichen 4058. Sitzung am 26. Oktober 1999 beschloß der Sicher-
heitsrat, seinen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsord-
nung des Rates das folgende Kommuniqué durch den Generalsekretär zu veröffentlichen: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4058. Sitzung am 26. Oktober 1999 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in Bosnien und Herzegowina'. Die Vertreter 
Ägyptens, Belgiens, Bosnien und Herzegowinas, Bulgariens, Dänemarks, Deutschlands, 
Finnlands, Griechenlands, Indiens, Italiens, Jamaikas, Japans, Kroatiens, Luxemburgs, 
Maltas, Mexikos, Norwegens, Österreichs, Polens, Portugals, der Republik Korea, Ru-
mäniens, Schwedens, Singapurs, der Slowakei, Südafrikas, der Tschechischen Republik, 
der Türkei, der Ukraine und Ungarns wurden auf ihr Ersuchen hin zur Teilnahme gemäß 
Regel 37 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates eingeladen. 

  Der Rat erhielt eine Unterrichtung nach Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsord-
nung durch Jacques Paul Klein, den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und Ko-
ordinator der Einsätze der Vereinten Nationen in Bosnien und Herzegowina. Im Rah-
men der Unterrichtung machten die Ratsmitglieder Anmerkungen und stellten Fragen. 
Jacques Paul Klein ging auf die Anmerkungen und Fragen der Ratsmitglieder ein." 

  Auf seiner nichtöffentlichen 4062. Sitzung am 8. November 1999 beschloß der Rat, sei-
nen Präsidenten zu ermächtigen, gemäß Regel 55 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates 
das folgende Kommuniqué durch den Generalsekretär zu veröffentlichen: 

  "Auf seiner nichtöffentlichen 4062. Sitzung am 8. November 1999 behandelte der 
Sicherheitsrat den Punkt 'Die Situation in Bosnien und Herzegowina'. Die Vertreter 
Ägyptens, Algeriens, Armeniens, Australiens, Bangladeschs, Belgiens, Bosnien und 
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Herzegowinas, Bulgariens, Dänemarks, Deutschlands, der Dominikanischen Republik, 
der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Finnlands, Georgiens, Griechen-
lands, Indiens, Iraks, der Islamischen Republik Iran, Italiens, Jamaikas, Japans, Jordani-
ens, Katars, Kenias, Kroatiens, Kubas, Litauens, Luxemburgs, Marokkos, Mexikos, Ni-
gerias, Norwegens, Österreichs, Pakistans, Perus, Polens, Portugals, der Republik Ko-
rea, der Republik Moldau, Rumäniens, Schwedens, Singapurs, der Slowakei, Spaniens, 
Südafrikas, der Tschechischen Republik, der Türkei, der Ukraine, Ungarns und Zyperns 
wurden auf ihr Ersuchen hin zur Teilnahme gemäß Regel 37 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung des Rates eingeladen. 

  Außerdem wurde der Ständige Beobachter der Schweiz bei den Vereinten Natio-
nen auf sein Ersuchen hin im Einklang mit dem im Verlauf der vorangegangenen Kon-
sultationen des Rates erzielten Einvernehmen zur Teilnahme ohne Stimmrecht eingela-
den. 

  Der Rat erhielt eine Unterrichtung nach Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsord-
nung durch Wolfgang Petritsch, den Hohen Beauftragten für die Durchführung des 
Friedensübereinkommens in Bosnien und Herzegowina. Im Rahmen der Unterrichtung 
machten die Ratsmitglieder Anmerkungen und stellten Fragen. Wolfgang Petritsch ging 
auf die Anmerkungen und Fragen der Ratsmitglieder ein." 

  Auf seiner 4069. Sitzung am 15. November 1999 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt 

  "Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

   Unterrichtung durch die Präsidentschaft Bosnien und Herzegowinas". 

  Im Einklang mit dem im Verlauf seiner vorangegangenen Konsultationen erzielten 
Einvernehmen lud der Rat die Mitglieder der Präsidentschaft Bosnien und Herzegowinas ein, 
am Ratstisch Platz zu nehmen. 

 

E.  Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 
1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 
1996 und 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 28. Juni 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär90: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 21. Juni 1999 betref-
fend die Zusammensetzung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der 
Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be-
gangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht91 den Mitgliedern des 
Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Nach Konsultation mit den Ratsmit-
gliedern unterstütze ich Ihre Absicht, Patricia McGowan Wald zur Richterin in den 
Kammern des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien zu er-
nennen." 

  Am 29. Dezember 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär92: 

_______________ 
90 S/1999/728. 
91 S/1999/727. 
92 S/1999/1305. 
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  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 20. Dezember 1999 
betreffend die Zusammensetzung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung 
der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien 
begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht93 den Mitgliedern 
des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Nach Konsultation mit den Rats-
mitgliedern bin ich mit Ihrer Absicht einverstanden, Fausto Pocar zum Richter am In-
ternationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien zu ernennen." 

 

 

 

FÖRDERUNG DES FRIEDENS UND DER SICHERHEIT: HUMANITÄRE 
AKTIVITÄTEN, DIE FÜR DEN SICHERHEITSRAT RELEVANT SIND 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3968. Sitzung am 21. Januar 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Förderung des Friedens und der Sicherheit: Humanitäre Aktivitäten, die für den Sicherheits-
rat relevant sind". 

  Auf derselben Sitzung beschloss der Rat, den Untergeneralsekretär für humanitäre An-
gelegenheiten und Nothilfekoordinator im Einklang mit Regel 39 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung des Rates zur Teilnahme einzuladen. 

 

 

 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1967 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

  Auf seiner 3970. Sitzung am 28. Januar 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation im Nahen Osten 

 Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon (S/1999/61)". 

Resolution 1223 (1999) 
vom 28. Januar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 (1978) vom 19. März 1978, 
501 (1982) vom 25. Februar 1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 
1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie auf alle seine Resolutionen zur Situa-
tion in Libanon, 

  nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 19. Januar 1999 über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon94 und Kenntnis nehmend von den darin getroffenen 
Feststellungen und den darin genannten Verpflichtungen, 

_______________ 
93 S/1999/1304. 
94 S/1999/61. 
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  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Vertreters Libanons bei den Ver-
einten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 8. Januar 199995, 

  dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

  1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Li-
banon um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Juli 1999, zu 
verlängern; 

  2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und politische Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen; 

  3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemeinen Anweisungen an die Truppe 
gemäß dem mit Resolution 426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 
197896 und fordert alle beteiligten Parteien auf, mit der Truppe im Hinblick auf die uneinge-
schränkte Wahrnehmung ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

  4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe gerichteten Gewalthandlungen und 
fordert die Parteien nachdrücklich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

  5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolutionen 425 (1978), 426 (1978) 
sowie in allen anderen einschlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneingeschränkt 
wahrzunehmen hat; 

  6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Einsparungsmaßnahmen, soweit diese nicht zu 
einer Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit der Truppe führen; 

  7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen mit der Regierung Libanons und 
den anderen von der Durchführung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fortzu-
setzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

Auf der 3970. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Ebenfalls auf der 3970. Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab97: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1188 (1998) vom 30. Juli 1998 vor-
gelegten Bericht des Generalsekretärs vom 19. Januar 1999 über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon94 mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Bekenntnis zur vollen Souveränität, politischen Unabhän-
gigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Libanons innerhalb seiner 
international anerkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der Rat, daß alle 
Staaten die gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit ei-
nes Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 

  Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Resolution 425 (1978) vorgenom-
menen Verlängerung des Mandats der Truppe um einen weiteren Interimszeitraum be-
tont der Rat erneut die dringende Notwendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich durch-
zuführen. Er bekundet erneut seine volle Unterstützung für das Übereinkommen von 
Taif vom 22. Oktober 1989 und die anhaltenden Bemühungen der libanesischen Regie-
rung um die Festigung des Friedens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im Lan-

_______________ 
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96 S/12611. 
97 S/PRST/1999/4. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

53 

de, während gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. Der 
Rat beglückwünscht die libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühungen, 
ihre Herrschaft im Süden des Landes in voller Abstimmung mit der Truppe auszudeh-
nen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südlichen Libanon weiterhin andauern-
de Gewalt zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilpersonen und bittet alle Parteien 
nachdrücklich, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, um dem Generalsekretär und seinen Mitarbeitern 
für die kontinuierlichen Bemühungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht unterneh-
men. Der Rat nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der hohen Anzahl an Verlusten, die 
die Truppe erlitten hat, und würdigt besonders diejenigen, die im Dienste der Truppe ihr 
Leben hingegeben haben. Er spricht den Soldaten der Truppe und den truppenstellenden 
Ländern für die von ihnen erbrachten Opfer und ihr unter schwierigen Umständen er-
folgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
seine Anerkennung aus." 

  Auf seiner 4009. Sitzung am 27. Mai 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation im Nahen Osten 

 Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (S/1999/575)". 

Resolution 1243 (1999) 
vom 27. Mai 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung vom 18. Mai 199998, 

  beschließt, 

  a)  die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung der Resolution 338 (1973) 
des Sicherheitsrats vom 22. Oktober 1973 aufzufordern; 

  b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflech-
tung um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 30. November 1999, 
zu verlängern; 

  c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Entwicklung der Lage und über die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

Auf der 4009. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Ebenfalls auf der 4009. Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab99: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolution über die Verlän-
gerung des Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
penentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Sicherheitsrats die folgende 
ergänzende Erklärung abzugeben: 

  'Bekanntlich heißt es in Ziffer 11 des Berichts des Generalsekretärs über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung98: "Im is-
raelisch-syrischen Sektor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation insge-

_______________ 
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samt ist jedoch weiterhin potentiell gefährlich, woran sich voraussichtlich auch 
nichts ändern wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahostproblems 
einbeziehende Regelung erzielt werden kann." Diese Erklärung des Generalsekre-
tärs gibt auch die Auffassung des Sicherheitsrats wieder.'" 

  Auf seiner 4028. Sitzung am 30. Juli 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation im Nahen Osten 

 Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe der Vereinten Nationen in 
Libanon (S/1999/807)". 

 

Resolution 1254 (1999) 
vom 30. Juli 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 425 (1978) und 426 (1978) vom 19. März 1978, 
501 (1982) vom 25. Februar 1982, 508 (1982) vom 5. Juni 1982, 509 (1982) vom 6. Juni 
1982 und 520 (1982) vom 17. September 1982 sowie auf alle seine Resolutionen zur Situa-
tion in Libanon, 

  nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs vom 21. Juli 1999 über die Interims-
truppe der Vereinten Nationen in Libanon100 und Kenntnis nehmend von den darin getroffe-
nen Feststellungen und den darin genannten Verpflichtungen, 

  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Vertreters Libanons bei den Ver-
einten Nationen an den Generalsekretär, datiert vom 25. Juni 1999101, 

  dem Antrag der Regierung Libanons stattgebend, 

  1. beschließt, das derzeitige Mandat der Interimstruppe der Vereinten Nationen in Li-
banon um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Januar 2000, zu 
verlängern; 

  2. bekundet erneut seine nachdrückliche Unterstützung für die territoriale Unver-
sehrtheit, Souveränität und politische Unabhängigkeit Libanons innerhalb seiner international 
anerkannten Grenzen; 

  3. unterstreicht erneut das Mandat und die allgemeinen Anweisungen an die Truppe 
gemäß dem mit Resolution 426 (1978) gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 
197896 und fordert alle beteiligten Parteien auf, mit der Truppe im Hinblick auf die uneinge-
schränkte Wahrnehmung ihres Auftrags voll zusammenzuarbeiten; 

  4. verurteilt alle insbesondere gegen die Truppe gerichteten Gewalthandlungen und 
fordert die Parteien nachdrücklich auf, diesen ein Ende zu setzen; 

  5. erklärt erneut, daß die Truppe ihren in den Resolutionen 425 (1978), 426 (1978) 
sowie in allen anderen einschlägigen Resolutionen festgelegten Auftrag uneingeschränkt 
wahrzunehmen hat; 

  6. ermutigt zu weiteren Effizienz- und Einsparungsmaßnahmen, soweit diese nicht zu 
einer Beeinträchtigung der Einsatzfähigkeit der Truppe führen; 

_______________ 
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  7. ersucht den Generalsekretär, die Konsultationen mit der Regierung Libanons und 
den anderen von der Durchführung dieser Resolution unmittelbar berührten Parteien fortzu-
setzen und dem Sicherheitsrat darüber Bericht zu erstatten. 

Auf der 4028. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Ebenfalls auf der 4028. Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab102: 

  "Der Sicherheitsrat hat den gemäß Resolution 1223 (1999) vom 28. Januar 1999 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 21. Juli 1999 über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon100 mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. 

  Der Rat bekräftigt sein Bekenntnis zur vollen Souveränität, politischen Unab-
hängigkeit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Libanons innerhalb sei-
ner international anerkannten Grenzen. In diesem Zusammenhang erklärt der Rat, daß 
alle Staaten die gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare 
Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben. 

  Anläßlich der vom Rat auf der Grundlage der Resolution 425 (1978) vorge-
nommenen Verlängerung des Mandats der Truppe um einen weiteren Interimszeitraum 
betont der Rat erneut die dringende Notwendigkeit, diese Resolution vollinhaltlich 
durchzuführen. Er bekundet erneut seine volle Unterstützung für das Übereinkommen 
von Taif vom 22. Oktober 1989 und die anhaltenden Bemühungen der libanesischen 
Regierung um die Festigung des Friedens, der nationalen Einheit und der Sicherheit im 
Lande, während gleichzeitig der Wiederaufbauprozeß mit Erfolg vorangetrieben wird. 
Der Rat beglückwünscht die libanesische Regierung zu ihren erfolgreichen Bemühun-
gen, ihre Herrschaft im Süden des Landes in voller Abstimmung mit der Truppe auszu-
dehnen. 

  Der Rat bringt seine Besorgnis über die im südlichen Libanon weiterhin andauern-
de Gewalt zum Ausdruck, beklagt den Tod von Zivilpersonen und fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, Zurückhaltung zu üben. 

  Der Rat benutzt diesen Anlaß, um dem Generalsekretär und seinen Mitarbeitern 
für die kontinuierlichen Bemühungen zu danken, die sie in dieser Hinsicht unterneh-
men. Der Rat nimmt mit tiefer Sorge Kenntnis von der hohen Anzahl an Verlusten, die 
die Truppe erlitten hat, und würdigt besonders diejenigen, die im Dienste der Truppe ihr 
Leben hingegeben haben. Er spricht den Soldaten der Truppe und den truppenstellenden 
Ländern für die von ihnen erbrachten Opfer und ihr unter schwierigen Umständen er-
folgendes Eintreten für die Sache des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
seine Anerkennung aus." 

  Am 15. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär103: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 9. November 1999  
betreffend Ihre Absicht, Generalmajor Seth Kofi Obeng (Ghana) zum Kommandeur der 
Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon zu ernennen104, den Mitgliedern des 
Sicherh3itsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben 
geäußerten Absicht einverstanden." 

  Auf seiner 4071. Sitzung am 24. November 1999 behandelte der Rat den Punkt 

_______________ 
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  "Die Situation im Nahen Osten 

 Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (S/1999/1175)". 

 

Resolution 1276 (1999) 
vom 24. November 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Ver-
einten Nationen für die Truppenentflechtung vom 15. November 1999105, 

  beschließt, 

  a)  die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung der Resolution 338 (1973) des 
Sicherheitsrats vom 22. Oktober 1973 aufzufordern; 

  b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent-
flechtung um einen weiteren Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 31. Mai 2000, 
zu verlängern; 

  c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses Zeitraums einen Bericht über die 
Entwicklung der Lage und über die zur Durchführung der Resolution 338 (1973) getroffenen 
Maßnahmen vorzulegen. 

Auf der 4071. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Ebenfalls auf der 4071. Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab106: 

  "Im Zusammenhang mit der soeben verabschiedeten Resolution über die Verlän-
gerung des Mandats der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Trup-
penentflechtung bin ich ermächtigt worden, im Namen des Sicherheitsrats die folgende 
ergänzende Erklärung abzugeben: 

  'Bekanntlich heißt es in Ziffer 10 des Berichts des Generalsekretärs über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung105: "Im is-
raelisch-syrischen Sektor herrscht zwar derzeit Ruhe, die Nahostsituation insge-
samt ist jedoch weiterhin potentiell gefährlich, woran sich voraussichtlich auch 
nichts ändern wird, solange keine umfassende, alle Aspekte des Nahostproblems 
einbeziehende Regelung erzielt werden kann." Diese Erklärung des Generalsekre-
tärs gibt auch die Auffassung des Sicherheitsrats wieder.'" 

 

 

 

DIE SITUATION BETREFFEND WESTSAHARA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 
in den Jahren 1975, 1988 und 1990 bis 1998 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Auf seiner 3971. Sitzung am 28. Januar 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Die Situation betreffend Westsahara". 

_______________ 
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Resolution 1224 (1999) 
vom 28. Januar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur Westsaharafrage, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara bis zum 11. Februar 1999 zu verlängern; 

  2. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig über alle bedeutsamen Entwick-
lungen bei der Durchführung des Regelungsplans107 und über die zwischen den Parteien er-
zielten Vereinbarungen sowie gegebenenfalls über die weitere Durchführbarkeit des Mandats 
der Mission unterrichtet zu halten; 

  3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3971. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

  Auf seiner 3976. Sitzung am 11. Februar 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation betreffend Westsahara 

Bericht des Generalsekretärs über die Situation betreffend Westsahara 
(S/1999/88)". 

Resolution 1228 (1999) 
vom 11. Februar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über die Westsaharafrage und insbe-
sondere in Bekräftigung der Resolutionen 1204 (1998) vom 30. Oktober 1998 und 1215 
(1998) vom 17. Dezember 1998, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 28. Januar 1999108 und die 
darin enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara bis zum 31. März 1999 zu verlängern, um die Abhaltung von Konsultationen zu 
ermöglichen, in der Hoffnung und mit der Erwartung, daß eine Einigung über die Protokolle 
betreffend die Identifizierung, das Rechtsmittelverfahren und die Planung der Rückführung 
sowie über die wesentliche Frage des Durchführungszeitplans erzielt wird, ohne die Substanz 
des vom Generalsekretär vorgeschlagenen Maßnahmenpakets zu beeinträchtigen oder seine 
Hauptelemente in Frage zu stellen, damit die Identifizierung der Stimmberechtigten rasch 
wiederaufgenommen werden und der Prozeß der Rechtsmittelverfahren anlaufen kann; 

  2. ersucht beide Parteien, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um das Amt des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in die Lage zu versetzen, die notwendigen 
Vorbereitungsarbeiten für die Rückführung der stimmberechtigten saharauischen Flüchtlinge 
und ihrer unmittelbaren Angehörigen im Einklang mit dem Regelungsplan107 durchzuführen; 

  3. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 22. März 1999 über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

  4. unterstützt die Absicht des Generalsekretärs, seinen Persönlichen Abgesandten zu 
bitten, die Tragfähigkeit des Mandats der Mission erneut zu prüfen, falls die Aussichten auf 
Umsetzung des Maßnahmenpakets zum Zeitpunkt der Vorlage des nächsten Berichts des Ge-
neralsekretärs noch immer ungewiß erscheinen; 

_______________ 
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  5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3976. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 3990. Sitzung am 30. März 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation betreffend Westsahara 
(S/1999/307)". 

Resolution 1232 (1999) 
vom 30. März 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur Westsaharafrage, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 22. März 1999109 und die 
darin enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen, 

  sowie mit Genugtuung darüber, daß die Regierung Marokkos dem Maßnahmenpaket des 
Generalsekretärs grundsätzlich zugestimmt hat, und unter Hinweis darauf, daß die Frente 
Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro das Paket akzeptiert hat, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara bis zum 30. April 1999 zu verlängern, damit alle Beteiligten eine Einigung über 
die detaillierten Umsetzungsmodalitäten für die Protokolle betreffend die Identifizierung und 
die Rechtsmittelverfahren, einschließlich eines abgeänderten Umsetzungszeitplans, erzielen 
können, wobei die Intaktheit des Maßnahmenpakets des Generalsekretärs erhalten bleibt; 

  2. ersucht beide Parteien, die erforderlichen Beratungen zu führen, um eine Einigung 
über das Protokoll betreffend die Rückführung der Flüchtlinge zu erzielen, damit die notwen-
digen Vorbereitungsarbeiten für die Rückführung der Flüchtlinge unter allen Aspekten, ein-
schließlich vertrauenbildender Maßnahmen, aufgenommen werden können, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang den Beschluß der Frente Popular para la Liberación de Saguia el-
Hamra y de Río de Oro, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
die Wiederaufnahme der Registrierungsvorarbeiten in Tindouf zu gestatten; 

  3. begrüßt es, daß die Regierung Marokkos und der Kommandeur der Mission das in 
Ziffer 13 des Berichts des Generalsekretärs109 genannte Abkommen über Minen und nicht zur 
Wirkung gelangte Kampfmittel unterzeichnet haben, und fordert die Frente Popular para la 
Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro nachdrücklich auf, ähnliche Anstrengungen 
zu unternehmen; 

  4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat bis zum 23. April 1999 über die Durchfüh-
rung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

  5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3990. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 3994. Sitzung am 30. April 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs  über die Situation betreffend Westsahara 
(S/1999/483)". 

_______________ 
109 S/1999/307. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

59 

Resolution 1235 (1999) 
vom 30. April 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur Westsaharafrage, 

  Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs vom 27. April 1999110 und 
den darin enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara bis zum 14. Mai 1999 zu verlängern; 

  2. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig über alle bedeutsamen Entwick-
lungen bei der Durchführung des Regelungsplans107 und über die zwischen den Parteien er-
zielten Vereinbarungen sowie gegebenenfalls über die weitere Durchführbarkeit des Mandats 
der Mission unterrichtet zu halten; 

  3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3994. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

  Auf seiner 4002. Sitzung am 14. Mai 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation betreffend Westsahara (S/1999/483 
und Add.1)". 

 

Resolution 1238 (1999) 
vom 14. Mai 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen zur Westsaharafrage, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 27. April 1999111 und die 
darin enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen, 

  sowie mit Genugtuung darüber, daß die Regierung Marokkos und die Frente Popular pa-
ra la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro die detaillierten Umsetzungsmodalitäten 
für das Maßnahmenpaket des Generalsekretärs betreffend die Identifizierung der Stimmbe-
rechtigten, die Rechtsmittelverfahren und den abgeänderten Umsetzungszeitplan als eine gute 
Grundlage für den Abschluß dieser Phase des Regelungsplans107 akzeptiert haben, und 
Kenntnis nehmend von ihren jeweiligen Schreiben112, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara bis zum 14. September 1999 zu verlängern, damit der Identifizierungsprozeß wie-
deraufgenommen, die Rechtsmittelverfahren begonnen und alle noch ausstehenden Vereinba-
rungen geschlossen werden können, die für die Umsetzung des Regelungsplans107 notwendig 
sind, und bekräftigt die Rechte der Antragsteller, in der Erwartung, daß sich die Rechtsmittel-
verfahren nicht zu einer zweiten Identifizierungsphase entwickeln; 

_______________ 
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  2. unterstützt den Vorschlag, das Personal der Identifizierungskommission von 25 auf 
30 Mitglieder aufzustocken und auch die notwendigen Unterstützungstätigkeiten auszuwei-
ten, damit die Kommission gestärkt und in die Lage versetzt wird, ihre Arbeit im Einklang 
mit ihrem vom Sicherheitsrat genehmigten Mandat mit voller Autorität und Unabhängigkeit 
fortzusetzen und ihre Aufgaben rasch zu erfüllen; 

  3. ersucht den Generalsekretär, alle 45 Tage über bedeutsame Entwicklungen bei der 
Umsetzung des Regelungsplans zu berichten, insbesondere über die nachstehenden Fragen, 
die unter anderem die Grundlage für seine Prüfung einer weiteren Verlängerung des Mandats 
der Mission bilden werden: die volle und unzweideutige Zusammenarbeit der Parteien wäh-
rend der Wiederaufnahme der Identifizierung der Stimmberechtigten und während des Be-
ginns der Rechtsmittelverfahren; die Zustimmung der Regierung Marokkos zu den Modalitä-
ten der Umsetzung von Absatz 42 des Abkommens über die Rechtsstellung der Truppen; eine 
Einigung der Parteien über das Protokoll betreffend Flüchtlinge; und die Bestätigung, daß das 
Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in der Region voll einsatzfä-
hig ist; 

  4. ersucht das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars, dem Sicherheitsrat Empfeh-
lungen zu vertrauenbildenden Maßnahmen und Zeitpläne für deren Umsetzung vorzulegen; 

  5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat einen abgeänderten Zeitplan und eine Auf-
stellung der finanziellen Auswirkungen der Abhaltung des Selbstbestimmungsreferendums 
des Volkes von Westsahara im Einklang mit dem Regelungsplan und den zwischen den Par-
teien erzielten Vereinbarungen zu seiner Durchführung vorzulegen; 

  6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4002. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Am 21. Mai 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär113: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 18. Mai 1999 betref-
fend Ihre Entscheidung, William Eagleton (Vereinigte Staaten von Amerika) zu Ihrem 
Sonderbeauftragten für Westsahara zu ernennen114, den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie haben davon Kenntnis genommen." 

  Auf seiner 4044. Sitzung am 13. September 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs  über die Situation betreffend Westsahara 
(S/1999/954)". 

Resolution 1263 (1999) 
vom 13. September 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über Westsahara, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 8. September 1999115 und 
die darin enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen, 

  sowie mit Genugtuung über die Wiederaufnahme der Identifizierung der Stimmberech-
tigten und den Beginn der Rechtsmittelverfahren,  
_______________ 
113 S/1999/591. 
114 S/1999/590. 
115 S/1999/954. 
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  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara  bis zum 14. Dezember 1999 zu verlängern, damit die Identifizierung der Stimm-
berechtigten, wie in Ziffer 21 des Berichts des Generalsekretärs115 vorgesehen, abgeschlossen 
wird, vertrauenbildende Maßnahmen durchgeführt und alle noch ausstehenden Verein-
barungen geschlossen werden, die für die Umsetzung des Regelungsplans107 notwendig sind, 
und die Rechtsmittelverfahren fortgesetzt werden können, und bekräftigt die Rechte der An-
tragsteller, in der Erwartung, daß die Rechtsmittelverfahren nicht zu einer zweiten Identifizie-
rungsphase umgewandelt werden; 

  2. ersucht den Generalsekretär, alle 45 Tage über maßgebliche Entwicklungen bei der 
Umsetzung des Regelungsplans Bericht zu erstatten; 

  3. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Sicherheitsrat vor Ablauf des derzei-
tigen Mandats eine umfassende Bewertung der im Hinblick auf den Abschluß der Rechtsmit-
telverfahren ergriffenen Maßnahmen und des in dem Bericht umrissenen Personalbedarfs so-
wie der Vorbereitungen für die Rückführung der Flüchtlinge und den Beginn der Übergangs-
phase vorzulegen; 

  4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4044. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Am 1. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär116: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 28. Oktober 1999 be-
treffend Ihre Absicht, Brigadegeneral Claude Buze (Belgien) zum Nachfolger von Bri-
gadegeneral Bernd S. Lubenik (Österreich) als Kommandeur der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsahara zu ernennen117, den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie sind mit der in Ihrem Schreiben ge-
äußerten Absicht einverstanden." 

  Auf seiner 4080. Sitzung am 14. Dezember 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation betreffend Westsahara 

 Bericht des Generalsekretärs über die Situation betreffend Westsahara 
(S/1999/1219)". 

Resolution 1282 (1999) 
vom 14. Dezember 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine früheren Resolutionen über Westsahara, insbesondere seine 
Resolutionen 1238 (1999) vom 14. Mai 1999 und 1263 (1999) vom 13. September 1999, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 6. Dezember 1999118 und 
die darin enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in 
Westsahara bis zum 29. Februar 2000 zu verlängern, damit die Identifizierung der Stimmbe-
rechtigten abgeschlossen, eine zweite vorläufige Liste der Stimmberechtigten herausgegeben 
und für die Stammesgruppierungen H41, H61 und J51/52 die Rechtsmittelverfahren eingelei-
tet werden können; 

_______________ 
116 S/1999/1110. 
117 S/1999/1109. 
118 S/1999/1219. 
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  2. begrüßt es, daß die Parteien erneut ihr grundsätzliches Einvernehmen in bezug auf 
den gemäß Resolution 1238 (1999) vorgelegten Entwurf eines Aktionsplans für grenzüber-
schreitende vertrauenbildende Maßnahmen, einschließlich Kontakte zwischen Einzelperso-
nen, erklärt haben, und fordert sie auf, im Hinblick auf die unverzügliche Einleitung dieser 
Maßnahmen mit der Hohen Flüchtlingskommissarin der Vereinten Nationen und der Mission 
zusammenzuarbeiten; 

  3. nimmt Kenntnis von der Befürchtung, daß die durch die derzeitige Zahl der Kan-
didaten, die ihr Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels wahrgenommen haben, und die ge-
gensätzlichen Haltungen der Parteien in der Frage der Zulässigkeit entstehenden Probleme 
kaum die Möglichkeit offenzulassen scheinen, das Referendum vor dem Jahr 2002 oder sogar 
später abzuhalten, und unterstützt den Generalsekretär in seiner Absicht, seinen Sonderbeauf-
tragten anzuweisen, seine Konsultationen mit den Parteien über diese Fragen fortzusetzen, in 
dem Bemühen, ihre entgegengesetzten Auffassungen hinsichtlich des Rechtsmittelverfahrens, 
der Repatriierung der Flüchtlinge und anderer entscheidend wichtiger Aspekte des Rege-
lungsplans der Vereinten Nationen107 miteinander in Einklang zu bringen; 

  4. nimmt jedoch außerdem Kenntnis von der Einschätzung des Generalsekretärs, wo-
nach bei dem Bemühen, die entgegengesetzten Auffassungen der Parteien miteinander in 
Einklang zu bringen, Schwierigkeiten auftreten können, und ersucht daher den Generalsekre-
tär, vor Ablauf des derzeitigen Mandats über die Aussichten auf Fortschritte bei der Umset-
zung des Regelungsplans innerhalb einer vertretbaren Frist Bericht zu erstatten; 

  5. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

     Auf der 4080. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegenstimme 
bei einer Enthaltung (Namibia) verabschiedet. 

 

 

 

DIE SITUATION IN GEORGIEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
 jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Auf seiner 3972. Sitzung am 28. Januar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Deutschlands und Georgiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden 
Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Georgien 

 Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in Abchasien (Georgien) 
(S/1999/60)". 

Resolution 1225 (1999) 
vom 28. Januar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolution 
1187 (1998) vom 30. Juli 1998 und die Erklärung seines Präsidenten vom 25. November 
1998119, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 20. Januar 1999120,  

_______________ 
119 S/PRST/1998/34. 
120 S/1999/60. 
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  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Präsidenten Georgiens an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 22. Januar 1999121, 

  tief besorgt darüber, daß die Lage in der Konfliktzone nach wie vor angespannt und in-
stabil ist und daß die Gefahr einer Wiederaufnahme der Kampfhandlungen besteht, 

  sowie tief besorgt darüber, daß die Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassen-
den Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) den toten Punkt noch immer nicht 
überwunden haben, 

  in diesem Zusammenhang mit Lob für den Beitrag, den die Beobachtermission der Ver-
einten Nationen in Georgien und die gemeinsame Friedenstruppe der Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten zur Stabilisierung der Lage in der Konfliktzone geleistet haben,  feststellend, 
daß die Mission und die gemeinsame Friedenstruppe auf allen Ebenen gute Arbeitsbezie-
hungen unterhalten, sowie betonend, wie wichtig bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats die weitere enge Zusammenarbeit und Koordinierung ist,  

  unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des Lissaboner Gipfeltreffens der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zur Situation in Abchasien (Georgien)122,  

  erneut erklärend, daß die Parteien die Menschenrechte strikt einzuhalten haben, mit 
dem Ausdruck seiner Unterstützung für die Anstrengungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassenden politischen Regelung 
Wege zur Verbesserung der Einhaltung dieser Rechte zu finden, sowie Kenntnis nehmend von 
den Fortschritten bei der vom Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen in Abchasien (Ge-
orgien) geleisteten Arbeit, 

  1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 20. Januar 1999120; 

  2. verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, daß es den Parteien nach den bilatera-
len Kontakten und dem Treffen vom 16. bis 18. Oktober 1998 in Athen über vertrauen-
bildende Maßnahmen nicht gelungen ist, Vereinbarungen über Sicherheit und die Nichtan-
wendung von Gewalt, die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen und den wirt-
schaftlichen Aufbau zu schließen, und fordert die Parteien nachdrücklich auf, die bilateralen 
Verhandlungen zu diesem Zweck wieder aufzunehmen;  

  3. verlangt, daß beide Seiten ihre Verpflichtung auf den Friedensprozeß unter der 
Führung der Vereinten Nationen ausweiten, sich weiter um einen Dialog bemühen und sich 
daran beteiligen, ihre Kontakte auf allen Ebenen ausbauen und unverzüglich den erforderli-
chen Willen unter Beweis stellen, maßgebliche Ergebnisse in den Schlüsselfragen der Ver-
handlungen zu erzielen, und unterstreicht die Notwendigkeit, daß die Parteien rasch zu einer 
umfassenden politischen Regelung gelangen, die eine Regelung des politischen Status Abcha-
siens innerhalb des Staates Georgien mit einschließt und die Souveränität und territoriale Un-
versehrtheit Georgiens innerhalb seiner international anerkannten Grenzen in vollem Umfang 
achtet; 

  4. betont in diesem Zusammenhang, daß die Bereitschaft und Fähigkeit der interna-
tionalen Gemeinschaft, den Parteien behilflich zu sein, von ihrem politischen Willen abhängt, 
den Konflikt im Wege des Dialogs und des gegenseitigen Entgegenkommens beizulegen, so-
wie davon, daß sie nach Treu und Glauben unverzüglich konkrete Maßnahmen zur Herbei-
führung einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts ergreifen; 

  5. unterstützt mit Nachdruck die nachhaltigen Anstrengungen, die der Generalsekre-
tär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe der Russischen Föderation in ihrer Eigenschaft als 
Vermittler sowie der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, um Feindseligkeiten zu verhindern 
und den Verhandlungen im Rahmen des Friedensprozesses unter der Führung der Vereinten 

_______________ 
121 S/1999/71, Anlage. 
122 S/1997/57, Anlage. 
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Nationen neue Dynamik zu verleihen, um zu einer umfassenden politischen Regelung zu ge-
langen, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Absicht des Generalsekretärs, eine Verstär-
kung des zivilen Anteils der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien vorzu-
schlagen; 

  6. verlangt, daß beide Seiten das am 14. Mai 1994 in Moskau unterzeichnete Über-
einkommen über eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung123 und alle ihre Verpflichtun-
gen zur Unterlassung der Anwendung von Gewalt und zur Beilegung von Streitfragen aus-
schließlich mit friedlichen Mitteln strikt einhalten, und fordert sie auf, sich entschlossener und 
in stärkerem Maße bereit zu zeigen, die Aufnahme der Arbeit der Gemeinsamen Untersu-
chungsgruppe zu ermöglichen; 

  7. bekundet seine fortgesetzte Besorgnis über die Lage der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen, die in jüngster Zeit auf die Feindseligkeiten vom Mai 1998 zurückzuführen ist, bekräftigt 
die Unannehmbarkeit der durch den Konflikt entstandenen demographischen Veränderungen 
und das durch Ersitzung nicht verlierbare Recht aller von dem Konflikt betroffenen Flüchtlin-
ge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr in ihre Heimat im Einklang mit dem Völkerrecht 
und wie in dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994 über die freiwillige Rückkehr 
der Flüchtlinge und Vertriebenen124 festgelegt, und fordert die Parteien auf, dieses Problem 
unverzüglich anzugehen, indem sie wirksame Maßnahmen vereinbaren und umsetzen, um die 
Sicherheit derjenigen, die ihr bedingungsloses Recht auf Rückkehr ausüben, zu garantieren; 

  8. begrüßt in diesem Zusammenhang die Anstrengungen, die der Sonderbeauftragte 
des Generalsekretärs unternimmt, um als ersten Schritt die sichere Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in die Region von Gali zu erleichtern, und fordert die Parteien auf, ihren bi-
lateralen Dialog zu diesem Zweck wiederaufzunehmen und zu intensivieren; 

  9. verurteilt die Aktivitäten bewaffneter Gruppen, insbesondere die weitere Verle-
gung von Minen, welche die zivile Bevölkerung gefährden, die Arbeit der humanitären Orga-
nisationen behindern und die Normalisierung der Lage in der Region von Gali ernsthaft ver-
zögern, und mißbilligt, daß die Parteien keine ernstzunehmenden Anstrengungen unterneh-
men, um diesen Aktivitäten ein Ende zu setzen; 

  10. verlangt erneut, daß beide Seiten sofortige und entschlossene Maßnahmen ergrei-
fen, um diesen Handlungen ein Ende zu setzen und sicherzustellen, daß sich das Sicher-
heitsumfeld des gesamten internationalen Personals erheblich verbessert, und begrüßt die er-
sten in dieser Hinsicht unternommenen Schritte; 

  11. erklärt erneut seine tiefe Besorgnis über die Sicherheit der Mission, begrüßt die 
Durchführung diesbezüglicher Maßnahmen und ersucht den Generalsekretär, die Sicherheit 
der Mission laufend weiterzuverfolgen; 

  12. beschließt, das Mandat der Mission um einen neuen, am 31. Juli 1999 endenden 
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mission durch den 
Rat für den Fall, daß im Mandat oder in der Präsenz der gemeinsamen Friedenstruppe der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Änderungen vorgenommen werden; 

  13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu 
halten und ihm drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Situation in 
Abchasien (Georgien) Bericht zu erstatten; 

  14. erklärt, daß er beabsichtigt, am Ende des derzeitigen Mandats der Mission im 
Lichte der Maßnahmen, die die Parteien zur Herbeiführung einer umfassenden Regelung er-
griffen haben, eine gründliche Überprüfung des Einsatzes vorzunehmen; 

_______________ 
123 Siehe S/1994/583 und Corr.1, Anlage I. 
124 S/1994/397, Anlage II. 
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  15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3972. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3997. Sitzung am 7. Mai 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation in Georgien 

 Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in Abchasien (Georgien) 
(S/1999/460)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab125: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalsekretärs vom 21. April 1999 be-
treffend die Situation in Abchasien (Georgien)126 behandelt. 

  Der Rat verlangt erneut, daß beide Seiten ihre Verpflichtung auf den Frie-
densprozeß unter der Führung der Vereinten Nationen ausweiten, sich weiter um einen 
Dialog bemühen und sich daran beteiligen, ihre bilateralen Kontakte ausbauen und un-
verzüglich den erforderlichen Willen unter Beweis stellen, maßgebliche Ergebnisse in 
den Schlüsselfragen der Verhandlungen zu erzielen, und unterstreicht die Notwen-
digkeit, daß die Parteien rasch zu einer umfassenden politischen Regelung gelangen, die 
eine Regelung des politischen Status Abchasiens innerhalb des Staates Georgien mit 
einschließt und die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Georgiens innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen in vollem Umfang achtet. 

  Der Rat bekräftigt die Unannehmbarkeit der durch den Konflikt entstandenen de-
mographischen Veränderungen und das durch Ersitzung nicht verlierbare Recht aller 
von dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr in ih-
re Heimat und fordert die Parteien auf, dieses Problem unverzüglich anzugehen, indem 
sie wirksame Maßnahmen vereinbaren und umsetzen, um die Sicherheit derjenigen, die 
ihr bedingungsloses Recht auf Rückkehr ausüben, zu garantieren. 

  Der Rat begrüßt in diesem Zusammenhang den Beschluß des Rates der Staatschefs 
der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten vom 2. April 1999 über weitere Maßnahmen 
zur Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien)127. Der Rat nimmt Kenntnis von 
den Schlußfolgerungen der am 29. April 1999 abgehaltenen achten Tagung des Koordi-
nierungsrats der georgischen und der abchasischen Seite. 

  Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß die Parteien keine 
Vereinbarung über die Bedingungen für die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen 
in die Region Gali und über Maßnahmen zugunsten des wirtschaftlichen Wiederaufbaus 
erzielt haben. Der Rat betont die Notwendigkeit, daß sie umgehend eine derartige Ver-
einbarung schließen, die es der internationalen Gemeinschaft ermöglichen würde, sich 
an diesen Bemühungen zu beteiligen, und ebenso eine Vereinbarung über Frieden und 
Garantien zur Verhütung einer bewaffneten Konfrontation schließen. 

  Der Rat vermerkt mit Genugtuung, daß sich die Sicherheitslage verbessert hat, 
stellt aber gleichzeitig fest, daß die allgemeine Lage in der Konfliktzone nach wie vor 
angespannt und instabil ist. 

_______________ 
125 S/PRST/1999/11. 
126 S/1999/460. 
127 S/1999/392, Anlage. 
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  Der Rat fordert die Parteien nachdrücklich auf, auf mögliche Zwischenfälle am 
Boden mit großer Zurückhaltung zu reagieren und konkrete Schritte zu unternehmen, 
um ihre Kooperation auf diesem Gebiet zu verbessern. Der Rat verlangt, daß beide Sei-
ten sofortige entschlossene Maßnahmen ergreifen, um den Aktivitäten bewaffneter 
Gruppen, namentlich der fortgesetzten Verlegung von Minen, ein Ende zu setzen und 
ein Klima des Vertrauens herzustellen, das die Rückkehr der Flüchtlinge und 
Binnenvertriebenen ermöglicht. Der Rat verlangt ferner, daß die beiden Seiten im 
Einklang mit dem am 25. Mai 1998 unterzeichneten Waffenruheprotokoll für eine 
vollständige Truppenentflechtung von der Feuereinstellungslinie an sorgen und ohne 
weiteren Verzug einen gemeinsamen Untersuchungsmechanismus einrichten. 

  Der Rat begrüßt den Beitrag, den die Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien und die gemeinsame Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
nach wie vor zur Stabilisierung der Lage in der Konfliktzone leisten, und stellt fest, daß 
die Mission und die gemeinsame Friedenstruppe weiterhin gute Arbeitsbeziehungen un-
terhalten. 

  Der Rat bekräftigt, welche Wichtigkeit er der Sicherheit der Mission und des ge-
samten internationalen Personals beimißt, und erinnert beide Seiten an ihre Verpflich-
tungen in dieser Hinsicht. Der Rat begrüßt die Maßnahmen, die zur Stärkung der Tätig-
keit und zur Erhöhung der Sicherheit der Mission ergriffen worden sind. 

  Der Rat unterstützt mit Nachdruck die nachhaltigen Anstrengungen, die der Gene-
ralsekretär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe der Russischen Föderation in ihrer 
Eigenschaft als Vermittler sowie der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, um Feindse-
ligkeiten zu verhindern, die Menschenrechte zu schützen und eine Regelung zu för-
dern." 

  Auf seiner 4029. Sitzung am 30. Juli 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Deutschlands 
und Georgiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Georgien 

 Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in Abchasien (Georgien) 
(S/1999/805)". 

Resolution 1255 (1999) 
vom 30. Juli 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolution 
1225 (1999) vom 28. Januar 1999, und die Erklärung seines Präsidenten vom 7. Mai 1999125, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 20. Juli 1999128, 

  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Präsidenten Georgiens an den Generalsekre-
tär, datiert vom 19. Juli 1999129, 

  betonend, daß bei einigen Fragen zwar positive Entwicklungen stattgefunden haben, 
daß das Ausbleiben von Fortschritten in Schlüsselfragen einer umfassenden Regelung des 
Konflikts in Abchasien (Georgien) jedoch unannehmbar ist, 

  tief besorgt über die nach wie vor instabile Situation in der Konfliktzone, in dieser Hin-
sicht mit Lob für den wichtigen Beitrag, den die Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Georgien und die gemeinsame Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten nach 

_______________ 
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wie vor zur Stabilisierung der Lage in der Konfliktzone leisten, feststellend, daß die Mission 
und die gemeinsame Friedenstruppe auf allen Ebenen gute Arbeitsbeziehungen unterhalten, 
sowie betonend, wie wichtig die Fortsetzung und Verstärkung der engen Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen ihnen bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats ist, 

  unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen des Lissaboner Gipfeltreffens der Organisa-
tion für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zur Situation in Abchasien (Georgien)122, 

  erneut erklärend, daß die Parteien die Menschenrechte strikt einzuhalten haben, und mit 
dem Ausdruck seiner Unterstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs, als fester 
Bestandteil der Bemühungen um die Herbeiführung einer umfassenden politischen Regelung 
Wege zur Verbesserung der Einhaltung dieser Rechte zu finden, 

  1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 20. Juli 1999128; 

  2. verlangt, daß die Konfliktparteien ihre Verpflichtung auf den Friedensprozeß unter 
Führung der Vereinten Nationen erweitern und vertiefen, ihren Dialog und ihre Kontakte auf 
allen Ebenen weiter ausbauen und unverzüglich den Willen an den Tag legen, der notwendig 
ist, um in den Schlüsselfragen der Verhandlungen wesentliche Ergebnisse zu erzielen; 

  3. unterstützt mit Nachdruck die nachhaltigen Anstrengungen, die der Generalsekre-
tär und sein Sonderbeauftragter mit Hilfe der Russischen Föderation in ihrer Eigenschaft als 
Vermittler sowie der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, um die Stabilisierung der Lage zu för-
dern und den Verhandlungen im Rahmen des Friedensprozesses unter der Führung der Verein-
ten Nationen neue Dynamik zu verleihen, um zu einer umfassenden politischen Regelung zu 
gelangen, und würdigt in diesem Zusammenhang die unermüdlichen Anstrengungen des 
scheidenden Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, Liviu Bota, bei der Wahrnehmung sei-
nes Auftrags; 

  4. betont in diesem Zusammenhang, daß die Bereitschaft und Fähigkeit der interna-
tionalen Gemeinschaft, den Parteien behilflich zu sein, von ihrem politischen Willen abhängt, 
den Konflikt im Wege des Dialogs und des gegenseitigen Entgegenkommens beizulegen, so-
wie davon, daß sie nach Treu und Glauben unverzüglich konkrete Maßnahmen zur Herbeifüh-
rung einer umfassenden politischen Regelung des Konflikts ergreifen; 

  5. unterstreicht, daß die Parteien bald zu einer umfassenden politischen Regelung ge-
langen müssen, die eine Regelung des politischen Status Abchasiens innerhalb des Staates 
Georgien unter voller Achtung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit Georgiens 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen einschließt, und unterstützt die Absicht 
des Generalsekretärs und seines Sonderbeauftragten, in enger Zusammenarbeit mit der Russi-
schen Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler, mit der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa und mit der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs den Partei-
en auch weiterhin Vorschläge über die Aufteilung der verfassungsmäßigen Kompetenzen zwi-
schen Tiflis und Suchumi als Teil einer umfassenden Regelung zur Prüfung vorzulegen; 

  6. hält die Abhaltung sogenannter Wahlen in Abchasien (Georgien) für unannehmbar 
und unrechtmäßig; 

  7. bekundet seine fortgesetzte Besorgnis über die Lage der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen, insbesondere im Gefolge der Feindseligkeiten vom Mai 1998, bekräftigt die Unan-
nehmbarkeit der durch den Konflikt entstandenen demographischen Veränderungen und das 
durch Ersitzung nicht verlierbare Recht aller von dem Konflikt betroffenen Flüchtlinge und 
Vertriebenen auf sichere Rückkehr an ihre Heimstätten im Einklang mit dem Völkerrecht und 
wie in dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994 über die freiwillige Rückkehr der 
Flüchtlinge und Vertriebenen124 festgelegt, und fordert die Parteien auf, dieses Problem un-
verzüglich anzugehen, indem sie wirksame Maßnahmen vereinbaren und umsetzen, um die 
Sicherheit derjenigen, die ihr bedingungsloses Recht auf Rückkehr ausüben, zu garantieren; 
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  8. begrüßt in diesem Zusammenhang die Anstrengungen, die der Sonderbeauftragte 
des Generalsekretärs unternimmt, um als ersten Schritt die sichere Rückkehr der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in die Region von Gali zu erleichtern, und betont in dieser Hinsicht, daß ei-
ne dauerhafte Rückkehr der Flüchtlinge nicht gewährleistet werden kann, wenn der bilaterale 
Dialog zwischen den Parteien keine konkreten Ergebnisse zeitigt, die die notwendige Sicher-
heit und Rechtsgarantien schaffen; 

  9. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Vereinbarungen, die während der von 
den Regierungen Griechenlands beziehungsweise der Türkei ausgerichteten Treffen vom 
16. bis 18. Oktober 1998 und vom 7. bis 9. Juni 1999 erreicht wurden, die das Ziel verfolgen, 
Vertrauen zu schaffen, die Sicherheit zu verbessern und die Zusammenarbeit auszubauen, und 
fordert die Parteien auf, ihre Anstrengungen zur wirksamen und umfassenden Durchführung 
dieser Beschlüsse zu verstärken, insbesondere bei dem auf Einladung der Regierung der 
Ukraine angesetzten Treffen in Jalta; 

  10. verlangt, daß beide Seiten das am 14. Mai 1994 in Moskau unterzeichnete Über-
einkommen über eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung123 strikt einhalten, und nimmt 
in diesem Zusammenhang mit Genugtuung davon Kenntnis, daß bei der Einrichtung eines 
gemeinsamen Mechanismus zur Untersuchung von Verstößen gegen das Übereinkommen be-
trächtliche Fortschritte verzeichnet wurden und daß die Parteien entlang der Truppenentflech-
tungslinie größere Zurückhaltung üben; 

  11. verurteilt die nach wie vor andauernden Aktivitäten bewaffneter Gruppen, die die 
Zivilbevölkerung gefährden, die Arbeit der humanitären Organisationen behindern und die 
Normalisierung der Lage in der Region von Gali erheblich verzögern, bringt erneut seine Be-
sorgnis über die Sicherheit der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien zum 
Ausdruck, begrüßt die Durchführung diesbezüglicher Maßnahmen und ersucht den General-
sekretär, die Sicherheit der Mission ständig zu prüfen; 

  12. beschließt, das Mandat der Mission um einen neuen, am 31. Januar 2000 endenden 
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der Mission durch den 
Rat für den Fall, daß im Mandat oder in der Präsenz der gemeinsamen Friedenstruppe der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten Änderungen vorgenommen werden; 

  13. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu 
halten und ihm drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Situation in 
Abchasien (Georgien) Bericht zu erstatten; 

  14. bekundet seine Absicht, am Ende des derzeitigen Mandats der Mission im Lichte 
der Maßnahmen, die die Parteien zur Herbeiführung einer umfassenden Regelung ergriffen 
haben, eine gründliche Überprüfung des Einsatzes vorzunehmen; 

  15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4029. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Am 21. Oktober 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär130: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 18. Oktober 1999 be-
treffend Ihre Absicht, Dieter Boden (Deutschland) zu Ihrem Sonderbeauftragten für Ge-
orgien und Leiter der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Georgien zu ernen-
nen131, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie neh-
men von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

_______________ 
130 S/1999/1080. 
131 S/1999/1079. 
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  Auf seiner 4065. Sitzung am 12. November 1999 beschloß der Rat, den Vertreter Geor-
giens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Georgien 

 Bericht des Generalsekretärs betreffend die Situation in Abchasien (Georgien) 
(S/1999/1087)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab132: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalsekretärs vom 22. Oktober 1999 
betreffend die Situation in Abchasien (Georgien)133 behandelt. 

  Der Rat begrüßt wärmstens die Ernennung von Dieter Boden zum residierenden 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und hofft, daß die Parteien dies als günstigen 
Zeitpunkt ansehen, um der Suche nach einer politischen Regelung neuen Auftrieb zu 
verleihen. 

  Der Rat begrüßt die Intensivierung der bilateralen Kontakte zwischen der georgi-
schen und der abchasischen Seite auf allen Ebenen und fordert sie auf, ihre Kontakte 
weiter auszubauen. 

  Der Rat nimmt mit ernster Besorgnis davon Kenntnis, daß trotz der positiven Ent-
wicklungen in einigen Fragen bisher keine Fortschritte bei den Schlüsselfragen der Re-
gelung erzielt worden sind, namentlich in der Kernfrage der Rechtsstellung Abchasiens 
(Georgien). Der Rat unterstützt daher den Sonderbeauftragten nachdrücklich in seiner 
Absicht, beiden Seiten so bald wie möglich weitere Vorschläge hinsichtlich der Auftei-
lung der verfassungsmäßigen Zuständigkeiten zwischen Tiflis und Suchumi vorzulegen, 
im Rahmen einer umfassenden Regelung, unter voller Achtung der Souveränität und der 
territorialen Unversehrtheit Georgiens innerhalb seiner international anerkannten Gren-
zen, in enger Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation in ihrer Eigenschaft als 
Vermittler, mit der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und mit der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. 

  Der Rat verlangt erneut, daß die Konfliktparteien ihre Verpflichtung auf den Frie-
densprozeß unter der Führung der Vereinten Nationen ausweiten und vertiefen, indem 
sie insbesondere die regelmäßigen Treffen des Koordinierungsrats und seiner Arbeits-
gruppen wiederaufnehmen, und stimmt mit dem Generalsekretär darin überein, daß sie 
ihre regelmäßigen Treffen ungeachtet der innenpolitischen Zwänge fortsetzen müssen. 
Der Rat fordert die Parteien auf, in nächster Zukunft die ersten konkreten Maßnahmen 
zur vollständigen Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen nach Abchasien 
(Georgien) unter sicheren und würdigen Bedingungen zu vereinbaren und diese Maß-
nahmen durchzuführen. Der Rat erinnert die Parteien daran, daß dann das Amt des Ho-
hen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in erheblichem Umfang materielle 
Hilfe bereitstellen könnte. Der Rat bringt erneut seine Auffassung zum Ausdruck, daß 
jede Handlung der abchasischen Führung unannehmbar ist, die gegen die Grundsätze 
der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit Georgiens verstößt. 

  Der Rat nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß sich die Sicherheitslage ge-
ringfügig gebessert hat, insbesondere was den Abbau der Spannungen entlang der Trup-
pentrennungslinie betrifft, stellt aber gleichzeitig fest, daß die Sicherheit des Personals 
der Vereinten Nationen nach wie vor prekär ist. Der Rat verurteilt erneut die Geisel-
nahme von sieben Mitarbeitern der Vereinten Nationen am 13. Oktober 1999, begrüßt 
die Freilassung der Geiseln und betont, daß diejenigen, die diese unannehmbare Hand-
lung verübt haben, vor Gericht zu stellen sind. Der Rat begrüßt es, daß die Beobachter-
mission der Vereinten Nationen in Georgien ihre Sicherheitsvorkehrungen ständig über-
prüft, um die höchstmögliche Sicherheit ihres Personals zu gewährleisten. 

_______________ 
132 S/PRST/1999/30. 
133 S/1999/1087. 
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  Der Rat würdigt die wertvolle Arbeit, die Liviu Bota als Sonderbeauftragter des 
Generalsekretärs geleistet hat. Der Rat begrüßt den wichtigen Beitrag, den die Mission 
und die gemeinsame Friedenstruppe der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten zur Stabi-
lisierung der Lage in der Konfliktzone nach wie vor leisten, stellt fest, daß die Mission 
und die gemeinsame Friedenstruppe auf allen Ebenen gute Arbeitsbeziehungen unter-
halten, und betont, wie wichtig bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen Mandats die wei-
tere und verstärkte enge Zusammenarbeit und Koordinierung ist." 

 

 

DIE SITUATION ZWISCHEN ERITREA UND ÄTHIOPIEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
 auch 1998 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Auf seiner 3973. Sitzung am 29. Januar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Äthiopiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation zwi-
schen Eritrea und Äthiopien" teilzunehmen. 

 

Resolution 1226 (1999) 
vom 29. Januar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolution 1177 (1998) vom 26. Juni 1998, 

  mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über das Risiko eines bewaffneten Konflikts 
zwischen Äthiopien und Eritrea sowie die zunehmende Aufrüstung entlang der gemeinsamen 
Grenze zwischen den beiden Ländern, 

  feststellend, daß ein bewaffneter Konflikt zwischen Äthiopien und Eritrea verheerende 
Auswirkungen auf die Bevölkerung der beiden Länder und auf die Region insgesamt hätte, 

  in der Erkenntnis, daß die von den Regierungen Äthiopiens wie auch Eritreas unter-
nommenen Normalisierungs- und Wiederaufbaubemühungen der vergangenen acht Jahre dem 
Rest des Kontinents Hoffnung gegeben haben und daß all das durch einen bewaffneten Kon-
flikt gefährdet würde,  

  in Würdigung der Anstrengungen, welche die betroffenen Länder und Regionalorganisa-
tionen mit dem Ziel unternommen haben, eine friedliche Beilegung der Grenzstreitigkeit zwi-
schen Äthiopien und Eritrea zu erleichtern, 

  1. bekundet seine nachdrückliche Unterstützung für die Vermittlungsbemühungen der 
Organisation der afrikanischen Einheit und für das am 17. Dezember 1998 auf dem Gipfel-
treffen des Zentralorgans des Mechanismus der Organisation der afrikanischen Einheit für die 
Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten verabschiedete Rahmenabkommen134 
und bekräftigt, daß das Rahmenabkommen die beste Hoffnung auf Frieden zwischen den bei-
den Parteien darstellt; 

  2. unterstützt den Beschluß des Generalsekretärs, zur Unterstützung der Anstrengun-
gen der Organisation der afrikanischen Einheit seinen Sonderbotschafter für Afrika in die Re-
gion zu entsenden; 

_______________ 
134 Siehe S/1998/1223, Anlage. 
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  3. betont, daß es von grundlegender Wichtigkeit ist, daß das Rahmenabkommen an-
genommen wird, und fordert zur Zusammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit sowie zur unverzüglichen und vollständigen Durchführung des Rahmenabkommens 
auf; 

  4. begrüßt es, daß Äthiopien das Rahmenabkommen angenommen hat; 

  5. begrüßt die Mitwirkung Eritreas bei dem von der Organisation der afrikanischen 
Einheit durchgeführten Prozeß, stellt fest, daß die Organisation der afrikanischen Einheit dem 
Ersuchen Eritreas um Klarstellungen des Rahmenabkommens nachgekommen ist, und fordert 
Eritrea in diesem Zusammenhang mit allem Nachdruck auf, unverzüglich das Rahmenab-
kommen als Grundlage für eine friedliche Beilegung der Grenzstreitigkeit zwischen Äthiopi-
en und Eritrea anzunehmen; 

  6. fordert beide Parteien auf, auf einen Abbau der Spannungen hinzuarbeiten, indem 
sie eine Politik verfolgen, die zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den Re-
gierungen und den Völkern Äthiopiens und Eritreas führt, namentlich dringende Maßnahmen 
zur Verbesserung der humanitären Lage und der Achtung vor den Menschenrechten; 

  7. fordert Äthiopien und Eritrea mit allem Nachdruck auf, weiter zu ihrer Verpflich-
tung auf die friedliche Beilegung der Grenzstreitigkeit zu stehen, und fordert sie mit größtem 
Nachdruck auf, ein Höchstmaß an Zurückhaltung zu üben und jedwede Militäraktion zu un-
terlassen; 

  8. begrüßt das fortgesetzte Engagement des Generalsekretärs zur Unterstützung des 
von der Organisation der afrikanischen Einheit durchgeführten Friedensprozesses; 

  9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3973. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 3975. Sitzung am 10. Februar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Eritreas und Äthiopiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Si-
tuation zwischen Eritrea und Äthiopien" teilzunehmen. 

 

Resolution 1227 (1999) 
vom 10. Februar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolutionen 1177 (1998) vom 26. Juni 1998 und 1226 (1999) 
vom 29. Januar 1999, 

  mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über den Grenzkonflikt zwischen Äthiopien 
und Eritrea und die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten zwischen den Parteien, 

  unter Hinweis darauf, daß sich Äthiopien und Eritrea auf ein Moratorium für die An-
drohung und Durchführung von Luftangriffen verpflichtet haben, 

  betonend, daß die Situation zwischen Äthiopien und Eritrea eine Bedrohung des Frie-
dens und der Sicherheit darstellt, 

  1. verurteilt den Einsatz von Gewalt durch Äthiopien und Eritrea; 

  2. verlangt die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten, insbesondere der Luftan-
griffe; 

  3. verlangt, daß Äthiopien und Eritrea die diplomatischen Bemühungen um eine 
friedliche Beilegung des Konflikts wiederaufnehmen; 
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  4. betont, daß das am 17. Dezember 1998 auf dem Gipfeltreffen des Zentralorgans 
des Mechanismus der Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, Bewältigung 
und Beilegung von Konflikten verabschiedete Rahmenabkommen134 nach wie vor eine trag-
fähige und vernünftige Grundlage für eine friedliche Beilegung des Konflikts bildet; 

  5. bekundet seine volle Unterstützung für die Bemühungen, die die Organisation der 
afrikanischen Einheit, der Generalsekretär und sein Sonderbotschafter für Afrika sowie die 
betroffenen Mitgliedstaaten unternehmen, um eine friedliche Beilegung der gegenwärtigen 
Feindseligkeiten herbeizuführen; 

  6. fordert Äthiopien und Eritrea auf, die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewähr-
leisten und die Achtung vor den Menschenrechten und dem humanitären Völkerrecht sicher-
zustellen; 

  7. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, alle Waffen- und Munitionsverkäufe an 
Äthiopien und Eritrea sofort einzustellen; 

  8. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3975. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3985. Sitzung am 27. Februar 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation zwischen Eritrea und Äthiopien 

 Gleichlautende Schreiben des Ständigen Vertreters Eritreas bei den Vereinten Na-
tionen an den Generalsekretär beziehungsweise an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 27. Februar 1999 (S/1999/215)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab135: 

  "Der Sicherheitsrat bekräftigt seine Resolutionen 1177 (1998) vom 26. Juni 1998, 
1226 (1999) vom 29. Januar 1999 und 1227 (1999) vom 10. Februar 1999, in denen er 
Äthiopien und Eritrea aufgefordert hat, von einem bewaffneten Konflikt Abstand zu 
nehmen und das am 17. Dezember 1998 auf dem Gipfeltreffen des Zentralorgans des 
Mechanismus der Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, Bewälti-
gung und Beilegung von Konflikten verabschiedete Rahmenabkommen134 anzunehmen 
und durchzuführen. 

  Der Rat verlangt die sofortige Einstellung aller Feindseligkeiten und fordert die 
Parteien auf, den weiteren Einsatz von Gewalt zu unterlassen. 

  Der Rat begrüßt es, daß Eritrea das Rahmenabkommen auf Ebene des Staatschefs 
angenommen hat, und erinnert daran, daß Äthiopien das Abkommen bereits zuvor an-
genommen hat. Das Rahmenabkommen bildet nach wie vor eine tragfähige und ver-
nünftige Grundlage für eine friedliche Beilegung des Konflikts. 

  Der Rat bekräftigt die Souveränität und territoriale Unversehrtheit Äthiopiens und 
Eritreas. 

  Der Rat bekundet seine Bereitschaft, jegliche angemessene Unterstützung zu er-
wägen, um ein Friedensabkommen zwischen den beiden Parteien durchzuführen. 

_______________ 
135 S/PRST/1999/9. 
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  Der Rat bekundet seine fortdauernde Unterstützung für die Bemühungen, welche 
die Organisation der afrikanischen Einheit, der Generalsekretär und sein Sonderbot-
schafter Mohammed Sahnoun sowie die betroffenen Mitgliedstaaten unternehmen, um 
eine friedliche Beilegung des Grenzkonflikts herbeizuführen. 

   Der Sicherheitsrat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben." 

 

 

 

 

SCHUTZ VON ZIVILPERSONEN IN BEWAFFNETEN KONFLIKTEN 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3977. Sitzung am 12. Februar 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten". 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Cornelio Sommaruga, den Präsidenten des In-
ternationalen Komitees vom Roten Kreuz, gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung 
des Rates zur Teilnahme einzuladen. 

  Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Carol Bellamy,  die Exekutivdirekto-
rin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung zur Teilnahme einzuladen. 

  Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Olara Otunnu, den Sonderbeauftrag-
ten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, gemäß Regel 39 der vorläufi-
gen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

  Auf seiner 3978. Sitzung am 12. Februar 1999 behandelte der Rat den Punkt "Schutz 
von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den 
Ratsmitgliedern im Namen des Rates die folgende Erklärung ab136: 

  "Der Sicherheitsrat hat sich mit der Frage des Schutzes von Zivilpersonen in be-
waffneten Konflikten befaßt. 

  Der Rat bringt seine ernste Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß bewaffnete 
Konflikte immer mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern, und stellt mit Betrof-
fenheit fest, daß es sich nunmehr bei der überwiegenden Mehrheit der Opfer in bewaff-
neten Konflikten um Zivilpersonen handelt, die von Kombattanten und bewaffneten 
Elementen immer häufiger unmittelbar zum Ziel gemacht werden. Der Rat verurteilt die 
Angriffe und Gewalthandlungen in Situationen bewaffneten Konflikts, die unter Verstoß 
gegen die einschlägigen Normen des Völkerrechts, namentlich des humanitären Völker-
rechts und des Rechts auf dem Gebiet der Menschenrechte, auf Zivilpersonen, ins-
besondere Frauen, Kinder und andere schwächere Gruppen, darunter auch Flüchtlinge 
und Binnenvertriebene, verübt werden. 

  Der Rat ist besonders besorgt über die Angriffe, die unter Verstoß gegen die Nor-
men des Völkerrechts auf Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen verübt werden. 

  Der Rat stellt fest, daß menschliches Leid großen Ausmaßes eine Folge von Insta-
bilität ist und zuweilen selbst zu Instabilität und weiteren Konflikten beiträgt, sei es auf-
grund von Vertreibungen, gewalttätigen Angriffen oder anderen Greueltaten. In Anbe-
tracht seiner Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der inter-

_______________ 
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nationalen Sicherheit bekräftigt der Rat, daß die internationale Gemeinschaft der von 
bewaffneten Konflikten betroffenen Zivilbevölkerung beistehen und sie schützen muß. 
Der Rat fordert alle beteiligten Parteien auf, die Sicherheit von Zivilpersonen zu ge-
währleisten und dem Personal der Vereinten Nationen sowie dem sonstigen humanitären 
Personal ungehinderten und sicheren Zugang zu den Hilfebedürftigen zu garantieren. In 
diesem Zusammenhang erinnert der Rat an die Erklärung seines Präsidenten vom 
19. Juni 1997137 sowie an seine Resolution 1208 (1998) vom 19. November 1998 über 
die Rechtsstellung und die Behandlung von Flüchtlingen. 

  Der Rat bringt seine besondere Besorgnis über die schädlichen Auswirkungen be-
waffneter Konflikte auf Kinder zum Ausdruck und erinnert in dieser Hinsicht an die Er-
klärung seines Präsidenten vom 29. Juni 1998138. 

  Der Rat fordert alle beteiligten Parteien auf, ihren völkerrechtlichen Verpflich-
tungen, insbesondere ihren maßgeblichen Verpflichtungen aus den Haager Abkom-
men139, den Genfer Abkommen von 1949140 und den Zusatzprotokollen von 1977141 so-
wie dem Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kin-
des142, sowie allen Beschlüssen des Rates strikt nachzukommen. 

  Der Rat verurteilt nachdrücklich, daß Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten von 
Kombattanten vorsätzlich zum Ziel gemacht werden, und verlangt, daß alle Beteiligten 
diesen Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht und das Recht auf dem Gebiet der 
Menschenrechte ein Ende setzen. Der Rat bekundet seine Bereitschaft, im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen auf Situationen zu reagieren, in denen Zivilpersonen 
als solche vorsätzlich zum Ziel gemacht oder die Gewährung von humanitärer Hilfe an 
Zivilpersonen vorsätzlich behindert wurde. 

  Der Rat verurteilt außerdem alle Versuche, zu Gewalt gegen Zivilpersonen in Si-
tuationen bewaffneten Konflikts aufzustacheln, und fordert die Staaten auf, ihren 
Verpflichtungen zur Ergreifung von Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene nachzu-
kommen. Der Rat bekräftigt, daß Einzelpersonen, die zu Gewalt gegen Zivilpersonen in 
Situationen bewaffneten Konflikts aufstacheln, Gewalt gegen diese herbeiführen oder 
auf andere Weise gegen das humanitäre Völkerrecht und das Recht auf dem Gebiet der 
Menschenrechte verstoßen, auf geeignete Weise vor Gericht gestellt werden müssen. In 
dieser Hinsicht bekräftigt der Rat die Wichtigkeit der Arbeit der Ad-hoc-Gerichtshöfe 
für das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda und fordert alle Staaten auf, im Einklang 
mit den einschlägigen Ratsresolutionen mit ihnen zusammenzuarbeiten. Der Rat aner-
kennt die historische Bedeutung der Verabschiedung des Römischen Statuts des In-
ternationalen Strafgerichtshofs143. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von den schädlichen Auswirkungen der Verbreitung von 
Waffen, insbesondere Kleinwaffen, auf die Sicherheit von Zivilpersonen, namentlich 
von Flüchtlingen und anderen schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen. In dieser Hin-
sicht erinnert er an seine Resolution 1209 (1998) vom 19. November 1998, in der er un-
ter anderem betont hat, wie wichtig es ist, daß alle Mitgliedstaaten und insbesondere die 
Staaten, die Waffen herstellen oder verkaufen, Waffentransfers einschränken, welche 
bewaffnete Konflikte hervorrufen oder verlängern beziehungsweise bestehende Span-
nungen oder bewaffnete Konflikte in Afrika verschärfen könnten, und in der er nach-
drücklich zur internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung unerlaubter Waffen-
ströme in Afrika aufgefordert hat. 

_______________ 
137 S/PRST/1997/34. 
138 S/PRST/1998/18. 
139 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 
1907 (New York, Oxford University Press, 1915). 
140 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
141 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
142 Resolution 44/25 der Generalversammlung, Anlage. 
143 A/CONF.183/9. 
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  Der Rat verleiht seiner Besorgnis über die immer breitere Kluft zwischen den 
Normen des humanitären Völkerrechts und ihrer Anwendung Ausdruck. Der Rat be-
grüßt die Gedenkveranstaltungen, die anläßlich des fünfzigsten Jahrestags der Genfer 
Abkommen und des hundertsten Jahrestags der ersten Internationalen Friedenskonfe-
renz in Den Haag geplant sind. Diese Anlässe bieten Gelegenheit, weiter zu prüfen, wie 
die internationale Gemeinschaft für die bessere Einhaltung der einschlägigen Normen 
des Völkerrechts, einschließlich des humanitären Völkerrechts, durch die an einem be-
waffneten Konflikt beteiligten Parteien sorgen könnte.  

  Der Rat begrüßt den Beitrag, den das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
auch weiterhin zur Anwendung des humanitären Völkerrechts leistet. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß die Mitgliedstaaten und die internationalen Orga-
nisationen und Organe umfassend und koordiniert vorgehen müssen, um dem Problem 
des Schutzes von Zivilpersonen in Situationen bewaffneten Konflikts zu begegnen. Zu 
diesem Zweck ersucht der Rat den Generalsekretär, ihm bis September 1999 einen Be-
richt mit konkreten Empfehlungen dazu vorzulegen, wie der Rat im Rahmen seines Zu-
ständigkeitsbereichs tätig werden kann, um den persönlichen und rechtlichen Schutz 
von Zivilpersonen in Situationen bewaffneten Konflikts zu verbessern. Der Bericht soll 
außerdem die Beiträge nennen, die der Rat zur wirksamen Anwendung des bestehenden 
humanitären Rechts leisten könnte. In dem Bericht soll im Wege einer Prüfung der 
jüngsten diesbezüglichen Berichte untersucht werden, ob die bestehenden Rechtsnor-
men erhebliche Lücken aufweisen. Der Rat legt dem Generalsekretär nahe, bei der Ab-
fassung seiner Empfehlungen den Ständigen interinstitutionellen Ausschuß zu konsul-
tieren. 

  Der Rat erklärt, daß er die Absicht hat, die Empfehlungen des Generalsekretärs 
gemäß seiner Verantwortung nach der Charta zu prüfen." 

  Auf seiner 3980. Sitzung am 22. Februar 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Ägyptens, 
Aserbaidschans, Australiens, Bangladeschs, Burkina Fasos, Costa Ricas, Deutschlands, der 
Dominikanischen Republik, El Salvadors, Guatemalas, Haitis, Indiens, Indonesiens, Iraks, Is-
raels, Jamaikas, Japans, Neuseelands, Norwegens, Pakistans, der Republik Korea, Sambias, 
Togos, der Ukraine und Uruguays einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punk-
tes "Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten" teilzunehmen. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Ständigen Beobachter der Schweiz bei den 
Vereinten Nationen einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzuneh-
men. 

  Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß der Rat aufgrund des an den Präsidenten des 
Sicherheitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Beobachters Palästinas bei den Vereinten 
Nationen vom 19. Februar 1999144, den Ständigen Beobachter Palästinas einzuladen, im Ein-
klang mit der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates und seiner bisherigen diesbezüglichen 
Praxis an der Aussprache teilzunehmen. 

  Auf seiner 4046. Sitzung am 16. September 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Ägyp-
tens, Botsuanas, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Finnlands, Indiens, 
Iraks, Israels, Japans, der Mongolei, Norwegens, der Philippinen, der Republik Korea, Ruan-
das, der Slowakei, Südafrikas, Tunesiens und der Ukraine einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten 

 Bericht des Generalsekretärs an den Sicherheitsrat über den Schutz von Zivilper-
sonen in bewaffneten Konflikten (S/1999/957)". 

_______________ 
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  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat aufgrund des an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats gerichteten Antrags des Ständigen Beobachters Palästinas bei den Vereinten Natio-
nen vom 10. September 1999145, den Ständigen Beobachter Palästinas einzuladen, im Ein-
klang mit der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates und seiner bisherigen diesbezüglichen 
Praxis an der Aussprache teilzunehmen. 

  Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Ständigen Beobachter der 
Schweiz bei den Vereinten Nationen einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes teilzunehmen. 

  Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Sylvie Junod, die Leiterin der 
Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bei den Vereinten Nationen, 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

  Nach Wiederaufnahme der 4046. Sitzung am 17. September 1999 beschloß der Rat au-
ßerdem, den Vertreter Pakistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
teilzunehmen. 

 

Resolution 1265 (1999) 
vom 17. September 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 12. Februar 1999136, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 8. September 1999146, der dem 
Sicherheitsrat im Einklang mit der genannten Erklärung vorgelegt wurde, 

  Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs vom 13. April 1998 über 
Konfliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen Entwick-
lung in Afrika147 und vom 22. September 1998 über den Schutz für humanitäre Hilfsmaßnah-
men zugunsten von Flüchtlingen und anderen von Konflikten betroffenen Personen148, insbe-
sondere von der darin enthaltenen Analyse betreffend den Schutz von Zivilpersonen,  

  feststellend, daß Zivilpersonen die überwiegende Mehrheit der Opfer in bewaffneten 
Konflikten ausmachen und daß sie immer häufiger von Kombattanten und bewaffneten Ele-
menten zum Ziel von Angriffen gemacht werden, ernsthaft besorgt über das von Zivilperso-
nen in bewaffneten Konflikten erlittene Leid, insbesondere als Folge von Gewalthandlungen, 
die gegen sie gerichtet sind, vor allem gegen Frauen, Kinder und andere schwächere Gesell-
schaftsgruppen, wie Flüchtlinge und Binnenvertriebene, und in Anerkennung der Auswirkun-
gen, die dies auf einen dauerhaften Frieden, eine dauerhafte Aussöhnung und eine dauerhafte 
Entwicklung hat,  

  eingedenk der ihm nach der Charta der Vereinten Nationen obliegenden Hauptverant-
wortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und unterstrei-
chend, wie wichtig es ist, daß Maßnahmen zur Verhütung und Beilegung von Konflikten er-
griffen werden,  

  betonend, daß die Ursachen von bewaffneten Konflikten in umfassender Weise ange-
gangen werden müssen, um den Schutz der Zivilbevölkerung auf lange Sicht zu verbessern, 
namentlich indem wirtschaftliches Wachstum, Armutsbekämpfung, nachhaltige Entwicklung, 
nationale Aussöhnung, gute Staatsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit sowie die Ach-
tung und der Schutz der Menschenrechte gefördert werden, 

  mit dem Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über die immer geringere Achtung der Re-
geln und Grundsätze des humanitären Völkerrechts, der Menschenrechte und des Flüchtlings-
_______________ 
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rechts in bewaffneten Konflikten, insbesondere über die vorsätzlichen Gewalthandlungen ge-
gen alle aufgrund dieser Rechtsvorschriften geschützten Personen, sowie mit dem Ausdruck 
seiner Besorgnis über die Verweigerung des sicheren und ungehinderten Zugangs zu hilfsbe-
dürftigen Menschen, 

  unterstreichend, wie wichtig es ist, daß das humanitäre Völkerrecht, die Menschenrech-
te und das Flüchtlingsrecht größtmögliche Verbreitung finden und daß unter anderem die Zi-
vilpolizei, die Streitkräfte, Richter und Rechtsanwälte, die Zivilgesellschaft und das Personal 
der internationalen und der regionalen Organisationen eine entsprechende Ausbildung erhal-
ten, 

  unter Hinweis auf die Erklärung seines Präsidenten vom 8. Juli 1999149 und nachdrück-
lich darauf hinweisend, daß der Rat dazu aufgefordert hat, nach Bedarf bei konkreten Frie-
densabkommen und je nach Fall bei Friedensicherungsmandaten der Vereinten Nationen klare 
Bestimmungen betreffend die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der 
Exkombattanten, einschließlich der sicheren und raschen Beseitigung von Waffen und Muni-
tion, aufzunehmen, 

  eingedenk der besonderen Schutzbedürftigkeit von Flüchtlingen und Binnenvertriebe-
nen und erneut erklärend, daß die Staaten die Hauptverantwortung für die Gewährleistung ih-
res Schutzes tragen, insbesondere indem sie die Sicherheit und den zivilen Charakter von 
Flüchtlings- und Binnenvertriebenenlagern aufrechterhalten, 

  unter Hervorhebung der besonderen Rechte und Bedürfnisse von Kindern, namentlich 
Mädchen, in Situationen bewaffneten Konflikts, 

  in Anerkennung der unmittelbaren und besonderen Auswirkungen von bewaffneten 
Konflikten auf Frauen, worauf in Ziffer 18 des Berichts des Generalsekretärs146 Bezug ge-
nommen wird, und in dieser Hinsicht mit Genugtuung über die Arbeiten, die zur Zeit im Sy-
stem der Vereinten Nationen über die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Gesichts-
punkte bei den humanitären Hilfsmaßnahmen sowie über Gewalt gegen Frauen durchgeführt 
werden, 

  1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 8. September 1999146 und nimmt 
Kenntnis von den darin enthaltenen umfassenden Empfehlungen; 

  2. verurteilt entschieden die gezielten Angriffe auf Zivilpersonen in Situationen be-
waffneten Konflikts sowie die Angriffe auf völkerrechtlich geschützte Objekte und fordert al-
le Parteien auf, derartigen Praktiken ein Ende zu setzen; 

  3. betont, wie wichtig es ist, Konflikte zu verhüten, die den Weltfrieden und die in-
ternationale Sicherheit gefährden könnten, und unterstreicht in diesem Zusammenhang, wie 
wichtig es ist, geeignete vorbeugende Maßnahmen zur Beilegung von Konflikten zu ergrei-
fen, wozu auch die Inanspruchnahme von Streitbeilegungsmechanismen der Vereinten Natio-
nen und anderer Organisationen sowie die vorbeugende Dislozierung von Militär- und Zivil-
personal im Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen der Charta der Vereinten Natio-
nen, den Resolutionen des Sicherheitsrats und den einschlägigen internationalen Rechtsinstru-
menten gehören; 

  4. fordert alle beteiligten Parteien nachdrücklich auf, ihre Verpflichtungen nach dem 
humanitären Völkerrecht, den Menschenrechten und dem Flüchtlingsrecht, insbesondere die 
in den Haager Abkommen von 1899 und 1907139 und in den Genfer Abkommen von 1949140 
und deren Zusatzprotokollen von 1977141 enthaltenen Verpflichtungen, sowie die Beschlüsse 
des Sicherheitsrats strikt zu befolgen; 

  5. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, die Ratifikation der wich-
tigsten Rechtsakte auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts, der Menschenrechte und 
des Flüchtlingsrechts zu erwägen und geeignete Gesetzgebungs-, gerichtliche und Ver-
waltungsmaßnahmen zur innerstaatlichen Umsetzung dieser Rechtsakte zu ergreifen und da-

_______________ 
149 S/PRST/1999/21. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

78 

bei nach Bedarf technische Hilfe von seiten der zuständigen internationalen Organisationen, 
namentlich des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und von Organen der Vereinten 
Nationen, in Anspruch zu nehmen; 

  6. betont, daß es Aufgabe der Staaten ist, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen und 
die für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schwere Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts verantwortlichen Personen strafrechtlich zu verfolgen, bekräftigt 
die Möglichkeit, zu diesem Zweck die gemäß Artikel 90 des ersten Zusatzprotokolls zu den 
Genfer Abkommen geschaffene Internationale Ermittlungskommission heranzuziehen, be-
kräftigt erneut, wie wichtig die Arbeit der Ad-hoc-Gerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawi-
en und für Ruanda ist, betont, daß alle Staaten verpflichtet sind, mit diesen Gerichtshöfen voll 
zusammenzuarbeiten, und anerkennt die historische Bedeutung der Verabschiedung des Rö-
mischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs143, das den Staaten zur Unterzeichnung 
und Ratifikation offensteht; 

  7. unterstreicht die Wichtigkeit des sicheren und ungehinderten Zugangs humanitä-
ren Personals zu der Zivilbevölkerung in einem bewaffneten Konflikt, namentlich auch zu 
den Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, sowie des Schutzes für humanitäre Hilfsmaßnah-
men zugunsten dieser Personen und erinnert in dieser Hinsicht an die Erklärungen seines Prä-
sidenten vom 19. Juni 1997137 und vom 29. September 1998150; 

  8. betont, daß die Kombattanten die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des beigeordneten Personals sowie des Personals der 
internationalen humanitären Organisationen zu gewährleisten haben, und erinnert in dieser 
Hinsicht an die Erklärungen seines Präsidenten vom 12. März 1997151 und vom 29. Sep-
tember 1998150; 
  9. nimmt Kenntnis von dem Inkrafttreten des Übereinkommens von 1994 über die Si-
cherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal152, erinnert an die 
darin enthaltenen einschlägigen Grundsätze, fordert alle an bewaffneten Konflikten beteilig-
ten Parteien nachdrücklich auf, die Rechtsstellung des Personals der Vereinten Nationen und 
des beigeordneten Personals voll zu achten, und verurteilt in dieser Hinsicht die Angriffe auf 
Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Personal sowie auf Personal der interna-
tionalen humanitären Organisationen und die gegen sie gerichteten Gewalthandlungen und 
bekräftigt, daß diejenigen, die solche Handlungen begehen, dafür zur Verantwortung gezogen 
werden müssen; 

  10. bekundet seine Bereitschaft, auf Situationen bewaffneten Konflikts zu reagieren, in 
denen gezielte Angriffe auf Zivilpersonen verübt werden oder die humanitären Hilfsmaßnah-
men zugunsten von Zivilpersonen vorsätzlich behindert werden, indem er insbesondere auch 
geeignete Maßnahmen erwägt, die dem Rat nach der Charta zur Verfügung stehen, und nimmt 
in dieser Hinsicht Kenntnis von den im Bericht des Generalsekretärs enthaltenen einschlägi-
gen Empfehlungen; 

  11. bekundet außerdem seine Bereitschaft, zu erwägen, wie in Friedensicherungsman-
daten besser Vorkehrungen gegen die schädlichen Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf 
Zivilpersonen getroffen werden könnten; 

  12. bekundet seine Unterstützung dafür, daß nach Bedarf in Friedensabkommen und in 
die Mandate von Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen konkrete und ange-
messene Maßnahmen betreffend die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
von Exkombattanten aufgenommen werden, unter besonderer Beachtung der Demobilisierung 
und Wiedereingliederung von Kindersoldaten, sowie klare und detaillierte Regelungen für die 
Vernichtung von überschüssigen Waffen und Munition, und erinnert in dieser Hinsicht an die 
Erklärung seines Präsidenten vom 8. Juli 1999149; 

_______________ 
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  13. vermerkt, wie wichtig es ist, daß in die Mandate von friedenschaffenden Maßnah-
men, Friedenssicherungseinsätzen und Friedenskonsolidierungsmaßnahmen besondere Be-
stimmungen für den Schutz und die Unterstützung von Gruppen aufgenommen werden, die 
besonderer Berücksichtigung bedürfen, namentlich Frauen und Kinder; 

  14. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß das an friedenschaffenden, frie-
densichernden und friedenkonsolidierenden Tätigkeiten beteiligte Personal der Vereinten Na-
tionen über eine angemessene Ausbildung auf dem Gebiet des humanitären Völkerrechts, der 
Menschenrechte und des Flüchtlingsrechts, einschließlich der Vorschriften betreffend Kinder 
und geschlechtsspezifische Fragen, sowie auf dem Gebiet der Verhandlungs- und Kommuni-
kationsfähigkeiten, des interkulturellen Verständnisses und der zivil-militärischen Koordinie-
rung verfügt, und fordert die Staaten sowie die zuständigen internationalen und regionalen 
Organisationen nachdrücklich auf, sicherzustellen, daß ihre Programme für das an ähnlichen 
Tätigkeiten beteiligte Personal eine entsprechende Ausbildung beinhalten; 

  15. unterstreicht, wie wichtig eine Zivilpolizeikomponente bei Friedenssicherungs-
einsätzen ist, anerkennt die Rolle der Polizei bei der Gewährleistung der Sicherheit und des 
Wohls der Zivilbevölkerung und anerkennt in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, die Kapazi-
tät der Vereinten Nationen zur raschen Dislozierung einer qualifizierten und gut ausgebildeten 
Zivilpolizei zu verstärken; 

  16. bekräftigt seine Bereitschaft, bei allen Maßnahmen, die nach Artikel 41 der Charta 
ergriffen werden, zu erwägen, welche Auswirkungen sie auf die Zivilbevölkerung haben, wo-
bei die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen sind, damit angemessene humanitäre Aus-
nahmeregelungen geprüft werden können; 

  17. stellt fest, daß die exzessive Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und 
deren destabilisierende Wirkung ein beträchtliches Hindernis für die Bereitstellung humanitä-
rer Hilfe darstellen und Konflikte verschärfen und verlängern, das Leben von Zivilpersonen 
gefährden sowie die Sicherheit und das Vertrauen untergraben können, die für die Wiederher-
stellung des Friedens und der Stabilität erforderlich sind; 

  18. nimmt Kenntnis von dem Inkrafttreten des Übereinkommens von 1997 über das 
Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonen-
minen und über deren Vernichtung153 sowie des in der Anlage zu dem Übereinkommen von 
1980 über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waf-
fen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können154, enthaltenen 
geänderten Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes von Minen, 
Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Protokoll II), erinnert an die darin enthaltenen Be-
stimmungen und nimmt Kenntnis von den günstigen Auswirkungen, die ihre Umsetzung auf 
die Sicherheit von Zivilpersonen haben wird; 

  19. bekundet erneut seine ernste Besorgnis über die schädlichen und weitreichenden 
Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Kinder, erinnert an seine Resolution 1261 (1999) 
vom 25. August 1999 und bekräftigt die darin enthaltenen Empfehlungen; 

  20. betont, wie wichtig die Konsultation und die Zusammenarbeit zwischen den Ver-
einten Nationen, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und den anderen zuständi-
gen Organisationen, einschließlich der Regionalorganisationen, bei der Ergreifung von Fol-
gemaßnahmen zu dem Bericht des Generalsekretärs ist, und ermutigt den Generalsekretär, 
auch weiterhin Konsultationen über dieses Thema zu führen und konkrete Maßnahmen zu er-
greifen, damit die Vereinten Nationen Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten besser schüt-
zen können; 

  21. bekundet seine Bereitschaft, gemeinsam mit den Regionalorganisationen zu prü-
fen, wie diese die Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten besser schützen könnten; 

_______________ 
153 Siehe Dokument CD/1478 der Abrüstungskonferenz. 
154 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII. 
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  22. beschließt, sofort einen geeigneten Mechanismus mit dem Auftrag zu schaffen, die 
in dem Bericht des Generalsekretärs enthaltenen Empfehlungen weiter zu prüfen und bis zum 
April 2000 geeignete Maßnahmen im Einklang mit den dem Rat nach der Charta der Verein-
ten Nationen obliegenden Verantwortlichkeiten zu erwägen; 

  23. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4046. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

BRIEFWECHSEL ZWISCHEN DEM GENERALSEKRETÄR UND DEM 
PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS BETREFFEND DIE 

INDIEN-PAKISTAN-FRAGE 

Beschluß 

  Am 12. Februar 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär155: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 9. Februar 1999 be-
treffend Ihre Absicht, Generalmajor Jozsef Bali (Ungarn) zum Leitenden Militärbeob-
achter der Militärbeobachtergruppe der Vereinten Nationen in Indien und Pakistan zu 
ernennen156, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
nehmen von der darin geäußerten Absicht Kenntnis." 

 

 

 

 

 

DIE SITUATION IN DER ZENTRALAFRIKANISCHEN REPUBLIK 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1997 und 1998 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3979. Sitzung am 18. Februar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
der Zentralafrikanischen Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des fol-
genden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik 

 Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen Vertretung der Zentralafrikani-
schen Republik bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, 
datiert vom 9. Februar 1999 (S/1999/132)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab157: 

_______________ 
155 S/1999/149. 
156 S/1999/148. 
157 S/PRST/1999/7. 
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  "Der Sicherheitsrat stellt nach Kenntnisnahme des Schreibens des Präsidenten der 
Zentralafrikanischen Republik vom 9. Februar 1999 an den Ratspräsidenten158 mit Ge-
nugtuung fest, daß sich der Präsident der Zentralafrikanischen Republik darauf ver-
pflichtet hat, den Frieden in der Zentralafrikanischen Republik im Wege des Dialogs 
und der Absprache zu wahren. In diesem Zusammenhang bekräftigt der Rat mit Nach-
druck, daß die vollinhaltliche Durchführung der Übereinkommen von Bangui159 und des 
Nationalen Aussöhnungspakts160 für den Frieden und die nationale Aussöhnung in der 
Zentralafrikanischen Republik wesentlich ist. 

  Der Rat fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Republik auf, auch weiter-
hin konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die in dem Bericht des Generalsekretärs vom 
23. Februar 1998161 genannten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitsbe-
zogenen Reformen durchzuführen und die in den Schreiben des Präsidenten der Zen-
tralafrikanischen Republik vom 8. Januar 1998162 und vom 23. Januar 1999163 an den 
Generalsekretär gemachten Zusagen zu erfüllen. Er erinnert daran, daß der Erfolg, das 
künftige Mandat und die weitere Präsenz der Mission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik eng an die Erfüllung dieser Zusagen geknüpft sind, ins-
besondere was die sofortige Wiederaufnahme eines konstruktiven politischen Dialogs 
betrifft. 

  Der Rat verleiht seiner Besorgnis über die Folgen Ausdruck, die die derzeitigen 
politischen Spannungen für die Stabilität und die Funktionsfähigkeit der Institutionen 
der Zentralafrikanischen Republik haben. Er bekräftigt, daß die Regierung, die politi-
schen Verantwortungsträger und das Volk der Zentralafrikanischen Republik die Haupt-
verantwortung für die nationale Aussöhnung, die Aufrechterhaltung eines stabilen und 
sicheren Umfelds und den Wiederaufbau ihres eigenen Landes tragen. Er betont, wie 
wichtig es ist, daß sich die Zentralafrikanische Republik auch weiterhin darum bemüht, 
noch offene Streitfragen auf friedlichem und demokratischem Wege im Einklang mit 
den Übereinkommen von Bangui zu regeln. Er unterstreicht die Notwendigkeit, daß so-
wohl die 'mouvance présidentielle'  als auch die Oppositionsparteien eng zusammenar-
beiten und aktiv darauf hinarbeiten, daß der für die Stabilität in der Zentralafrikanischen 
Republik unverzichtbare politische Konsens herbeigeführt wird. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß die reibungslose Vorbereitung freier und fairer 
Präsidentschaftswahlen, für die die entsprechenden Maßnahmen möglichst bald ergrif-
fen werden sollten, ein gewisses Maß an politischem Konsens und die Eröffnung eines 
echten Dialogs zwischen allen der Nationalversammlung angehörenden Parteien vor-
aussetzt. Er ist außerdem der Auffassung, daß eine im Konsens erfolgende Vorbereitung 
der Präsidentschaftswahlen die Legitimität des nächsten Präsidenten der Republik nur 
stärken und darüber hinaus auch einen bestandfähigen zivilen Frieden gewährleisten 
kann. Er unterstützt uneingeschränkt den Appell des Sonderbeauftragten des Generalse-
kretärs an die politischen Führer und die Behörden der Zentralafrikanischen Republik, 
die politische Pattsituation zu überwinden, damit das Land vorankommen kann, und be-
grüßt die derzeit zu diesem Zweck unternommenen Anstrengungen. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

  Auf seiner 3984. Sitzung am 26. Februar 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Ägyptens, 
Côte d'Ivoires, Japans, Kenias, Senegals, Togos und der Zentralafrikanischen Republik einzu-
laden, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik 

_______________ 
158 S/1999/132, Anlage. 
159 S/1997/561, Anlagen III-VI. 
160 S/1998/219, Anlage. 
161 S/1998/148 und Add.1. 
162 S/1998/61, Anhang. 
163 S/1999/98, Anhang. 
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 Dritter Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in 
der Zentralafrikanischen Republik (S/1998/1203 und Add.1) 

 Vierter Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in 
der Zentralafrikanischen Republik (S/1999/98)". 

Resolution 1230 (1999) 
vom 26. Februar 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolutionen 1125 (1997) vom 6. August 1997, 1136 (1197) vom 
6. November 1997, 1152 (1998) vom 5. Februar 1998, 1155 (1998) vom 16. März 1998, 1159 
(1998) vom 27. März 1998, 1182  (1998) vom 14. Juli 1998 und 1201 (1998) vom 
15. Oktober 1998, 

  mit Genugtuung über die Abhaltung freier und fairer Parlamentswahlen am 22. Novem-
ber und 13. Dezember 1998, 

  sowie mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 18. Dezember 
1998164 und dessen Anhang vom 14. Januar 1999165 sowie über den Bericht des Generalsekre-
tärs vom 29. Januar 1999166 und Kenntnis nehmend von den darin enthaltenen Empfehlungen, 

  Kenntnis nehmend von dem Ersuchen des Präsidenten der Zentralafrikanischen Repu-
blik vom 8. Dezember 1998 an den Generalsekretär167 und von dem Schreiben des Präsiden-
ten der Zentralafrikanischen Republik vom 23. Januar 1999 an den Generalsekretär163, 

  erneut feststellend, wie wichtig die Arbeit des gemeinsamen Ausschusses der Regierung 
der Zentralafrikanischen Republik und der Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafri-
kanischen Republik zur Behandlung der Frage der Neustrukturierung der Zentralafri-
kanischen Streitkräfte ist, und betonend, daß die Gesetz- und Verordnungsentwürfe betreffend 
die Landesverteidigung und die Struktur der Verteidigungskräfte rasch verabschiedet werden 
müssen, 

  in Bekräftigung des Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischen Fortschritt und 
der Konsolidierung des Friedens in der Zentralafrikanischen Republik und in dieser Hinsicht 
Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Präsidenten der Weltbank vom 23. Dezember 1998 
an den Generalsekretär168, 

  daran erinnernd, wie wichtig die regionale Stabilität ist und daß es gilt, die bisher er-
zielten Fortschritte zu konsolidieren und insbesondere dem Volk der Zentralafrikanischen Re-
publik behilflich zu sein, den Prozeß der nationalen Aussöhnung zu festigen, unter Berück-
sichtigung der Notwendigkeit, ein sicheres und stabiles Umfeld aufrechtzuerhalten, das der 
wirtschaftlichen Gesundung und der Abhaltung freier und fairer Präsidentschaftswahlen för-
derlich ist, 

  betonend, wie wichtig die Zusammenarbeit und die Verständigung zwischen der Regie-
rung der Zentralafrikanischen Republik, den neu gewählten Gesetzgebern und den politischen 
Gruppierungen für das wirksame Tätigwerden der Nationalversammlung ist, 

  unter Betonung der Notwendigkeit, daß die Regierung der Zentralafrikanischen Repu-
blik die Termine für die Präsidentschaftswahlen so bald wie möglich im Einklang mit Arti-
kel 23 der Verfassung der Zentralafrikanischen Republik festsetzt, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikani-
schen Republik bis zum 15. November 1999 zu verlängern; 

_______________ 
164 S/1998/1203. 
165 S/1998/1203/Add.1. 
166 S/1999/98. 
167 Siehe S/1999/116, Anlage. 
168 S/1999/121, Anlage. 
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  2. bekundet seine Absicht, mit der Verringerung des Personals der Mission 15 Tage 
nach dem Abschluß der Präsidentschaftswahlen in der Zentralafrikanischen Republik zu be-
ginnen, mit dem Ziel, die Mission spätestens am 15. November 1999 endgültig zu beenden; 

  3. beschließt, das Mandat der Mission alle 45 Tage auf der Grundlage von Berichten 
des Generalsekretärs zu überprüfen und dabei die Fortschritte zu berücksichtigen, die bei der 
Erfüllung der Zusagen gemacht wurden, die der Präsident der Zentralafrikanischen Republik 
in seinem Schreiben vom 23.  Januar 1999 an den Generalsekretär163 abgegeben hat; 

  4. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, mit dem Präsidenten der Zentralafrika-
nischen Republik Pläne für einen möglichen schrittweisen Abbau des militärischen Anteils 
der Mission in Erwartung der für den 15. November 1999 festgesetzten Beendigung der Mis-
sion zu erörtern, nach Maßgabe der bei der Neustrukturierung der Zentralafrikanischen Streit-
kräfte erzielten Fortschritte und namentlich auch unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, 
die Stabilität und Sicherheit Banguis zu gewährleisten; 

  5. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, die Neustrukturierung 
der Sicherheitskräfte der Zentralafrikanischen Republik, einschließlich der Gendarmerie, 
durch bilaterale und multilaterale Hilfsprogramme zu unterstützen, und bekräftigt die Rolle, 
die der Mission dabei zukommt, bei der Neustrukturierung der Sicherheitskräfte und in die-
sem Zusammenhang bei der Koordinierung und Weiterleitung der zu diesem Zweck gewähr-
ten internationalen Unterstützung Rat zu gewähren; 

  6. bekräftigt mit Nachdruck, daß die vollinhaltliche Durchführung der Übereinkom-
men von Bangui159 und des Nationalen Aussöhnungspakts160 für den Frieden und die nationa-
le Aussöhnung in der Zentralafrikanischen Republik wesentlich ist, und fordert die Regierung 
der Zentralafrikanischen Republik nachdrücklich auf, auch weiterhin konkrete Maßnahmen 
zu ergreifen, um die in dem Bericht des Generalsekretärs vom 23. Februar 1998161 genannten 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitsbezogenen Reformen durchzuführen 
und die in dem Schreiben des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik vom 8. Januar 
1998 an den Generalsekretär162 und in dem Schreiben des Präsidenten der Zentralafrikani-
schen Republik vom 23. Januar 1999 an den Generalsekretär163 gemachten Zusagen zu erfül-
len; 

  7. fordert alle Parteien in der Zentralafrikanischen Republik auf, mit Hilfe des Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die der-
zeitige politische Pattsituation zu überwinden und so den nationalen Aussöhnungsprozeß zu 
stärken; 

  8. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Republik auf, die neue Wahl-
kommission im Hinblick auf die Organisation der Präsidentschaftswahlen so bald wie mög-
lich einzusetzen und für die Abhaltung dieser Wahlen einen Zeitplan festzulegen und diesen 
zu befolgen; 

  9. ermächtigt die Mission, in Übereinstimmung mit den während der Parlamentswah-
len am 22. November und 13. Dezember 1998 bereits wahrgenommenen Aufgaben eine Un-
terstützungsfunktion bei der Abhaltung der Präsidentschaftswahlen zu übernehmen, einge-
denk der maßgeblichen Verantwortung, die dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Natio-
nen bei der Koordinierung der Wahlhilfe zukommen wird; 

  10. ermächtigt die Mission außerdem, wie in Ziffer 29 des Berichts des Generalsekre-
tärs vom 18. Dezember 1998164 empfohlen, die Vernichtung konfiszierter Waffen und Muni-
tion, die sich unter ihrer Kontrolle befinden, zu überwachen; 

  11. ermutigt die Zentralafrikanischen Streitkräfte, mit einer höheren Zahl ihrer Solda-
ten eine größere Rolle bei der Unterstützung des Prozesses der Präsidentschaftswahlen zu 
übernehmen, insbesondere durch die Entsendung von Soldaten der Zentralafrikanischen 
Streitkräfte an die Wahlorte, um dem Personal der Mission bei der Gewährleistung der Si-
cherheit und der Gewährung logistischer Unterstützung behilflich zu sein, und weist darauf 
hin, daß in diesem Ausnahmefall diejenigen Soldaten der Zentralafrikanischen Streitkräfte, 
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die der Mission in diesem Zusammenhang behilflich sind, während dieses Zeitraums nach 
den Einsatzrichtlinien der Vereinten Nationen tätig sein würden; 

  12. begrüßt die von dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik in seinem 
Schreiben vom 23. Januar 1999 an den Generalsekretär gemachten Zusagen und fordert die 
Regierung der Zentralafrikanischen Republik nachdrücklich auf, diese Zusagen zu erfüllen, 
insbesondere 

  a)  den Gesetzgebungsprozeß betreffend die Landesverteidigung und die Struktur der 
Verteidigungskräfte zu beschleunigen, mit dem Ziel, die von dem gemeinsamen Ausschuß der 
Regierung der Zentralafrikanischen Republik und der Mission ausgearbeiteten Gesetz- und 
Verordnungsentwürfe bis zum 15. April 1999 zu verabschieden; 

  b) Maßnahmen zu ergreifen, um den Auftrag der Spezialtruppe zur Verteidigung der 
republikanischen Institutionen auf den Schutz der republikanischen Institutionen und hoch-
rangiger Behörden zu beschränken, unter Ausschluß sämtlicher polizeilicher und mit der Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung zusammenhängender Aufgaben; 

  c) das vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen finanzierte Demobilisie-
rungs- und Wiedereingliederungsprogramm mit Unterstützung der Mission weiter durchzu-
führen; 

  d) spätestens bis zum 1. April 1999 ein Umsetzungsprogramm im Einklang mit dem 
von dem gemeinsamen Ausschuß der Regierung der Zentralafrikanischen Republik und der 
Mission festgelegten Zeitplan zu erstellen, in dem die Schlüsselelemente des Programms zur 
Neustrukturierung der Zentralafrikanischen Streitkräfte genannt werden, unter anderem die 
Notwendigkeit einer geographisch ausgewogenen und multiethnischen Rekrutierung, die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen, namentlich auch die Auszahlung der laufenden und aus-
stehenden Bezüge, die Bereitstellung angemessener Infrastruktur, Ausrüstung und Unterstüt-
zungsmaterialien und die Dislozierung einiger der neustrukturierten Einheiten außerhalb 
Banguis; 

  13. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Republik nachdrücklich auf, die 
Bedingungen der mit den internationalen Finanzinstitutionen vereinbarten Programme für die 
finanzielle Konsolidierung und die Wirtschaftsreform zu erfüllen; 

  14. ersucht die Regierung der Zentralafrikanischen Republik, in Übereinstimmung mit 
der in dem Schreiben des Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik vom 23. Januar 1999 
an den Generalsekretär gemachten Zusage jede Beteiligung an externen Konflikten zu 
unterlassen; 

  15. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das Programm zur Neustrukturie-
rung der Zentralafrikanischen Streitkräfte finanziell und materiell zu unterstützen, um seine 
rasche Umsetzung zu erleichtern, und dankt all jenen, die dies bereits getan haben; 

  16. betont, daß die wirtschaftliche Normalisierung und der Wiederaufbau wichtige 
Aufgaben sind, die sich der Regierung und dem Volk der Zentralafrikanischen Republik stel-
len, und daß maßgebliche internationale Hilfeleistungen für eine nachhaltige Entwicklung in 
der Zentralafrikanischen Republik unerläßlich sind, unterstreicht das Engagement der interna-
tionalen Gemeinschaft für ein langfristiges Programm zur Unterstützung der Zentralafri-
kanischen Republik und fordert ferner den Wirtschafts- und Sozialrat, das Entwicklungspro-
gramm der Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank und die 
entsprechenden regionalen Finanzinstitutionen nachdrücklich auf, zur Ausarbeitung eines sol-
chen Programms beizutragen; 

  17. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der Erklärung des Ratspräsidenten 
vom 29. Dezember 1998169 zu prüfen, welche Rolle die Vereinten Nationen bei dem Über-

_______________ 
169 S/PRST/1998/38. 
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gang von der Friedenssicherung zur Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit in der 
Zentralafrikanischen Republik übernehmen könnten, und ersucht ihn ferner, im Benehmen 
mit der Regierung der Zentralafrikanischen Republik bis zum 31. Mai 1999 Empfehlungen in 
dieser Hinsicht betreffend eine mögliche Präsenz der Vereinten Nationen in der Zentralafrika-
nischen Republik nach dem 15. November 1999, dem Datum, an dem der Einsatz der Mission 
endet, vorzulegen; 

  18. ersucht den Generalsekretär außerdem, bis zum 15. April 1999 und danach alle 
45 Tage einen Bericht vorzulegen, der die Durchführung des Mandats der Mission, die Ent-
wicklungen in der Zentralafrikanischen Republik, insbesondere den Wahlprozeß, die Fort-
schritte bei der Erfüllung der Zusagen, die der Präsident der Zentralafrikanischen Republik in 
seinen Schreiben vom 8. Januar 1998 und 23. Januar 1999 an den Generalsekretär gemacht 
hat, und die Umsetzung der Übereinkommen von Bangui und des Nationalen Aussöhnungs-
pakts, einschließlich der Zusagen bezüglich der Gewährleistung der wirtschaftlichen Gesun-
dung des Landes, der Neustrukturierung der Sicherheitskräfte und der Tätigkeit der Spezial-
truppe zur Verteidigung der republikanischen Institutionen behandelt; 

  19. würdigt die Anstrengungen des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und des 
Personals der Mission zur Förderung des Friedens und der nationalen Aussöhnung in der Zen-
tralafrikanischen Republik; 

  20. erinnert an die dringende Notwendigkeit, daß die Mitgliedstaaten freiwillige Bei-
träge an den vom Generalsekretär geschaffenen Treuhandfonds zur Unterstützung der Tätig-
keit der Mission entrichten; 

  21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3984. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

  Auf seiner 4056. Sitzung am 22. Oktober 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertre-
ter der Zentralafrikanischen Republik einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des fol-
genden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik 

 Achter Bericht des Generalsekretärs über die Mission der Vereinten Nationen in 
der Zentralafrikanischen Republik (S/1999/1038)". 

 

Resolution 1271 (1999) 
vom 22. Oktober 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen und insbesondere die Resolu-
tionen 1159 (1998) vom 27. März 1998, 1201 (1998) vom 15. Oktober 1998 und 1230 (1999) 
vom 26. Februar 1999, 

  mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem erfolgreichen Abschluß der am 19. Sep-
tember 1999 abgehaltenen Präsidentschaftswahlen, 

  mit Lob für die Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik 
und den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für ihre Unterstützung des Wahlvorgangs, 

  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Staaten zur Achtung der Souveränität, der poli-
tischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit der Zentralafrikanischen Repu-
blik, 
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 mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 7. Oktober 1999170 und mit 
Zustimmung Kenntnis nehmend von den darin enthaltenen Empfehlungen, 

  unter Hinweis auf die Wichtigkeit des Prozesses der nationalen Aussöhnung und mit der 
nachdrücklichen Aufforderung an alle politischen Kräfte der Zentralafrikanischen Republik, 
ihre Bemühungen um Zusammenarbeit und Verständigung fortzusetzen, 

  unter Betonung der Notwendigkeit, rasch die Neugliederung der Zentralafrikanischen 
Streitkräfte durchzuführen, 

  in Bekräftigung der Wichtigkeit der regionalen Stabilität und der Festigung eines Kli-
mas des Friedens in der Zentralafrikanischen Republik, beides unverzichtbare Bestandteile 
der Wiederherstellung des Friedens in der Region, 

  sowie in Bekräftigung des Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischen Fort-
schritt und der Festigung der Stabilität der Zentralafrikanischen Republik, 

  unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 verab-
schiedeten Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetem Personal171, 

  Kenntnis nehmend von dem Wunsch der Regierung der Zentralafrikanischen Republik, 
die Präsenz der Mission möge über den 15. November 1999 hinaus verlängert werden, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikani-
schen Republik bis zum 15. Februar 2000 zu verlängern, mit dem Ziel, mit Hilfe der zustän-
digen Organisationen und Programme der Vereinten Nationen sowie des Internationalen Wäh-
rungsfonds und der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung einen kurzen 
und stufenweisen Übergang von der Friedenssicherung der Vereinten Nationen in der Zentral-
afrikanischen Republik zu einer Präsenz für Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit 
sicherzustellen; 

  2. begrüßt den Vorschlag des Generalsekretärs in Ziffer 58 seines Berichts vom 
7. Oktober 1999170, worin er empfiehlt, das Militär- und das Zivilpersonal der Mission in drei 
Stufen zu reduzieren; 

  3. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Republik erneut nachdrücklich auf, 
auch künftig greifbare Maßnahmen zu treffen, um die in dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 23. Februar 1998161 genannten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitsbe-
zogenen Reformen durchzuführen und die unter anderem mit dem Schreiben des Präsidenten 
der Zentralafrikanischen Republik vom 23. Januar 1999 an den Generalsekretär163 eingegan-
genen Verpflichtungen zu erfüllen, und bekräftigt die Rolle, die dem Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs für die Zentralafrikanische Republik dabei zukommt, bei der Förderung der 
Reformen und der nationalen Aussöhnung behilflich zu sein; 

  4. legt der Regierung der Zentralafrikanischen Republik eindringlich nahe, sich bei 
der stufenweisen Übertragung der Aufgaben der Mission im Sicherheitsbereich auf die örtli-
chen Sicherheits- und Polizeikräfte eng mit der Mission abzustimmen; 

  5. fordert die Regierung der Zentralafrikanischen Republik nachdrücklich auf, mit 
dem Rat und der technischen Unterstützung der Mission die ersten Stufen des Programms zur 
Neugliederung der Zentralafrikanischen Streitkräfte sowie des Demobilisierungs- und Wie-
dereingliederungsprogramms für außer Dienst gestellte Militärangehörige abzuschließen, ap-
pelliert an die internationale Gemeinschaft, diese Programme zu unterstützen, und begrüßt 
den Vorschlag des Generalsekretärs, in den kommenden Monaten ein Treffen in New York 
anzuberaumen, um die Mittel zur Finanzierung dieser Programme aufzubringen; 

_______________ 
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  6. begrüßt den Vorschlag des Generalsekretärs, eine kleine, multidisziplinäre Mission 
nach Bangui zu entsenden, um im Einklang mit den von der Regierung der Zentralafri-
kanischen Republik geäußerten Wünschen die Bedingungen für die Aufrechterhaltung der 
Präsenz der Vereinten Nationen über den 15. Februar 2000 hinaus zu prüfen, im Einklang mit 
den Empfehlungen des Generalsekretärs in seinen Berichten vom 28. Mai 1999172 und vom 
7. Oktober 1999170, und ersucht den Generalsekretär, den Rat so bald wie möglich detailliert 
über seine diesbezüglichen Vorschläge zu informieren; 

  7. bekräftigt, welche wichtige Rolle der Mission bei der Überwachung der Ver-
nichtung der beschlagnahmten Waffen und Munition unter ihrer Kontrolle zukommt; 

  8. ersucht den Generalsekretär, bis zum 15. Januar 2000 einen Bericht über folgendes 
vorzulegen: die Durchführung des Auftrags der Mission, insbesondere die stufenweise Über-
tragung der Aufgaben der Mission im Sicherheitsbereich auf die örtlichen Sicherheits- und 
Polizeikräfte; die Entwicklung der Situation in der Zentralafrikanischen Republik; die Fort-
schritte bei der Umsetzung der in den Schreiben des Präsidenten der Zentralafrikanischen Re-
publik an den Generalsekretär vom 8. Dezember 1998167 und vom 23. Januar 1999163 genann-
ten Verpflichtungen; und die Durchführung der Übereinkommen von Bangui159 und des Na-
tionalen Aussöhnungspakts160, einschließlich der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem 
Wiederaufbau der Wirtschaft, der Neugliederung der Sicherheitskräfte und der Einsatzweise 
der Spezialtruppe zur Verteidigung der republikanischen Institutionen; 

  9. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4056. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Am 10. Dezember 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär173: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 3. Dezember 1999 be-
treffend Ihren Vorschlag, ein Büro der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Frie-
denskonsolidierung in der Zentralafrikanischen Republik einzurichten174, den Mitglie-
dern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen mit Genugtuung 
von dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag Kenntnis." 

 

 

 

 

DIE SITUATION IN TADSCHIKISTAN UND ENTLANG DER 
TADSCHIKISCH-AFGHANISCHEN GRENZE 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1993 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3981. Sitzung am 23. Februar 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Tadschikistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 

 Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Situation in Tadschikistan 
(S/1999/124)". 

_______________ 
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  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab175: 

  "Der Sicherheitsrat hat den nach Ziffer 11 seiner Resolution 1206 (1998) vom 
12. November 1998 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 8. Februar 1999 über 
die Situation in Tadschikistan176 behandelt. 

  Der Rat begrüßt die regelmäßigen Kontakte zwischen dem Präsidenten der Repu-
blik Tadschikistan und dem Führer der Vereinigten Tadschikischen Opposition sowie 
die Arbeit der Kommission für nationale Aussöhnung zur Herbeiführung weiterer Fort-
schritte im Friedensprozeß. Er bedauert, daß in den letzten drei Monaten weiter nur 
langsame Fortschritte erzielt wurden, und unterstreicht, daß die Parteien die volle und 
stufenweise Umsetzung des Allgemeinen Abkommens über die Herbeiführung des 
Friedens und der nationalen Eintracht in Tadschikistan177, insbesondere des Protokolls 
über militärische Fragen178, beschleunigen müssen. Der Rat fordert die Parteien auf, 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die Bedingungen für die Abhaltung ei-
nes Verfassungsreferendums und von Präsidentschaftswahlen im Jahr 1999 sowie für 
die Abhaltung von Parlamentswahlen zu einem geeigneten Zeitpunkt zu schaffen. 

  Der Rat nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des Sonderbeauftragten des Ge-
neralsekretärs und des gesamten Personals der Beobachtermission der Vereinten Natio-
nen in Tadschikistan und ermutigt sie, den Parteien bei der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens auch weiterhin behilflich zu sein. Er unterstreicht, wie wichtig es ist, daß 
die Mission bei der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens eine umfassende und ak-
tive Rolle übernimmt, und ersucht den Generalsekretär, weiter zu prüfen, wie dies unter 
Berücksichtigung der Sicherheitslage erreicht werden kann. 

  Der Rat begrüßt den Beitrag, den die gemeinsamen Friedenstruppen der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten nach wie vor leisten, wenn es darum geht, den Parteien bei 
der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens in Abstimmung mit allen Beteiligten be-
hilflich zu sein. 

  Der Rat begrüßt außerdem den Beitrag, den die Kontaktgruppe der Garantiestaaten 
und der internationalen Organisationen zu dem Friedensprozeß leistet, und ist in diesem 
Zusammenhang der Auffassung, daß die Abhaltung eines Treffens der Kontaktgruppe 
auf Außenministerebene zur Unterstützung des Friedensprozesses bei entsprechender 
Vorbereitung in der Tat nützlich sein könnte. 

  Der Rat begrüßt ferner die Tätigkeiten verschiedener internationaler Organisatio-
nen und humanitärer Helfer im Zusammenhang mit der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens und zur Befriedigung der humanitären Bedürfnisse sowie des Wie-
deraufbau- und Entwicklungsbedarfs Tadschikistans. Er fordert die Mitgliedstaaten und 
alle anderen Beteiligten auf, rasch und großzügig auf den konsolidierten Beitragsappell 
zugunsten Tadschikistans für das Jahr 1999 zu reagieren, der im Dezember 1998 in 
Genf ergangen ist. 

  Der Rat bekundet von neuem seine Besorgnis darüber, daß die Sicherheitslage in 
einigen Teilen Tadschikistans nach wie vor prekär ist. Er wiederholt, wie wichtig die 
vollständige Untersuchung der Ermordung von vier Angehörigen der Mission im Juli 
1998 ist, und nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den diesbezüglichen Anstrengungen 
der Regierung Tadschikistans. Der Rat fordert die Vereinigte Tadschikische Opposition 
auf, einen wirksameren Beitrag zu der Untersuchung zu leisten, damit die Verant-
wortlichen vor Gericht gestellt werden. Er erkennt die Anstrengungen an, die die Regie-
rung Tadschikistans unternimmt, um den Schutz des internationalen Personals zu ver-

_______________ 
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177 S/1997/510, Anlage I. 
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Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

89 

bessern, und fordert die Parteien auf, weiter zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit 
und Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen, der gemeinsamen Frie-
denstruppen und des sonstigen internationalen Personals zu gewährleisten. Der Rat er-
innert beide Parteien daran, daß es von der Sicherheit des Personals der Mission und der 
internationalen Organisationen sowie der humanitären Helfer abhängt, ob die interna-
tionale Gemeinschaft Hilfe für Tadschikistan mobilisieren und auch künftig gewähren 
kann." 

  Am 9. März 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär179: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 5. März 1999 betref-
fend Ihre Absicht, Brigadegeneral John Hvidegaard (Dänemark) zum Leitenden Mili-
tärbeobachter der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschikistan zu ernen-
nen180, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie neh-
men von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis."  

  Auf seiner 4004. Sitzung am 15. Mai 1999 beschloß der Rat, den Vertreter Tadschiki-
stans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Tadschikistan und entlang  der tadschikisch-afghanischen Grenze 

   Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Tadschikistan (S/1999/514)". 

 

Resolution 1240 (1999) 
vom 15. Mai 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen sowie die Erklärungen seines 
Präsidenten, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 6. Mai 1999 über die Situation 
in Tadschikistan181, 

  in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
der Republik Tadschikistan sowie zur Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, 

  mit Genugtuung über die im Rahmen des Friedensprozesses in Tadschikistan erzielten 
Fortschritte und die wirksame Aufrechterhaltung der Waffenruhe zwischen der Regierung Ta-
dschikistans und der Vereinigten Tadschikischen Opposition und gleichzeitig unterstreichend, 
daß mehr getan werden muß, um die Vereinbarungen und Beschlüsse in konkrete Maßnahmen 
umzusetzen und die vielen offenen Fragen zu regeln, 

  sowie mit Genugtuung über die erneuten Anstrengungen, die der Präsident der Republik 
Tadschikistan und die Führung der Kommission für nationale Aussöhnung unternommen ha-
ben, um die Umsetzung des Allgemeinen Abkommens über die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Eintracht in Tadschikistan177 zu fördern und zu beschleunigen, und die da-
zu beigetragen haben, daß sowohl bei den militärischen als auch den politischen Fragen Fort-
schritte erzielt worden sind, 

  ferner mit Genugtuung darüber, daß die Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Tadschikistan weiterhin enge Kontakte zu den Parteien wahrt und mit den gemeinsamen Frie-
denstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, den russischen Grenztruppen und der 

_______________ 
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Mission in Tadschikistan der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu-
sammenarbeitet und Verbindung hält, 

  mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß die Kontaktgruppe der Garantiestaaten 
und der internationalen Organisationen auch weiterhin zum Friedensprozeß beiträgt, indem 
sie insbesondere regelmäßig gemeinsame Plenarsitzungen mit der Kommission für nationale 
Aussöhnung abhält, um die bei der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens erzielten Fort-
schritte zu überprüfen, 

  erfreut darüber, daß die allgemeine Lage in Tadschikistan verhältnismäßig ruhig geblie-
ben ist und sich die Sicherheitslage gegenüber früher verbessert hat, doch gleichzeitig 
feststellend, daß die Lage in einigen Teilen des Landes nach wie vor angespannt ist, 

  in der Erkenntnis, daß eine umfassende internationale Unterstützung auch weiterhin un-
erläßlich ist, um den Friedensprozeß in Tadschikistan zu einem erfolgreichen Abschluß zu 
bringen, 

  1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 6. Mai 1999181; 

  2. fordert die Parteien auf, die vollinhaltliche, stufenweise und ausgewogene Umset-
zung des Allgemeinen Abkommens über die Herbeiführung des Friedens und der nationalen 
Eintracht in Tadschikistan177, insbesondere des Protokolls über militärische Fragen178, zu be-
schleunigen und die Bedingungen für die Abhaltung eines Verfassungsreferendums im Jahre 
1999 sowie für die Abhaltung von Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu einem geeigne-
ten Zeitpunkt zu schaffen, und legt der Kommission für nationale Aussöhnung nahe, ihre Be-
mühungen um die Einleitung eines umfassenden Dialogs zwischen den verschiedenen politi-
schen Kräften im Lande im Hinblick auf die Wiederherstellung und Stärkung der bürgerlichen 
Eintracht in Tadschikistan zu intensivieren; 

  3. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des Sonderbeauftragten des General-
sekretärs und des gesamten Personals der Beobachtermission der Vereinten Nationen in Ta-
dschikistan, ermutigt sie, den Parteien auch weiterhin bei der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens behilflich zu sein, stellt fest, daß die Wiederöffnung der Felddienststellen die 
Mission in dieser Hinsicht stärken sollte, unterstreicht, daß die Mission über das erforderliche 
Personal und die notwendige finanzielle Unterstützung verfügen muß, und ersucht den Gene-
ralsekretär, auch weiterhin zu prüfen, wie sichergestellt werden kann, daß die Mission bei der 
Umsetzung des Allgemeinen Abkommens eine umfassende und aktive Rolle spielt; 

  4. ermutigt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, auch 
weiterhin eng mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, was Fragen im Zusammen-
hang mit der Verfassungsreform, der Demokratisierung und den Wahlen betrifft, wie in dem 
Allgemeinen Abkommen vorgesehen; 

  5. unterstützt die aktive politische Arbeit, die die Kontaktgruppe der Garantiestaaten 
und der internationalen Organisationen zur Förderung der Umsetzung des Allgemeinen Ab-
kommens unternimmt, und ist der Auffassung, daß eine Tagung der Kontaktgruppe auf Au-
ßenministerebene dem Friedensprozeß weitere Impulse verleihen könnte; 

  6. begrüßt den Beitrag, den die gemeinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft Un-
abhängiger Staaten nach wie vor dabei leisten, den Parteien bei der Umsetzung des Allgemei-
nen Abkommens in Abstimmung mit allen Beteiligten behilflich zu sein; 

  7. fordert die Parteien auf, weiter zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und Be-
wegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen, der gemeinsamen Friedenstruppen und 
des sonstigen internationalen Personals zu gewährleisten, und erinnert die Parteien daran, daß 
es von der Sicherheit dieses Personals abhängt, ob die internationale Gemeinschaft Hilfe für 
Tadschikistan mobilisieren und auch künftig gewähren kann; 

  8. fordert die Mitgliedstaaten und sonstigen Beteiligten auf, freiwillige Beiträge zu 
leisten, um Demobilisierungsprojekte einzuleiten und Unterstützung für die Wahlen zu ge-
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währen, und auf den konsolidierten interinstitutionellen Beitragsappell zugunsten Tadschiki-
stans für 1999 rasch und großzügig zu reagieren; 

  9. beschließt, das Mandat der Mission um einen Zeitraum von sechs Monaten bis 
zum 15. November 1999 zu verlängern; 

  10. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle bedeutsamen Entwicklungen unter-
richtet zu halten, und ersucht ihn außerdem, innerhalb von drei Monaten nach Verabschiedung 
dieser Resolution über ihre Durchführung Bericht zu erstatten; 

  11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4004. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4034. Sitzung am 19. August 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Tadschikistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 

 Zwischenbericht des Generalsekretärs über die Situation in Tadschikistan 
(S/1999/872)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab182: 

  "Der Sicherheitsrat hat den nach Ziffer 10 seiner Resolution 1240 (1999) vom 
15. Mai 1999 vorgelegten Bericht des Generalsekretärs vom 12. August 1999 über die 
Situation in Tadschikistan183 behandelt. 

  Der Rat begrüßt die weitgehend dank der erneuten Anstrengungen des Präsidenten 
der Republik Tadschikistan und der Führung der Kommission für nationale Aussöhnung 
erzielten maßgeblichen Fortschritte bei der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens 
über die Herbeiführung des Friedens und der nationalen Eintracht in Tadschikistan177. 
Er begrüßt insbesondere die offizielle Erklärung der Vereinigten Tadschikischen Oppo-
sition über die Auflösung ihrer bewaffneten Einheiten und den Beschluß des Obersten 
Gerichtshofs Tadschikistans zur Aufhebung des Verbots der politischen Parteien und 
Bewegungen der Vereinigten Tadschikischen Opposition und der Einschränkung ihrer 
Tätigkeit als wichtige Maßnahmen, die zur demokratischen Entwicklung der tadschiki-
schen Gesellschaft beitragen. Der Rat legt der Kommission für nationale Aussöhnung 
erneut nahe, ihre Bemühungen um die Einleitung eines umfassenden Dialogs zwischen 
den verschiedenen politischen Kräften im Lande im Interesse der Wiederherstellung und 
Stärkung der Eintracht der zivilen Kräfte in Tadschikistan zu intensivieren. 

  Der Rat legt den Parteien nahe, weitere konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um 
die vollinhaltliche, stufenweise und ausgewogene Umsetzung des Allgemeinen Abkom-
mens, insbesondere aller Bestimmungen des Protokolls über militärische Fragen178, na-
mentlich auch die Bestimmungen über die Wiedereingliederung ehemaliger Kombattan-
ten der Opposition, zu gewährleisten. Er legt ihnen außerdem nahe, auch weiterhin aktiv 
auf die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für die rechtzeitige Abhaltung des 
Verfassungsreferendums und der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen hinzuwirken, 
unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen unter Aufrechterhaltung ih-
rer engen Zusammenarbeit mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa an diesem Prozeß beteiligt sind, und begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, 
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den Mitgliedstaaten konkrete Vorschläge betreffend freiwillige Beiträge zur Unter-
stützung einer solchen Beteiligung zu unterbreiten.  

  Der Rat nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des abtretenden Sonderbe-
auftragten des Generalsekretärs, Ján Kubiš, und des gesamten Personals der Beobach-
termission der Vereinten Nationen in Tadschikistan und ermutigt die Mission, den Par-
teien auch weiterhin bei der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens behilflich zu 
sein. Er unterstreicht, daß die Mission in ganz Tadschikistan eingesetzt werden und über 
das erforderliche Personal und die notwendige finanzielle Unterstützung verfügen muß, 
und ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin zu prüfen, wie sichergestellt werden 
kann, daß die Mission bei der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens im Rahmen der 
mit seiner Resolution 1138 (1997) vom 14. November 1997 genehmigten Personalstär-
ke bei gleichzeitiger weiterer Anwendung strengster Sicherheitsmaßnahmen eine um-
fassende und aktive Rolle spielt. Der Rat fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, 
möglichst bald einen Nachfolger von Ján Kubiš als Sonderbeauftragten zu ernennen. 

  Der Rat unterstützt die weitere aktive Mitwirkung der Kontaktgruppe der Garan-
tiestaaten und der internationalen Organisationen an dem Friedensprozeß. 

  Der Rat begrüßt den Beitrag, den die gemeinsamen Friedenstruppen der Gemein-
schaft Unabhängiger Staaten nach wie vor dabei leisten, den Parteien bei der Umset-
zung des Allgemeinen Abkommens in Abstimmung mit allen Beteiligten behilflich zu 
sein. 

  Der Rat gibt seiner Besorgnis über die prekäre humanitäre Lage in Tadschikistan 
Ausdruck. Er begrüßt die Tätigkeit verschiedener internationaler Organisationen und 
der Mitarbeiter humanitärer Organisationen im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Allgemeinen Abkommens und zur Befriedigung der humanitären Bedürfnisse sowie des 
Wiederaufbau- und Entwicklungsbedarfs Tadschikistans. Der Rat fordert die Mitglied-
staaten und sonstigen Beteiligten auf, auf die Halbjahresüberprüfung des konsolidierten 
interinstitutionellen Beitragsappells zugunsten Tadschikistans für 1999 rasch und groß-
zügig zu reagieren." 

  Am 17. September 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär184: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 13. September 1999 
betreffend Ihre Absicht, Ivo Petrov (Bulgarien) zu Ihrem Sonderbeauftragten für Ta-
dschikistan zu ernennen185, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

  Auf seiner 4064. Sitzung am 12. November 1999 beschloß der Rat, den Vertreter 
Tadschikistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

  "Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 

   Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Tadschikistan (S/1999/1127)". 

Resolution 1274 (1999) 
vom 12. November 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen sowie die Erklärungen seines 
Präsidenten, 

  nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 4. November 1999 über die Si-
tuation in Tadschikistan186, 
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  in Bekräftigung seines Bekenntnisses zur Souveränität und territorialen Unversehrtheit 
der Republik Tadschikistan sowie zur Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, 

  mit Genugtuung über die erheblichen Fortschritte im Friedensprozeß in Tadschikistan, 
insbesondere über die Abhaltung des Verfassungsreferendums im Anschluß an die offizielle 
Erklärung der Vereinigten Tadschikischen Opposition über die Auflösung ihrer bewaffneten 
Einheiten und den Beschluß des Obersten Gerichtshofs Tadschikistans, das Verbot der politi-
schen Parteien und Bewegungen der Vereinigten Tadschikischen Opposition und die Ein-
schränkung ihrer Tätigkeit aufzuheben, und mit Befriedigung feststellend, daß diese Entwick-
lungen Tadschikistan auf den Weg zur nationalen Aussöhnung und zur Demokratisierung ge-
bracht haben, 

  sowie mit Genugtuung über die erneuten Anstrengungen, die der Präsident der Republik 
Tadschikistan und die Führung der Kommission für nationale Aussöhnung unternommen ha-
ben, um die Umsetzung des Allgemeinen Abkommens über die Herbeiführung des Friedens 
und der nationalen Eintracht in Tadschikistan177 zu fördern und zu beschleunigen, welche da-
zu beigetragen haben, aufkeimende Streitigkeiten einzudämmen und die in dem Allgemeinen 
Abkommen vorgegebenen wichtigen Etappenziele zu erreichen, 

  in der Erkenntnis, daß die Abhaltung der Präsidentschaftswahlen am 6. November 1999 
einen notwendigen und wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden in Ta-
dschikistan darstellt, 

  mit Genugtuung darüber, daß die Beobachtermission der Vereinten Nationen in Ta-
dschikistan weiterhin enge Kontakte zu den Parteien wahrt und mit den gemeinsamen Frie-
denstruppen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, den russischen Grenztruppen und der 
Mission in Tadschikistan der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu-
sammenarbeitet und Verbindung hält, 

  mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß die Kontaktgruppe der Garantiestaaten 
und der internationalen Organisationen auch weiterhin zum Friedensprozeß beiträgt, indem 
sie insbesondere regelmäßig gemeinsame Plenarsitzungen mit der Kommission für nationale 
Aussöhnung abhält, um die erzielten Fortschritte zu überprüfen und die Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens überwinden zu helfen, 

  erfreut darüber, daß die allgemeine Lage in Tadschikistan verhältnismäßig ruhig geblie-
ben ist und daß sich die Sicherheitslage gegenüber früher verbessert hat, doch gleichzeitig 
feststellend, daß die Lage in einigen Teilen des Landes nach wie vor angespannt ist, 

  in der Erkenntnis, daß eine umfassende internationale Unterstützung auch weiterhin un-
erläßlich ist, um den Friedensprozeß in Tadschikistan zu einem erfolgreichen Abschluß zu 
bringen, 

  1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 4. November 1999186; 

  2. fordert die Parteien auf, weitere konzertierte Maßnahmen zu ergreifen, um das 
Allgemeine Abkommen über die Herbeiführung des Friedens und der nationalen Eintracht in 
Tadschikistan177, insbesondere alle Bestimmungen des Protokolls über militärische Fragen178, 
vollinhaltlich umzusetzen, und die Bedingungen für die Abhaltung von Parlamentswahlen zu 
einem geeigneten Zeitpunkt zu schaffen, betont, daß die Kommission für nationale Aussöh-
nung ihre Arbeit in vollem Umfang wiederaufnehmen muß, und legt der Kommission für na-
tionale Aussöhnung erneut nahe, ihre Bemühungen um die Ausweitung des Dialogs zwischen 
den verschiedenen politischen Kräften im Lande im Hinblick auf die Wiederherstellung und 
Stärkung der Eintracht der zivilen Kräfte in Tadschikistan zu intensivieren; 

  3. begrüßt es, daß der Präsident Tadschikistans und der Vorsitzende der Kommission 
für nationale Aussöhnung am 5. November 1999 das Protokoll über politische Garantien wäh-
rend der Vorbereitung und Abhaltung der Wahlen zum Majlis-i Oli (Parlament) der Republik 
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Tadschikistan187 unterzeichnet haben, und ist eingedenk der vom Generalsekretär in seinem 
Bericht zum Ausdruck gebrachten Besorgnisse der Auffassung, daß die strikte Anwendung 
dieses Protokolls eine unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche Abhaltung von freien, 
fairen und demokratischen Parlamentswahlen unter internationaler Überwachung ist, wie in 
dem Allgemeinen Abkommen vorgesehen; 

  4. nimmt mit Dank Kenntnis von der Arbeit des neuen Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs und des gesamten Personals der Beobachtermission der Vereinten Nationen in 
Tadschikistan, ermutigt sie, den Parteien auch weiterhin bei der Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens behilflich zu sein, erklärt erneut, daß die Mission in ganz Tadschikistan tätig 
werden und über das erforderliche Personal und die notwendige finanzielle Unterstützung 
verfügen muß, und ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin zu prüfen, wie sichergestellt 
werden kann, daß die Mission bei der Umsetzung des Allgemeinen Abkommens eine umfas-
sende und aktive Rolle spielt; 

  5. erklärt erneut, wie wichtig es ist, daß die Vereinten Nationen in fortgesetzter enger 
Zusammenarbeit mit der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa an der 
Vorbereitung und Überwachung der Parlamentswahlen in Tadschikistan beteiligt sind, die 
nach dem Allgemeinen Abkommen das letzte wichtige Ereignis der Übergangsperiode sein 
werden; 

  6. unterstützt die fortgesetzte aktive Mitwirkung der Kontaktgruppe der Garantiestaa-
ten und der internationalen Organisationen am Friedensprozeß; 

  7. begrüßt den Beitrag, den die gemeinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft Un-
abhängiger Staaten nach wie vor leisten, wenn es darum geht, den Parteien bei der Umsetzung 
des Allgemeinen Abkommens in Abstimmung mit allen Beteiligten behilflich zu sein; 

  8. fordert die Parteien auf, weiter zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und Bewe-
gungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen, der gemeinsamen Friedenstruppen und 
des sonstigen internationalen Personals zu gewährleisten, und erinnert die Parteien daran, daß 
es von der Sicherheit dieses Personals abhängt, ob die internationale Gemeinschaft Hilfe für 
Tadschikistan mobilisieren und auch künftig gewähren kann; 

  9. bringt seine tiefe Besorgnis über die prekäre humanitäre Lage in Tadschikistan 
zum Ausdruck und begrüßt die Hilfe, die die Mitgliedstaaten, die internationalen Organisatio-
nen und die Mitarbeiter der humanitären Organisationen zur Umsetzung des Allgemeinen 
Abkommens und zur Deckung der Bedürfnisse Tadschikistans auf dem Gebiet der humanitä-
ren Hilfe, der Normalisierung und der Entwicklung gewähren; 

  10. fordert die Mitgliedstaaten und sonstigen Beteiligten auf, freiwillige Beiträge zu 
leisten, um Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsprojekte einzuleiten und Unterstüt-
zung für die Wahlen zu gewähren, und auf den konsolidierten interinstitutionellen Beitrags-
appell zugunsten Tadschikistans für 1999 rasch und großzügig zu reagieren, und begrüßt die 
Vorbereitung eines neuen Appells für das Jahr 2000 in Form eines Strategiedokuments, das 
die Leitlinien für einen schrittweisen Übergang zu einem stärker entwicklungsorientierten 
Schwerpunkt vorgeben wird; 

  11. beschließt, das Mandat der Mission um einen Zeitraum von sechs Monaten bis 
zum 15. Mai 2000 zu verlängern; 

  12. ersucht den Generalsekretär, den Rat über alle bedeutsamen Entwicklungen unter-
richtet zu halten, ersucht ihn außerdem, nach den Parlamentswahlen und innerhalb von vier 
Monaten nach Verabschiedung dieser Resolution einen Zwischenbericht über ihre Durchfüh-
rung vorzulegen, und unterstützt seine Absicht, in diesem Bericht darzulegen, welche künfti-
ge politische Rolle den Vereinten Nationen dabei zukommen sollte, Tadschikistan dabei be-
hilflich zu sein, auf dem Weg zu Frieden und nationaler Aussöhnung weiter voranzuschreiten, 

_______________ 
187 S/1999/1159, Anlage. 
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und zur demokratischen Entwicklung der tadschikischen Gesellschaft beizutragen, nachdem 
das Mandat der Mission abgeschlossen ist; 

  13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4064. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

DIE SITUATION IN GUINEA-BISSAU 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1998 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

  Am  3. März 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär188: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 26. Februar 1999 be-
treffend Ihren Vorschlag, ein Büro der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Frie-
denskonsolidierung in Guinea-Bissau einzurichten189, den Mitgliedern des Sicherheits-
rats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie begrüßen den in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Vorschlag." 

  Auf seiner 3991. Sitzung am 6. April 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Guinea-
Bissaus und Togos einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

  "Die Situation in Guinea-Bissau 

 Bericht des Generalsekretärs gemäß Resolution 1216 (1998) des Sicherheitsrats 
betreffend die Situation in Guinea-Bissau (S/1999/294)". 

Resolution 1233 (1999) 
vom 6. April 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolution 1216 (1998) vom 21. Dezember 1998 und der Erklä-
rungen seines Präsidenten vom 6. November190, 30. November191 und 29. Dezember 1998192, 

  ernsthaft besorgt über die Sicherheit und die humanitäre Lage in Guinea-Bissau, 

  unter Bekundung seines festen Bekenntnisses zur Erhaltung der Einheit, der Souveräni-
tät, der politischen Unabhängigkeit und der territorialen Unversehrtheit Guinea-Bissaus, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 17. März 1999193 und die 
darin enthaltenen Bemerkungen, 

  mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der von dem Präsidenten Guinea-Bissaus und 
dem Führer der selbsternannten Militärjunta am 17. Februar 1999 eingegangenen förmlichen 
Verpflichtung, nie wieder zu den Waffen zu greifen194, 

_______________ 
188 S/1999/233. 
189 S/1999/232. 
190 S/PRST/1998/31. 
191 S/PRST/1998/35. 
192 S/PRST/1998/38. 
193 S/1999/294. 
194 Siehe S/1999/173, Anlage I. 
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  mit Genugtuung über die Einsetzung und Vereidigung der neuen Regierung der Nationa-
len Einheit in Guinea-Bissau am 20. Februar 1999, die einen bedeutenden Schritt vorwärts im 
Friedensprozeß darstellt, 

  mit Besorgnis feststellend, daß eine wirksame Arbeitsweise der neuen Regierung nach 
wie vor durch ernstliche Hindernisse eingeschränkt wird, darunter insbesondere den Umstand, 
daß die in andere Länder geflüchteten Beamten und sonstiges Kaderpersonal nicht zurückge-
kehrt sind, 

  mit Genugtuung darüber, daß die Staaten in der Region die Puffertruppe der Über-
wachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten disloziert haben, 
damit diese ihr Friedenssicherungsmandat erfüllen kann, und daß alle ausländischen Truppen 
gemäß dem Abkommen von Abuja vom 1. November 1998195 aus Guinea-Bissau abgezogen 
sind, 

  erneut erklärend, daß möglichst bald allgemeine Wahlen und Präsidentschaftswahlen 
gemäß dem Abkommen von Abuja und im Einklang mit den nationalen Verfassungsvor-
schriften abgehalten werden müssen, und Kenntnis davon nehmend, daß die Parteien ihr fe-
stes Interesse daran bekundet haben, die Wahlen so bald wie möglich abzuhalten, 

  1. erklärt erneut, daß die Parteien die Hauptverantwortung für die Herbeiführung ei-
nes dauerhaften Friedens in Guinea-Bissau tragen, und fordert sie mit allem Nachdruck auf, 
alle Bestimmungen des Abkommens von Abuja195 und späterer Vereinbarungen in vollem 
Umfang durchzuführen; 

  2. würdigt die Parteien für die von ihnen bisher unternommenen Schritte im Zuge der 
Durchführung des Abkommens von Abuja, insbesondere die Einsetzung der neuen Regierung 
der Nationalen Einheit, und fordert sie mit allem Nachdruck auf, alle erforderlichen Maß-
nahmen zu beschließen und durchzuführen, um die reibungslose Arbeitsweise der neuen Re-
gierung und aller anderen Einrichtungen sicherzustellen, insbesondere auch vertrauenbildende 
Maßnahmen und Maßnahmen zur Förderung der baldigen Rückkehr der Flüchtlinge und Bin-
nenvertriebenen; 

  3. würdigt außerdem die Gemeinschaft der portugiesischsprachigen Länder, die Mit-
gliedstaaten der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten und die Führer inner-
halb und außerhalb der Region, insbesondere den Präsidenten der Republik Togo in seiner Ei-
genschaft als Vorsitzender der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, für die 
entscheidende Rolle, die sie bei der Herbeiführung der nationalen Aussöhnung und der Kon-
solidierung des Friedens und der Sicherheit in ganz Guinea-Bissau spielen; 

  4. dankt denjenigen Staaten, die bereits Unterstützung für die Dislozierung der 
Überwachungsgruppe der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten in Guinea-
Bissau gewährt haben; 

  5. wiederholt seinen dringenden Aufruf an alle Staaten und Regionalorganisationen, 
finanzielle Beiträge an die Überwachungsgruppe zu entrichten, namentlich über den zur Un-
terstützung der Friedenssicherungsmaßnahmen in Guinea-Bissau eingerichteten Treuhand-
fonds der Vereinten Nationen, technische und logistische Unterstützung zu gewähren, um der 
Überwachungsgruppe bei der Wahrnehmung ihres Friedenssicherungsmandats behilflich zu 
sein, und zur Erleichterung der vollen Durchführung aller Bestimmungen des Abkommens 
von Abuja beizutragen, und bittet den Generalsekretär zu diesem Zweck, die Einberufung ei-
nes Treffens in New York unter Beteiligung der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten zu erwägen, mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Überwachungsgruppe abzu-
schätzen und zu prüfen, auf welche Weise die Beiträge mobilisiert und weitergeleitet werden 
könnten; 

  6. fordert die beteiligten Parteien auf, sich rasch auf einen möglichst frühzeitigen 
Termin für die Abhaltung allen offenstehender, freier und fairer Wahlen zu einigen, und bittet 

_______________ 
195 S/1998/1028, Anlage. 
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die Vereinten Nationen und andere, zu erwägen, nach Bedarf jedwede erforderliche Wahlhilfe 
zu gewähren; 

  7. unterstützt den Beschluß des Generalsekretärs, ein Büro zur Unterstützung der 
Friedenskonsolidierung in Guinea-Bissau in der Konfliktfolgezeit unter der Führung eines 
Beauftragten des Generalsekretärs einzurichten188, das den politischen Rahmen und die politi-
sche Führung zur Harmonisierung und Integration der Tätigkeiten des Systems der Vereinten 
Nationen in Guinea-Bissau während der Übergangsphase vor den allgemeinen Wahlen und 
den Präsidentschaftswahlen gewähren und in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Par-
teien, der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten, der Überwachungsgruppe 
sowie anderen nationalen und internationalen Partnern die Durchführung des Abkommens 
von Abuja erleichtern wird; 

  8. legt allen Organisationen, Programmen, Büros und Fonds des Systems der Verein-
ten Nationen, einschließlich der Bretton-Woods-Institutionen, sowie den anderen inter-
nationalen Partnern nahe, dem Unterstützungsbüro und dem Beauftragten des Generalsekre-
tärs ihre Unterstützung zu gewähren, mit dem Ziel, zusammen mit der Regierung Guinea-
Bissaus ein umfassendes, abgestimmtes und koordiniertes Vorgehen bei der Friedenskonsoli-
dierung in Guinea-Bissau einzuleiten; 

  9. verweist erneut auf die Notwendigkeit der gleichzeitigen Entwaffnung und Kanto-
nierung der ehemals kriegführenden Truppen, begrüßt die von der Überwachungsgruppe in 
dieser Hinsicht erzielten Fortschritte und fordert die Parteien mit allem Nachdruck auf, auch 
weiterhin über die zu diesem Zweck eingerichtete Sonderkommission zusammenzuarbeiten, 
diese Aufgaben zügig abzuschließen und die notwendigen Bedingungen für die Wiederverei-
nigung der nationalen Streit- und Sicherheitskräfte zu schaffen; 

  10. unterstreicht die dringende Notwendigkeit der Minenräumung in den betroffenen 
Gebieten, damit der Weg für die Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebenen und die Wieder-
aufnahme landwirtschaftlicher Tätigkeiten geebnet wird, ermutigt die Überwachungsgruppe, 
ihre Minenräumaktivitäten fortzusetzen, und fordert die Staaten auf, die notwendige Unter-
stützung bei der Minenräumung zu gewähren; 

  11. fordert alle Beteiligten auf, die einschlägigen Bestimmungen des Völkerrechts, 
einschließlich des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, genauestens zu achten, 
dafür zu sorgen, daß die humanitären Hilfsorganisationen sicheren und ungehinderten Zugang 
zu den Hilfsbedürftigen erhalten, und den Schutz und die Bewegungsfreiheit des Personals 
der Vereinten Nationen und des internationalen humanitären Personals zu gewährleisten; 

  12. wiederholt seinen Appell an die betroffenen Staaten und Organisationen, humani-
täre Soforthilfe für die Binnenvertriebenen und Flüchtlinge bereitzustellen; 

  13. begrüßt die geplante Rundtischkonferenz der Geber zugunsten Guinea-Bissaus, 
deren Abhaltung unter der Schirmherrschaft des Entwicklungsprogramms der Vereinten Na-
tionen für den 4. und 5. Mai 1999 in Genf vorgesehen ist, mit dem Ziel, Hilfe unter anderem 
für die Befriedigung der humanitären Bedürfnisse, die Friedenskonsolidierung und den sozio-
ökonomischen Wiederaufbau Guinea-Bissaus zu mobilisieren; 

  14. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat regelmäßig unterrichtet zu halten 
und ihm bis zum 30. Juni 1999 und danach alle 90 Tage einen Bericht über die Lage in Gui-
nea-Bissau, die Tätigkeit des Unterstützungsbüros und die Durchführung des Abkommens 
von Abuja, namentlich über die Erfüllung des Mandats der Überwachungsgruppe, vorzule-
gen; 

  15. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3991. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

0 
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Beschlüsse 

  Am 30. April 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär196: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 26. April 1999 betref-
fend Ihre Entscheidung, Samuel Nana-Sinkam (Kamerun) zu Ihrem Beauftragten in 
Guinea-Bissau zu ernennen197, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie haben von Ihrer Entscheidung Kenntnis genommen." 

  Am 30. Juni 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär198: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 28. Juni 1999 betref-
fend das geänderte Mandat des Büros der Vereinten Nationen zur Unterstützung der 
Friedenskonsolidierung in Guinea-Bissau199 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 
Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von den in Ihrem Schreiben enthaltenen In-
formationen Kenntnis." 

  Am 26. Oktober 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär200: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 13. Oktober 1999 be-
treffend das Ersuchen der Übergangsregierung Guinea-Bissaus um die Entsendung in-
ternationaler Militärbeobachter zur Überwachung der Situation entlang den Grenzen mit 
Guinea und Senegal201 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie nehmen von den in Ihrem Schreiben enthaltenen Interimsvorschlägen 
Kenntnis."  

  Am 14. Dezember 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär202: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 9. Dezember 1999 be-
treffend Ihren Vorschlag, das Mandat des Büros der Vereinten Nationen zur Unterstüt-
zung der Friedenskonsolidierung in Guinea-Bissau um drei Monate bis zum 31. März 
2000 zu verlängern203, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht wor-
den ist. Sie nehmen von dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag Kenntnis." 

 

 

 

DIE SITUATION BETREFFEND DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1997 und 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3987. Sitzung am 19. März 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Ägyptens, Burkina Fasos, Burundis, der Demokratischen Republik Kongo, Deutschlands, Ja-
pans, Kenias, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Ruandas, Sambias, Simbabwes, Süd-

_______________ 
196 S/1999/495. 
197 S/1999/494. 
198 S/1999/738. 
199 S/1999/737. 
200 S/1999/1092. 
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202 S/1999/1253. 
203 S/1999/1252. 
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afrikas, Sudans, Ugandas und der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

 Schreiben des Ständigen Vertreters der Demokratischen Republik Kongo bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 4. März 
1999 (S/1999/278)". 

  Nach Wiederaufnahme der Sitzung beschloß der Rat, den Vertreter Jamaikas einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzunehmen. 

  Am 5. April 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär204: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 1. April 1999 betref-
fend Ihre Entscheidung, Moustapha Niasse (Senegal) zu Ihrem Sonderbotschafter für 
den Friedensprozeß in der Demokratischen Republik Kongo zu ernennen205, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie stimmen der in Ihrem 
Schreiben enthaltenen Entscheidung zu und nehmen von den darin enthaltenen Informa-
tionen Kenntnis." 

  Auf seiner 3993. Sitzung am 9. April 1999 beschloß der Rat, den Vertreter der Demo-
kratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die 
Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo" teilzunehmen. 

 

Resolution 1234 (1999) 
vom 9. April 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 31. August206 und vom 
11. Dezember 1998207, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die weitere Verschlechterung der Lage in der 
Demokratischen Republik Kongo und über das Andauern der Feindseligkeiten, 

  mit dem Ausdruck seines festen Bekenntnisses zur Erhaltung der nationalen Souveräni-
tät, der territorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit der Demokratischen 
Republik Kongo und aller anderen Staaten in der Region, 

  unter Hinweis darauf, daß die Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Orga-
nisation der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 17. bis 21. Juli 1964 in Kairo abgehaltenen 
ersten ordentlichen Tagung in ihrer Resolution AHG 16(1) den Grundsatz der Unverletzlich-
keit der Staatsgrenzen der afrikanischen Staaten verabschiedet hat, wie in Absatz 2 des am 
17. August 1998 herausgegebenen Kommuniqués des Zentralorgans des Mechanismus der 
Organisation der afrikanischen Einheit für die Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten208 festgestellt wird, 

  besorgt über Berichte, wonach regierungsfeindliche Kräfte im östlichen Teil der Demo-
kratischen Republik Kongo Maßnahmen ergriffen haben, die die nationale Souveränität und 
die territoriale Unversehrtheit des Landes verletzen, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über alle Verletzungen der Menschenrechte und des 
humanitären Völkerrechts im Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo, namentlich 

_______________ 
204 S/1999/380. 
205 S/1999/379. 
206 S/PRST/1998/26. 
207 S/PRST/1998/36. 
208 S/1998/774, Anlage. 
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die von allen Konfliktparteien begangenen Akte ethnischen Hasses und ethnisch motivierten 
Gewalthandlungen und die Aufstachelung dazu, 

  tief besorgt über die illegalen Ströme von Waffen und Wehrmaterial im ostafrikanischen 
Zwischenseengebiet, 

  unter Hinweis auf das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbst-
verteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, 

  mit Genugtuung darüber, daß der Generalsekretär seinen Sonderbotschafter für den Frie-
densprozeß in der Demokratischen Republik Kongo ernannt hat, 

  betonend, daß der derzeitige Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo eine Be-
drohung des Friedens, der Sicherheit und der Stabilität in der Region darstellt, 

  1. bekräftigt die Verpflichtung aller Staaten, die territoriale Unversehrtheit, die politi-
sche Unabhängigkeit und die nationale Souveränität der Demokratischen Republik Kongo 
und der anderen Staaten in der Region zu achten, namentlich die Verpflichtung, die gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von 
Gewalt zu unterlassen, und bekräftigt ferner, daß alle Staaten im Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten zu 
unterlassen haben; 

  2. mißbilligt die noch immer andauernden Kampfhandlungen und die Anwesenheit 
ausländischer Truppen in der Demokratischen Republik Kongo in einer Form, die mit den 
Grundsätzen der Charta nicht vereinbar ist, und fordert die betreffenden Staaten auf, die An-
wesenheit dieser nicht ins Land gerufenen Truppen zu beenden und Sofortmaßnahmen zu die-
sem Zweck zu ergreifen; 

  3. verlangt die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten; 

  4. fordert die sofortige Unterzeichnung einer Waffenruhevereinbarung, die den ge-
ordneten Abzug aller ausländischen Truppen, die Wiederherstellung der Autorität der Regie-
rung der Demokratischen Republik Kongo im gesamten Hoheitsgebiet und die Entwaffnung 
der nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo ermög-
licht, und betont, im Hinblick auf eine dauerhafte friedliche Regelung, daß sich alle Kongole-
sen an einem alle Seiten einschließenden Prozeß des politischen Dialogs beteiligen müssen, 
der die Herbeiführung der nationalen Aussöhnung und die baldige Abhaltung demokratischer, 
freier und fairer Wahlen zum Ziel hat, und daß Vorkehrungen für die Sicherheit entlang der 
maßgeblichen internationalen Grenzen der Demokratischen Republik Kongo getroffen wer-
den müssen; 

  5. begrüßt die Absicht der Regierung der Demokratischen Republik Kongo, im Vor-
feld der Wahlen eine alle Seiten einschließende landesweite Debatte abzuhalten, und setzt 
sich für weitere Fortschritte auf diesem Gebiet ein; 

  6. fordert alle Konfliktparteien in der Demokratischen Republik Kongo auf, die Men-
schenrechte zu schützen und das humanitäre Völkerrecht zu achten, insbesondere, soweit auf 
sie anwendbar, die Genfer Abkommen von 1949209 und deren Zusatzprotokolle von 1977210 
sowie die Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes211; 

  7. verurteilt alle im Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo verübten 
Massaker und fordert eine internationale Untersuchung aller dieser Vorfälle, einschließlich 
derjenigen in der Provinz Südkivu und der anderen Greueltaten, die in dem Bericht des Son-

_______________ 
209 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
210 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
211 Resolution 260 A (III) der Generalversammlung. 
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derberichterstatters über die Menschenrechtssituation in der Demokratischen Republik Kon-
go212 genannt werden, der gemäß Resolution 1998/61 der Menschenrechtskommission vom 
21. April 1998213 vorgelegt wurde, mit dem Ziel, die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen; 

  8. verurteilt die fortdauernden Aktivitäten aller bewaffneten Gruppen, namentlich der 
ehemaligen Ruandischen Streitkräfte, der Interahamwe und anderer in der Demokratischen 
Republik Kongo, und die Unterstützung, die diese Gruppen nach wie vor erhalten; 

  9. fordert den sicheren und ungehinderten Zugang für die Gewährung humanitärer 
Hilfe an alle Hilfsbedürftigen in der Demokratischen Republik Kongo und fordert alle Kon-
fliktparteien nachdrücklich auf, die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen und der 
humanitären Hilfsorganisationen zu garantieren; 

  10. begrüßt es, daß sich die Konfliktparteien in der Demokratischen Republik Kongo 
zu einer Einstellung der Kampfhandlungen verpflichtet haben, um die Durchführung einer 
Impfaktion zu ermöglichen, und fordert alle Konfliktparteien nachdrücklich auf, konkrete 
Maßnahmen für einen besseren Schutz der dem bewaffneten Konflikt in der Demokratischen 
Republik Kongo ausgesetzten Kinder zu ergreifen; 

  11. bekundet seine Unterstützung für den regionalen Vermittlungsprozeß, den die 
Organisation der afrikanischen Einheit und die Entwicklungsgemeinschaft des südlichen 
Afrika durchführen, um eine friedliche Beilegung des Konflikts in der Demokratischen Repu-
blik Kongo herbeizuführen, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, diese Anstren-
gungen auch weiterhin zu unterstützen; 

  12. fordert alle Konfliktparteien nachdrücklich auf, im Wege des regionalen Ver-
mittlungsprozesses auch weiterhin konstruktiv auf die Unterzeichnung einer Waffenruhever-
einbarung und die Beilegung des Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo hinzuar-
beiten, und fordert alle Staaten in der Region auf, die für eine rasche und friedliche Lösung 
der Krise notwendigen Bedingungen zu schaffen und von allen Handlungen Abstand zu neh-
men, die die Situation weiter verschärfen könnten; 

  13. bekundet dem Sonderbotschafter des Generalsekretärs für den Friedensprozeß in 
der Demokratischen Republik Kongo seine Unterstützung, fordert alle Konfliktparteien auf, 
mit ihm bei seinem Auftrag zur Unterstützung der regionalen Vermittlungsbemühungen und 
der nationalen Aussöhnung, wie in seinem Mandat214 festgelegt, voll zusammenzuarbeiten, 
und fordert die Mitgliedstaaten und die Organisationen nachdrücklich auf, Ersuchen des Son-
derbotschafters um Unterstützung bereitwillig zu entsprechen; 

  14. bekräftigt, wie wichtig die Abhaltung einer internationalen Konferenz über Frie-
den, Sicherheit und Stabilität im ostafrikanischen Zwischenseengebiet ist, zu gegebener Zeit 
und unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikani-
schen Einheit sowie unter Beteiligung aller Regierungen der Region und aller sonstigen be-
troffenen Parteien; 

  15. bekräftigt seine Bereitschaft, die aktive Beteiligung der Vereinten Nationen, in Ab-
stimmung mit der Organisation der afrikanischen Einheit, zu erwägen, namentlich durch die 
Ergreifung konkreter, nachhaltiger und wirksamer Maßnahmen, um bei der Umsetzung einer 
wirksamen Waffenruhevereinbarung und bei einem einvernehmlichen Prozeß zur politischen 
Regelung des Konflikts behilflich zu sein; 

  16. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, eng mit dem Generalsekretär 
der Organisation der afrikanischen Einheit zusammenzuarbeiten, um eine friedliche Lösung 
des Konflikts zu fördern, Empfehlungen zu der möglichen Rolle der Vereinten Nationen in 

_______________ 
212 E/CN.4/1999/31. 
213 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, 
Abschnitt A. 
214 Siehe S/1999/379. 
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diesem Zusammenhang abzugeben und den Rat über die Entwicklungen unterrichtet zu hal-
ten; 

  17. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 3993. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4015. Sitzung am 24. Juni 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt "Die 
Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab215: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 
31. August206 und vom 11. Dezember 1998207. Er bekräftigt seine Resolution 1234 
(1999) vom 9. April 1999 über die Situation in der Demokratischen Republik Kongo 
und fordert alle Parteien auf, diese Resolution einzuhalten. Er verleiht seiner nach wie 
vor bestehenden Besorgnis über das Fortdauern des Konflikts in der Demokratischen 
Republik Kongo Ausdruck. 

  Der Rat bekräftigt sein Bekenntnis zur Erhaltung der nationalen Einheit, der Sou-
veränität, der territorialen Unversehrtheit und der politischen Unabhängigkeit der De-
mokratischen Republik Kongo und aller anderen Staaten in der Region. Er bekräftigt 
ferner seine Unterstützung für den regionalen Vermittlungsprozeß, der unter der Ägide 
des Präsidenten der Republik Sambia im Namen der Entwicklungsgemeinschaft des 
südlichen Afrika in Zusammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen Einheit und 
mit Unterstützung der Vereinten Nationen stattfindet mit dem Ziel, eine friedliche Rege-
lung des Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo zu finden. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von den konstruktiven Anstrengungen zur Förderung ei-
ner friedlichen Regelung des Konflikts, die im Rahmen des genannten regionalen Ver-
mittlungsprozesses unternommen werden, darunter auch das Treffen von Sirte (Libysch-
Arabische Dschamahirija) und die dort unterzeichnete Vereinbarung vom 18. April 
1999. Er fordert alle Parteien auf, ihr Eintreten für den Friedensprozeß unter Beweis zu 
stellen und in einem konstruktiven und flexiblen Geist an dem für den 26. Juni 1999 in 
Lusaka anberaumten Gipfeltreffen teilzunehmen. In diesem Zusammenhang fordert der 
Rat die Parteien auf, sofort eine Waffenruhevereinbarung samt den entsprechenden 
Durchführungsmodalitäten und -mechanismen zu unterzeichnen. 

  Der Rat bekräftigt seine Bereitschaft, die aktive Beteiligung der Vereinten Natio-
nen, in Abstimmung mit der Organisation der afrikanischen Einheit, zu erwägen, na-
mentlich durch die Ergreifung konkreter, nachhaltiger und wirksamer Maßnahmen, um 
bei der Umsetzung einer wirksamen Waffenruhevereinbarung und bei einem einver-
nehmlichen Prozeß zur politischen Regelung des Konflikts behilflich zu sein. 

  Der Rat betont, daß eine friedliche Regelung des Konflikts in der Demokratischen 
Republik Kongo erforderlich ist, damit der wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes 
vonstatten gehen kann und die Entwicklung und die nationale Aussöhnung gefördert 
werden. 

  Der Rat betont die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Prozesses echter na-
tionaler Aussöhnung und Demokratisierung in allen Staaten des ostafrikanischen Zwi-
schenseengebiets. Er erklärt erneut, wie wichtig es ist, daß zu gegebener Zeit eine inter-
nationale Konferenz über Frieden, Sicherheit und Stabilität im ostafrikanischen Zwi-

_______________ 
215 S/PRST/1999/17. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

103 

schenseengebiet abgehalten wird, und ermutigt die internationale Gemeinschaft, wie 
schon in vorangegangenen Jahren, eine solche Konferenz erleichtern zu helfen. 

  Der Rat spricht dem Generalsekretär und seinem Sonderbotschafter für den Frie-
densprozeß in der Demokratischen Republik Kongo seine Anerkennung und volle Un-
terstützung für ihre kontinuierlichen Anstrengungen aus. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit aktiv befaßt bleiben." 

  Auf seiner 4032. Sitzung am 6. August 1999 beschloß der Rat, den Vertreter der 
Demokratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

 Bericht des Generalsekretärs über die vorläufige Dislozierung einer Präsenz der 
Vereinten Nationen in die Demokratische Republik Kongo (S/1999/790)". 

 

Resolution 1258 (1999) 
vom 6. August 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner Resolution 1234 (1999) vom 9. April 1999 und unter Hinweis 
auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 31. August 1998206, 11. Dezember 1998207 und 
24. Juni 1999215, 

  eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der Haupt-
verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, 

  in Bekräftigung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und der politischen 
Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo und aller Staaten in der Region, 

  entschlossen, mit allen betroffenen Parteien eine Lösung der ernsten humanitären Lage 
in der Demokratischen Republik Kongo im besonderen sowie in der gesamten Region herbei-
zuführen und für die sichere und freie Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen in ihre 
Heimat zu sorgen, 

  in der Erkenntnis, daß die derzeitige Situation in der Demokratischen Republik Kongo 
dringende Antwortmaßnahmen der Konfliktparteien mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft erfordert, 

  unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem Übereinkommen über die Si-
cherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetem Personal, das am 
9. Dezember 1994 verabschiedet wurde216, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 15. Juli 1999 über die vor-
läufige Dislozierung einer Präsenz der Vereinten Nationen in die Demokratische Republik 
Kongo217, 

  1. begrüßt die Unterzeichnung der Waffenruhevereinbarung im Konflikt in der De-
mokratischen Republik Kongo durch die betroffenen Staaten am 10. Juli 1999 in Lusaka218, 
die eine tragfähige Grundlage für eine Lösung des Konflikts in der Demokratischen Republik 
Kongo darstellt; 

_______________ 
216 Resolution 49/59 der Generalversammlung, Anlage. 
217 S/1999/790. 
218 S/1999/815, Anlage. 
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  2. begrüßt außerdem die Unterzeichnung der Waffenruhevereinbarung durch die Be-
wegung für die Befreiung des Kongo am 1. August 1999, bekundet seine tiefe Besorgnis dar-
über, daß die Kongolesische Sammlungsbewegung für die Demokratie die Vereinbarung nicht 
unterzeichnet hat, und fordert sie auf, die Vereinbarung unverzüglich zu unterzeichnen, um 
eine nationale Aussöhnung und einen dauerhaften Frieden in der Demokratischen Republik 
Kongo herbeizuführen; 

  3. dankt der Organisation der afrikanischen Einheit und der Entwicklungsgemein-
schaft des südlichen Afrika für die Anstrengungen, die sie unternommen haben, um eine 
friedliche Regelung des Konflikts in der Demokratischen Republik Kongo zu finden, und ins-
besondere dem Präsidenten der Republik Sambia sowie dem Generalsekretär, dem Sonderbot-
schafter des Generalsekretärs für den Friedensprozeß in der Demokratischen Republik Kon-
go, dem Beauftragten des Generalsekretärs für das ostafrikanische Zwischenseengebiet und 
allen, die zu dem Friedensprozeß beigetragen haben; 

  4. fordert alle Konfliktparteien, insbesondere die Rebellenbewegungen, auf, die 
Feindseligkeiten einzustellen, die Bestimmungen der Waffenruhevereinbarung vollinhaltlich 
und unverzüglich umzusetzen, mit der Organisation der afrikanischen Einheit und den Verein-
ten Nationen bei der Durchführung der Vereinbarung voll zusammenzuarbeiten und von allen 
Handlungen Abstand zu nehmen, die die Situation weiter verschärfen könnten; 

  5. unterstreicht die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Prozesses echter nationaler 
Aussöhnung und ermutigt alle Kongolesen, sich an der nationalen Debatte zu beteiligen, die 
im Einklang mit den Bestimmungen der Waffenruhevereinbarung veranstaltet werden soll; 

   6. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der Schaffung eines Umfelds, das der 
Rückkehr aller Flüchtlinge und Vertriebenen in Sicherheit und Würde förderlich ist; 

  7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der raschen Einrichtung des Politischen Ko-
mitees und der Gemeinsamen Militärkommission durch die Unterzeichnerstaaten der Waffen-
ruhevereinbarung als Teil ihrer gemeinsamen Anstrengungen zur Durchführung der Vereinba-
rung; 

  8. genehmigt die Entsendung von bis zu 90 militärischen Verbindungsoffizieren so-
wie des erforderlichen zivilen, politischen, humanitären und administrativen Personals in die 
Hauptstädte der Unterzeichnerstaaten der Waffenruhevereinbarung und in das vorläufige 
Hauptquartier der Gemeinsamen Militärkommission und, sobald die Sicherheitsbedingungen 
dies gestatten, in die militärischen Hauptquartiere der hauptsächlichen kriegführenden Partei-
en in den ehemaligen Kampfgebieten in der Demokratischen Republik Kongo sowie gegebe-
nenfalls in andere Gebiete, bei denen der Generalsekretär dies für notwendig erachtet, für ei-
nen Zeitraum von drei Monaten, mit dem folgenden Auftrag: 

– Aufnahme von Kontakten und Aufrechterhaltung der Verbindung zu der Gemein-
samen Militärkommission und allen Parteien der Vereinbarung; 

– Unterstützung der Gemeinsamen Militärkommission und der Parteien bei der Er-
arbeitung der Modalitäten für die Durchführung der Vereinbarung; 

– Gewährung technischer Hilfe auf Ersuchen der Gemeinsamen Militärkommission; 

– Unterrichtung des Generalsekretärs über die Lage am Boden und Gewährung von 
Hilfe bei der Verfeinerung eines Einsatzkonzepts für eine mögliche erweiterte Rol-
le der Vereinten Nationen bei der Durchführung der Vereinbarung, sobald alle Par-
teien diese unterzeichnet haben;  

– Einholung von Zusammenarbeits- und Sicherheitsgarantien seitens der Parteien für 
die mögliche Entsendung von Militärbeobachtern in das Landesinnere; 

  9. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, einen Sonderbeauftragten zu ernennen, 
der im Zusammenhang mit dem Friedensprozeß in der Demokratischen Republik Kongo als 
Leiter der Präsenz der Vereinten Nationen in der Subregion fungieren und bei der Durchfüh-
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rung der Waffenruhevereinbarung behilflich sein soll, und bittet ihn, dies so bald wie möglich 
zu tun; 

  10. ruft alle Staaten und betroffenen Parteien auf, die Bewegungsfreiheit und Sicher-
heit des Personals der Vereinten Nationen in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zu gewährlei-
sten; 

  11. fordert den sicheren und ungehinderten Zugang für die Gewährung humanitärer 
Hilfe an alle Hilfsbedürftigen in der Demokratischen Republik Kongo und fordert alle Kon-
fliktparteien nachdrücklich auf, die Sicherheit des gesamten humanitären Personals zu garan-
tieren und die einschlägigen Bestimmungen des humanitären Völkerrechts strikt einzuhalten; 

  12. ersucht den Generalsekretär, ihn regelmäßig über die Entwicklungen in der Demo-
kratischen Republik Kongo unterrichtet zu halten und zu gegebener Zeit über die künftige 
Präsenz der Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo zur Unterstützung 
des Friedensprozesses Bericht zu erstatten; 

  13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4032. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Am 27. August 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär219: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 24. August 1999220 
betreffend Ihren Vorschlag, Ägypten, Algerien, Bangladesch, Belgien, Benin, Bolivien, 
China, Frankreich, Ghana, Indien, Kanada, die Libysch-Arabische Dschamahirija, Ma-
dagaskar, Mali, Nepal, Pakistan, Polen, Rumänien, die Russische Föderation, Sambia, 
Schweden, Senegal, Südafrika, Uruguay, das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordirland und die Vereinigte Republik Tansania in die Liste der Mitgliedstaaten aufzu-
nehmen, die Militärpersonal für die vorläufige Entsendung von Verbindungsoffizieren 
in die Hauptstädte der Unterzeichnerstaaten der Waffenruhevereinbarung von Lusaka218 
und in das vorläufige Hauptquartier der Gemeinsamen Militärkommission und, sobald 
die Sicherheitsbedingungen dies gestatten, in die militärischen Hauptquartiere der 
hauptsächlichen kriegführenden Parteien sowie gegebenenfalls in andere Gebiete, bei 
denen der Generalsekretär dies für notwendig erachtet, für einen Zeitraum von drei Mo-
naten zur Verfügung stellen, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht 
worden ist. Sie stimmen dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag zu." 

  Auf seiner 4060. Sitzung am 5. November 1999 beschloß der Rat, den Vertreter der 
Demokratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgen-
den Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

 Zweiter Bericht des Generalsekretärs über die vorläufige Dislozierung einer Prä-
senz der Vereinten Nationen in die Demokratische Republik Kongo (S/1999/1116 
und Corr.1)". 

Resolution 1273 (1999) 
vom 5. November 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1234 (1999) vom 9. April 1999 und 1258 (1999) 
vom 6. August 1999 sowie auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 31. August 1998206, 
11. Dezember 1998207 und 24. Juni 1999215, 
_______________ 
219 S/1999/921. 
220 S/1999/920. 
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  in Bekräftigung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und der politischen 
Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo und aller Staaten in der Region, 

  erneut erklärend, daß die am 10. Juli 1999 in Lusaka unterzeichnete Waffenruheverein-
barung218 eine tragfähige Grundlage für eine Lösung des Konflikts in der Demokratischen 
Republik Kongo darstellt, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 1. November 1999221, 

  mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, daß militärisches Verbindungspersonal der 
Vereinten Nationen in die Hauptstädte der Unterzeichnerstaaten der Waffenruhevereinbarung 
und in die von diesen geschaffene Gemeinsame Militärkommission entsandt wurde, und beto-
nend, wie wichtig die vollständige Dislozierung dieses Personals gemäß seiner Resolution 
1258 (1999) ist, 

  davon Kenntnis nehmend, daß die Gemeinsame Militärkommission und das Politische 
Komitee Treffen abgehalten haben, wie in der Waffenruhevereinbarung festgelegt, 

  mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Parteien der Waffenruhevereinbarung, mit 
der vom Generalsekretär entsprechend seinem Bericht vom 15. Juli 1999217 in die Demo-
kratische Republik Kongo entsandten technischen Erkundungsgruppe voll zusammenzuarbei-
ten, um ihr zu ermöglichen, die Lage zu beurteilen und weitere Dislozierungen der Vereinten 
Nationen in das Land vorzubereiten, 

  1. beschließt, das Mandat des nach Ziffer 8 der Resolution 1258 (1999) entsandten 
militärischen Verbindungspersonals der Vereinten Nationen bis zum 15. Januar 2000 zu ver-
längern; 

  2. ersucht den Generalsekretär, dem Rat auch weiterhin regelmäßig über die Ent-
wicklungen in der Demokratischen Republik Kongo Bericht zu erstatten, namentlich über die 
künftige Präsenz der Vereinten Nationen in dem Land zur Unterstützung des Friedensprozes-
ses; 

  3. fordert alle Parteien der in Lusaka unterzeichneten Waffenruhevereinbarung218 auf, 
auch weiterhin deren Bestimmungen zu befolgen; 

  4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4060. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Am 16. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär222: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 13. November 1999 
betreffend Ihre Absicht, Kamel Morjane (Tunesien) zu Ihrem Sonderbeauftragten für 
die Demokratische Republik Kongo zu ernennen223, den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten 
Absicht Kenntnis." 

  Auf seiner 4076. Sitzung am 30. November 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Ver-
treter der Demokratischen Republik Kongo einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung 
des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo 

 Zweiter Bericht des Generalsekretärs über die vorläufige Dislozierung einer Prä-
senz der Vereinten Nationen in die Demokratische Republik Kongo (S/1999/1116 
und Corr.1)". 

_______________ 
221 S/1999/1116 und Corr.1. 
222 S/1999/1172. 
223 S/1999/1171. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

107 

Resolution 1279 (1999) 
vom 30. November 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1234 (1999) vom 9. April 1999, 1258 (1999) vom 
6. August 1999 und 1273 (1999) vom 5. November 1999 sowie die Erklärungen seines Prä-
sidenten vom 31. August 1998206, 11. Dezember 1998207 und 24. Juni 1999215, 

  eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der Haupt-
verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, 

  in Bekräftigung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit und der politischen 
Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo und aller Staaten in der Region, 

  erneut erklärend, daß die am 10. Juli 1999 in Lusaka unterzeichnete Waffenruheverein-
barung218 die tragfähigste Grundlage für eine Lösung des Konflikts in der Demokratischen 
Republik Kongo darstellt, und in Anbetracht der Rolle bei der Durchführung der Waffenruhe, 
die wahrzunehmen die Vereinten Nationen in dieser Vereinbarung gebeten werden, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die behaupteten Verstöße gegen die Waffenru-
hevereinbarung und mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Parteien, alle Erklärungen 
oder Maßnahmen zu unterlassen, die den Friedensprozeß gefährden könnten, 

  unter Betonung der Verantwortlichkeiten der Unterzeichner im Hinblick auf die Durch-
führung der Waffenruhevereinbarung und mit der Aufforderung an diese, die vollständige 
Dislozierung der Verbindungsoffiziere der Vereinten Nationen und des sonstigen Personals, 
die zur Erfüllung ihres Auftrags im gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik 
Kongo erforderlich sind, zu gestatten und zu erleichtern, 

  mit Genugtuung über die Unterstützung, die Staaten und Organisationen der Gemein-
samen Militärkommission zugesagt haben, und mit der Aufforderung an andere, gemeinsam 
mit den Unterzeichnern der Waffenruhevereinbarung zur Finanzierung dieses Organs beizu-
tragen, 

  besorgt über die humanitäre Lage in der Demokratischen Republik Kongo und alle Mit-
gliedstaaten auffordernd, für laufende und künftige konsolidierte humanitäre Beitragsappelle 
Mittel bereitzustellen, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die schwerwiegenden Folgen des Konflikts für 
die Sicherheit und das Wohl der Zivilbevölkerung im gesamten Hoheitsgebiet der Demokrati-
schen Republik Kongo, 

  sowie mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die nachteiligen Auswirkungen des Kon-
flikts auf die Menschenrechtssituation in der Demokratischen Republik Kongo, insbesondere 
in den östlichen Landesteilen, und über die Verstöße gegen die Menschenrechte und das hu-
manitäre Völkerrecht, die im gesamten Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo 
nach wie vor begangen werden, 

  nach Prüfung der in dem Bericht des Generalsekretärs vom 1. November 1999221 ent-
haltenen Empfehlungen, 

  erneut erklärend, wie wichtig der erfolgreiche Abschluß der Mission der technischen 
Erkundungsgruppe ist, die in die Demokratische Republik Kongo entsandt wurde, um die La-
ge zu beurteilen, mögliche weitere Dislozierungen der Vereinten Nationen in dem Land vor-
zubereiten und von den Konfliktparteien feste Garantien im Hinblick auf die Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen und beigeordneten Personals zu er-
halten, 
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  unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 verab-
schiedeten Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetem Personal216, 

  betonend, wie wichtig die vollständige Dislozierung des militärischen Verbindungsper-
sonals der Vereinten Nationen gemäß Resolution 1258 (1999) ist, 

  1. fordert alle Konfliktparteien auf, die Feindseligkeiten einzustellen, die Bestim-
mungen der in Lusaka unterzeichneten Waffenruhevereinbarung218 in vollem Umfang durch-
zuführen und zur Beilegung von Streitigkeiten über militärische Fragen die Gemeinsame Mi-
litärkommission in Anspruch zu nehmen; 

  2. unterstreicht die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Prozesses echter nationaler 
Aussöhnung, ermutigt alle Kongolesen, sich an dem nationalen Dialog zu beteiligen, der in 
Abstimmung mit der Organisation der afrikanischen Einheit abgehalten werden soll, und for-
dert alle kongolesischen Parteien und die Organisation der afrikanischen Einheit auf, sich 
endgültig auf den Moderator für den nationalen Dialog zu einigen; 

  3. begrüßt es, daß der Generalsekretär seinen Sonderbeauftragten für die Demokrati-
sche Republik Kongo ernannt hat, der die Präsenz der Vereinten Nationen in der Subregion 
im Zusammenhang mit dem Friedensprozeß in der Demokratischen Republik Kongo leiten 
und bei der Durchführung der Waffenruhevereinbarung behilflich sein soll; 

  4. beschließt, daß das nach seinen Resolutionen 1258 (1999) und 1273 (1999) ge-
nehmigte Personal, einschließlich multidisziplinären Personals auf den Gebieten Menschen-
rechte, humanitäre Angelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Sanitätsversorgung, Schutz von 
Kindern, politische Angelegenheiten und verwaltungstechnische Unterstützung, das den Son-
derbeauftragten unterstützen wird, bis zum 1. März 2000 die Mission der Organisation der 
Vereinten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo bilden wird; 

  5. beschließt außerdem, daß die von dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
geleitete Mission im Einklang mit den Resolutionen 1258 (1999) und 1273 (1999) die folgen-
den laufenden Aufgaben wahrnehmen wird: 

  a)  Herstellung von Kontakten zu den Unterzeichnern der Waffenruhevereinbarung 
sowohl auf Hauptquartierebene als auch in den Hauptstädten der Unterzeichnerstaaten; 

  b) Herstellung einer Verbindung zur Gemeinsamen Militärkommission und Gewäh-
rung technischer Hilfe bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß der Waffenruhevereinba-
rung, namentlich bei der Untersuchung von Verletzungen der Waffenruhe; 

  c) Bereitstellung von Informationen über die Sicherheitsbedingungen in allen ihren 
Einsatzbereichen, insbesondere über die örtlichen Bedingungen, die die künftigen Entschei-
dungen über den Einsatz von Personal der Vereinten Nationen beeinflussen; 

  d) Planung der Überwachung der Waffenruhe und der Truppenentflechtung; 

  e) Aufrechterhaltung der Verbindung zu allen Parteien der Waffenruhevereinbarung, 
mit dem Ziel, die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter an Vertriebene, Flüchtlinge, Kinder 
und andere betroffene Personen zu erleichtern und beim Schutz der Menschenrechte, ein-
schließlich der Rechte von Kindern, behilflich zu sein; 

  6. unterstreicht, daß die stufenweise Dislozierung von Militärbeobachtern der Verein-
ten Nationen samt dem notwendigen Unterstützungs- und Schutzpersonal in der Demokrati-
schen Republik Kongo einem weiteren Beschluß des Sicherheitsrats unterliegt, und bekundet 
seine Absicht, auf der Grundlage weiterer Empfehlungen des Generalsekretärs und unter Be-
rücksichtigung der Feststellungen der technischen Erkundungsgruppe rasch einen solchen Be-
schluß zu fassen; 

  7. ersucht den Generalsekretär, die Ausarbeitung eines Einsatzkonzepts zu beschleu-
nigen, das sich auf die Beurteilung der Bedingungen im Hinblick auf die Sicherheit, den Zu-
gang und die Bewegungsfreiheit sowie auf die Kooperation seitens der Unterzeichner der 
Waffenruhevereinbarung stützt; 
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  8. ersucht den Generalsekretär außerdem, ihn regelmäßig unterrichtet zu halten und 
ihm baldmöglichst über die Situation in der Demokratischen Republik Kongo Bericht zu er-
statten sowie Empfehlungen über die weitere Dislozierung von Personal der Vereinten Natio-
nen in dem Land und über den Schutz dieses Personals vorzulegen; 

  9. ersucht den Generalsekretär, mit sofortiger Wirkung die für die Ausrüstung von 
bis zu 500 Militärbeobachtern der Vereinten Nationen erforderlichen Verwaltungsmaßnahmen 
zu ergreifen, mit dem Ziel, künftige schnelle Dislozierungen der Vereinten Nationen, die vom 
Rat genehmigt werden, zu erleichtern; 

  10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4076. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 4083. Sitzung am 16. Dezember 1999 behandelte der Rat den Punkt "Die Si-
tuation betreffend die Demokratische Republik Kongo". 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Untergeneralsekretär für Friedenssiche-
rungseinsätze gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 

 

SCHREIBEN FRANKREICHS, DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSS- 
BRITANNIEN UND NORDIRLAND UND DER VEREINIGTEN STAATEN VON 
AMERIKA, DATIERT VOM 20. UND 23. DEZEMBER 1991 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
 jedes Jahr seit 1992 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Am 23. März 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär224: 

  "Ich beehre mich, auf Ihr Schreiben vom 19. März 1999225 Bezug zu nehmen, mit 
dem Sie den Mitgliedern des Sicherheitsrats eine Abschrift eines an Sie gerichteten 
Schreibens von Omar Mustafa Muntasser, dem Sekretär des Generalvolkskomitees für 
auswärtige Beziehungen und internationale Zusammenarbeit der Libysch-Arabischen 
Dschamahirija, datiert vom 19. März 1999, zur Kenntnisnahme übermittelten. 

  In diesem Zusammenhang beehre ich mich, hiermit den Wortlaut der Erklärung zu 
übermitteln, die der Präsident des Sicherheitsrats am 23. März 1999 im Anschluß an 
Plenarkonsultationen im Namen der Ratsmitglieder gegenüber der Presse abgegeben 
hat. 

'Presseerklärung vom 23. März 1999 

  Die Mitglieder des Sicherheitsrats begrüßten das Schreiben des Außenmini-
sters der Libysch-Arabischen Dschamahirija vom 19. März 1999 an den General-
sekretär, in dem es hieß, daß die beiden Verdächtigten dem Generalsekretär zum 
Zwecke der Inhaftnahme am oder vor dem 6. April zur Verfügung stünden.  

  Die Ratsmitglieder bekräftigten die bestehenden Ratsresolutionen als Grund-
lage für die Herbeiführung einer umfassenden und endgültigen Regelung der Si-
tuation. 

  Die Ratsmitglieder erwarten mit Interesse die Überstellung gemäß den ge-
troffenen Vereinbarungen sowie, unter Berücksichtigung der von den französi-

_______________ 
224 S/1999/312. 
225 S/1999/311. 
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schen Behörden bereitgestellten Informationen betreffend den Flug UTA 772, die 
sofortige Aussetzung der Sanktionen mit dem Ziel, sie im Einklang mit den ein-
schlägigen Ratsresolutionen aufzuheben, sobald die Umstände dies zulassen. 

  Die Ratsmitglieder dankten dem Generalsekretär für seine unermüdlichen 
Anstrengungen zur Herbeiführung einer Vereinbarung mit der Libysch-Arabischen 
Dschamahirija betreffend die Durchführung der Ratsresolution 1192 (1998) und 
bekundeten außerdem den Regierungen Südafrikas, Saudi-Arabiens und anderer 
Länder ihren Dank für die positiven Maßnahmen, die sie zur Unterstützung dieser 
Anstrengungen ergriffen haben.'" 

  Auf seiner 3992. Sitzung am 8. April 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

"Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland  
und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 20. und 23. Dezember 1991 (S/23306, 
S/23307, S/23308, S/23309 und S/23317) 

 Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
5. April 1999 (S/1999/378)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab226: 

  "Der Sicherheitsrat verweist auf seine Resolutionen 731 (1992) vom 21. Januar 
1992, 748 (1992) vom 31. März 1992, 883 (1993) vom 11. November 1993 und 1192 
(1998) vom 27. August 1998. 

  Der Rat begrüßt das Schreiben des Generalsekretärs vom 5. April 1999 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats227, in dem dieser berichtet, daß die beiden Personen, die 
des Bombenattentats auf den Pan-Am-Flug 103 beschuldigt werden, zum Zweck der 
Abhaltung des Verfahrens vor dem in Ziffer 2 der Resolution 1192 (1998) beschriebe-
nen Gericht in den Niederlanden eingetroffen sind und daß, was das Bombenattentat auf 
den Flug UTA 772 betrifft, die französischen Behörden dem Generalsekretär mitgeteilt 
haben, er könne bei seiner Berichterstattung an den Rat nach Ziffer 8 der Resolution 
1192 (1998) angeben, daß die in Resolution 1192 (1998) gestellten Bedingungen nun-
mehr erfüllt sind, wobei die sonstigen Forderungen im Zusammenhang mit dem Bom-
benattentat auf den Pan-Am-Flug 103 unberührt bleiben. 

  Der Rat spricht dem Generalsekretär, den Regierungen der Republik Südafrika und 
des Königreichs Saudi-Arabien sowie anderen Ländern seinen tiefempfundenen Dank 
für ihren Einsatz zugunsten eines zufriedenstellenden Ausgangs betreffend den Pan-
Am-Flug 103 aus. 

  Der Rat nimmt ferner Kenntnis von der Rolle, die die Liga der arabischen Staaten, 
die Organisation der Islamischen Konferenz, die Organisation der afrikanischen Einheit 
und die Bewegung der nichtgebundenen Länder in dieser Hinsicht gespielt haben. 

  Der Rat stellt fest, daß mit dem Schreiben des Generalsekretärs vom 5. April 1999 
die in Ziffer 8 der Resolution 1192 (1998) gestellten Bedingungen für die sofortige Aus-
setzung der in den Resolutionen 748 (1992) und 883 (1993) vorgesehenen Maßnahmen 
nunmehr erfüllt sind. In diesem Zusammenhang weist der Rat darauf hin, daß die in den 
Resolutionen 748 (1992) und 883 (1993) vorgesehenen Maßnahmen im Einklang mit 
Resolution 1192 (1998) sofort nach Eingang des Schreibens des Generalsekretärs am 
5. April 1999 um 14.00 Uhr New Yorker Ortszeit ausgesetzt wurden. Diese Entwick-
lung wurde sofort in einer im Anschluß an Plenarkonsultationen abgegebenen Presseer-
klärung des Präsidenten des Sicherheitsrats am 5. April 1999228 bestätigt. 

   Der Sicherheitsrat bleibt mit der Angelegenheit befaßt." 

_______________ 
226 S/PRST/1999/10. 
227 S/1999/378. 
228 Pressemitteilung SC/6662. 
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  Auf seiner 4022. Sitzung am 9. Juli 1999 behandelte der Rat den Punkt 

"Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland  
und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 20. und 23. Dezember 1991 (S/23306, 
S/23307, S/23308, S/23309 und S/23317) 

 Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 16 der Resolution 883 (1993)  des Si-
cherheitsrats und Ziffer 8 der Resolution 1192 (1998) (S/1999/726)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab229: 

  "Der Sicherheitsrat erinnert an seine Resolutionen 731 (1992) vom 21. Januar 
1992, 748 (1992) vom 31. März 1992, 883 (1993) vom 11. November 1993 und 1192 
(1998) vom 27. August 1998 und die Erklärung seines Präsidenten vom 8. April 
1999226. 

  Der Rat begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 30. Juni 1999, den er in 
Befolgung des in Ziffer 16 der Resolution 883 (1993) enthaltenen Ersuchens vorgelegt 
hat230. 

  Der Rat begrüßt die in dem Bericht genannten positiven Entwicklungen sowie die 
Tatsache, daß die Libysch-Arabische Dschamahirija bei der Befolgung der ein-
schlägigen Resolutionen bedeutende Fortschritte gemacht hat. Er begrüßt es außerdem, 
daß sich die Libysch-Arabische Dschamahirija verpflichtet hat, die einschlägigen Reso-
lutionen durch Fortsetzung der Zusammenarbeit weiter durchzuführen, um alle darin 
enthaltenen Anforderungen zu erfüllen. Er legt allen beteiligten Parteien nahe, den Geist 
der Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Der Rat erinnert daran, daß die in den Resolu-
tionen 748 (1992) und 883 (1993) festgelegten Maßnahmen ausgesetzt worden sind, 
und bekräftigt seine Absicht, diese Maßnahmen in Übereinstimmung mit den einschlä-
gigen Resolutionen so bald wie möglich aufzuheben. 

  Der Rat dankt dem Generalsekretär für die anhaltenden Bemühungen, die er in 
Wahrnehmung seines in Ziffer 4 der Resolution 731 (1992) und Ziffer 6 der Resolution 
1192 (1998) festgelegten Mandats unternommen hat, und ersucht ihn, die Entwicklun-
gen in dieser Angelegenheit laufend zu verfolgen und dem Rat entsprechend Bericht zu 
erstatten. 

   Der Rat bleibt mit der Angelegenheit aktiv befaßt." 

 

 

 

PUNKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER SITUATION IN RUANDA 

Die Situation betreffend Ruanda 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1993, 1994, 1995, 1996 und 1998 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Am 26. März 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär231: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 18. März 1999 betref-
fend Ihre Absicht, eine unabhängige Untersuchung des Handelns der Vereinten Natio-
nen vor und während der Krise, die sich 1994 in Ruanda ereignete, in die Wege zu lei-

_______________ 
229 S/PRST/1999/22. 
230 S/1999/726. 
231 S/1999/340. 
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ten232, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Die Rats-
mitglieder unterstützen unter diesen einmaligen Umständen die von Ihnen vorgeschla-
gene Vorgehensweise." 

 

Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 
31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staats-angehöriger, die für wäh-
rend desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten begangenen Völkermord 
und andere derartige Verstöße verantwortlich sind 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 20. April 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär233: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 12. April 1999 betref-
fend die Zusammensetzung des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der 
Personen, die für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet 
Ruandas zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Ho-
heitsgebiet von Nachbarstaaten begangene derartige Verstöße verantwortlich sind234, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Nach Konsulta-
tion mit diesen Mitgliedern unterstütze ich Ihre Entscheidung, Richter Asoka de Zoysa 
Gunawardena zum Mitglied des Gerichtshofs zu ernennen." 

  Auf seiner 4006. Sitzung am 19. Mai 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für schwere Verstöße 
gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 1. Januar 
1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruandischer Staatsange-
höriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten be-
gangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind 

 Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
17. Mai 1999 (S/1999/566)". 

Resolution 1241 (1999) 
vom 19. Mai 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats vom 17. Mai 1999, dem das an den Generalsekretär gerichtete Schreiben des 
Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda vom 14. Mai 1999 beigefügt 
ist235, 

  macht sich die Empfehlung des Generalsekretärs zu eigen, wonach der Richter Aspe-
gren nach seiner Ablösung als Mitglied des Gerichts die Fälle Rutaganda und Musema erledi-
gen soll, mit denen er vor Ablauf seiner Amtszeit befaßt war, und nimmt Kenntnis von der 
Absicht des Gerichtshofs, diese Fälle möglichst vor dem 31. Januar 2000 abzuschließen. 

Auf der 4006. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 

_______________ 
232 S/1999/339. 
233 S/1999/449. 
234 S/1999/448. 
235 S/1999/566. 
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DIE SITUATION ZWISCHEN IRAK UND KUWAIT 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1990 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 6. April 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär236: 

  "Im Einklang mit den Bestimmungen der Resolution 689 (1991) des Sicherheits-
rats und im Lichte Ihres Berichts vom 30. März 1999237 haben die Ratsmitglieder die 
Frage der Beendigung oder Fortsetzung der Beobachtermission der Vereinten Nationen 
für Irak und Kuwait sowie die Modalitäten ihres Einsatzes überprüft. 

  Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Ratsmitglieder mit Ihrer Empfehlung, 
die Mission beizubehalten, einverstanden sind. Im Einklang mit Resolution 689 (1991) 
haben sie beschlossen, die Frage bis zum 6. Oktober 1999 erneut zu prüfen." 

  Auf seiner 4008. Sitzung am 21. Mai 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

Überprüfung und Bewertung der Durchführung des gemäß Resolution 986 (1995) 
des Sicherheitsrats eingerichteten humanitären Programms (Dezember 1996-
November 1998) (S/1999/481) 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 6 der Resolution 1210 (1998) des Sicherheits-
rats (S/1999/573) 

Schreiben des Amtierenden Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Re-
solution 661 (1990) betreffend die Situation zwischen Irak und Kuwait, datiert vom 19. 
Mai 1999 (S/1999/582)". 

 

Resolution 1242 (1999) 
vom 21. Mai 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Reso-
lutionen 986 (1995) vom 14. April 1995, 1111 (1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) vom 
12. September 1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 1997, 1153 (1998) vom 20. Februar 
1998, 1175 (1998) vom 19. Juni 1998 und 1210 (1998) vom 24. November 1998, 

  in der Überzeugung, daß vorübergehende Maßnahmen zur weiteren Deckung des hu-
manitären Bedarfs des irakischen Volkes ergriffen werden müssen, bis die Erfüllung der ein-
schlägigen Resolutionen, so auch insbesondere der Resolution 687 (1991) vom 3. April 1991, 
durch die Regierung Iraks es dem Rat gestattet, weitere Maßnahmen in bezug auf die in Reso-
lution 661 (1990) vom 6. August 1990 genannten Verbote zu ergreifen, im Einklang mit den 
Bestimmungen der genannten Resolutionen, 

  sowie in der Überzeugung, daß die humanitären Hilfsgüter gerecht an alle Teile der ira-
kischen Bevölkerung im ganzen Land verteilt werden müssen, 

  entschlossen, die humanitäre Lage in Irak zu verbessern, 

_______________ 
236 S/1999/384. 
237 S/1999/330. 
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  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Mitgliedstaaten zur Souveränität und territoria-
len Unversehrtheit Iraks, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolution 986 (1995), mit Ausnahme der 
Ziffern 4, 11 und 12, für einen weiteren Zeitraum von 180 Tagen ab dem 25. Mai 1999 
0.01 Uhr New Yorker Ortszeit in Kraft bleiben; 

  2. beschließt außerdem, daß Ziffer 2 der Resolution 1153 (1998) in Kraft bleibt und 
auf den in Ziffer 1 genannten Zeitraum von 180 Tagen Anwendung findet; 

  3. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um die wirksame und effiziente Durchführung dieser Resolution sicherzustellen, und 
den Beobachtungsprozeß der Vereinten Nationen in Irak auch weiterhin nach Bedarf dahin 
gehend zu verbessern, daß dem Rat die erforderliche Zusicherung gegeben werden kann, daß 
die im Einklang mit dieser Resolution beschafften Güter gerecht verteilt werden und daß alle 
Güter, deren Beschaffung genehmigt wurde, einschließlich Gegenstände mit dualem Verwen-
dungszweck und Ersatzteile, für den genehmigten Zweck verwendet werden; 

  4. nimmt davon Kenntnis, daß der Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 661 
(1990) verschiedene Möglichkeiten prüft, insbesondere den gemäß dem Ersuchen in Ziffer 4 
der Resolution 1210 (1998) abgegebenen Vorschlag des Generalsekretärs, um die bei dem Fi-
nanzierungsprozeß auftretenden Schwierigkeiten zu lösen, auf die in dem Bericht des Gene-
ralsekretärs vom 19. November 1998238 Bezug genommen wird; 

  5. beschließt, 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des Zeit-
raums von 180 Tagen nach Eingang der in den Ziffern 6 und 10 genannten Berichte eine ein-
gehende Überprüfung aller Aspekte der Durchführung dieser Resolution vorzunehmen, und 
bekundet seine Absicht, vor Ablauf des 180-Tage-Zeitraums gegebenenfalls die Verlängerung 
der Bestimmungen dieser Resolution wohlwollend zu prüfen, sofern aus den genannten Be-
richten hervorgeht, daß diese Bestimmungen zufriedenstellend angewandt werden; 

  6. ersucht den Generalsekretär, 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 und erneut 
vor Ablauf des Zeitraums von 180 Tagen auf der Grundlage der vom Personal der Vereinten 
Nationen in Irak gemachten Beobachtungen sowie auf der Grundlage von Konsultationen mit 
der Regierung Iraks dem Rat darüber Bericht zu erstatten, ob Irak die gerechte Verteilung der 
im Einklang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986 (1995) finanzierten Medikamente, medizini-
schen Versorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter und Versorgungsgegenstände zur Dek-
kung des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sichergestellt hat, und in seine Berichte gegebe-
nenfalls auch Bemerkungen zu der Frage aufzunehmen, ob die Einnahmen zur Deckung des 
humanitären Bedarfs Iraks ausreichen und inwieweit Irak in der Lage ist, Erdöl und Erdölpro-
dukte in ausreichender Menge auszuführen, um den in Ziffer 2 der Resolution 1153 (1998) 
genannten Betrag zu erzielen; 

  7. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Rat Bericht zu erstatten, falls Irak 
nicht in der Lage sein sollte, genügend Erdöl und Erdölprodukte zu exportieren, um den in 
Ziffer 2 vorgesehenen Gesamtbetrag zu erzielen, und nach Konsultationen mit den zuständi-
gen Organisationen der Vereinten Nationen und den irakischen Behörden Empfehlungen für 
die Verwendung des voraussichtlich zur Verfügung stehenden Betrags entsprechend den in 
Ziffer 2 der Resolution 1153 (1998) aufgestellten Prioritäten und dem in Ziffer 5 der Resolu-
tion 1175 (1998) genannten Verteilungsplan abzugeben; 

  8. beschließt, daß die Ziffern 1, 2, 3 und 4 der Resolution 1175 (1998) in Kraft blei-
ben und auf den in Ziffer 1 genannten neuen Zeitraum von 180 Tagen Anwendung finden; 

_______________ 
238 S/1998/1100. 
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  9. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Benehmen mit der Regierung Iraks spä-
testens am 30. Juni 1999 eine detaillierte Liste der Teile und Ausrüstungsgegenstände vorzu-
legen, die für die in Ziffer 1 der Resolution 1175 (1998) beschriebenen Zwecke erforderlich 
sind; 

  10. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 (1990), dem Rat in enger Abstimmung 
mit dem Generalsekretär 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des 
180-Tage-Zeitraums über die Durchführung der Regelungen in den Ziffern 1, 2, 6, 8, 9 und 10 
der Resolution 986 (1995) Bericht zu erstatten; 

  11. fordert alle Staaten und insbesondere die Regierung Iraks nachdrücklich auf, bei 
der wirksamen Durchführung dieser Resolution voll zu kooperieren; 

  12. ruft alle Staaten auf, auch weiterhin zu kooperieren, indem sie Anträge rechtzeitig 
vorlegen, Ausfuhrgenehmigungen rasch ausstellen, den Transit der von dem Ausschuß nach 
Resolution 661 (1990) genehmigten humanitären Hilfsgüter erleichtern und alle anderen in-
nerhalb ihrer Zuständigkeit liegenden geeigneten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
daß die dringend benötigten humanitären Hilfsgüter die Bevölkerung Iraks so rasch wie mög-
lich erreichen; 

  13. unterstreicht die Notwendigkeit, sicherzustellen, daß die Sicherheit aller Personen, 
die an der Durchführung dieser Resolution in Irak unmittelbar beteiligt sind, auch weiterhin 
geachtet wird; 

  14. beschließt, diese Regelungen, insbesondere auch die in Ziffer 2 genannten, fortlau-
fend zu überprüfen, um den ununterbrochenen Fluß humanitärer Hilfsgüter nach Irak sicher-
zustellen, und bekundet seine Bereitschaft, die einschlägigen Empfehlungen in dem Bericht 
der zur Prüfung humanitärer Fragen eingerichteten Gruppe239 im Hinblick auf den in Ziffer 1 
genannten Zeitraum von 180 Tagen entsprechend zu prüfen; 

  15. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4008. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

  Auf seiner 4050. Sitzung am 4. Oktober 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Die Situation zwischen Irak und Kuwait". 

 

Resolution 1266 (1999) 
vom 4. Oktober 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolutionen und insbesondere seine 
Resolutionen 986 (1995) vom 14. April 1995, 1111 (1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) 
vom 12. September 1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 1997, 1153 (1998) vom 20. Februar 
1998, 1175 (1998) vom 19. Juni 1998, 1210 (1998) vom 24. November 1998 und 1242 (1999) 
vom 21. Mai 1999, 

  sowie unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs vom 19. August 1999240, 
insbesondere die Ziffern 4 und 94, 

  entschlossen, die humanitäre Lage in Irak zu verbessern, 

_______________ 
239 Siehe S/1999/356. 
240 S/1999/896 und Corr.1. 
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  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Mitgliedstaaten zur Souveränität und territoria-
len Unversehrtheit Iraks, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. beschließt, daß Ziffer 2 der Resolution 1153 (1998), deren Geltung mit Resolution 
1242 (1999) verlängert wurde, so geändert werden soll, wie es notwendig ist, um die Staaten 
zu ermächtigen, die Einfuhr von Erdöl und Erdölprodukten aus Irak, einschließlich der unmit-
telbar damit zusammenhängenden finanziellen und sonstigen unabdingbaren Transaktionen, 
in einem Umfang zu gestatten, der ausreicht, um während eines Zeitraums von 180 Tagen 
vom 25. Mai 1999 0.01 Uhr New Yorker Ortszeit an über den in Resolution 1242 (1999) vor-
gesehenen Betrag hinaus einen zusätzlichen Betrag im Gegenwert des gesamten Fehlbetrags 
der Erlöse zu erzielen, die mit den Resolutionen 1153 (1998) und 1210 (1998) genehmigt, je-
doch nicht erzielt wurden, das heißt 3,04 Milliarden US-Dollar; 

  2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4050. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Am  6. Oktober 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär241: 

  "Im Einklang mit den Bestimmungen der Resolution 689 (1991) des Sicherheits-
rats vom 9. April 1991 und im Lichte Ihres Berichts vom 24. September 1999242 haben 
die Ratsmitglieder die Frage der Beendigung oder Fortsetzung der Beobachtermission 
der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait sowie die Modalitäten ihres Einsatzes über-
prüft. 

  Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Ratsmitglieder mit Ihrer Empfehlung, 
die Mission beizubehalten, einverstanden sind. Im Einklang mit Resolution 689 (1991) 
haben sie beschlossen, die Frage bis zum 6. April 2000 erneut zu prüfen." 

  Am 10. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär243: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 5. November 1999 be-
treffend Ihre Absicht, General John Augustine Vize (Irland) zum nächsten Kommandeur 
der Beobachtermission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait zu ernennen244, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie sind mit der in Ih-
rem Schreiben geäußerten Absicht einverstanden." 

  Auf seiner 4070. Sitzung am 19. November 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

 Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 6 der Resolution 1242 (1999) des Si-
cherheitsrats (S/1999/1162 und Corr.1) 

 Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 
661 (1990) betreffend die Situation zwischen Irak und Kuwait, datiert vom 17. No-
vember 1999 (S/1999/1177)". 

 

_______________ 
241 S/1999/1033. 
242 S/1999/1006 und Corr.1. 
243 S/1999/1155. 
244 S/1999/1154. 
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Resolution 1275 (1999) 
vom 19. November 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1242 (1999) vom 21. Mai 1999 und 1266 (1999) 
vom 4. Oktober 1999, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. beschließt, den in den Ziffern 1, 2 und 8 der Resolution 1242 (1999) und in Zif-
fer 1 der Resolution 1266 (1999) genannten Zeitraum bis zum 4. Dezember 1999 zu verlän-
gern; 

  2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4070. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschluß 

  Auf seiner 4077. Sitzung am 3. Dezember 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

  "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

 Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 6 der Resolution 1242 (1999) des Si-
cherheitsrats (S/1999/1162 und Corr.1) 

 Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 
661 (1990) betreffend die Situation zwischen Irak und Kuwait, datiert vom 17. No-
vember 1999 (S/1999/1177)". 

 

Resolution 1280 (1999) 
vom 3. Dezember 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 1242 (1999) vom 21. Mai 1999, 1266 (1999) vom 
4. Oktober 1999 und 1275 (1999) vom 19. November 1999, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. beschließt, den in den Ziffern 1, 2 und 8 der Resolution 1242 (1999) und in Zif-
fer 1 der Resolution 1266 (1999) genannten Zeitraum bis zum 11. Dezember 1999 zu verlän-
gern; 

  2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

    Auf der 4077. Sitzung mit 11 Stimmen ohne Gegenstimme bei 3 Enthaltungen 
(China, Malaysia und Russische Föderation) verabschiedet. Ein Mitglied 

(Frankreich) nahm nicht an der Abstimmung teil. 
 

Beschluß 

  Auf seiner 4079. Sitzung am 10. Dezember 1999 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt 

  "Die Situation zwischen Irak und Kuwait 

 Bericht des Generalsekretärs gemäß Ziffer 6 der Resolution 1242 (1999) des Si-
cherheitsrats (S/1999/1162 und Corr.1) 
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 Schreiben des Vorsitzenden des Ausschusses des Sicherheitsrats nach Resolution 
661 (1990) betreffend die Situation zwischen Irak und Kuwait (S/1999/1177)". 

 

Resolution 1281 (1999) 
vom 10. Dezember 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Reso-
lutionen 986 (1995) vom 14. April 1995, 1111 (1997) vom 4. Juni 1997, 1129 (1997) vom 
12. September 1997, 1143 (1997) vom 4. Dezember 1997, 1153 (1998) vom 20. Februar 
1998, 1175 (1998) vom 19. Juni 1998, 1210 (1998) vom 24. November 1998, 1242 (1999) 
vom 21. Mai 1999, 1266 (1999) vom 4. Oktober 1999, 1275 (1999) vom 19. November 1999 
und 1280 (1999) vom 3. Dezember 1999, 

  in der Überzeugung, daß vorübergehende Maßnahmen zur weiteren Deckung des hu-
manitären Bedarfs des irakischen Volkes ergriffen werden müssen, bis die Erfüllung der 
einschlägigen Resolutionen, so auch insbesondere der Resolution 687 (1991) vom 3. April 
1991, durch die Regierung Iraks es dem Rat gestattet, weitere Maßnahmen in bezug auf die in 
Resolution 661 (1990) vom 6. August 1990 genannten Verbote zu ergreifen, im Einklang mit 
den Bestimmungen der genannten Resolutionen, 

  sowie in der Überzeugung, daß die humanitären Hilfsgüter gerecht an alle Teile der ira-
kischen Bevölkerung im ganzen Land verteilt werden müssen, 

  entschlossen, die humanitäre Lage in Irak zu verbessern, 

  in Bekräftigung des Bekenntnisses aller Mitgliedstaaten zur Souveränität und territoria-
len Unversehrtheit Iraks, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. beschließt, daß die Bestimmungen der Resolution 986 (1995), mit Ausnahme der 
Ziffern 4, 11 und 12, für einen weiteren Zeitraum von 180 Tagen ab dem 12. Dezember 1999 
0.01 Uhr New Yorker Ortszeit in Kraft bleiben; 

  2. beschließt außerdem, daß Ziffer 2 der Resolution 1153 (1998) in Kraft bleibt und 
auf den in Ziffer 1 genannten Zeitraum von 180 Tagen Anwendung findet; 

  3. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die erforderlichen Maßnahmen zu er-
greifen, um die wirksame und effiziente Durchführung dieser Resolution sicherzustellen, und 
den Beobachtungsprozeß der Vereinten Nationen in Irak auch weiterhin nach Bedarf dahin 
gehend zu verbessern, daß dem Rat die erforderliche Zusicherung gegeben werden kann, daß 
die im Einklang mit dieser Resolution beschafften Güter gerecht verteilt werden und daß alle 
Güter, deren Beschaffung genehmigt wurde, einschließlich Gegenstände mit dualem Verwen-
dungszweck und Ersatzteile, für den genehmigten Zweck verwendet werden; 

  4. beschließt, 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 und erneut vor Ablauf des Zeit-
raums von 180 Tagen nach Eingang der in den Ziffern 5 und 10 genannten Berichte eine ein-
gehende Überprüfung aller Aspekte der Durchführung dieser Resolution vorzunehmen, und 
bekundet seine Absicht, vor Ablauf des 180-Tage-Zeitraums gegebenenfalls die Verlängerung 
der Bestimmungen dieser Resolution wohlwollend zu prüfen, sofern aus den genannten Be-
richten hervorgeht, daß diese Bestimmungen zufriedenstellend angewandt werden; 

  5. ersucht den Generalsekretär, 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 und erneut 
vor Ablauf des Zeitraums von 180 Tagen auf der Grundlage der vom Personal der Vereinten 
Nationen in Irak gemachten Beobachtungen sowie auf der Grundlage von Konsultationen mit 
der Regierung Iraks dem Rat darüber Bericht zu erstatten, ob Irak die gerechte Verteilung der 
im Einklang mit Ziffer 8 a) der Resolution 986 (1995) finanzierten Medikamente, medizini-
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schen Versorgungsgüter, Nahrungsmittel und Güter und Versorgungsgegenstände zur Dek-
kung des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung sichergestellt hat, und in seine Berichte gegebe-
nenfalls auch Bemerkungen zu der Frage aufzunehmen, ob die Einnahmen zur Deckung des 
humanitären Bedarfs Iraks ausreichen und inwieweit Irak in der Lage ist, Erdöl und Erdölpro-
dukte in ausreichender Menge auszuführen, um den in Ziffer 2 der Resolution 1153 (1998) 
genannten Betrag zu erzielen; 

  6. ersucht den Generalsekretär, dem Rat Bericht zu erstatten, falls Irak nicht in der 
Lage sein sollte, genügend Erdöl und Erdölprodukte zu exportieren, um den in Ziffer 2 vorge-
sehenen Gesamtbetrag zu erzielen, und nach Konsultationen mit den zuständigen Organisa-
tionen der Vereinten Nationen und den irakischen Behörden Empfehlungen für die Verwen-
dung des voraussichtlich zur Verfügung stehenden Betrags entsprechend den in Ziffer 2 der 
Resolution 1153 (1998) aufgestellten Prioritäten und dem in Ziffer 5 der Resolution 1175 
(1998) genannten Verteilungsplan abzugeben; 

  7. beschließt, daß Ziffer 3 der Resolution 1210 (1998) auf den in Ziffer 1 genannten 
neuen Zeitraum von 180 Tagen Anwendung findet; 

  8. beschließt außerdem, daß die Ziffern 1, 2, 3 und 4 der Resolution 1175 (1998) in 
Kraft bleiben und auf den in Ziffer 1 genannten neuen Zeitraum von 180 Tagen Anwendung 
finden; 

  9. ersucht den Generalsekretär, dem Rat im Benehmen mit der Regierung Iraks spä-
testens am 15. Januar 2000 eine detaillierte Liste der Teile und Ausrüstungsgegenstände vor-
zulegen, die für den in Ziffer 1 der Resolution 1175 (1998) beschriebenen Zweck erforderlich 
sind; 

  10. ersucht den Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990), dem Rat in 
enger Abstimmung mit dem Generalsekretär 90 Tage nach Inkrafttreten von Ziffer 1 und er-
neut vor Ablauf des 180-Tage-Zeitraums über die Durchführung der Regelungen in den Zif-
fern 1, 2, 6, 8, 9 und 10 der Resolution 986 (1995) Bericht zu erstatten; 

  11. fordert alle Staaten und insbesondere die Regierung Iraks nachdrücklich auf, bei 
der wirksamen Durchführung dieser Resolution voll zu kooperieren; 

  12. ruft alle Staaten auf, auch weiterhin zu kooperieren, indem sie Anträge rechtzeitig 
vorlegen, Ausfuhrgenehmigungen rasch ausstellen, den Transit der von dem Ausschuß nach 
Resolution 661 (1990) genehmigten humanitären Hilfsgüter erleichtern und alle anderen in-
nerhalb ihrer Zuständigkeit liegenden geeigneten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
daß die dringend benötigten humanitären Hilfsgüter die Bevölkerung Iraks so rasch wie mög-
lich erreichen; 

  13. unterstreicht die Notwendigkeit, sicherzustellen, daß die Sicherheit aller Personen, 
die an der Durchführung dieser Resolution in Irak unmittelbar beteiligt sind, auch weiterhin 
geachtet wird; 

  14. beschließt, diese Regelungen, insbesondere auch die in Ziffer 2 genannten, fortlau-
fend zu überprüfen, um den ununterbrochenen Fluß humanitärer Hilfsgüter nach Irak sicher-
zustellen, und bekundet seine Entschlossenheit, unverzüglich den Empfehlungen in dem Be-
richt der zur Prüfung humanitärer und sonstiger Fragen in Irak eingerichteten Gruppe239 im 
Rahmen einer weiteren, umfassenden Resolution Rechnung zu tragen; 

  15. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4079. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Beschluß 

  Auf seiner 4084. Sitzung am 17. Dezember 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Ver-
treter Kuwaits einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation 
zwischen Irak und Kuwait" teilzunehmen. 

 

Resolution 1284 (1999) 
vom 17. Dezember 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolu-
tionen 661 (1990) vom 6. August 1990, 687 (1991) vom 3. April 1991, 699 (1991) vom 
17. Juni 1991, 707 (1991) vom 15. August 1991, 715 (1991) vom 11. Oktober 1991, 986 
(1995) vom 14. April 1995, 1051 (1996) vom 27. März 1996, 1153 (1998) vom 20. Februar 
1998, 1175 (1998) vom 19. Juni 1998, 1242 (1999) vom 21. Mai 1999 und 1266 (1999) vom 
4. Oktober 1999, 

  daran erinnernd, daß der Rat in seiner Resolution 715 (1991) die vom Generalsekretär 
und vom Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation in Übereinstimmung 
mit den Ziffern 10 und 13 der Resolution 687 (1991) vorgelegten Pläne für die künftige lau-
fende Überwachung und Verifikation gebilligt hat,  

  mit Genugtuung über die Berichte der drei Sachverständigengruppen für Irak239 und 
nach umfassender Prüfung dieser Berichte und der darin enthaltenen Empfehlungen, 

  betonend, wie wichtig ein umfassender Ansatz zur vollinhaltlichen Durchführung aller 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu Irak ist und daß Irak diese Resolutionen zu 
befolgen hat, 

  unter Hinweis auf die in Ziffer 14 der Resolution 687 (1991) genannten Ziele der Schaf-
fung einer von Massenvernichtungswaffen und allen für ihren Einsatz erforderlichen Flugkör-
pern freien Zone im Nahen Osten sowie eines weltweiten Verbots chemischer Waffen, 

  besorgt über die humanitäre Lage in Irak und entschlossen, diese Lage zu verbessern,  

  mit Besorgnis daran erinnernd, daß Irak die Repatriierung aller am oder nach dem 
2. August 1990 in Irak anwesenden Staatsangehörigen Kuwaits und dritter Staaten bezie-
hungsweise die Rückgabe ihrer sterblichen Überreste nach Ziffer 2 c) der Resolution 686 
(1991) vom 2. März 1991 und Ziffer 30 der Resolution 687 (1991) noch nicht voll durchge-
führt hat,  

  daran erinnernd, daß der Rat in seinen Resolutionen 686 (1991) und 687 (1991) ver-
langt hat, daß Irak alle von ihm beschlagnahmten kuwaitischen Vermögenswerte so rasch wie 
möglich zurückgibt, und mit Bedauern feststellend, daß Irak dieser Forderung noch immer 
nicht voll nachgekommen ist,  

  in Anerkennung der Fortschritte, die Irak bei der Einhaltung der Bestimmungen der Re-
solution 687 (1991) erzielt hat, jedoch feststellend, daß infolge seiner unvollständigen Durch-
führung der einschlägigen Ratsresolutionen nicht die Bedingungen vorliegen, die es dem Rat 
gestatten würden, einen Beschluß gemäß Resolution 687 (1991) über die Aufhebung der in 
dieser Resolution genannten Verbote zu fassen, 

  erneut erklärend, daß sich alle Mitgliedstaaten zur Souveränität, territorialen Unver-
sehrtheit und politischen Unabhängigkeit Kuwaits, Iraks und der Nachbarstaaten bekennen,  

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen und berücksichti-
gend, daß der Beschlußteil dieser Resolution mit früheren nach Kapitel VII der Charta verab-
schiedeten Resolutionen in Beziehung steht, 
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A 

  1. beschließt, als Nebenorgan des Rates die Überwachungs-, Verifikations- und In-
spektionskommission der Vereinten Nationen zu schaffen, die an die Stelle der nach Zif-
fer 9 b) der Resolution 687 (1991) eingerichteten Sonderkommission tritt; 

  2. beschließt außerdem, daß die Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskom-
mission die Aufgaben wahrnehmen wird, die der Rat der Sonderkommission im Hinblick auf 
die Verifikation der Einhaltung der Verpflichtungen Iraks nach den Ziffern 8, 9 und 10 der 
Resolution 687 (1991) und anderen damit zusammenhängenden Resolutionen übertragen hat, 
daß die Kommission, wie von der Sachverständigengruppe für Abrüstung und Fragen der der-
zeitigen und künftigen laufenden Überwachung und Verifikation empfohlen, ein verstärktes 
System der laufenden Überwachung und Verifikation einrichten und anwenden wird, das der 
Umsetzung des vom Rat in Resolution 715 (1991) gebilligten Plans und der Behandlung der 
noch ungelösten Abrüstungsfragen dienen wird, und daß die Kommission erforderlichenfalls 
im Einklang mit ihrem Mandat weitere Standorte in Irak bezeichnen wird, die durch das ver-
stärkte System der laufenden Überwachung und Verifikation erfaßt werden sollen; 

  3. bekräftigt die Bestimmungen der einschlägigen Resolutionen betreffend die Rolle 
der Internationalen Atomenergie-Organisation bei der Kontrolle der Einhaltung der Ziffern 12 
und 13 der Resolution 687 (1991) und anderer damit zusammenhängender Resolutionen 
durch Irak und ersucht den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, 
mit Unterstützung der Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskommission und in Zu-
sammenarbeit mit ihr diese Aufgabe auch weiterhin wahrzunehmen; 

  4. bekräftigt seine Resolutionen 687 (1991), 699 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 
1051 (1996), 1154 (1998) vom 2. März 1998 und alle anderen einschlägigen Resolutionen 
und Erklärungen seines Präsidenten, in denen die Kriterien für die Einhaltung der Verpflich-
tungen durch Irak festgelegt sind, bekräftigt, daß die in diesen Resolutionen und Erklärungen 
genannten Verpflichtungen Iraks, was die Zusammenarbeit mit der Sonderkommission, unge-
hinderten Zugang und die Bereitstellung von Informationen betrifft, auf die Überwachungs-, 
Verifikations- und Inspektionskommission Anwendung finden, und beschließt insbesondere, 
daß Irak allen Teams der Kommission sofortigen, bedingungslosen und uneingeschränkten 
Zugang zu sämtlichen Bereichen, Einrichtungen, Ausrüstungsgegenständen, Unterlagen und 
Transportmitteln zu gestatten hat, die sie gemäß dem Mandat der Kommission zu inspizieren 
wünschen, sowie zu allen Amtsträgern und sonstigen der irakischen Regierung unterste-
henden Personen, die die Kommission zu befragen wünscht, damit sie ihr Mandat voll wahr-
nehmen kann; 

  5. ersucht den Generalsekretär, innerhalb von 30 Tagen nach der Verabschiedung 
dieser Resolution nach Konsultationen mit dem Rat und vorbehaltlich seiner Zustimmung ei-
nen Exekutivvorsitzenden der Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskommission zu 
ernennen, der seine mandatsmäßigen Funktionen so bald wie möglich aufnehmen wird, und 
im Benehmen mit dem Exekutivvorsitzenden und den Ratsmitgliedern entsprechend qualifi-
zierte Sachverständige als ein Kollegium von Fachkommissaren der Kommission zu ernen-
nen, das regelmäßig zusammentreten wird, um die Durchführung dieser und anderer ein-
schlägiger Resolutionen zu überprüfen und dem Exekutivvorsitzenden sachverständigen Rat 
und Anleitung zu geben, so auch zu wichtigen grundsatzpolitischen Entscheidungen und zu 
den schriftlichen Berichten, die dem Rat über den Generalsekretär vorzulegen sind; 

  6. ersucht den Exekutivvorsitzenden der Überwachungs-, Verifikations- und Inspek-
tionskommission, dem Rat innerhalb von 45 Tagen nach seiner Ernennung im Benehmen mit 
dem Generalsekretär und über diesen zur Billigung durch den Rat einen Organisationsplan für 
die Kommission vorzulegen, der ihre Struktur, ihren Personalbedarf, Managementleitlinien, 
Rekrutierungs- und Schulungsverfahren enthält, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der 
Empfehlungen der Sachverständigengruppe für Abrüstung und Fragen der derzeitigen und 
künftigen laufenden Überwachung und Verifikation239, und insbesondere unter Berücksichti-
gung der Notwendigkeit einer wirksamen kooperativen Leitungsstruktur der neuen Organisa-
tion und ihrer Ausstattung mit entsprechend qualifiziertem und erfahrenem Personal, dessen 
Angehörige als internationale Beamte nach Artikel 100 der Charta der Vereinten Nationen 
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angesehen und auf möglichst breiter geographischer Grundlage eingestellt würden, darunter 
auch von internationalen Rüstungskontrollorganisationen, wenn der Exekutivvorsitzende dies 
für erforderlich hält, sowie der Notwendigkeit, die bestmögliche technische und kulturelle 
Ausbildung zu gewährleisten; 

  7. beschließt, daß die Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskommission 
und die Internationale Atomenergie-Organisation spätestens 60 Tage nach Beginn ihrer Tätig-
keit in Irak zur Genehmigung durch den Rat jeweils ein Arbeitsprogramm für die Wahrneh-
mung ihres Mandats ausarbeiten werden, das sowohl die Umsetzung des verstärkten Systems 
der laufenden Überwachung und Verifikation und die wichtigsten noch verbleibenden Abrü-
stungsaufgaben enthält, die Irak noch abschließen muß, um seinen Abrüstungsverpflichtun-
gen aufgrund der Resolution 687 (1991) und der anderen damit zusammenhängenden Resolu-
tionen nachzukommen, die der Maßstab für die Einhaltung der Verpflichtungen durch Irak 
sind, und beschließt ferner, daß klar und genau festzulegen ist, was Irak zur Erfüllung jeder 
Aufgabe zu tun hat; 

  8. ersucht den Exekutivvorsitzenden der Überwachungs-, Verifikations- und Inspek-
tionskommission und den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, ge-
gebenenfalls unter Heranziehung der Sachkenntnis anderer internationaler Organisationen ei-
ne Gruppe mit der Aufgabenstellung der gemeinsamen Gruppe zu schaffen, die von der Son-
derkommission und dem Generaldirektor nach Ziffer 16 des mit Resolution 1051 (1996) 
gebilligten Aus- und Einfuhr-Mechanismus gebildet wurde, und ersucht den Exekutiv-
vorsitzenden außerdem, im Benehmen mit dem Generaldirektor die Revision und Aktualisie-
rung der Verzeichnisse der Gegenstände und Technologien wiederaufzunehmen, auf die dieser 
Mechanismus Anwendung findet; 

  9. beschließt, daß die Regierung Iraks für die vollen Kosten der Überwachungs-, Ve-
rifikations- und Inspektionskommission und der Internationalen Atomenergie-Organisation 
im Zusammenhang mit deren Tätigkeit nach dieser und anderen damit zusammenhängenden 
Resolutionen zu Irak aufzukommen hat; 

  10. ersucht die Mitgliedstaaten, mit der Überwachungs-, Verifikations- und Inspek-
tionskommission und der Internationalen Atomenergie-Organisation bei der Wahrnehmung 
ihres Mandats voll zusammenzuarbeiten; 

  11. beschließt, daß die Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskommission alle 
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Archive der Sonderkommission übernimmt und daß 
sie in den zwischen der Sonderkommission und Irak und zwischen den Vereinten Nationen 
und Irak bestehenden Abkommen an die Stelle der Sonderkommission tritt, und erklärt, daß 
der Exekutivvorsitzende, die Fachkommissare und das Personal der Überwachungs-, Verifika-
tions- und Inspektionskommission die Rechte, Vorrechte, Erleichterungen und Immunitäten 
der Sonderkommission genießen; 

  12. ersucht den Exekutivvorsitzenden der Überwachungs-, Verifikations- und Inspek-
tionskommission, dem Rat über den Generalsekretär nach Konsultationen mit den Fachkom-
missaren alle drei Monate über die Arbeit der Kommission Bericht zu erstatten, bis die ersten 
Berichte nach Ziffer 33 vorgelegt werden, und ihm sofort zu melden, wenn das verstärkte Sy-
stem der laufenden Überwachung und Verifikation in Irak voll einsatzfähig ist; 

B 

  13. erklärt erneut, daß Irak zur Erfüllung seiner Verpflichtung, wie in Ziffer 30 der 
Resolution 687 (1991) erwähnt, die Repatriierung aller Staatsangehörigen Kuwaits und dritter 
Staaten zu erleichtern, verpflichtet ist, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz jede 
erforderliche Unterstützung zu gewähren, und fordert die Regierung Iraks auf, ihre Zusam-
menarbeit mit der Dreiparteienkommission und dem Technischen Unterausschuß, die ge-
schaffen wurden, um die Arbeit zu dieser Frage zu erleichtern, wiederaufzunehmen; 

  14. ersucht den Generalsekretär, dem Rat alle vier Monate darüber Bericht zu erstat-
ten, inwieweit Irak seine Verpflichtungen hinsichtlich der Repatriierung aller Staatsangehöri-
gen Kuwaits und dritter Staaten beziehungsweise der Rückgabe ihrer sterblichen Überreste 
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erfüllt, alle sechs Monate über die Rückgabe aller von Irak beschlagnahmten kuwaitischen 
Vermögenswerte, einschließlich der Archive, Bericht zu erstatten und einen hochrangigen 
Koordinator für diese Fragen zu ernennen; 

C 

  15. ermächtigt die Staaten, unbeschadet der Bestimmungen der Ziffern 3 a), 3 b) und 
4 der Resolution 661 (1990) und der danach verabschiedeten einschlägigen Resolutionen die 
Einfuhr von Erdöl und Erdölprodukten aus Irak, einschließlich der unmittelbar damit zusam-
menhängenden finanziellen und sonstigen unabdingbaren Transaktionen, in dem Umfang zu 
gestatten, der für die Zwecke erforderlich ist und zu den Bedingungen erfolgt, die in Zif-
fer 1 a) und b) und den nachfolgenden Bestimmungen der Resolution 986 (1995) und damit 
zusammenhängenden Resolutionen festgelegt sind; 

  16. unterstreicht in diesem Zusammenhang seine Absicht, weitere Maßnahmen zu er-
greifen, namentlich auch die Genehmigung der Benutzung zusätzlicher Exportrouten für Erd-
öl und Erdölprodukte unter geeigneten Bedingungen, soweit mit dem Zweck und den Be-
stimmungen der Resolution 986 (1995) und der damit zusammenhängenden Resolutionen 
vereinbar; 

  17. weist den Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) an, auf der 
Grundlage der Vorschläge des Generalsekretärs Listen humanitärer Hilfsgüter zu genehmigen, 
einschließlich Nahrungsmittel, pharmazeutischer und medizinischer Versorgungsgüter sowie 
grundlegender oder standardmäßiger medizinischer und landwirtschaftlicher Ausrüstungsge-
genstände und grundlegender oder standardmäßiger Lehrmaterialien, beschließt unbeschadet 
Ziffer 3 der Resolution 661 (1990) und Ziffer 20 der Resolution 687 (1991), daß die Liefe-
rungen dieser Güter dem Ausschuß nicht zur Genehmigung vorzulegen sind, mit Ausnahme 
der Güter, die den Bestimmungen der Resolution 1051 (1996) unterliegen, und daß sie dem 
Generalsekretär notifiziert und im Einklang mit Ziffer 8 a) und 8 b) der Resolution 986 
(1995) finanziert werden, und ersucht den Generalsekretär, den Ausschuß rechtzeitig von al-
len eingegangenen Notifikationen und den ergriffenen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen; 

  18. ersucht den Ausschuß nach Resolution 661 (1990), im Einklang mit den Resolu-
tionen 1175 (1998) und 1210 (1998) vom 24. November 1998 eine Gruppe von Sachverstän-
digen zu ernennen, einschließlich unabhängiger Inspektoren, die vom Generalsekretär im 
Einklang mit Ziffer 6 der Resolution 986 (1995) ernannt werden, beschließt, daß diese Grup-
pe den Auftrag haben wird, rasch Kaufverträge für die Ersatzteile und Ausrüstungsgegenstän-
de zu genehmigen, die Irak benötigt, um seine Exporte von Erdöl und Erdölprodukten zu er-
höhen, nach Maßgabe der von dem Ausschuß für jedes einzelne Projekt genehmigten Listen 
von Ersatzteilen und Ausrüstungsgegenständen, und ersucht den Generalsekretär, auch wei-
terhin für die Überwachung dieser Ersatzteile und Ausrüstungsgegenstände innerhalb Iraks 
Sorge zu tragen; 

  19. ermutigt die Mitgliedstaaten und die internationalen Organisationen, Irak zusätz-
liche humanitäre Hilfsgüter und publiziertes Bildungsmaterial zukommen zu lassen; 

  20. beschließt, für einen Anfangszeitraum von sechs Monaten ab dem Tag der Verab-
schiedung dieser Resolution und vorbehaltlich der  Überprüfung die Durchführung von Zif-
fer 8 g) der Resolution 986 (1995) auszusetzen; 

  21. ersucht den Generalsekretär, Maßnahmen zu ergreifen, um gegebenenfalls unter 
Heranziehung des Rates von Fachleuten, namentlich von Vertretern internationaler humanitä-
rer Organisationen, die Wirksamkeit der in Resolution 986 (1995) und damit zusammenhän-
genden Resolutionen festgelegten Regelungen, namentlich ihren humanitären Nutzeffekt für 
die irakische Bevölkerung in allen Landesteilen, zu optimieren, und ersucht den Generalse-
kretär ferner, den Beobachtungsprozeß der Vereinten Nationen in Irak auch künftig nach Be-
darf zu verstärken, indem er sicherstellt, daß alle im Rahmen des humanitären Programms ge-
lieferten Hilfsgüter wie genehmigt verwendet werden, dem Rat alle Umstände zur Kenntnis 
zu bringen, die die wirksame und gerechte Verteilung dieser Güter verhindern oder behindern, 
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und den Rat über die zur Durchführung dieser Ziffer ergriffenen Maßnahmen unterrichtet zu 
halten; 

  22. ersucht den Generalsekretär außerdem, die Kosten der Tätigkeiten der Vereinten 
Nationen im Zusammenhang mit der Durchführung der Resolution 986 (1995) sowie die Ko-
sten der von ihm im Einklang mit den Ziffern 6 und 7 der Resolution 986 (1995) ernannten 
unabhängigen Inspektoren und Wirtschaftsprüfer möglichst gering zu halten; 

  23. ersucht den Generalsekretär ferner, Irak und dem Ausschuß nach Resolution 661 
(1990) eine tägliche Aufstellung der Finanzlage des durch Ziffer 7 der Resolution 986 (1995) 
eingerichteten Treuhandkontos zur Verfügung zu stellen; 

  24. ersucht den Generalsekretär, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Sicher-
heitsrat alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit Gelder, die auf das durch Resoluti-
on 986 (1995) eingerichtete Treuhandkonto eingezahlt werden, für den Kauf örtlich herge-
stellter Güter und zur Deckung der örtlichen Kosten für den Grundbedarf der Zivilbevölke-
rung verwendet werden können, die im Einklang mit Resolution 986 (1995) und damit zu-
sammenhängenden Resolutionen finanziert wurden, gegebenenfalls einschließlich der Ein-
richtungs- und Ausbildungskosten; 

  25. weist den Ausschuß nach Resolution 661 (1990) an, über alle Anträge auf Liefe-
rung humanitärer oder zur Deckung des Grundbedarfs der Zivilbevölkerung erforderlicher 
Hilfsgüter innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang dieser Anträge vom Generalsekretär 
zu beschließen und sicherzustellen, daß alle vom Ausschuß ausgestellten Genehmigungs- und 
Notifikationsschreiben eine konkrete Lieferfrist enthalten, je nach Art der zu liefernden Güter, 
und ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß alle Anträge auf Lieferung humanitärer 
Hilfsgüter zu notifizieren, die in der Liste enthalten sind, auf die der mit Resolution 1051 
(1996) gebilligte Aus- und Einfuhr-Mechanismus Anwendung findet; 

  26. beschließt, daß Flüge für Haddsch-Pilgerfahrten, die keine Fracht nach Irak oder 
von Irak befördern, von den Bestimmungen der Ziffer 3 der Resolution 661 (1990) und der 
Resolution 670 (1990) ausgenommen sind, vorausgesetzt, daß jeder Flug dem Ausschuß nach 
Resolution 661 (1990) rechtzeitig notifiziert wird, und ersucht den Generalsekretär, die erfor-
derlichen Regelungen zur Genehmigung durch den Sicherheitsrat zu treffen, damit angemes-
sene Ausgaben im Zusammenhang mit der Haddsch-Pilgerfahrt aus dem mit Resolution 986 
(1995) eingerichteten Treuhandkonto bestritten werden können; 

  27. fordert die Regierung Iraks auf,  

  a) alle Maßnahmen zu ergreifen, um die rechtzeitige und gerechte Verteilung aller 
humanitären Hilfsgüter, insbesondere medizinischer Versorgungsgüter, sicherzustellen und 
Verzögerungen in ihren Lagerhäusern zu beheben und zu vermeiden; 

  b) die Bedürfnisse von hilfsbedürftigen Gruppen, unter anderem von Kindern, 
Schwangeren, Behinderten, älteren Menschen und psychisch Kranken, wirksam zu decken 
und den Organisationen der Vereinten Nationen und humanitären Organisationen freieren Zu-
gang zu allen Gebieten und Bevölkerungsteilen zum Zweck der Evaluierung des Ernährungs-
zustands und der humanitären Verhältnisse zu gewähren, ohne jede Diskriminierung, nament-
lich aufgrund der Religion oder Nationalität; 

  c) für die Anträge auf Lieferung humanitärer Hilfsgüter aufgrund der Regelungen 
nach Resolution 986 (1995) und damit zusammenhängenden Resolutionen die Priorität fest-
zulegen; 

  d) sicherzustellen, daß die gegen ihren Willen Vertriebenen humanitäre Hilfe erhal-
ten, ohne nachweisen zu müssen, daß sie sich seit bereits sechs Monaten an ihrem vorüberge-
henden Wohnort aufhalten; 
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  e) dem Minenräumprogramm des Büros der Vereinten Nationen für Projektdienste in 
den drei nördlichen Provinzen Iraks uneingeschränkte Zusammenarbeit zu gewähren und die 
Einleitung von Minenräummaßnahmen in anderen Provinzen in Erwägung zu ziehen; 

  28. ersucht den Generalsekretär, spätestens 60 Tage nach der Verabschiedung dieser 
Resolution und danach je nach dem Aktualisierungsbedarf über die Fortschritte bei der Dek-
kung des humanitären Bedarfs des irakischen Volkes und über die zur Deckung dieses 
Bedarfs erforderlichen Einnahmen Bericht zu erstatten und dabei auch, auf der Grundlage 
einer umfassenden Untersuchung der Situation des irakischen Erdölsektors, Empfehlungen 
darüber abzugeben, in welchem Umfang die derzeit für Ersatzteile und Ausrüstungs-
gegenstände für die Erdölindustrie angesetzten Mittel zu erhöhen sind; 

  29. bekundet seine Bereitschaft, auf der Grundlage des in Ziffer 28 erbetenen Berichts 
und der darin enthaltenen Empfehlungen eine Erhöhung der derzeit angesetzten Mittel für Er-
satzteile und Ausrüstungsgegenstände für die Erdölindustrie zu genehmigen, um die in Reso-
lution 986 (1995) und damit zusammenhängenden Resolutionen genannten humanitären Ziele 
zu erreichen; 

  30. ersucht den Generalsekretär, eine Sachverständigengruppe einzusetzen, der auch 
Experten aus der Erdölindustrie angehören, mit dem Auftrag, innerhalb von 100 Tagen nach 
der Verabschiedung dieser Resolution über die derzeitige Erdölproduktions- und -exportkapa-
zität Iraks Bericht zu erstatten und nach Bedarf zu aktualisierende Empfehlungen darüber ab-
zugeben, welche verschiedenen Möglichkeiten bestehen, um die Erdölproduktions- und 
-exportkapazität Iraks in einer Weise zu erhöhen, die mit den Zielen der einschlägigen 
Resolutionen vereinbar ist, und welche Möglichkeiten es gibt, ausländische Erdölgesellschaf-
ten am irakischen Erdölsektor zu beteiligen, so auch durch Investitionen, vorbehaltlich einer 
entsprechenden Überwachung und Kontrolle; 

  31. stellt fest, daß der Rat für den Fall, daß er wie in Ziffer 33 dieser Resolution vorge-
sehen tätig wird, um die darin genannten Verbote aufzuheben, rechtzeitig im voraus geeignete 
Regelungen und Verfahren vorbehaltlich Ziffer 35 dieser Resolution vereinbaren muß, ein-
schließlich der Aussetzung der Bestimmungen der Resolution 986 (1995) und damit zusam-
menhängender Resolutionen; 

  32. ersucht den Generalsekretär, dem Rat innerhalb von 30 Tagen nach der Verab-
schiedung dieser Resolution über die Durchführung der Ziffern 15 bis 30 Bericht zu erstatten; 

D 

  33. bekundet seine Absicht, nach Eingang der Berichte des Exekutivvorsitzenden der 
Überwachungs-, Verifikations- und Inspektionskommission und des Generaldirektors der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation, aus denen hervorgeht, daß Irak in jeder Hinsicht mit 
der Kommission und der Atomenergie-Organisation zusammengearbeitet hat, insbesondere 
bei der Durchführung der Arbeitsprogramme in allen in Ziffer 7 genannten Aspekten, für ei-
nen Zeitraum von 120 Tagen nach dem Tag, an dem der Rat sowohl von der Kommission als 
auch von der Atomenergie-Organisation Berichte erhält, wonach das verstärkte System der 
laufenden Überwachung und Verifikation voll einsatzfähig ist, mit dem grundlegenden Ziel 
der Verbesserung der humanitären Lage in Irak und der Gewährleistung der Durchführung der 
Resolutionen des Rates für einen vom Rat verlängerbaren Zeitraum von 120 Tagen und vor-
behaltlich der Ausarbeitung wirksamer finanzieller und sonstiger operativer Maßnahmen, die 
sicherstellen, daß Irak keine verbotenen Gegenstände erwirbt, die Verbote der Einfuhr aus 
Irak stammender Güter und Produkte und die Verbote des Verkaufs und der Lieferung von für 
die Zivilbevölkerung bestimmten Gütern und Produkten, die nicht in Ziffer 24 der Resolution 
687 (1991) genannt werden oder auf die der mit Resolution 1051 (1996) geschaffene Mecha-
nismus Anwendung findet, auszusetzen; 

  34. beschließt, daß der Exekutivvorsitzende der Überwachungs-, Verifikations- und 
Inspektionskommission bei der Berichterstattung an den Rat für die Zwecke der Ziffer 33 sei-
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ner Bewertung die Fortschritte bei der Erfüllung der in Ziffer 7 genannten Aufgaben zugrunde 
legen wird; 

  35. beschließt, daß für den Fall, daß der Exekutivvorsitzende der Überwachungs-, Ve-
rifikations- und Inspektionskommission oder der Generaldirektor der Internationalen Atom-
energie-Organisation zu irgendeinem Zeitpunkt berichtet, daß Irak nicht in jeder Hinsicht mit 
der Kommission oder der Atomenergie-Organisation zusammenarbeitet oder daß Irak dabei 
ist, verbotene Gegenstände zu erwerben, die Aussetzung der in Ziffer 33 genannten Verbote 
am fünften Werktag nach Eingang dieses Berichts endet, sofern der Rat nichts anderes be-
schließt; 

  36. bekundet seine Absicht, Regelungen für wirksame finanzielle oder sonstige ope-
rative Maßnahmen, einschließlich für die Lieferung und Bezahlung genehmigter, für die Zi-
vilbevölkerung bestimmter Güter und Produkte, die an Irak verkauft oder geliefert werden 
sollen, zu billigen, um sicherzustellen, daß Irak für den Fall der Aussetzung der in Ziffer 33 
genannten Verbote keine verbotenen Gegenstände erwirbt, mit der Ausarbeitung dieser Maß-
nahmen spätestens am Tag des Eingangs der in Ziffer 33 genannten ersten Berichte zu begin-
nen und die genannten Regelungen vor der Beschlußfassung des Rates nach Ziffer 33 zu bil-
ligen; 

  37. bekundet außerdem seine Absicht, auf der Grundlage des in Ziffer 30 erbetenen 
Berichts und der darin enthaltenen Empfehlungen und im Einklang mit dem Zweck der Reso-
lution 986 (1995) und der damit zusammenhängenden Resolutionen Maßnahmen zu ergreifen, 
um Irak die Ausweitung seiner Erdölproduktions- und -exportkapazität zu ermöglichen, so-
bald die Berichte nach Ziffer 33 eingehen, daß Irak mit der Überwachungs-, Verifikations- 
und Inspektionskommission und der Internationalen Atomenergie-Organisation in jeder Hin-
sicht zusammenarbeitet; 

  38. bekräftigt seine Absicht, im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der 
Resolution 687 (1991) über die Aufhebung der darin genannten Verbote tätig zu werden; 

  39. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben, und bekundet seine Ab-
sicht, spätestens zwölf Monate nach der Verabschiedung dieser Resolution Maßnahmen im 
Einklang mit Ziffer 33 in Erwägung zu ziehen, vorausgesetzt, daß Irak die in Ziffer 33 ge-
nannten Bedingungen erfüllt hat. 

  Auf der 4084. Sitzung mit 11 Stimmen ohne Gegenstimme bei 4 Enthaltungen 
(China, Frankreich, Malaysia und Russische Föderation) verabschiedet. 

 

 

 

DIE SITUATION IN BURUNDI 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1993 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 15. April 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär245: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 12. April 1999 betref-
fend Ihre Entscheidung, das Büro der Vereinten Nationen in Burundi durch die Ernen-
nung von Cheikh Tidiane Sy, des derzeitigen Leiters des Büros, zu Ihrem Beauftragten 
in Burundi auf eine höhere Stufe zu stellen246, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur 

_______________ 
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Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben enthaltenen Ent-
scheidung Kenntnis."  

  Am 5. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär247: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 2. November 1999 be-
treffend Ihre Absicht, die Präsenz des Büros der Vereinten Nationen in Burundi bis En-
de Dezember 2000 zu verlängern248, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis 
gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht 
Kenntnis." 

  Am 5. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär249: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 2. November 1999 be-
treffend Ihre Entscheidung, den Auftrag von Ayité Jean-Claude Kpakpo (Benin) als Lei-
tender Berater der Vereinten Nationen beim Moderator des Friedensprozesses in Burun-
di bis Juni 2000 zu verlängern250, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben enthaltenen Entscheidung 
Kenntnis."  

  Auf seiner 4067. Sitzung am 12. November 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Burun-
dis, Finnlands, Norwegens und der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stimm-
recht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Burundi" teilzunehmen. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, den Beigeordneten Generalsekretär 
für politische Angelegenheiten gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates 
zur Teilnahme einzuladen. 

  Auf seiner 4068. Sitzung am 12. November 1999 behandelte der Rat den Punkt "Die Si-
tuation in Burundi". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab251: 

  "Der Sicherheitsrat nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den jüngsten Ausbrüchen 
von Gewalt in Burundi und den Verzögerungen im Friedensprozeß. Er fordert alle Par-
teien auf, diesen Gewalttätigkeiten ein Ende zu setzen und Verhandlungen im Hinblick 
auf eine friedliche Lösung der anhaltenden Krise in Burundi zu führen. 

  Der Rat bekundet erneut seine Unterstützung für den Friedensprozeß von Arusha 
und die Bemühungen um den Aufbau einer internen politischen Partnerschaft in Burun-
di. Er nimmt mit tiefer Trauer Kenntnis vom Ableben Mwalimu Julius Nyereres und 
bekennt sich gleichzeitig erneut zu den Bemühungen für die Sache des Friedens, denen 
sich dieser verschrieben hatte. Der Rat ist der festen Überzeugung, daß der von Mwali-
mu Nyerere geleitete Prozeß die beste Hoffnung auf Frieden in Burundi darstellt und die 
Grundlage für Allparteiengespräche sein sollte, die zum Abschluß eines Friedens-
abkommens führen. Die Staaten der Region müssen in engem Benehmen mit den Ver-
einten Nationen rasch ein neues Vermittlerteam ernennen, das von den burundischen 
Verhandlungsparteien akzeptiert wird. 

  Der Rat würdigt diejenigen burundischen Parteien, einschließlich der Regierung, 
die ihren Willen zur Fortführung der Verhandlungen unter Beweis gestellt haben, und 

_______________ 
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fordert die außerhalb des Prozesses verbleibenden Parteien auf, die Feindseligkeiten 
einzustellen und sich voll an dem alle Seiten einschließenden Friedensprozeß in Burun-
di zu beteiligen. 

  Der Rat verurteilt die Ermordung von Mitarbeitern der Vereinten Nationen in Bu-
rundi im Oktober. Er fordert die Regierung auf, eine Untersuchung in die Wege zu leiten 
und dabei zu kooperieren, und verlangt, daß die Täter vor Gericht gestellt werden. Der 
Rat fordert alle Parteien nachdrücklich auf, den sicheren und ungehinderten Zugang für 
die Gewährung humanitärer Hilfe an alle Hilfsbedürftigen in Burundi sicherzustellen 
und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen und der 
humanitären Hilfsorganisationen voll und ganz zu gewährleisten. Der Rat anerkennt die 
wichtige Rolle der Staaten der Region, insbesondere Tansanias, das Hunderttausende 
burundischer Flüchtlinge aufgenommen hat und Sitz der Julius-Nyerere-Stiftung ist, die 
die Gespräche in herausragender Weise unterstützt hat. 

  Der Rat fordert die Staaten der Region auf, die Neutralität und den zivilen Charak-
ter der Flüchtlingslager sicherzustellen und die Nutzung ihres Hoheitsgebiets durch be-
waffnete Aufständische zu verhindern. Er fordert außerdem die Regierung Burundis auf, 
die Politik der zwangsweisen "Umgruppierung" einzustellen, den Betroffenen die Rück-
kehr in ihre Heimat zu ermöglichen und während dieses gesamten Prozesses für den 
vollen und ungehinderten Zugang der humanitären Hilfsorganisationen zu sorgen. Er 
verurteilt die Angriffe bewaffneter Gruppen auf Zivilpersonen und fordert, daß diesen 
nicht hinnehmbaren Vorfällen ein Ende gesetzt wird. 

  Der Rat ist sich der schlimmen wirtschaftlichen und sozialen Lage Burundis be-
wußt und bekräftigt, daß die Geber ihre Hilfe für Burundi verstärken müssen." 

 

 

 

 

DIE SITUATION IN TIMOR 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1975 und 1976 verabschiedet. 

Ab der 4041. Sitzung am 3. September 1999 lautet dieser Tagesordnungspunkt 
"Die Situation in Osttimor".] 

Beschluß 

  Auf seiner 3998. Sitzung am 7. Mai 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter In-
donesiens und Portugals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punk-
tes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Timor 

   Bericht des Generalsekretärs (S/1999/513)". 

 

Resolution 1236 (1999) 
vom 7. Mai 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen über die Situation in Osttimor,  

  sowie unter Hinweis auf die Resolutionen der Generalversammlung 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960, 1541 (XV) vom 15. Dezember 1960 und 2625 (XXV) vom 24. Oktober 
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1970 sowie die Versammlungsresolutionen zur Osttimor-Frage, insbesondere die Resolution 
37/30 vom 23. November 1982, 

  eingedenk der anhaltenden Anstrengungen, die die Regierungen Indonesiens und Portu-
gals seit Juli 1983 unter Inanspruchnahme der Guten Dienste des Generalsekretärs unterneh-
men, um eine gerechte, umfassende und international annehmbare Lösung für die Osttimor-
Frage zu finden,  

  mit Genugtuung über die Fortschritte, die bei der unter der Schirmherrschaft des Gene-
ralsekretärs geführten letzten Gesprächsrunde zwischen den Regierungen Portugals und Indo-
nesiens erzielt wurden, die am 5. Mai 1999 in New York zum Abschluß einer Reihe von Ab-
kommen geführt hat, 

  mit Lob insbesondere für die Anstrengungen, die der Persönliche Beauftragte des Gene-
ralsekretärs in dieser Hinsicht unternommen hat,  

  Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs252, 

  sowie Kenntnis nehmend von den Besorgnissen, die in dem Bericht des Generalsekretärs 
in bezug auf die Sicherheitslage in Osttimor zum Ausdruck gebracht werden,  

  1. begrüßt den am 5. Mai 1999 erfolgten Abschluß des Abkommens zwischen Indo-
nesien und Portugal über die Osttimor-Frage (das "Allgemeine Abkommen")253; 

  2. begrüßt außerdem den ebenfalls am 5. Mai 1999 erfolgten Abschluß der Abkom-
men zwischen den Vereinten Nationen und den Regierungen Indonesiens und Portugals be-
treffend Sicherheitsregelungen254 sowie betreffend die Modalitäten für die Befragung des 
Volkes von Osttimor im Wege einer direkten Abstimmung255; 

  3. begrüßt ferner die Absicht des Generalsekretärs, so bald wie möglich eine Präsenz 
der Vereinten Nationen in Osttimor einzurichten, mit dem Ziel, bei der Umsetzung dieser Ab-
kommen behilflich zu sein, insbesondere durch 

  a)  die im Einklang mit dem Allgemeinen Abkommen für den 8. August 1999 vorge-
sehene Abhaltung einer Befragung des Volkes von Osttimor über die Annahme oder die Ab-
lehnung eines Verfassungsrahmens für die Autonomie Osttimors; 

  b)  die Bereitstellung einer Anzahl von Zivilpolizisten, die die indonesische Polizei 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Osttimor beraten und zum Zeitpunkt der Volksbefra-
gung den Transport der Stimmzettel und der Urnen zu und von den Abstimmungslokalen 
überwachen sollen; 

  4. unterstreicht die Wichtigkeit der in dem Allgemeinen Abkommen enthaltenen Er-
suchen an den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat und der Generalversammlung sowie den 
Regierungen Indonesiens und Portugals und dem Volk von Osttimor über das Ergebnis der 
Volksbefragung Bericht zu erstatten und während der Übergangszeit vom Abschluß der 
Volksbefragung bis zum Beginn der Verwirklichung einer der beiden Optionen, nämlich der 
Autonomie innerhalb Indonesiens oder des Übergangs zur Unabhängigkeit, eine angemessene 
Präsenz der Vereinten Nationen in Osttimor aufrechtzuerhalten; 

  5. betont außerdem, daß die Regierung Indonesiens dafür verantwortlich ist, in Ost-
timor Frieden und Sicherheit zu wahren, um sicherzustellen, daß die Befragung fair und fried-
lich und in einer von Einschüchterungen, Gewalttätigkeiten oder Einmischungen irgendeiner 
Seite freien Atmosphäre durchgeführt wird, und die Sicherheit des Personals und der Beob-
achter der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen in Osttimor zu ge-
währleisten; 

_______________ 
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253 Ebd., Anhang I. 
254 Ebd., Anhang III. 
255 Ebd., Anhang II. 
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  6. betont ferner, wie wichtig die Unterstützung der Regierung Indonesiens dabei ist, 
sicherzustellen, daß die Vereinten Nationen alle Aufgaben durchführen können, die ihnen zur 
Umsetzung der Abkommen übertragen worden sind; 

  7. begrüßt die Einrichtung eines Treuhandfonds durch den Generalsekretär, um es 
den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, freiwillige Beiträge zur Unterstützung der Finanzierung 
der Präsenz der Vereinten Nationen in Osttimor zu entrichten, und fordert alle Mitgliedstaa-
ten, die dazu in der Lage sind, nachdrücklich auf, unverzüglich Beiträge zur Verfügung zu 
stellen; 

  8. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat über die Situation in Osttimor 
genau unterrichtet zu halten, ihm so bald wie möglich, in jedem Fall jedoch spätestens bis 
zum 24. Mai 1999, über die Durchführung dieser Resolution und der in den Ziffern 1 und 2 
genannten Abkommen Bericht zu erstatten, unter anderem unter genauer Beschreibung der 
einzelnen Modalitäten des Befragungsprozesses, dem Rat detaillierte Empfehlungen zu unter-
breiten, damit er einen Beschluß über das Mandat, die Personalstärke, die Struktur und den 
Haushalt der Mission der Vereinten Nationen, einschließlich der in Ziffer 3 vorgesehenen Zi-
vilpolizisten, fassen kann, und dem Rat danach alle 14 Tage Bericht zu erstatten; 

  9. bekundet seine Absicht, auf der Grundlage des in Ziffer 8 genannten Berichts einen 
umgehenden Beschluß über die Einrichtung einer Mission der Vereinten Nationen zu fassen; 

  10. ersucht den Generalsekretär, den Rat vor Beginn der Registrierung der Abstim-
mungsberechtigten darüber zu unterrichten, ob auf der Grundlage der objektiven Bewertung 
der Mission der Vereinten Nationen die erforderlichen Sicherheitsbedingungen für die friedli-
che Abwicklung des Befragungsprozesses gegeben sind; 

  11. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 3998. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Am 25. Mai 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär256: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 21. Mai 1999 betref-
fend Ihre Entscheidung, Ian Martin (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land) zu Ihrem Sonderbeauftragten für die Volksbefragung in Osttimor zu ernennen257, 
den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie haben von der 
Entscheidung Kenntnis genommen." 

  Auf seiner 4013. Sitzung am 11. Juni 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Australiens, 
Indonesiens, Neuseelands und Portugals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Timor 

   Bericht des Generalsekretärs (S/1999/595)". 

 

Resolution 1246 (1999) 
vom 11. Juni 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen betreffend die Situation in Osttimor, ins-
besondere die Resolution 1236 (1999) vom 7. Mai 1999, 

_______________ 
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  sowie unter Hinweis auf das Abkommen vom 5. Mai 1999 zwischen Indonesien und 
Portugal über die Osttimor-Frage (das "Allgemeine Abkommen")253 sowie auf die am selben 
Tag geschlossenen Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und den Regierungen Indo-
nesiens beziehungsweise Portugals betreffend die Modalitäten für die Befragung des Volkes 
von Osttimor im Wege einer direkten Abstimmung255 sowie betreffend Sicherheitsregelungen 
(das "Sicherheitsabkommen")254, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 22. Mai 1999 über die Ost-
timor-Frage258, 

  mit Besorgnis davon Kenntnis nehmend, daß der Generalsekretär die Sicherheitslage in 
Osttimor in diesem Bericht als nach wie vor "äußerst gespannt und instabil" bewertet hat, 

  Kenntnis nehmend von der dringenden Notwendigkeit der Aussöhnung zwischen den 
verschiedenen rivalisierenden Gruppen in Osttimor, 

  mit Genugtuung über die fruchtbare Zusammenarbeit der Regierung Indonesiens und 
der örtlichen Behörden in Osttimor mit den Vereinten Nationen, 

  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Ständigen Vertreters Portugals bei den Ver-
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. Juni 1999259, 

  mit Genugtuung über den Abschluß der Konsultationen zwischen der Regierung Indo-
nesiens und den Vereinten Nationen über die Dislozierung militärischer Verbindungsoffiziere 
im Rahmen der mit Ziffer 1 eingerichteten Mission, 

  eingedenk der anhaltenden Anstrengungen, die die Regierungen Indonesiens und Portu-
gals seit Juli 1983 unter Inanspruchnahme der Guten Dienste des Generalsekretärs unterneh-
men, um eine gerechte, umfassende und international annehmbare Lösung für die Osttimor-
Frage zu finden, 

  mit Genugtuung über die Ernennung des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 
die Volksbefragung in Osttimor sowie in Bekräftigung seiner Unterstützung für die 
Anstrengungen des Persönlichen Beauftragten des Generalsekretärs für Osttimor, 

  1. beschließt, die Mission der Vereinten Nationen in Osttimor bis zum 31. August 
1999 einzurichten mit dem Auftrag, eine für den 8. August 1999 angesetzte Volksbefragung 
auf der Grundlage einer direkten, geheimen und allgemeinen Abstimmung zu organisieren 
und durchzuführen, mit der festgestellt werden soll, ob das Volk von Osttimor den vorge-
schlagenen Verfassungsrahmen akzeptiert, der eine Sonderautonomie Osttimors innerhalb der 
unitarischen Republik Indonesien vorsieht, oder ob es die vorgeschlagene Sonderautonomie 
für Osttimor ablehnt, was zur Abtrennung Osttimors von Indonesien führen würde, im Ein-
klang mit dem Allgemeinen Abkommen253, und den Generalsekretär in die Lage zu versetzen, 
seine Aufgaben nach Absatz 3 des Sicherheitsabkommens254 wahrzunehmen; 

  2. genehmigt bis zum 31. August 1999 die Dislozierung von bis zu 280 Zivil-
polizisten im Rahmen der Mission, die die indonesische Polizei bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben beraten und zum Zeitpunkt der Volksbefragung den Transport der Stimmzettel und 
der Urnen zu und von den Abstimmungslokalen überwachen sollen; 

  3. genehmig außerdemt bis zum 31. August 1999 die Dislozierung von 50 Verbin-
dungsoffizieren im Rahmen der Mission, die den Kontakt zu den indonesischen Streitkräften 
wahren sollen, um dem Generalsekretär die Wahrnehmung seiner Aufgaben nach dem Allge-
meinen Abkommen und dem Sicherheitsabkommen zu gestatten; 

  4. macht sich den Vorschlag des Generalsekretärs zu eigen, wonach die Mission au-
ßerdem folgende Anteile umfassen soll: 

_______________ 
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  a)  einen politischen Anteil mit der Aufgabe, die Fairneß des politischen Umfelds zu 
überwachen, die freie Betätigung aller politischen und sonstigen nichtstaatlichen Organisatio-
nen zu gewährleisten und alle Angelegenheiten mit politischen Auswirkungen zu überwachen 
und den Sonderbeauftragten darin zu beraten; 

  b) einen Wahlanteil, der für alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Registrierung 
und der Abstimmung zuständig ist; 

  c) einen Informationsanteil, der dafür zuständig ist, dem Volk von Osttimor objektiv 
und unparteiisch, unbeschadet jeglichen Standpunkts oder Ergebnisses, die Bedingungen des 
Allgemeinen Abkommens und den vorgeschlagenen Autonomierahmen zu erklären, über den 
Prozeß und das Verfahren der Abstimmung zu informieren und die Auswirkungen einer Ab-
stimmung für oder gegen den Vorschlag zu erläutern; 

  5. nimmt Kenntnis von der Absicht der Regierungen Indonesiens und Portugals, eine 
gleiche Zahl von Vertretern zur Überwachung jeder operativen Phase des Volksbefragungs-
prozesses sowohl innerhalb als auch außerhalb Osttimors zu entsenden; 

  6. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, mit der Regierung Indonesiens so bald 
wie möglich ein Abkommen über die Rechtsstellung der Mission zu schließen, und fordert 
nachdrücklich zu einem baldigen Abschluß der Verhandlungen auf, damit die Mission voll-
ständig und rechtzeitig disloziert werden kann; 

  7. fordert alle Parteien auf, mit der Mission bei der Durchführung ihres Auftrags zu-
sammenzuarbeiten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres Personals bei der Durch-
führung dieses Auftrags in allen Gebieten Osttimors zu gewährleisten; 

  8. billigt die Modalitäten für die Durchführung des für den 8. August 1999 angesetz-
ten Volksbefragungsprozesses, die in den Ziffern 15 bis 18 des Berichts des Generalsekretärs 
vom 22. Mai 1999258 dargelegt sind; 

  9. betont abermals, daß die Regierung Indonesiens dafür verantwortlich ist, in Ostti-
mor Frieden und Sicherheit zu wahren, insbesondere angesichts der in dem Bericht des Gene-
ralsekretärs beschriebenen gegenwärtigen Sicherheitslage, um sicherzustellen, daß die Volks-
befragung fair und friedlich und in einer von Einschüchterung, Gewalttätigkeit oder Einmi-
schung irgendeiner Seite freien Atmosphäre durchgeführt wird, und die Sicherheit des Perso-
nals der Vereinten Nationen und der sonstigen Mitarbeiter internationaler Organisationen und 
internationalen Beobachter in Osttimor zu gewährleisten; 

  10. begrüßt in dieser Hinsicht den Beschluß der Regierung Indonesiens, einen Mini-
sterstab zur Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit der Volksbefragung gemäß Ar-
tikel 3 des Allgemeinen Abkommens und Absatz 1 des Sicherheitsabkommens einzurichten; 

  11. verurteilt alle Gewalthandlungen, gleichviel von welcher Seite sie begangen wer-
den, und fordert, daß solche Handlungen aufhören und alle bewaffneten Gruppen in Osttimor 
die Waffen niederlegen, daß alle notwendigen Schritte zur Verwirklichung der Abrüstung un-
ternommen und weitere Maßnahmen ergriffen werden, um ein sicheres, von Gewalt oder an-
deren Formen der Einschüchterung freies Umfeld zu schaffen, das eine notwendige Voraus-
setzung für die Abhaltung einer freien und fairen Abstimmung in Osttimor ist; 

  12. ersucht alle Parteien, sicherzustellen, daß die Bedingungen für die umfassende 
Durchführung der Volksbefragung unter voller Beteiligung des Volkes von Osttimor geschaf-
fen werden; 

  13. fordert nachdrücklich dazu auf, alles zu tun, damit die Kommission für Frieden 
und Stabilität ihre Tätigkeit aufnehmen kann, und betont insbesondere die Notwendigkeit, 
daß die indonesischen Behörden den Mitgliedern der Kommission in Zusammenarbeit mit der 
Mission Sicherheit und persönlichen Schutz gewähren; 
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  14. ersucht den Generalsekretär erneut, den Sicherheitsrat über die Situation genau 
unterrichtet zu halten und ihm auch weiterhin alle 14 Tage über die Durchführung seiner Re-
solutionen und der Dreiseitigen Abkommen sowie über die Sicherheitslage in Osttimor Be-
richt zu erstatten; 

  15. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4013. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Am 15. Juni 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär260: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 11. Juni 1999 betref-
fend Ihre Absicht, Alan James Mills (Australien) zum Zivilpolizeikommissar der Missi-
on der Vereinten Nationen in Osttimor zu ernennen261, den Mitgliedern des Sicherheits-
rats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußer-
ten Absicht Kenntnis." 

  Am 23. Juni 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär262: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 21. Juni 1999 betref-
fend Ihre Absicht, Brigadegeneral Rezaqui Haider (Bangladesch) zum Leitenden Ver-
bindungsoffizier der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor zu ernennen263, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der 
in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis."  

  Auf seiner 4019. Sitzung am 29. Juni 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Indonesiens 
und Portugals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Timor 

   Bericht des Generalsekretärs (S/1999/705)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab264: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalsekretärs über die Osttimor-Frage 
vom 22. Juni 1999265 geprüft. 

  Der Rat nimmt mit Verständnis Kenntnis von der Entscheidung des Gene-
ralsekretärs, seine Feststellung, ob die erforderlichen Sicherheitsbedingungen für den 
Beginn der operativen Phase des Volksbefragungsprozesses im Einklang mit dem Ab-
kommen zwischen den Vereinten Nationen und den Regierungen Indonesiens und Por-
tugals254 gegeben sind, bei der er die in seinem Bericht vom 5. Mai 1999252 genannten 
Hauptelemente zugrunde legen wird, um drei Wochen zurückzustellen. Der Rat billigt 
außerdem seine Absicht, die operativen Phasen der Volksbefragung erst nach voller Dis-
lozierung der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor beginnen zu lassen, sowie 
seinen Beschluß, den Abstimmungstermin um zwei Wochen zu verschieben. 

_______________ 
260 S/1999/680. 
261 S/1999/679. 
262 S/1999/710. 
263 S/1999/709. 
264 S/PRST/1999/20. 
265 S/1999/705. 
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  Der Rat betont, daß eine Volksbefragung des Volkes von Osttimor auf dem Wege 
einer direkten, geheimen und allgemeinen Abstimmung eine historische Gelegenheit zur 
friedlichen Lösung der Osttimor-Frage darstellt. Er stimmt mit der Einschätzung des 
Generalsekretärs überein, daß dieser Prozeß transparent sein muß und daß alle Parteien 
Gelegenheit haben müssen, sich frei zu äußern. 

  In diesem Zusammenhang verleiht der Rat seiner ernsten Besorgnis darüber Aus-
druck, daß der Generalsekretär in seiner Lagebeurteilung zu dem Schluß gelangt, daß in 
Anbetracht der Sicherheitslage in weiten Teilen Osttimors und des Fehlens gleicher 
Ausgangsbedingungen für alle die erforderlichen Voraussetzungen für den Beginn der 
operativen Phasen des Volksbefragungsprozesses noch nicht gegeben sind. Er ist beson-
ders besorgt darüber, daß die Milizen und andere bewaffnete Gruppen Gewalthandlun-
gen gegen die örtliche Bevölkerung begangen haben und einen einschüchternden Ein-
fluß auf sie ausüben und daß diese Aktivitäten die politische Freiheit in Osttimor nach 
wie vor einschränken und so die notwendige Offenheit des Volksbefragungsprozesses 
gefährden. Der Rat nimmt Kenntnis von der Beurteilung des Generalsekretärs, wonach 
die herrschende Sicherheitslage die Möglichkeit der für die Unabhängigkeit eintreten-
den Aktivisten, sich öffentlich zu äußern, massiv eingeschränkt hat, während die Kam-
pagne zugunsten der Autonomie aktiv verfolgt worden ist.  

  Der Rat unterstreicht, daß alle Seiten allen Arten von Gewalt ein Ende setzen und 
vor, während und nach der Volksbefragung höchste Zurückhaltung üben müssen. Er 
fordert die Mission auf, Berichten über Gewalthandlungen sowohl der für die Eingliede-
rung eintretenden Milizen als auch der Falintil (Bewaffnete Kräfte für die nationale Be-
freiung Osttimors) nachzugehen. In diesem Zusammenhang verleiht er seiner ernsten 
Besorgnis über den Angriff auf das Büro der Mission in Maliana (Osttimor) am 29. Juni 
1999 Ausdruck. Der Rat verlangt, daß der Zwischenfall gründlich untersucht wird und 
die dafür Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Der Rat verlangt außerdem, daß 
alle Parteien die Sicherheit des Personals der Mission achten. Der Rat unterstützt die 
Erklärung des Sprechers des Generalsekretärs vom 29. Juni 1999 und ersucht den Gene-
ralsekretär, ihm weiter Bericht zu erstatten.  

  Der Rat begrüßt die vom Generalsekretär aufgezeigten positiven Entwicklungen. 
Der Rat begrüßt mit großer Genugtuung die ausgezeichneten Kontakte zwischen der 
Mission und den indonesischen Behörden, die durch die Einsetzung einer hochrangigen 
indonesischen Arbeitsgruppe in Dili erleichtert wurden. Der Rat begrüßt mit großer Ge-
nugtuung die Einleitung der DARE-II-Gespräche in Jakarta mit Vertretern aller Seiten 
in Osttimor und die Fortschritte dabei, der Kommission für Frieden und Stabilität die 
Aufnahme ihrer Tätigkeit zu ermöglichen. 

  Der Rat unterstreicht erneut die Verantwortung der Regierung Indonesiens für die 
Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in Osttimor. Der Rat betont, daß alle ört-
lichen Amtsträger in Osttimor die Bestimmungen der Dreiparteienabkommen253, 254, 255 
zu befolgen haben, insbesondere in bezug auf den festgesetzten Zeitraum für die Ab-
stimmungskampagne, die Verwendung öffentlicher Mittel für die Zwecke der Kampa-
gne und die Notwendigkeit, ausschließlich in privater Eigenschaft in der Kampagne 
mitzuwirken, ohne ihre amtliche Stellung zur Ausübung von Druck zu nutzen. 

  Der Rat ist besonders besorgt über die Lage der Binnenvertriebenen in Osttimor 
und über die Auswirkungen, die diese auf die Universalität der Volksbefragung haben 
kann. Er fordert alle Beteiligten auf, den humanitären Organisationen uneingeschränk-
ten Zugang und volle Bewegungsfreiheit für die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter zu 
gewähren, sofort alle Aktivitäten einzustellen, die zu weiteren Vertreibungen führen 
könnten, und allen Binnenvertriebenen, die es wünschen, die Rückkehr an ihre Heim-
stätten zu gestatten.  

  Der Rat vermerkt, daß die volle Dislozierung der Mission nicht vor dem 10. Juli 
1999 erfolgen kann. Er fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, alles Erforderli-
che zu veranlassen, um die volle Dislozierung bis zu diesem Zeitpunkt sicherzustellen, 
und richtet die dringende Aufforderung an alle Parteien, mit der Mission voll zu koope-
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rieren. Er unterstreicht, wie wichtig es ist, der Mission innerhalb Osttimors volle Bewe-
gungsfreiheit zu gewähren, damit sie ihre Aufgaben wahrnehmen kann. 

  Der Rat fordert die indonesische Regierung und die für die Eingliederung wie 
auch die für die Unabhängigkeit eintretenden Gruppen nachdrücklich auf, die Koopera-
tion mit der Mission weiter zu verstärken, damit die Volksbefragung termingerecht statt-
finden kann.  

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

  Am 30. Juni 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär266: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 25. Juni 1999 betref-
fend die Zusammensetzung des Zivilpolizeianteils der Mission der Vereinten Nationen 
in Osttimor267 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
nehmen von dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag Kenntnis."  

  Am 6. Juli 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den 
Generalsekretär268: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 2. Juli 1999 betref-
fend die Zusammensetzung des militärischen Verbindungsanteils der Mission der Ver-
einten Nationen in Osttimor269 den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis ge-
bracht worden ist. Sie nehmen von dem in Ihrem Schreiben enthaltenen Vorschlag 
Kenntnis." 

  Auf seiner 4031. Sitzung am 3. August 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation in Timor 

 Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
28. Juli 1999 (S/1999/830)". 

 

Resolution 1257 (1999) 
vom 3. August 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen betreffend die Situation in Osttimor, 
insbesondere die Resolution 1246 (1999) vom 11. Juni 1999, 

  Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekretärs vom 28. Juli 1999 an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats270, mit dem er den Rat von seiner Entscheidung unterrichtet, 
die Volksbefragung in Osttimor auf den 30. August 1999 zu verschieben, und um die 
Genehmigung ersucht, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor um einen 
Monat zu verlängern, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor bis zum 
30. September 1999 zu verlängern; 

  2. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4031. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

_______________ 
266 S/1999/736. 
267 S/1999/735. 
268 S/1999/751. 
269 S/1999/750. 
270 S/1999/830. 
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Beschluß 

  Auf seiner 4038. Sitzung am 27. August 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Australiens, Finnlands, Indonesiens, Neuseelands, Portugals und der Republik Korea einzula-
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Timor 

   Bericht des Generalsekretärs (S/1999/862)". 

 

Resolution 1262 (1999) 
vom 27. August 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen betreffend die Situation in Osttimor, ins-
besondere die Resolutionen 1246 (1999) vom 11. Juni 1999 und 1257 (1999) vom 3. August 
1999, 

  sowie unter Hinweis auf das Abkommen vom 5. Mai 1999 zwischen Indonesien und 
Portugal über die Osttimor-Frage253 sowie auf die am selben Tag geschlossenen Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Regierungen Indonesiens beziehungsweise Portu-
gals betreffend die Modalitäten für die Befragung des Volkes von Osttimor im Wege einer di-
rekten Abstimmung255 sowie betreffend Sicherheitsregelungen254, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 9. August 1999271, 

  feststellend, daß die Vereinten Nationen ihre Anstrengungen in Osttimor in der Zeit 
nach der Abstimmung fortsetzen müssen, um Vertrauen zu bilden, die Stabilität zu stützen 
und allen Gruppen, insbesondere denjenigen, die bei der Abstimmung in der Minderheit blei-
ben, die Sicherheit zu geben, daß ihnen im künftigen politischen Leben Osttimors eine Rolle 
zukommen wird, 

  mit Genugtuung über den Vorschlag des Generalsekretärs, daß die Mission der Verein-
ten Nationen in Osttimor ihre Tätigkeit in der Übergangsphase zwischen dem Abschluß der 
Volksbefragung und dem Beginn der Umsetzung ihres Ergebnisses fortsetzen soll und daß ih-
re Aufgaben und ihre Struktur entsprechend angepaßt werden sollen, 

  mit Lob für die unparteiische und wirksame Weise, in der die Mission ihren Auftrag 
durchführt, und mit Genugtuung darüber, daß der Generalsekretär in seinem Bericht bestätigt 
hat, daß die Mission auch künftig alles in ihren Kräften Stehende tun wird, um ihre Aufgaben 
in dieser Weise wahrzunehmen, 

  mit Genugtuung über die fruchtbare Zusammenarbeit der Regierung Indonesiens in Ost-
timor mit den Vereinten Nationen, 

  1. beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor bis zum 
30. November 1999 zu verlängern, und macht sich den Vorschlag des Generalsekretärs zu ei-
gen, daß die Mission während der Übergangsphase die folgenden Bestandteile umfassen soll: 

  a)  eine Gruppe Wahlen, wie im Bericht des Generalsekretärs vorgesehen; 

  b) einen Zivilpolizeianteil von bis zu 460 Personen, der die indonesische Polizei auch 
weiterhin beraten sowie die Anwerbung und Ausbildung der neuen osttimorischen Polizei 
vorbereiten soll; 

  c) einen militärischen Verbindungsanteil von bis zu 300 Personen, wie in dem Be-
richt des Generalsekretärs vorgesehen, der die notwendigen militärischen Verbindungsaufga-
_______________ 
271 S/1999/862. 
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ben wahrnehmen und sich auch weiterhin an der Arbeit der osttimorischen Organe beteiligen 
soll, die zur Förderung des Friedens, der Stabilität und der Aussöhnung eingerichtet wurden, 
und der den Sonderbeauftragten für die Volksbefragung in Osttimor nach Bedarf in Sicher-
heitsfragen beraten soll, wie es die Durchführung der Abkommen vom 5. Mai 1999253, 254, 255 
vorsieht; 

  d) einen Anteil für Zivilangelegenheiten, der den Sonderbeauftragten für die Volksbe-
fragung in Osttimor bei der Überwachung der Durchführung der Abkommen vom 5. Mai 
1999 beraten soll, wie im Bericht des Generalsekretärs271 vorgesehen; 

  e) einen Anteil für Öffentlichkeitsarbeit, der über den Stand der Umsetzung des Ab-
stimmungsergebnisses informieren und eine die Aussöhnung, das Vertrauen, den Frieden und 
die Stabilität fördernde Botschaft verbreiten soll; 

  2. fordert alle Parteien auf, mit der Mission bei der Durchführung ihres Auftrags zu-
sammenzuarbeiten und die Sicherheit und Bewegungsfreiheit ihres Personals bei der Durch-
führung dieses Auftrags in allen Gebieten Osttimors zu gewährleisten; 

  3. erinnert daran, daß Indonesien während der Übergangsphase auch weiterhin für 
die Wahrung des Friedens und der Sicherheit in Osttimor verantwortlich ist; 

  4. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4038. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4041. Sitzung am 3. September 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertre-
ter Indonesiens und Portugals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes 
"Die Situation in Osttimor" teilzunehmen. 

  Auf seiner 4042. Sitzung am 3. September 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Indone-
siens und Portugals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes 
teilzunehmen: 

  "Die Situation in Osttimor 

 Schreiben des Generalsekretärs an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
3. September 1999 (S/1999/944)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab272: 

  "Der Sicherheitsrat begrüßt die erfolgreiche Volksbefragung in Osttimor vom 
30. August 1999 und das Schreiben des Generalsekretärs vom 3. September 1999 an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats273, in dem das Abstimmungsergebnis bekanntgege-
ben wird. Der Rat bekundet seine Unterstützung für den Mut derjenigen, die in Rekord-
zahl an der Abstimmung teilgenommen haben, um ihre Meinung zu äußern. Er erachtet 
die Volksbefragung als einen getreuen Ausdruck der Meinung des Volkes von Osttimor. 

  Der Rat würdigt die außerordentliche Arbeit, die der Persönliche Beauftragte des 
Generalsekretärs geleistet hat. Er würdigt außerdem den Mut und die Einsatzbereit-
schaft, die der Sonderbeauftragte für die Volksbefragung in Osttimor und die Mitarbei-
ter der Mission der Vereinten Nationen in Osttimor bei der Organisation und Durchfüh-
rung der Volksbefragung unter extrem schwierigen Bedingungen bewiesen haben. 

_______________ 
272 S/PRST/1999/27. 
273 S/1999/944. 
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  Der Rat fordert alle Parteien innerhalb und außerhalb Osttimors auf, das Ergebnis 
der Volksbefragung zu achten. Der Rat fordert das Volk Osttimors nachdrücklich auf, 
bei der Umsetzung seiner bei der Abstimmung frei und demokratisch zum Ausdruck 
gebrachten Entscheidung und bei der Schaffung von Frieden und Wohlstand in dem 
Hoheitsgebiet zusammenzuarbeiten. Der Rat erwartet nun, daß die indonesische Regie-
rung im Einklang mit den Abkommen vom 5. Mai 1999253, 254, 255 die notwendigen ver-
fassungsmäßigen Schritte unternimmt, um das Abstimmungsergebnis umzusetzen. 

  Der Rat erkennt an, daß die Abkommen vom 5. Mai 1999, die zu der Volks-
befragung in Osttimor geführt haben, ohne die zur rechten Zeit ergriffene Initiative der 
Regierung Indonesiens und ohne die konstruktive Haltung der Regierung Portugals 
nicht möglich gewesen wären. Er würdigt die anhaltenden Anstrengungen, die die Re-
gierungen Indonesiens und Portugals unter Inanspruchnahme der Guten Dienste des 
Generalsekretärs unternehmen, um eine gerechte, umfassende und international an-
nehmbare Lösung für die Osttimor-Frage zu finden, und spricht der Regierung Indone-
siens seinen Dank für ihre Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen bei diesem Pro-
zeß aus. 

  Der Rat verurteilt die Gewalt in Osttimor, die sowohl im Vorfeld der Abstimmung 
vom 30. August 1999 als auch im Anschluß an diese stattgefunden hat. Er spricht den 
Angehörigen der Ortskräfte der Vereinten Nationen und der anderen Menschen, die auf 
so tragische Weise getötet wurden, sein Beileid aus. Er unterstreicht, daß das Abstim-
mungsergebnis in einer Atmosphäre des Friedens und der Sicherheit ohne weitere Ge-
walt und Einschüchterungen umgesetzt werden muß. Entsprechend ihrer Verantwortung 
für die Wahrung des Friedens und der Sicherheit nach den Abkommen vom 5. Mai 1999 
obliegt es der Regierung Indonesiens, Maßnahmen zur Verhütung weiterer Gewalthand-
lungen zu ergreifen. Der Rat erwartet außerdem von der Regierung Indonesiens, daß sie 
die Sicherheit des Personals und der Räumlichkeiten der Mission garantiert. Er ist be-
reit, jeden Vorschlag des Generalsekretärs wohlwollend zu prüfen, der auf die Sicher-
stellung der friedlichen Umsetzung des Ergebnisses des Volksbefragungsprozesses ab-
zielt. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, so bald wie möglich über die Umsetzung des 
Abstimmungsergebnisses Bericht zu erstatten und dabei auch Empfehlungen zum Man-
dat, zur Größe und zur Struktur der Präsenz der Vereinten Nationen in Osttimor wäh-
rend der Umsetzungsphase (Phase III) abzugeben. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

  Am 5. September 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär274: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Mitglieder des Sicherheitsrats 
übereingekommen sind, eine Mission zu entsenden, die den Auftrag hat, mit der 
Regierung Indonesiens konkrete Maßnahmen zu erörtern, die die friedliche Umsetzung 
des Abstimmungsergebnisses ermöglichen sollen. Die Regierung Indonesiens hat diese 
Absicht begrüßt. 

  Ich werde Sie über die genauen Modalitäten dieser Mission, einschließlich ihres 
Mandats und ihrer Zusammensetzung, unterrichten, sobald sie einvernehmlich festge-
legt worden sind." 

  Am 6. September 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär275: 

  "Im Anschluß an mein Schreiben vom 5. September 1999274 beehre ich mich, Ih-
nen mitzuteilen, dass sich die Mitglieder des Sicherheitsrats auf das Mandat der Mission 
des Sicherheitsrats (siehe Anlage) geeinigt haben. 

_______________ 
274 S/1999/946. 
275 S/1999/972. 
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  Im Anschluß an Konsultationen mit den Mitgliedern wurde vereinbart, dass sich 
die Mission wie folgt zusammensetzt: 

   Namibia (Botschafter Martin Andjaba – Leiter der Mission) 

   Malaysia (Botschafter Hasmy Agam) 

   Niederlande (Minister Alphons Hamer – Präsidentschaft des Sicherheitsrats) 

   Slowenien (Botschafter Danilo Türk) 

 Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (Botschafter Jeremy 
Greenstock) 

  In Anbetracht der Dringlichkeit der Lage beabsichtigt die Mission, am Abend des 
6. September 1999 nach Indonesien abzureisen. Ich wäre dem Sekretariat zutiefst dank-
bar, wenn es zu diesem Zweck die notwendigen Vorkehrungen treffen könnte." 

  "Anlage 

  Der Regierung Indonesiens vorzulegendes Mandat der Mission des Sicherheitsrats 

 1. Der Sicherheitsrat würdigt die Regierung Indonesiens für die anhaltenden An-
strengungen, die sie unter Inanspruchnahme der Guten Dienste des Generalsekretärs un-
ternommen hat, um eine gerechte, umfassende und international annehmbare Lösung 
für die Osttimor-Frage zu finden. Sie dankt der Regierung Indonesiens für ihre Zusam-
menarbeit mit den Vereinten Nationen im Rahmen dieses Prozesses. 

 2. Der Rat ist nichtsdestotrotz ernsthaft besorgt über die Verschlechterung der Si-
cherheitslage in Osttimor, insbesondere seit der Volksbefragung. Der Rat begrüßt die 
von der Regierung Indonesiens gegebenen Zusagen, ihre Verpflichtungen aus den Ab-
kommen vom 5. Mai 1999253, 254, 255 zu erfüllen. Die bisherigen Anstrengungen der Re-
gierung haben jedoch eine Verschärfung der Gewalt in dem Gebiet nicht verhindern 
können. 

 3. Der Rat ist besonders besorgt über die in den letzten Tagen gegen die Mission der 
Vereinten Nationen in Osttimor gerichtete Gewaltkampagne. Dies hat zur Folge gehabt, 
daß alle Regionalbüros der Mission bis auf vier geschlossen wurden; die Missionszen-
trale befindet sich derzeit praktisch in einem Belagerungszustand. Der Rat verurteilt die 
Ermordung von Ortskräften der Mission sowie den Angriff vom 4. September 1999, bei 
dem ein internationaler Bediensteter schwer verletzt wurde. 

 4. Dem Willen der internationalen Gemeinschaft entsprechend ist der Rat ent-
schlossen, dafür zu sorgen, daß die Abkommen vom 5. Mai 1999 in vollem Umfang 
durchgeführt werden. Das Volk Osttimors hat eine klare Entscheidung zugunsten der 
Unabhängigkeit getroffen; sein Wille muß respektiert werden. 

 5. Die Vereinten Nationen legen ihrerseits die Planung für die Phase III des Über-
gangsprozesses vor. Dies wird im Benehmen mit der Regierung Indonesiens geschehen. 

 6. Die internationale Gemeinschaft sieht der Zusammenarbeit mit der Regierung 
Indonesiens zur Herbeiführung der Unabhängigkeit Osttimors erwartungsvoll entgegen. 
Der Rat fordert die Regierung Indonesiens nachdrücklich auf, die Sicherheit zu gewähr-
leisten und die Mission ihr Mandat ungehindert erfüllen zu lassen. 

* 

*        * 

  Die Mission wird bei der Regierung Indonesiens sondieren, ob sie es für nützlich 
hält, wenn die Mission die Vertreter anderer politischer Parteien auf ebensolche Weise 
über dieses Mandat unterrichtet. Die Mission wird jede Gelegenheit wahrnehmen, um 
zu zeigen, dass sie die Mission der Vereinten Nationen in Osttimor und ihr Personal voll 
unterstützt." 
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  Auf seiner 4043. Sitzung am 11. September 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Ägyp-
tens, Angolas, Australiens, Belarus, Belgiens, Chiles, Dänemarks, Deutschlands, Ecuadors, 
Finnlands, Griechenlands, Guinea-Bissaus, Indiens, Indonesiens, Iraks, Irlands, der Islami-
schen Republik Iran, Italiens, Kambodschas, Kap Verdes, Kubas, der Laotischen Volksdemo-
kratischen Republik, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Luxemburgs, Mosambiks, Neu-
seelands, Norwegens, Österreichs, Pakistans, Papua-Neuguineas, der Philippinen, Portugals, 
der Republik Korea, Schwedens, Singapurs, Spaniens, Südafrikas, Sudans, Uruguays und 
Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-
men: 

  "Die Situation in Osttimor 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Portugals bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 8. September 1999 (S/1999/955) 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Brasiliens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 9. September 1999 (S/1999/961)". 

  Auf seiner 4045. Sitzung am 15. September 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Au-
straliens, Finnlands, Indonesiens, Japans, Neuseelands und Portugals einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Die Situation in Osttimor 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Portugals bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 8. September 1999 (S/1999/955) 

 Schreiben des Ständigen Vertreters Brasiliens bei den Vereinten Nationen an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 9. September 1999 (S/1999/961)". 

Resolution 1264 (1999) 
vom 15. September 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines Präsidenten 
zur Situation in Osttimor, 

  sowie unter Hinweis auf das Abkommen vom 5. Mai 1999 zwischen Indonesien und 
Portugal über die Osttimor-Frage253 sowie auf die am selben Tag geschlossenen Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Regierungen Indonesiens beziehungsweise Portu-
gals betreffend die Modalitäten für die Befragung des Volkes von Osttimor im Wege einer di-
rekten Abstimmung255 sowie betreffend Sicherheitsregelungen254, 

  mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung über die erfolgreiche Volksbefragung in 
Osttimor vom 30. August 1999 und Kenntnis nehmend von ihrem Ergebnis, das er als einen 
getreuen Ausdruck der Meinung des Volkes von Osttimor erachtet, 

  höchst besorgt über die Verschlechterung der Sicherheitslage in Osttimor und insbeson-
dere über die anhaltenden Gewalthandlungen gegen osttimorische Zivilpersonen und ihre 
massenhafte Vertreibung und Umsiedlung, 

  sowie höchst besorgt über die Angriffe auf das Personal und die Räumlichkeiten der 
Mission der Vereinten Nationen in Osttimor, auf andere Amtsträger und auf internationales 
und nationales humanitäres Personal, 

  unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 verab-
schiedeten Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetem Personal276, 

_______________ 
276 Resolution 49/59 der Generalversammlung, Anlage. 
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  entsetzt über die Verschlechterung der humanitären Lage in Osttimor, von der insbeson-
dere Frauen, Kinder und andere schutzbedürftige Gruppen betroffen sind, 

  in Bekräftigung des Rechts der Flüchtlinge und Vertriebenen auf eine sichere Rückkehr 
in ihre Heimat, 

  sich dem Bericht der nach Jakarta und Dili entsandten Mission des Sicherheitsrats277 an-
schließend, 

  mit Genugtuung über die Erklärung des Präsidenten Indonesiens vom 12. September 
1999, in der er die Bereitschaft Indonesiens zum Ausdruck gebracht hat, eine internationale 
Friedenssicherungstruppe in Osttimor unter Einschaltung der Vereinten Nationen zu akzeptie-
ren, 

  sowie mit Genugtuung über das Schreiben des Außenministers Australiens vom 
14. September 1999 an den Generalsekretär278, 

  in Bekräftigung der Achtung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit Indone-
siens, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über Meldungen, denen zufolge systematische, 
weitverbreitete und flagrante Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschen-
rechte in Osttimor begangen worden sind, und betonend, daß diejenigen, die solche Verstöße 
begehen, dafür individuell verantwortlich sind, 

  feststellend, daß die gegenwärtige Situation in Osttimor eine Bedrohung des Friedens 
und der Sicherheit darstellt, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. verurteilt alle Gewalthandlungen in Osttimor, fordert ihre sofortige Einstellung 
und verlangt, daß die für diese Handlungen verantwortlichen Personen vor Gericht gestellt 
werden; 

  2. betont die dringende Notwendigkeit, koordinierte humanitäre Hilfe zu leisten, und 
unterstreicht, wie wichtig es ist, daß den humanitären Organisationen vollständiger, sicherer 
und ungehinderter Zugang gewährt wird, und fordert alle Parteien auf, mit diesen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um den Schutz der gefährdeten Zivilpersonen, die sichere Rück-
kehr der Flüchtlinge und Vertriebenen und die wirksame Bereitstellung humanitärer Hilfe zu 
gewährleisten; 

  3. genehmigt gemäß dem am 12. September 1999 von der Regierung Indonesiens an 
den Generalsekretär gerichteten Ersuchen die Einrichtung einer multinationalen Truppe unter 
gemeinsamer Führung, mit den folgenden Aufgaben: den Frieden und die Sicherheit in Ost-
timor wiederherzustellen, die Mission der Vereinten Nationen in Osttimor bei der Durchfüh-
rung ihrer Aufgaben zu schützen und zu unterstützen und im Rahmen ihrer Truppenkapazität 
die humanitären Hilfsmaßnahmen zu erleichtern, und ermächtigt die an der multinationalen 
Truppe teilnehmenden Staaten, alle notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung dieses Mandats 
zu ergreifen; 

  4. begrüßt es, daß sich die Regierung Indonesiens verpflichtet hat, mit der multina-
tionalen Truppe in allen Aspekten der Durchführung ihres Mandats zusammenzuarbeiten, und 
sieht einer engen Abstimmung zwischen der multinationalen Truppe und der Regierung Indo-
nesiens erwartungsvoll entgegen; 

  5. unterstreicht, daß die Regierung Indonesiens unter Berücksichtigung des in Zif-
fer 3 festgelegten Mandats der multinationalen Truppe nach wie vor gemäß den Abkommen 
vom 5. Mai 1999253, 254, 255 dafür verantwortlich ist, in der Übergangsphase zwischen dem Ab-
schluß der Volksbefragung und dem Beginn der Umsetzung ihres Ergebnisses den Frieden 

_______________ 
277 S/1999/976 und Corr.1. 
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und die Sicherheit in Osttimor zu wahren und die Sicherheit des Personals und der Räumlich-
keiten der Mission zu gewährleisten; 

  6. begrüßt die Angebote von Mitgliedstaaten, die multinationale Truppe in Osttimor 
zu organisieren, zu führen und dazu beizutragen, fordert die Mitgliedstaaten auf, weiteres Per-
sonal, Ausrüstung und andere Mittel bereitzustellen, und bittet die Mitgliedstaaten, die in der 
Lage sind, einen Beitrag zu leisten, die Führung der multinationalen Truppe und den General-
sekretär davon in Kenntnis zu setzen; 

  7. unterstreicht, daß es den indonesischen Behörden obliegt, sofortige und wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die sichere Rückkehr der Flüchtlinge nach Osttimor zu gewähr-
leisten; 

  8. verweist auf Artikel 6 des Abkommens vom 5. Mai 1999253, in dem es heißt, daß 
sich die Regierungen Indonesiens und Portugals und der Generalsekretär über Regelungen für 
eine friedliche und ordnungsgemäße Übertragung der Autorität in Osttimor auf die Vereinten 
Nationen einigen werden, und ersucht die Führung der multinationalen Truppe, eng mit den 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, um bei diesen Regelungen behilflich zu sein und 
sie zu unterstützen; 

  9. betont, daß die Kosten für die Truppe von den an ihr teilnehmenden Mitglied-
staaten getragen werden, und ersucht den Generalsekretär, einen Treuhandfonds einzurichten, 
über den Beiträge an die betreffenden Staaten oder Einsätze weitergeleitet werden könnten; 

  10. ist sich darüber einig, daß die multinationale Truppe kollektiv in Osttimor dislo-
ziert werden soll, bis sie so bald wie möglich durch einen Friedenssicherungseinsatz der Ver-
einten Nationen ersetzt wird, und bittet den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat rasch Emp-
fehlungen für einen Friedenssicherungseinsatz zu unterbreiten; 

  11. bittet den Generalsekretär, eine Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in 
Osttimor zu planen und vorzubereiten, die einen Friedenssicherungseinsatz der Vereinten Na-
tionen mit einschließt, der in der Umsetzungsphase der Volksbefragung (Phase III) disloziert 
werden soll, und dem Sicherheitsrat so bald wie möglich Empfehlungen vorzulegen; 

  12. ersucht die Führung der multinationalen Truppe, dem Rat über den Generalse-
kretär regelmäßig über die Fortschritte bei der Durchführung ihres Mandats Bericht zu erstat-
ten, wobei der erste dieser Berichte spätestens 14 Tage nach Verabschiedung dieser Resolu-
tion vorzulegen ist; 

  13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4045. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 4057. Sitzung am 25. Oktober 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Australiens, Finnlands, Indonesiens, Japans, Neuseelands, Norwegens, Portugals und der Re-
publik Korea einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Situation in Osttimor 

   Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Osttimor (S/1999/1024)". 

Resolution 1272 (1999) 
vom 25. Oktober 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines Präsidenten 
über die Situation in Osttimor, insbesondere die Resolutionen 384 (1975) vom 22. Dezember 
1975, 389 (1976) vom 22. April 1976, 1236 (1999) vom 7. Mai 1999, 1246 (1999) vom 
11. Juni 1999, 1262 (1999) vom 27. August 1999 und 1264 (1999) vom 15. September 1999, 
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  sowie unter Hinweis auf das Abkommen vom 5. Mai 1999 zwischen Indonesien und 
Portugal über die Osttimor-Frage253 sowie auf die am selben Tag geschlossenen Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Regierungen Indonesiens beziehungsweise Portu-
gals betreffend die Modalitäten für die Befragung des Volkes von Osttimor im Wege einer di-
rekten Abstimmung255 sowie betreffend Sicherheitsregelungen254, 

  mit dem erneuten Ausdruck seiner Genugtuung über die erfolgreiche Abhaltung der Be-
fragung des Volkes von Osttimor vom 30. August 1999 und Kenntnis nehmend von ihrem Er-
gebnis, mit dem das osttimorische Volk seinen klaren Wunsch geäußert hat, unter der Autori-
tät der Vereinten Nationen einen Übergangsprozeß in die Unabhängigkeit zu beginnen, und 
das der Rat als einen getreuen Ausdruck der Auffassungen des Volkes von Osttimor erachtet, 

  mit Genugtuung über den Beschluß der Indonesischen Beratenden Volksversammlung 
vom 19. Oktober 1999 betreffend Osttimor, 

  betonend, wie wichtig die Aussöhnung unter der Bevölkerung Osttimors ist, 

  mit Lob für den Mut und die Entschlossenheit, die die Mission der Vereinten Nationen 
in Osttimor bei der Durchführung ihres Mandats in bewundernswerter Weise an den Tag ge-
legt hat, 

  mit Genugtuung über die nach Resolution 1264 (1999) erfolgende Dislozierung einer 
multinationalen Truppe nach Osttimor und anerkennend, wie wichtig in diesem Zusammen-
hang die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen der Regierung Indonesiens und der 
multinationalen Truppe ist, 

  Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs vom 4. Oktober 1999279, 

  mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Erfolg des am 28. September 1999 abge-
haltenen Dreiparteientreffens, dessen Ergebnisse in dem Bericht des Generalsekretärs darge-
stellt sind, 

  tief besorgt über die ernste humanitäre Lage aufgrund der Gewalt in Osttimor sowie 
über die massenhafte Vertreibung und Umsiedlung osttimorischer Zivilpersonen, darunter 
auch einer großen Zahl von Frauen und Kindern, 

  erneut erklärend, daß alle Parteien sicherstellen müssen, daß die Rechte der Flüchtlinge 
und Vertriebenen geschützt werden und daß sie freiwillig und in Sicherheit in ihre Heimat zu-
rückkehren können, 

  in Bekräftigung der Achtung der Souveränität und territorialen Unversehrtheit Indonesi-
ens, 

  feststellend, wie wichtig es ist, die Sicherheit der Grenzen Osttimors zu gewährleisten, 
und in dieser Hinsicht davon Kenntnis nehmend, daß die indonesischen Behörden ihre Ab-
sicht bekundet haben, mit der nach Resolution 1264 (1999) dislozierten multinationalen 
Truppe und mit der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor zusammenzu-
arbeiten, 

  mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über Berichte, wonach systematische, weitverbrei-
tete und flagrante Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte in 
Osttimor begangen worden sind, betonend, daß diejenigen, die solche Verstöße begehen, da-
für individuell verantwortlich sind, und mit dem Aufruf an alle Parteien, bei der Untersu-
chung dieser Berichte zusammenzuarbeiten, 

  unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 verab-
schiedeten Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und bei-
geordnetem Personal276, 

_______________ 
279 S/1999/1024. 
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  feststellend, daß die anhaltende Situation in Osttimor eine Bedrohung des Friedens und 
der Sicherheit darstellt, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. beschließt, im Einklang mit dem Bericht des Generalsekretärs eine Übergangs-
verwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor einzurichten, der die Gesamtverantwortung 
für die Verwaltung Osttimors sowie die Befugnis übertragen werden wird, die gesamte ge-
setzgebende und vollziehende Gewalt einschließlich der Rechtspflege auszuüben; 

  2. beschließt außerdem, daß das Mandat der Übergangsverwaltung folgende Bestand-
teile umfassen wird: 

  a)  Gewährleistung der Sicherheit und Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im 
gesamten Hoheitsgebiet Osttimors; 

  b) Einrichtung einer wirksamen Verwaltung; 

  c) Hilfe beim Aufbau von zivilen und sozialen Diensten; 

  d) Gewährleistung der Koordinierung und der Erbringung von humanitärer Hilfe so-
wie von Wiederaufbau- und Entwicklungshilfe; 

  e) Unterstützung beim Aufbau von Kapazitäten für die Selbstregierung; 

  f) Hilfe bei der Schaffung der Bedingungen für eine nachhaltige Entwicklung; 

  3. beschließt ferner, daß die Ziele und die Struktur der Übergangsverwaltung den in 
Teil IV des Berichts des Generalsekretärs vorgegebenen Grundzügen folgen werden und daß 
die Übergangsverwaltung insbesondere aus den folgenden Hauptanteilen bestehen wird: 

  a)  einem Anteil für Staatsführung und öffentliche Verwaltung, der auch einen inter-
nationalen Polizeianteil mit bis zu 1.640 Polizisten umfassen wird; 

  b) einem Anteil für humanitäre Hilfe und Nothilfe für den Wiederaufbau; 

  c) einem militärischen Anteil, der aus bis zu 8.950 Soldaten und bis zu 200 Mili-
tärbeobachtern bestehen wird; 

  4. ermächtigt die Übergangsverwaltung, alle erforderlichen Maßnahmen zur Erfül-
lung ihres Mandats zu ergreifen; 

  5. erkennt an, daß die Übergangsverwaltung bei der Herausarbeitung und Wahrneh-
mung ihrer mandatsmäßigen Aufgaben auf den Sachverstand und die Kapazitäten der Mit-
gliedstaaten, der Organisationen der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisa-
tionen, einschließlich der internationalen Finanzinstitutionen, zurückgreifen muß; 

  6. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, einen Sonderbeauftragten zu ernennen, 
der als Übergangsverwalter für alle Aspekte der Tätigkeit der Vereinten Nationen in Osttimor 
verantwortlich und ermächtigt sein wird, neue Gesetze und sonstige Vorschriften zu erlassen 
sowie bestehende zu ändern, aufzuheben oder außer Kraft zu setzen; 

  7. betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Indonesien, Portugal und der 
Übergangsverwaltung bei der Durchführung dieser Resolution ist; 

  8. betont, daß die Übergangsverwaltung, um ihr Mandat wirksam wahrzunehmen, 
das osttimorische Volk konsultieren und eng mit ihm zusammenarbeiten muß, mit dem Ziel, 
örtliche demokratische Institutionen aufzubauen, namentlich eine unabhängige Menschen-
rechtsinstitution für Osttimor, und diesen Institutionen ihre Aufgaben auf dem Gebiet der 
Verwaltung und des öffentlichen Dienstes zu übertragen; 
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  9. ersucht die Übergangsverwaltung und die nach Resolution 1264 (1999) dislozierte 
multinationale Truppe, eng miteinander zusammenzuarbeiten, auch mit dem Ziel, die multina-
tionale Truppe so bald wie möglich durch den militärischen Anteil der Übergangsverwaltung 
zu ersetzen, sobald der Generalsekretär nach Absprache mit der Führung der multinationalen 
Truppe und unter Berücksichtigung der Bedingungen am Boden eine entsprechende Notifizie-
rung abgibt; 

  10. betont erneut die dringende Notwendigkeit einer koordinierten humanitären und 
Wiederaufbauhilfe und fordert alle Parteien auf, mit den humanitären Organisationen und den 
Menschenrechtsorganisationen zusammenzuarbeiten, um deren Sicherheit, den Schutz der Zi-
vilbevölkerung, insbesondere der Kinder, die sichere Rückkehr der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen und die wirksame Auslieferung der humanitären Hilfsgüter zu gewährleisten; 

  11. begrüßt es, daß sich die indonesischen Behörden verpflichtet haben, den Flücht-
lingen und Vertriebenen in Westtimor und andernorts in Indonesien die Wahl zu lassen, ob sie 
nach Osttimor zurückkehren, an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort bleiben oder in anderen Tei-
len Indonesiens wiederangesiedelt werden möchten, und betont, wie wichtig es ist, den hu-
manitären Organisationen bei der Durchführung ihrer Arbeit vollen, sicheren und ungehinder-
ten Zugang zu gestatten; 

  12. betont, daß die indonesischen Behörden dafür verantwortlich sind, sofort wirk-
same Maßnahmen zu ergreifen, um die sichere Rückkehr der Flüchtlinge in Westtimor und in 
anderen Teilen Indonesiens nach Osttimor, die Sicherheit der Flüchtlinge sowie den zivilen 
und humanitären Charakter der Flüchtlingslager und -siedlungen zu gewährleisten, indem sie 
insbesondere die Gewalt- und Einschüchterungshandlungen der dortigen Milizen eindämmen; 

  13. begrüßt die Absicht des Generalsekretärs, einen Treuhandfonds einzurichten, um 
unter anderem den Wiederaufbau der wesentlichen Infrastruktur zu finanzieren, namentlich 
den Aufbau der grundlegenden Institutionen und das Funktionieren öffentlicher Dienste und 
Versorgungsunternehmen, und die Bezüge der örtlichen Beamten zu zahlen; 

  14. ermutigt die Mitgliedstaaten sowie die internationalen Organe und Organisationen, 
der Übergangsverwaltung das Personal, die Ausrüstung und die sonstigen Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen, um die der Generalsekretär gebeten hat, namentlich für den Aufbau 
grundlegender Institutionen und Kapazitäten, und betont die Notwendigkeit, diese Anstren-
gungen so eng wie möglich zu koordinieren; 

  15. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß die Übergangsverwaltung mit Personal ausge-
stattet wird, das über eine angemessene Ausbildung auf dem Gebiet des humanitären Völker-
rechts, der Menschenrechte und des Flüchtlingsrechts, einschließlich der Vorschriften betref-
fend Kinder und geschlechtsspezifische Fragen, sowie auf dem Gebiet der Verhandlungs- und 
Kommunikationsfähigkeiten, des interkulturellen Verständnisses und der zivil-militärischen 
Koordination verfügt; 

  16. verurteilt jegliche Gewalt und alle gewaltunterstützenden Handlungen in Osttimor, 
fordert ihre sofortige Beendigung und verlangt, daß die für diese Gewalt Verantwortlichen vor 
Gericht gestellt werden; 

  17. beschließt, die Übergangsverwaltung vorerst für einen Zeitraum bis zum 
31. Januar 2001 einzurichten; 

  18. ersucht den Generalsekretär, den Rat über die bei der Durchführung dieser Reso-
lution erzielten Fortschritte genau und regelmäßig unterrichtet zu halten, insbesondere hin-
sichtlich der Dislozierung der Übergangsverwaltung und der Möglichkeit künftiger Reduzie-
rungen ihres Militäranteils, falls sich die Situation in Osttimor verbessert, und innerhalb von 
drei Monaten nach der Verabschiedung dieser Resolution und danach alle sechs Monate einen 
Bericht vorzulegen; 

  19. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4057. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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Beschlüsse 

  Am 26. Oktober 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär280: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 25. Oktober 1999 be-
treffend Ihre Absicht, Sergio Vieira de Mello zu Ihrem Sonderbeauftragten  und Leiter 
der Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen in Osttimor zu ernennen281, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in 
Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis."  

  Auf seiner 4085. Sitzung am 22. Dezember 1999 behandelte der Rat den Punkt "Die Si-
tuation in Osttimor". 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Beigeordneten Generalsekretär für Frie-
denssicherungseinsätze gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur 
Teilnahme einzuladen. 

 

 

 

DIE SITUATION IN SOMALIA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
 auch in den Jahren 1992 bis 1997 verabschiedet.] 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4010. Sitzung am 27. Mai 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertreter 
Italiens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Soma-
lia" teilzunehmen. 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab282: 

  "Der Sicherheitsrat bekundet seine Beunruhigung über die ernsthafte Ver-
schlechterung der politischen, militärischen und humanitären Lage in Somalia und ist 
besorgt angesichts der Berichte über eine zunehmende Einmischung von außen in So-
malia. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für eine umfassende und dauerhafte Regelung der 
Situation in Somalia unter Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit 
und der politischen Unabhängigkeit und Einheit Somalias im Einklang mit den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen. Er wiederholt, daß es voll und ganz dem Volk 
Somalias obliegt, die nationale Aussöhnung herbeizuführen und den Frieden wiederher-
zustellen. 

  Der Rat bekundet seine Unterstützung für die Tätigkeit des Ständigen Ausschusses 
für Somalia und fordert alle somalischen Bürgerkriegsparteien auf, sämtliche Feindse-
ligkeiten sofort einzustellen und bei den auf regionaler und anderer Ebene unternomme-
nen Anstrengungen zur Herbeiführung von Frieden und Aussöhnung zu kooperieren. 

  Der Rat ist tief besorgt über die jüngsten Berichte, wonach unter Verstoß gegen 
das mit Resolution 733 (1992) vom 23. Januar 1992 verhängte Waffenembargo uner-

_______________ 
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laubt Waffen und militärisches Gerät nach Somalia geliefert wurden, was die Krise in 
Somalia verschärfen und den Frieden und die Sicherheit der Region insgesamt gefähr-
den könnte. 

  Der Rat fordert alle Staaten erneut auf, das Waffenembargo einzuhalten und von 
allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die Situation in Somalia verschärfen könn-
ten. Er ersucht ferner diejenigen Mitgliedstaaten, denen Informationen über Verstöße 
gegen die Bestimmungen der Resolution 733 (1992) vorliegen, diese Informationen 
dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 751 (1992) vom 24. April 1992 zur 
Verfügung zu stellen. 

  Der Rat verleiht seiner tiefen Besorgnis über die humanitären Auswirkungen die-
ser lang andauernden Krise Ausdruck und verurteilt insbesondere Angriffe oder Ge-
walthandlungen gegen Zivilpersonen, namentlich Frauen, Kinder und andere schutzbe-
dürftige Gruppen, darunter auch Binnenvertriebene. Er verurteilt außerdem die Angrif-
fe, die unter Verstoß gegen die Regeln des Völkerrechts auf Mitarbeiter humanitärer 
Hilfsorganisationen verübt werden. 

  Der Rat fordert die somalischen Bürgerkriegsparteien auf, ausgehend von den 
Grundsätzen der Neutralität und der Nichtdiskriminierung mit den Organisationen der 
Vereinten Nationen und den anderen Organisationen, die humanitäre Aufgaben wahr-
nehmen, zusammenzuarbeiten. Der Rat fordert alle Parteien nachdrücklich auf, die Si-
cherheit und Bewegungsfreiheit des humanitären Personals zu garantieren und den un-
gehinderten Zugang zu den Hilfsbedürftigen sicherzustellen. In dieser Hinsicht würdigt 
er außerdem die Koordinierung aller Anstrengungen, die die internationale Gemein-
schaft unternimmt, um den humanitären Hilfsbedarf des somalischen Volkes zu decken, 
durch das Koordinierungsorgan für die Somalia-Hilfe, dem Geber, Organisationen der 
Vereinten Nationen und nichtstaatliche Organisationen angehören. 

  Der Rat fordert alle Staaten nachdrücklich auf, auf den Beitragsappell der Verein-
ten Nationen großzügig zu reagieren, damit die Fortsetzung der Nothilfe- und Wieder-
aufbaubemühungen in allen Regionen Somalias gesichert ist, namentlich auch soweit 
sie auf die Stärkung der Zivilgesellschaft gerichtet sind. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die der Generalsekretär und das Politische 
Büro der Vereinten Nationen für Somalia in Nairobi weiterhin unternehmen. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, regelmäßige Berichte über die Situation in 
Somalia vorzulegen. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

  Am 5. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär283: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 2. November 1999 
betreffend Ihre Entscheidung, daß das Politische Büro der Vereinten Nationen für 
Somalia seine Tätigkeit im Zweijahreszeitraum 2000-2001 fortsetzen soll284, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der 
in Ihrem Schreiben enthaltenen Entscheidung Kenntnis." 

  Auf seiner 4066. Sitzung am 12. November 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation in Somalia 

   Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Somalia (S/1999/882)". 

_______________ 
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  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab285: 

  "Der Sicherheitsrat erinnert an den Bericht des Generalsekretärs vom 16. August 
1999 über die Situation in Somalia286. 

  Der Rat bekräftigt sein Eintreten für eine umfassende und dauerhafte Regelung der 
Situation in Somalia unter Achtung der Souveränität, der territorialen Unversehrtheit 
und der politischen Unabhängigkeit und Einheit Somalias im Einklang mit den Grund-
sätzen der Charta der Vereinten Nationen. 

  Der Rat bringt seine ernste Besorgnis über die immer klarer zu Tage tretenden 
Auswirkungen des Fehlens einer funktionierenden Zentralregierung in Somalia zum 
Ausdruck. Er bedauert die Tatsache, daß die meisten Kinder keine Gesundheits-
versorgung erhalten und daß zwei Generationen keinen Zugang zu einer Schulbildung 
hatten. Er ist darüber besorgt, daß bestimmte natürliche Ressourcen Somalias haupt-
sächlich von Ausländern ohne Regulierung und Überwachung ausgebeutet werden. Er 
bringt seine tiefe Beunruhigung über Berichte zum Ausdruck, wonach infolge der feh-
lenden öffentlichen Ordnung die Gefahr droht, daß aus dem Land ein Tummelplatz für 
Verbrecher jeder Art wird.   

  Der Rat begrüßt die Fortschritte, die bei der Erarbeitung eines einheitlicheren An-
satzes zur Auseinandersetzung mit der Krise in Somalia seitens der internationalen 
Gemeinschaft erzielt wurden. Er erkennt an, daß der vor einem Jahr geschaffene 
Ständige Ausschuß für Somalia eine entscheidende Rolle dabei gespielt hat, die Ent-
wicklung der Situation in Somalia zu beobachten und die Anstrengungen der verschie-
denen externen Akteure besser zu koordinieren, um einander widersprechende Einfluß-
nahmen zu verhindern und mehr Gewicht auf ein gemeinsames Vorgehen zu legen. Er 
ruft zur verstärkten Koordinierung der Anstrengungen auf, die Frieden und Stabilität in 
Somalia sicherstellen sollen. 

  Der Rat bekundet seine uneingeschränkte Unterstützung für die Anstrengungen, 
die die Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung unternimmt, um eine politische 
Lösung für die Krise in Somalia zu finden. In diesem Zusammenhang begrüßt er die In-
itiative des Präsidenten Dschibutis zur Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in 
Somalia, die in seinem Schreiben vom 23. September 1999 an den Präsidenten des Si-
cherheitsrats287 dargestellt wurde. Er schließt sich dem Aufruf des Präsidenten Dschibu-
tis an die Bandenführer an, ohne jede Einschränkung den Grundsatz anzuerkennen und 
zu akzeptieren, wonach das somalische Volk frei ist, sein demokratisches Recht auf die 
Wahl seiner eigenen regionalen und nationalen Führer auszuüben. Der Rat sieht der 
endgültigen Fertigstellung der Vorschläge des Präsidenten Dschibutis auf dem bevorste-
henden Gipfeltreffen der Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung mit Interesse 
entgegen und ist bereit, mit der Zwischenstaatlichen Behörde und dem Ständigen Aus-
schuß zusammenzuarbeiten, um zur Herbeiführung der nationalen Einheit und der Wie-
derherstellung einer nationalen Regierung in Somalia beizutragen. Er fordert die Führer 
der somalischen Splittergruppen und alle anderen Beteiligten auf, bei den Bemühungen 
um die Beilegung der Krise konstruktiv und nach Treu und Glauben zusam-
menzuarbeiten.  

  Der Rat fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das mit Resolution 733 (1992) vom 
23. Januar 1992 verhängte Waffenembargo einzuhalten und seine Wirksamkeit zu ver-
bessern sowie von allen Handlungen Abstand zu nehmen, die die Situation in Somalia 
verschärfen könnten. Er fordert die Mitgliedstaaten, denen Informationen über Verstöße 
gegen die Bestimmungen der Resolution 733 (1992) vorliegen, nachdrücklich auf, diese 
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Informationen dem Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 751 (1992) vom 
24. April 1992 zur Verfügung zu stellen, um die Arbeit des Ausschusses zu unterstüt-
zen. 

  Der Rat bringt seine ernste Besorgnis über die fortgesetzte Verschlechterung der 
humanitären Lage in Somalia zum Ausdruck.  Er fordert alle Staaten nachdrücklich auf, 
auf die Beitragsappelle der Vereinten Nationen großzügig zu reagieren, damit die Fort-
setzung der Nothilfe- und Wiederaufbaumaßnahmen in allen Regionen Somalias gesi-
chert ist, namentlich soweit sie auf die Stärkung der Zivilgesellschaft gerichtet sind.  In 
diesem Zusammenhang regt er an, die operative Kapazität der humanitären Organisa-
tionen in Somalia durch eine entsprechende Unterstützung seitens der Geber auszubau-
en.  

  Der Rat dankt allen Organen der Vereinten Nationen, anderen Organisationen und 
Einzelpersonen, die in allen Regionen Somalias auf humanitärem Gebiet tätig sind.  Er 
fordert die somalischen Splittergruppen auf, die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des 
gesamten humanitären Personals zu gewährleisten und die Auslieferung der humanitä-
ren Hilfsgüter zu erleichtern. In diesem Zusammenhang verurteilt er mit Nachdruck die 
gegen humanitäres Personal in Somalia gerichteten Angriffe und Gewalttaten sowie die 
Ermordung von humanitärem Personal und wiederholt seine Auffassung, daß die für 
diese Taten Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden müssen. 

  Der Rat bringt seine Befriedigung darüber zum Ausdruck, daß trotz all der 
Schwierigkeiten etwa die Hälfte des somalischen Hoheitsgebiets weiterhin in relativem 
Frieden lebt. In diesem Zusammenhang stellt er fest, daß Ortsverwaltungen in be-
stimmten Teilen des Landes mit der Bereitstellung grundlegender Dienste für das Volk 
Somalias begonnen haben. 

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die die Zivilgesellschaft in Somalia unter-
nimmt. Er sieht sich ermutigt durch die politischen Initiativen, die die Somalier durch 
Regionalkonferenzen, die häufig von traditionellen Führern und durch informelle klan-
übergreifende Kontakte organisiert werden, unternehmen, um eine friedliche Lösung für 
die Krise zu finden. In diesem Zusammenhang unterstreicht er die aktive Rolle, die so-
malische Frauengruppen spielen.  

  Der Rat begrüßt die Anstrengungen, die der Generalsekretär und das Politische 
Büro der Vereinten Nationen für Somalia in Nairobi weiterhin unternehmen. 

  Der Rat legt dem Generalsekretär nahe, die Rolle der Vereinten Nationen in Soma-
lia im Hinblick auf die künftige Übernahme einer umfangreicheren Rolle durch die Ver-
einten Nationen zu überprüfen, mit dem Ziel, eine umfassende und dauerhafte Regelung 
der Situation in Somalia herbeizuführen. Diese Überprüfung würde auch die mögliche 
Verlegung bestimmter Programme und Organisationen der Vereinten Nationen sowie 
des Politischen Büros der Vereinten Nationen nach Somalia beinhalten. Im Rahmen die-
ser Überprüfung sollten auch die Sicherheitslage sowie die Ressourcen, die notwendig 
sind, um für die Operationen der Vereinten Nationen in Somalia ein sicheres Umfeld zu 
schaffen, sorgfältig geprüft werden. 

  Der Rat nimmt Kenntnis von der Empfehlung in dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 16. August 1999, wonach die internationale Gemeinschaft die Schaffung von Me-
chanismen in Erwägung ziehen sollte, über die sogar noch vor der Wiedereinsetzung ei-
ner Zentralregierung und anderer offizieller Institutionen finanzielle Hilfe in sichere und 
stabile Gebiete Somalias geleitet werden könnte, mit dem Ziel, die Souveränität, die ter-
ritoriale Unversehrtheit sowie die politische Unabhängigkeit und Einheit Somalias zu 
fördern.  

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 
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DIE SITUATION IN ZYPERN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1963 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 25. Juni 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an 
den Generalsekretär288: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 20. Juni 1999 betref-
fend Ihre Absicht, Ann Hercus mit Wirkung vom 1. Juli 1999 zu Ihrer residierenden 
Sonderbeauftragten und Leiterin des Einsatzes der Vereinten Nationen in Zypern zu er-
nennen289, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie 
nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

  Auf seiner 4018. Sitzung am 29. Juni 1999 behandelte der Rat den Punkt 

   "Die Situation in Zypern 

 Bericht des Generalsekretärs über den Einsatz der Vereinten Nationen in Zy-
pern (S/1999/657 und Add.1) 

 Bericht des Generalsekretärs über seinen Gute-Dienste-Auftrag in Zypern 
(S/1999/707)". 

Resolution 1250 (1999) 
vom 29. Juni 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen über Zypern, insbesondere der Reso-
lution 1218 (1998) vom 22. Dezember 1998, 

  mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über das Ausbleiben von Fort-
schritten auf dem Weg zu einer politischen Gesamtregelung in Zypern, 

  mit Dank Kenntnis nehmend von der Erklärung der Staats- und Regierungschefs 
Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Japans, Kanadas, der Russischen Föderation, des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika 
vom 20. Juni 1999290, in der sie für den Herbst 1999 zu umfassenden Verhandlungen unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs auffordern, 

  1. dankt dem Generalsekretär für seinen Bericht vom 22. Juni 1999 über seinen Gute-
Dienste-Auftrag in Zypern291; 

  2. betont seine volle Unterstützung für den Gute-Dienste-Auftrag des Generalsekre-
tärs gemäß dem Beschluß des Sicherheitsrats und im Zusammenhang damit für die Anstren-
gungen des Generalsekretärs und seines Sonderbeauftragten; 

  3. erklärt erneut, daß er die vom Generalsekretär am 30. September 1998 im Rahmen 
seines Gute-Dienste-Auftrags angekündigte Initiative billigt, die das Ziel hat, Spannungen ab-
zubauen und Fortschritte auf dem Weg zu einer gerechten und dauerhaften Regelung in Zy-
pern zu fördern; 

_______________ 
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  4. stellt fest, daß die Gespräche zwischen dem Sonderbeauftragten des Generalsekre-
tärs und den beiden Seiten weitergehen, und fordert beide Seiten nachdrücklich auf, konstruk-
tiv daran mitzuwirken; 

  5. verleiht der Auffassung Ausdruck, daß beide Seiten berechtigte Anliegen haben, 
die mittels umfassender Verhandlungen, die alle maßgeblichen Fragen abdecken, angegangen 
werden sollten; 

  6. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die Führer der beiden Seiten im Herbst 1999 zu Ver-
handlungen einzuladen; 

  7. fordert die beiden Führer in diesem Zusammenhang auf, diese umfassenden Ver-
handlungen unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs uneingeschränkt zu unterstützen 
und sich auf die folgenden Grundsätze zu verpflichten: 

  – keine Vorbedingungen; 

  – alle Fragen müssen auf den Tisch; 

– die Verpflichtung, die Verhandlungen nach Treu und Glauben so lange fortzuset-
zen, bis eine Regelung erzielt ist; 

– volle Berücksichtigung der einschlägigen Resolutionen und Verträge der Verein-
ten Nationen; 

  8. ersucht die beiden Seiten auf Zypern, einschließlich der Militärbehörden beider 
Seiten, mit dem Generalsekretär und seinem Sonderbeauftragten konstruktiv auf die Schaf-
fung eines positiven Klimas auf der Insel hinzuarbeiten, das den Weg für Verhandlungen im 
Herbst 1999 ebnen wird; 

  9. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat über die Fortschritte bei der 
Durchführung dieser Resolution auf dem laufenden zu halten und dem Rat bis zum 
1. Dezember 1999 einen Bericht vorzulegen; 

  10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4018. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Resolution 1251 (1999) 
vom 29. Juni 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 8. Juni 1999 über den Ein-
satz der Vereinten Nationen in Zypern292, 

  feststellend, daß die Regierung Zyperns zugestimmt hat, daß es angesichts der Verhält-
nisse auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern über 
den 30. Juni 1999 hinaus in Zypern zu belassen, 

  in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen über Zypern, insbesondere der Reso-
lutionen 1217 (1998) und 1218 (1998) vom 22. Dezember 1998, 

  abermals alle Staaten auffordernd, die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale 
Unversehrtheit der Republik Zypern zu achten, und alle Staaten sowie die beteiligten Parteien 
darum ersuchend, alle Handlungen, die diese Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale 
Unversehrtheit beeinträchtigen könnten, sowie jeden Versuch, die Insel zu teilen oder mit ei-
nem anderen Land zu vereinen, zu unterlassen, 

_______________ 
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  feststellend, daß die Situation entlang der Feuereinstellungslinien im wesentlichen stabil 
ist, jedoch mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis darüber, daß sich beide Seiten entlang 
der Feuereinstellungslinien in zunehmendem Maße provokativ verhalten, wodurch das Risiko 
schwererer Zwischenfälle erhöht wird, 

  die Parteien daran erinnernd, daß mit dem Maßnahmenpaket der Truppe zum Abbau der 
Spannungen entlang der Feuereinstellungslinien bezweckt wurde, Zwischenfälle und Span-
nungen zu reduzieren, ohne die Sicherheit irgendeiner Seite zu beeinträchtigen, 

  erneut erklärend, daß Fortschritte auf dem Weg zu einer umfassenden politischen 
Lösung erzielt werden müssen, 

  1. beschließt, das Mandat der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern um 
einen weiteren, am 15. Dezember 1999 endenden Zeitraum zu verlängern; 

  2. erinnert beide Seiten an ihre Verpflichtung, alle gegen Personal der Truppe gerich-
teten Gewalthandlungen zu verhindern, mit der Truppe voll zusammenzuarbeiten und ihre 
volle Bewegungsfreiheit zu gewährleisten; 

  3. fordert die Militärbehörden auf beiden Seiten auf, alle Handlungen, insbesondere 
provozierende Handlungen in der Nähe der Pufferzone, zu unterlassen, welche die Spannun-
gen verschärfen würden; 

  4. ersucht den Generalsekretär und seinen Sonderbeauftragten, auch weiterhin mit 
beiden Seiten intensiv daran zu arbeiten, eine baldige Einigung über weitere konkrete Schritte 
zum Abbau der Spannungen zu erreichen, unter voller Berücksichtigung seiner Resolution 
1218 (1998); 

  5. fordert beide Seiten auf, Maßnahmen zur Förderung des Vertrauens und der Zu-
sammenarbeit und zum Abbau der Spannungen zwischen den beiden Seiten zu ergreifen, ein-
schließlich der Minenräumung entlang der Pufferzone; 

  6. fordert die griechisch-zyprische Seite nachdrücklich auf, der Durchführung des 
Maßnahmenpakets der Truppe zuzustimmen, und legt der Truppe nahe, ihre Bemühungen um 
die rasche Durchführung des Pakets durch beide Seiten fortzusetzen; 

  7. bekundet von neuem seine ernsthafte Besorgnis über den noch immer überhöhten 
Umfang der Streitkräfte und Rüstungen in der Republik Zypern und das Tempo, in dem diese 
vergrößert, verbessert und modernisiert werden, insbesondere durch die Einführung hochent-
wickelter Waffensysteme auf beiden Seiten, sowie über das Ausbleiben von Fortschritten auf 
dem Weg zu einer maßgeblichen Verminderung der Zahl der ausländischen Truppen in der 
Republik Zypern, was die Spannungen nicht nur auf der Insel, sondern in der ganzen Region 
zu erhöhen und die Bemühungen um die Aushandlung einer politischen Gesamtregelung zu 
komplizieren droht; 

  8. fordert alle Beteiligten auf, sich auf eine Reduzierung der Verteidigungsausgaben 
und eine Verminderung der Zahl der ausländischen Truppen in der Republik Zypern sowie auf 
einen abgestuften Prozeß mit dem Ziel zu verpflichten, den Umfang aller Truppen und Rü-
stungen in der Republik Zypern zu begrenzen und anschließend erheblich zu senken, als einen 
ersten Schritt auf dem Weg zum Abzug der nichtzyprischen Truppen, wie in dem Ideenkata-
log293 ausgeführt, um zur Wiederherstellung des Vertrauens zwischen den beiden Seiten bei-
zutragen, unterstreicht die Wichtigkeit der schließlichen Entmilitarisierung der Republik Zy-
pern als Ziel im Rahmen einer umfassenden Gesamtregelung, begrüßt in diesem Zusammen-
hang jedwede Schritte der beiden Seiten zur Senkung des Rüstungsstands und der Truppen-
stärken, und ermutigt den Generalsekretär, die dahin gehenden Bemühungen auch weiterhin 
zu fördern; 
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  9. fordert beide Seiten auf, die Androhung oder den Einsatz von Gewalt oder Gewalt-
tätigkeit als Mittel zur Lösung des Zypernproblems zu unterlassen; 

  10. erklärt erneut, daß der Status quo unannehmbar ist und daß die Verhandlungen 
über eine endgültige politische Lösung des Zypernproblems bereits zu lange festgefahren 
sind; 

  11. bekräftigt seinen Standpunkt, daß eine Zypern-Regelung von einem Staat Zypern 
ausgehen muß, der über eine einzige Souveränität und internationale Rechtspersönlichkeit 
sowie über eine einzige Staatsbürgerschaft verfügt, dessen Unabhängigkeit und territoriale 
Unversehrtheit gewährleistet sind und der zwei politisch gleichberechtigte Volksgruppen ent-
sprechend der Beschreibung in den diesbezüglichen Resolutionen des Sicherheitsrats in einer 
beide Volksgruppen einschließenden bizonalen Föderation umfaßt, und daß eine derartige Re-
gelung die vollständige oder teilweise Vereinigung mit jedwedem anderen Land und jedwede 
Form der Teilung oder Sezession ausschließen muß; 

  12. begrüßt die Bemühungen, die die Truppe weiterhin unternimmt, um ihren humani-
tären Auftrag in bezug auf die im nördlichen Teil der Insel lebenden griechischen Zyprer und 
Maroniten und die im südlichen Teil lebenden türkischen Zyprer zu erfüllen, wie im Bericht 
des Generalsekretärs erwähnt; 

  13. bekundet erneut seine Unterstützung für die Bemühungen der Vereinten Nationen 
und der anderen Beteiligten um die Förderung von Veranstaltungen, die beide Volksgruppen 
einschließen, um Kooperation, Vertrauen und gegenseitige Achtung zwischen den beiden 
Volksgruppen aufzubauen, und fordert die türkisch-zyprische Führung auf, diese Aktivitäten 
wiederaufzunehmen; 

  14. ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. Dezember 1999 einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

  15. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4018. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Am 11. Oktober 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär294: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 7. Oktober 1999 be-
treffend die Ernennung von James Holger zu Ihrem Amtierenden Sonderbeauftragten 
und Missionsleiter der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern für einen am 
1. Oktober 1999 beginnenden Zeitraum von drei Monaten295 den Mitgliedern des Si-
cherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der Ernennung Kennt-
nis." 

  Am 1. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär296: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 29. Oktober 1999 be-
treffend Ihre Absicht, Alvaro de Soto mit Wirkung vom 1. November 1999 zu Ihrem 
Sonderberater für Zypern am Amtssitz zu ernennen, sowie Ihren Wunsch, ihn im Früh-
jahr 2000 zu Ihrem in Zypern residierenden Sonderbeauftragten zu ernennen297, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der 
in Ihrem Schreiben vorgeschlagenen Vorgehensweise Kenntnis." 
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  Am 10. Dezember 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär298: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 6. Dezember 1999 be-
treffend Ihre Entscheidung, Generalmajor Victory Rana (Nepal) zum nächsten Kom-
mandeur der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern zu ernennen299, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in 
dem Schreiben enthaltenen Entscheidung Kenntnis." 

  Auf seiner 4082. Sitzung am 15. Dezember 1999 behandelte der Rat den Punkt 

  "Die Situation in Zypern 

 Bericht des Generalsekretärs über den Einsatz der Vereinten Nationen in Zypern 
(S/1999/1203 und Corr.1 und Add.1)". 

Resolution 1283 (1999) 
vom 15. Dezember 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs vom 29. November 1999 über 
den Einsatz der Vereinten Nationen in Zypern300 und insbesondere die an die Parteien gerich-
tete Aufforderung, sich mit gebührender Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit mit der humanitä-
ren Frage der Vermißten zu befassen und sie einer Lösung zuzuführen, 

  feststellend, daß die Regierung Zyperns zugestimmt hat, daß es angesichts der Verhält-
nisse auf der Insel notwendig ist, die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern über 
den 15. Dezember 1999 hinaus in Zypern zu belassen, 

  1. bekräftigt alle seine einschlägigen Resolutionen über Zypern, insbesondere die 
Resolution 1251 (1999) vom 29. Juni 1999; 

  2. beschließt, das Mandat der Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern um 
einen weiteren, am 15. Juni 2000 endenden Zeitraum zu verlängern; 

  3. ersucht den Generalsekretär, bis zum 1. Juni 2000 einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen; 

  4. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4082. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

 

WAHRUNG VON FRIEDEN UND SICHERHEIT UND 
FRIEDENSKONSOLIDIERUNG IN DER KONFLIKTFOLGEZEIT 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4020. Sitzung am 8. Juli 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter Au-
straliens, Bangladeschs, El Salvadors, Finnlands, Guatemalas, Indonesiens, Japans, Kroatiens, 

_______________ 
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300 S/1999/1203 und Corr.1 und Add.1 
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Mosambiks, Neuseelands, der Republik Korea und Südafrikas einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

  "Wahrung von Frieden und Sicherheit und Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolge-
zeit 

 Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung von Exkombattanten in 
einem Friedenssicherungsumfeld". 

  Auf seiner 4021. Sitzung am 8. Juli 1999 behandelte der Rat den auf der 4020. Sitzung 
erörterten Punkt. 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab301: 

  "Der Sicherheitsrat erinnert an die ihm nach der Charta der Vereinten Nationen ob-
liegende Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit. Der Rat erinnert außerdem an die Erklärungen seines Präsidenten zu der Tä-
tigkeit der Vereinten Nationen auf den Gebieten vorbeugende Diplomatie, Friedens-
schaffung, Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit. 

  Der Rat hat die Frage der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung 
von Exkombattanten in einem Friedenssicherungsumfeld geprüft, als Teil seines umfas-
senden und ständigen Bemühens, zur Erhöhung der Wirksamkeit der Friedenssiche-
ungs- und Friedenskonsolidierungstätigkeit der Vereinten Nationen in Konfliktsitua-
tionen in der ganzen Welt beizutragen. 

  Der Rat ist ernsthaft darüber besorgt, daß in einer Reihe von Konflikten trotz des 
Abschlusses von Friedensabkommen durch die kriegführenden Parteien und der Präsenz 
von Friedenssicherungsmissionen der Vereinten Nationen am Boden die Kampf-
handlungen zwischen verschiedenen Parteien oder Gruppierungen weitergehen. Er ist 
sich dessen bewußt, daß einer der Hauptfaktoren, die zu dieser Situation beitragen, der 
Umstand ist, daß die Konfliktparteien nach wie vor Zugang zu großen Mengen von 
Waffen haben, insbesondere zu Kleinwaffen und leichten Waffen. Der Rat weist nach-
drücklich darauf hin, daß die Konfliktparteien, um eine Beilegung zu erreichen, auf die 
erfolgreiche Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der Exkombattan-
ten hinwirken müssen, namentlich auch von Kindersoldaten, deren besondere Bedürf-
nisse ernsthafte Berücksichtigung finden sollten. 

  Der Rat erkennt an, daß die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereinglie-
derung nicht losgelöst von anderen Aspekten gesehen werden dürfen, sondern vielmehr 
als ein kontinuierlicher Prozeß betrachtet werden müssen, der in die umfassendere Su-
che nach Frieden, Stabilität und Entwicklung eingebettet ist und zu dieser beiträgt. Die 
wirksame Entwaffnung der Exkombattanten ist ein wichtiger Indikator des Fortschritts 
auf dem Weg zur Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit und zur Normalisie-
rung der Lage. Demobilisierung ist nur möglich, wenn ein gewisser Grad an Entwaff-
nung gegeben ist, und sie kann nur dann erfolgreich sein, wenn eine wirksame Wieder-
anpassung und Wiedereingliederung der Exkombattanten in die Gesellschaft stattfindet. 
Entwaffnung und Demobilisierung müssen in einem sicheren Umfeld vor sich gehen, 
das den Exkombattanten genügend Vertrauen einflößt, um ihre Waffen niederzulegen. 
Da dieser Prozeß eng mit wirtschaftlichen und sozialen Fragen verknüpft ist, bedarf er 
eines umfassenden Ansatzes, damit ein reibungsloser Übergang von der Friedenssiche-
rung zur Friedenskonsolidierung erleichtert wird. 

  Der Rat betont, daß Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung nur 
dann erfolgreich sein können, wenn der entsprechende politische Wille vorhanden ist 
und die beteiligten Parteien sich eindeutig auf die Herbeiführung von Frieden und Stabi-
lität verpflichtet haben. Gleichzeitig kommt es in entscheidendem Maße darauf an, daß 
diese Verpflichtung der Parteien durch den politischen Willen und die konsequente, 

_______________ 
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wirksame und entschlossene Unterstützung seitens der internationalen Gemeinschaft 
gestärkt wird mit dem Ziel, die Herbeiführung eines dauerhaften Friedens zu ge-
währleisten, unter anderem auch durch ihren Beitrag zu langfristiger Hilfe auf dem Ge-
biet der Entwicklung und des Handels. 

  Der Rat bekräftigt seine Verpflichtung auf die Grundsätze der politischen Unab-
hängigkeit, der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit aller Staaten bei der 
Durchführung friedenkonsolidierender Maßnahmen sowie die Notwendigkeit, daß die 
Staaten ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht nachkommen. Eingedenk dessen 
betont der Rat die Notwendigkeit, mit Zustimmung der Parteien praktische Maßnahmen 
durchzuführen, um den Erfolg des Prozesses zu fördern, darunter unter anderem die fol-
genden: 

  a)  nach Bedarf bei konkreten Friedensabkommen und je nach Fall bei Frie-
denssicherungsmandaten der Vereinten Nationen die Aufnahme klarer Bestimmungen 
betreffend die Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung der Exkombat-
tanten, einschließlich der sicheren und raschen Beseitigung von Waffen und Munition; 

  b) der Aufbau von Datenbanken von Sachverständigen für die Entwaffnung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung von Exkombattanten durch die Regierungen, 
die zu Friedenssicherungseinsätzen beitragen. In diesem Zusammenhang könnte die 
Ausbildung in Entwaffnungs- und Demobilisierungsmaßnahmen ein nützlicher Bestand-
teil einzelstaatlicher Programme zur Vorbereitung von Friedenssoldaten sein; 

  c) die Verhütung und Reduzierung der exzessiven und destabilisierenden 
Verbreitung, Anhäufung und des rechtswidrigen Einsatzes von Kleinwaffen und leichten 
Waffen. In diesem Zusammenhang sollen die einschlägigen Resolutionen des Sicher-
heitsrats und die geltenden Waffenembargos der Vereinten Nationen strikt angewendet 
werden. 

  Der Rat ist der Auffassung, daß die Techniken zur Durchführung und Koordinie-
rung von Programmen im Zusammenhang mit dem Prozeß der Entwaffnung, Demo-
bilisierung und Wiedereingliederung von Exkombattanten und die damit zusam-
menhängenden Probleme gründlich untersucht werden sollen. Er nimmt mit Genug-
tuung von den Bemühungen Kenntnis, die der Generalsekretär, die Organe der Verein-
ten Nationen, die Mitgliedstaaten sowie internationale und regionale Organisationen un-
ternehmen, um allgemeine Grundsätze und praktische Leitlinien für die Entwaffnung, 
Demobilisierung und Wiedereingliederung von Exkombattanten in einem Friedenssi-
cherungsumfeld zu erarbeiten. 

  Der Rat unterstreicht, daß es notwendig ist, sich regelmäßig mit dieser Frage zu 
befassen, und ersucht in diesem Zusammenhang den Generalsekretär, dem Rat inner-
halb von sechs Monaten einen Bericht vorzulegen, der seine Analyse, Bemerkungen 
und Empfehlungen enthält, insbesondere in bezug auf die Grundsätze und Leitlinien 
sowie die Praktiken, die gemachten Erfahrungen und ihre Auswertung, um seine weitere 
Behandlung dieser Angelegenheit zu erleichtern. Der Bericht sollte den Problemen der 
Entwaffnung und Demobilisierung von Kindersoldaten und ihrer Wiedereingliederung 
in die Gesellschaft besondere Aufmerksamkeit widmen. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

 

 

 

FÖRDERUNG DES FRIEDENS UND DER SICHERHEIT: HUMANITÄRE HILFE 
FÜR FLÜCHTLINGE IN AFRIKA 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4025. Sitzung am 26. Juli 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Förderung des Friedens und der Sicherheit: Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge in Afrika". 
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  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, Sadako Ogata, die Hohe Flüchtlingskommissa-
rin der Vereinten Nationen, gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur 
Teilnahme einzuladen. 
 

 

DIE FRAGE BETREFFEND HAITI 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
 jedes Jahr seit 1993 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 20. August 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozialrats302: 

  "Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom 31. Juli 1999303 betreffend 
die auf der Arbeitstagung 1999 des Wirtschafts- und Sozialrats im Einklang mit Resolu-
tion 1212 (1998) des Sicherheitsrats vom 25. November 1998 erfolgte Verabschiedung 
der Resolution 1999/11 vom 27. Juli 1999 über das langfristige Strategie- und Entwick-
lungsprogramm zur Unterstützung Haitis zu bestätigen. 

  Um eine nachhaltige Entwicklung in Haiti sicherzustellen, ist es nach Auffassung 
der Mitglieder des Sicherheitsrats unerläßlich, daß die Anstrengungen der internationa-
len Gemeinschaft darauf gerichtet sind, die Regierung Haitis dabei zu unterstützen, die 
wichtigen Fragen im Zusammenhang mit dem Aufbau der Kapazitäten der staatlichen  
Institutionen anzugehen. 

  Die Mitglieder des Sicherheitsrats verleihen der Hoffnung Ausdruck, daß dieser 
wichtige Beitrag des Wirtschafts- und Sozialrats die Zusammenarbeit zwischen dem Si-
cherheitsrat und dem Wirtschafts- und Sozialrat bei den Bemühungen der Vereinten Na-
tionen, dem haitianischen Volk beim Wiederaufbau seines Landes zu helfen, verstärken 
wird." 

  Am 14. September 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär304: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 10. September 1999 
betreffend Ihre Absicht, Alfredo Lopes Cabral (Guinea-Bissau) zu Ihrem Beauftragten 
in Haiti und Leiter der Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen in Haiti zu ernen-
nen305, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie neh-
men von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis. Sie nehmen außerdem 
diese Gelegenheit wahr, um mit Ihnen ihre tiefempfundene Anerkennung für die 
Einsatzbereitschaft zum Ausdruck zu bringen, mit der Julian Harston seine Aufgaben in 
Haiti im Namen der Vereinten Nationen erfüllt hat." 

  Auf seiner 4074. Sitzung am 30. November 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Haitis 
und Venezuelas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

  "Die Frage betreffend Haiti 

 Bericht des Generalsekretärs über die Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen 
in Haiti (S/1999/908) 

 Bericht des Generalsekretärs über die Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen 
in Haiti (S/1999/1184)". 

_______________ 
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Resolution 1277 (1999) 
vom 30. November 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolution 
1212 (1998) vom 25. November 1998, sowie die von der Generalversammlung und dem 
 Wirtschafts- und Sozialrat verabschiedeten Resolutionen, 

  Kenntnis nehmend von dem an den Generalsekretär gerichteten Schreiben des Prä-
sidenten der Republik Haiti vom 8. November 1999306, in dem dieser um die Einrichtung ei-
ner internationalen zivilen Unterstützungsmission in Haiti ersucht hat, 

  Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekretärs vom 24. August307 und vom 
18. November 1999308, 

  in Würdigung der wertvollen Beiträge, die der Beauftragte des Generalsekretärs, die 
Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen in Haiti, die Internationale Zivilmission in Haiti 
und die technischen Hilfsprogramme des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen 
sowie die bilateralen Geber geleistet haben, um der Regierung Haitis durch ihre Unter-
stützung und ihren Beitrag zu der Professionalisierung der Haitianischen Nationalpolizei als 
ein unverzichtbarer Baustein der Konsolidierung des Justizsystems Haitis sowie durch ihre 
Anstrengungen zum Aufbau nationaler Institutionen behilflich zu sein, 

  in der Erkenntnis, daß das Volk und die Regierung von Haiti letztlich selbst die Ver-
antwortung für die nationale Aussöhnung, die Aufrechterhaltung eines sicheren und stabilen 
Umfelds, die Rechtspflege und den Wiederaufbau ihres eigenen Landes tragen und daß die 
Regierung Haitis eine besondere Verantwortung für die weitere Stärkung und das wirksame 
Arbeiten der Haitianischen Nationalpolizei und des Justizsystems trägt, 

  1. beschließt, die Zivilpolizeimission der Vereinten Nationen in Haiti weiterzuführen, 
um einen stufenweisen Übergang zu einer Internationalen zivilen Unterstützungsmission in 
Haiti bis zum 15. März 2000 zu gewährleisten; 

  2. ersucht den Generalsekretär, den Übergang von der Internationalen Zivilpolizei-
mission und der Internationalen Zivilmission in Haiti zur Internationalen zivilen Unterstüt-
zungsmission in Haiti zu koordinieren und zu beschleunigen und dem Sicherheitsrat bis zum 
1. März 2000 über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

  3. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

     Auf der 4074. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegenstimme bei einer 
Enthaltung (Russische Föderation) verabschiedet. 

 

 

 

KINDER UND BEWAFFNETE KONFLIKTE 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch 
1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4037. Sitzung am 25. August 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Afghanistans, Ägyptens, Algeriens, Angolas, Bangladeschs, Belarus, Bosnien und Herzego-
winas, Costa Ricas, Finnlands, Guyanas, Indiens, Indonesiens, Iraks, Japans, Kenias, Kolum-
biens, Monacos, der Mongolei, Mosambiks, Neuseelands, Norwegens, der Philippinen, Por-

_______________ 
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tugals, der Republik Korea, Ruandas, Sambias, der Slowakei, Südafrikas, Sudans, Ugandas, 
der Ukraine und der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erör-
terung des Punktes "Kinder und bewaffnete Konflikte" teilzunehmen. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, den Ständigen Beobachter der Schweiz bei den 
Vereinten Nationen einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzuneh-
men. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, den Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäfts-
ordnung des Rates zur Teilnahme einzuladen. 

 

Resolution 1261 (1999) 
vom 25. August 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf die Erklärungen seines Präsidenten vom 29. Juni 1998309, 12. Februar 
1999310 und 8. Juli 1999311, 

  Kenntnis nehmend von den in letzter Zeit unternommenen Anstrengungen, dem völker-
rechtswidrigen Einsatz von Kindern als Soldaten ein Ende zu setzen, in dem Übereinkom-
men 182 der Internationalen Arbeitsorganisation über das Verbot und unverzügliche Maß-
nahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit, das Zwangs- oder Pflicht-
arbeit, namentlich die zwangsweise beziehungsweise im Rahmen der Wehrpflicht erfolgende 
Rekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten, verbietet, sowie in dem 
Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs312, worin die Einziehung oder Anwer-
bung von Kindern unter fünfzehn Jahren für die nationalen Streitkräfte oder ihr Einsatz zur 
aktiven Teilnahme an Feindseligkeiten als Kriegsverbrechen eingestuft wird,  

  1. bekundet seine ernste Besorgnis über die schädlichen und weitreichenden Auswir-
kungen bewaffneter Konflikte auf Kinder sowie über die Langzeitfolgen, die sich daraus für 
einen dauerhaften Frieden sowie für dauerhafte Sicherheit und Entwicklung ergeben; 

  2. verurteilt nachdrücklich das gezielte Vorgehen gegen Kinder in bewaffneten Kon-
flikten, namentlich die Tötung und Verstümmelung, die sexuelle Gewalt gegen, die Entfüh-
rung und die Zwangsvertreibung von Kindern, und ihre völkerrechtswidrige Anwerbung und 
ihren völkerrechtswidrigen Einsatz in bewaffneten Konflikten sowie Angriffe auf Objekte, die 
unter völkerrechtlichem Schutz stehen, namentlich Stätten, an denen sich gewöhnlich viele 
Kinder aufhalten, wie Schulen und Krankenhäuser, und fordert alle beteiligten Parteien auf, 
diesen Praktiken ein Ende zu setzen; 

  3. fordert alle beteiligten Parteien auf, ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen streng 
einzuhalten, insbesondere die Genfer Abkommen vom 12. August 1949313 und die für sie gel-
tenden Verpflichtungen aus den Zusatzprotokollen von 1977314 sowie aus dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes315, und betont, daß alle 
Staaten gehalten sind, der Straflosigkeit ein Ende zu setzen, und daß sie verpflichtet sind, die 
für schwere Verletzungen der Genfer Abkommen vom 12. August 1949 Verantwortlichen 
strafrechtlich zu verfolgen; 

_______________ 
309 S/PRST/1998/18. 
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311 S/PRST/1999/21. 
312 A/CONF.183/9. 
313 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. 
314 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. 
315 Resolution 44/25 der Generalversammlung, Anlage. 
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  4. bringt seine Unterstützung für die laufenden Arbeiten zum Ausdruck, die der Son-
derbeauftragte des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, das Kinderhilfs-
werk der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Na-
tionen, die anderen Teile des Systems der Vereinten Nationen und andere zuständige interna-
tionale Organisationen unternehmen, die sich mit von bewaffneten Konflikten betroffenen 
Kindern befassen, und ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin für die Koordinierung und 
Kohärenz zwischen ihnen Sorge zu tragen; 

  5. begrüßt und ermutigt die Anstrengungen, die alle zuständigen Akteure auf 
nationaler und internationaler Ebene unternehmen, um kohärentere und wirksamere Ansätze 
zu der Frage Kinder und bewaffnete Konflikte zu erarbeiten; 

  6. unterstützt die Tätigkeit der allen Mitgliedstaaten offenstehenden, zwischen den 
Tagungen zusammentretenden Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission zur Ausarbei-
tung des Entwurfs eines Fakultativprotokolls zu dem Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß sie weitere Fortschritte in Richtung auf den Abschluß ihrer Arbeiten 
erzielen wird; 

  7. fordert alle Parteien in bewaffneten Konflikten nachdrücklich auf sicherzustellen, 
daß bei Friedensverhandlungen und während des gesamten Prozesses der Friedenskonsolidie-
rung in der Konfliktfolgezeit der Schutz, das Wohl und die Rechte der Kinder berücksichtigt 
werden; 

  8. fordert die Parteien in bewaffneten Konflikten auf, während bewaffneter Konflikte 
durchführbare Maßnahmen zu ergreifen, um den von Kindern erlittenen Schaden möglichst 
gering zu halten, beispielsweise durch "Tage der Ruhe", um die Versorgung mit den notwen-
digen grundlegenden Dienstleistungen zu ermöglichen, und fordert alle Parteien in bewaffne-
ten Konflikten ferner auf, solche Maßnahmen zu fördern, durchzuführen und zu achten; 

  9. fordert alle Parteien in bewaffneten Konflikten nachdrücklich auf, sich an die 
konkreten Verpflichtungen zu halten, die sie eingegangen sind, um den Schutz von Kindern in 
Situationen bewaffneten Konflikts zu gewährleisten; 

  10. fordert alle Parteien in bewaffneten Konflikten außerdem nachdrücklich auf, be-
sondere Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder, insbesondere Mädchen, vor Vergewaltigung 
und anderen Formen des sexuellen Mißbrauchs und der geschlechtsspezifischen Gewalt in Si-
tuationen bewaffneten Konflikts zu schützen und die besonderen Bedürfnisse von Mädchen 
während bewaffneter Konflikte und in ihrer Folgezeit zu berücksichtigen, einschließlich bei 
der Bereitstellung humanitärer Hilfe; 

  11. fordert alle Parteien in bewaffneten Konflikten auf, den uneingeschränkten, siche-
ren und ungehinderten Zugang des Personals humanitärer Hilfsorganisationen und die Auslie-
ferung humanitärer Hilfsgüter an alle von bewaffneten Konflikten betroffenen Kinder zu ge-
währleisten; 

  12. unterstreicht, wie wichtig die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der 
Vereinten Nationen und angeschlossener Organisationen ist, wenn es darum geht, die Auswir-
kungen bewaffneter Konflikte auf Kinder abzumildern, und fordert alle Parteien in bewaffne-
ten Konflikten nachdrücklich auf, die Rechtsstellung des Personals der Vereinten Nationen 
und der angeschlossenen Organisationen uneingeschränkt zu achten; 

  13. fordert die Staaten und alle zuständigen Teile des Systems der Vereinten Nationen 
nachdrücklich auf, sich verstärkt darum zu bemühen, durch politische und andere Anstren-
gungen sicherzustellen, daß der völkerrechtswidrigen Anwerbung und dem völkerrechtswid-
rigen Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten ein Ende gesetzt wird, indem sie na-
mentlich darauf hinwirken, daß Kindern Alternativen zur Teilnahme an bewaffneten Konflik-
ten zur Verfügung stehen; 
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  14. anerkennt die schädlichen Auswirkungen der Verbreitung von Waffen, insbesonde-
re Kleinwaffen, auf die Sicherheit von Zivilpersonen, namentlich Flüchtlingen und anderen 
schwächeren Gesellschaftsgruppen, vor allem Kindern, und verweist in diesem Zusammen-
hang auf die Resolution 1209 (1998) vom 19. November 1998, in der unter anderem betont 
wird, wie wichtig es ist, daß alle Mitgliedstaaten und insbesondere die Staaten, die Waffen 
herstellen oder verkaufen, Waffentransfers einschränken, durch die bewaffnete Konflikte her-
vorgerufen oder verlängert beziehungsweise bestehende Spannungen oder bewaffnete Kon-
flikte verschärft werden könnten, und in der nachdrücklich zu einer internationalen Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung unerlaubter Waffenströme aufgefordert wird; 

  15. fordert die Staaten und das System der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, die 
Entwaffnung, Demobilisierung, Rehabilitierung und Wiedereingliederung von Kindern, die 
völkerrechtswidrig als Soldaten eingesetzt wurden, zu erleichtern, und fordert insbesondere 
den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte, das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Verein-
ten Nationen und die sonstigen zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen auf, ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken; 

  16. verpflichtet sich, bei allen Maßnahmen zur Förderung des Friedens und der Si-
cherheit dem Schutz, dem Wohl und den Rechten der Kinder besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen, und ersucht den Generalsekretär, diesbezügliche Empfehlungen in seine Berichte 
aufzunehmen; 

  17. bekräftigt seine Bereitschaft, im Zuge seiner Auseinandersetzung mit Situationen 
bewaffneten Konflikts 

  a)  auch weiterhin die Bereitstellung humanitärer Hilfe an die notleidende Zivilbevöl-
kerung zu unterstützen, unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der Kinder, so 
unter anderem auch die Bereitstellung und den Wiederaufbau medizinischer und pädagogi-
scher Dienste zur Befriedigung der Bedürfnisse von Kindern, die Rehabilitation von Kindern, 
die verstümmelt oder seelisch traumatisiert wurden, und auf Kinder ausgerichtete Minen-
räumprogramme und Aufklärungsprogramme über die Minengefahr; 

  b) auch weiterhin den Schutz vertriebener Kinder, einschließlich ihrer Wiederansied-
lung durch das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars und gegebenenfalls andere Organisa-
tionen, zu unterstützen;  

  c) bei allen Maßnahmen, die nach Artikel 41 der Charta der Vereinten Nationen er-
griffen werden, abzuwägen, welche Auswirkungen sie auf Kinder haben, damit angemessene 
humanitäre Ausnahmeregelungen geprüft werden können; 

  18. bekräftigt außerdem seine Bereitschaft, geeignete Maßnahmen zu erwägen, wenn 
Gebäude oder Stätten, an denen sich gewöhnlich viele Kinder aufhalten, in Situationen be-
waffneten Konflikts unter Verstoß gegen das Völkerrecht gezielt angegriffen werden; 

  19. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß das an den friedenschaffenden, 
friedensichernden und friedenkonsolidierenden Tätigkeiten der Vereinten Nationen beteiligte 
Personal über eine angemessene Ausbildung verfügt, was den Schutz, die Rechte und das 
Wohl von Kindern angeht, und fordert die Staaten sowie die zuständigen internationalen und 
regionalen Organisationen nachdrücklich auf, sicherzustellen, daß ihre Programme für das an 
ähnlichen Tätigkeiten beteiligte Personal eine entsprechende Ausbildung umfassen; 

  20. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Abstimmung mit allen zuständigen Tei-
len des Systems der Vereinten Nationen und unter Berücksichtigung sonstiger einschlägiger 
Arbeiten dem Rat bis zum 31. Juli 2000 einen Bericht über die Durchführung dieser Resolu-
tion vorzulegen; 

  21. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4037. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
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DIE SITUATION IN AFGHANISTAN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1994, 1996, 1997 und 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4039. Sitzung am 27. August 1999 beschloß der Sicherheitsrat, die Vertreter 
Afghanistans, Ägyptens, Finnlands, Indiens, der Islamischen Republik Iran, Japans, Kasach-
stans, Norwegens, Pakistans, Tadschikistans, der Türkei, Turkmenistans und Usbekistans ein-
zuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Afghanistan" teil-
zunehmen. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat auf Antrag des Vertreters Burkina Fasos316, den 
Ständigen Beobachter der Organisation der Islamischen Konferenz bei den Vereinten Natio-
nen, Mokhtar Lamani, gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Teil-
nahme einzuladen. 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, den Untergeneralsekretär für politi-
sche Angelegenheiten gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme ein-
zuladen. 

  Auf seiner 4051. Sitzung am 15. Oktober 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Afghani-
stans und der Islamischen Republik Iran einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
Punktes "Die Situation in Afghanistan" teilzunehmen. 

Resolution 1267 (1999) 
vom 15. Oktober 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 1189 
(1998) vom 13. August 1998, 1193 (1998) vom 28. August 1998 und 1214 (1998) vom 
8. Dezember 1998, sowie der Erklärungen seines Präsidenten über die Situation in Afghani-
stan, 

  in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-
keit, territorialen Unversehrtheit und nationalen Einheit Afghanistans sowie seiner Achtung 
des kulturellen und historischen Erbes des Landes, 

  mit dem erneuten Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die anhaltenden Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte, insbesondere die Diskriminierung von 
Frauen und Mädchen, und über die beträchtliche Zunahme der unerlaubten Opiumgewinnung 
sowie betonend, daß die Einnahme des Generalkonsulats der Islamischen Republik Iran durch 
die Taliban und die Ermordung der iranischen Diplomaten und eines Journalisten in Masar-i 
Scharif flagrante Verstöße gegen das geltende Völkerrecht darstellen, 

  unter Hinweis auf die einschlägigen internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung 
des Terrorismus und insbesondere die Verpflichtung der Vertragsparteien dieser Übereinkom-
men, Terroristen auszuliefern oder sie strafrechtlich zu verfolgen, 

  nachdrücklich verurteilend, daß afghanisches Hoheitsgebiet, insbesondere die von den 
Taliban kontrollierten Gebiete, nach wie vor zur Beherbergung und Ausbildung von Terrori-
sten und zur Planung terroristischer Handlungen benutzt wird, sowie in Bekräftigung seiner 
Überzeugung, daß die Unterbindung des internationalen Terrorismus für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unerläßlich ist, 

  die Tatsache mißbilligend, daß die Taliban Usama bin Laden weiterhin Zuflucht gewäh-
ren und es ihm und seinen Mithelfern ermöglichen, von dem durch die Taliban kontrollierten 

_______________ 
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Gebiet aus ein Netz von Ausbildungslagern für Terroristen zu betreiben und Afghanistan als 
Stützpunkt für die Förderung internationaler terroristischer Operationen zu benutzen, 

  feststellend, daß die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Usama bin Laden und sei-
ne Mithelfer unter anderem wegen der Bombenattentate auf die Botschaften der Vereinigten 
Staaten in Nairobi (Kenia) und Daressalam (Tansania) am 7. August 1998 und wegen der Ver-
schwörung zur Tötung amerikanischer Staatsangehöriger außerhalb der Vereinigten Staaten 
Anklage erhoben haben, sowie feststellend, daß die Vereinigten Staaten die Taliban um die 
Überstellung der Betreffenden ersucht haben, damit sie vor Gericht gestellt werden können317, 

  feststellend, daß die Nichtbefolgung der in Ziffer 13 der Resolution 1214 (1998) enthal-
tenen Forderungen durch die Behörden der Taliban eine Bedrohung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit darstellt, 

  unter Betonung seiner Entschlossenheit, die Achtung vor seinen Resolutionen sicherzu-
stellen, 

  tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

  1. besteht darauf, daß die unter der Bezeichnung Taliban bekannte afghanische 
Gruppierung, die sich auch Islamisches Emirat Afghanistan nennt, seinen früheren Resolutio-
nen sofort Folge leistet und insbesondere aufhört, internationalen Terroristen und deren Orga-
nisationen Zuflucht und Ausbildung zu gewähren, daß sie geeignete wirksame Maßnahmen 
ergreift, um sicherzustellen, daß das unter ihrer Kontrolle befindliche Gebiet nicht für terrori-
stische Einrichtungen und Lager oder für die Vorbereitung oder Organisation terroristischer 
Handlungen gegen andere Staaten oder deren Bürger benutzt wird, und daß sie bei den Be-
mühungen, angeklagte Terroristen vor Gericht zu stellen, kooperiert; 

  2. verlangt, daß die Taliban Usama bin Laden ohne weitere Verzögerung an die zu-
ständigen Behörden eines Landes übergeben, in dem gegen ihn Anklage erhoben worden ist, 
oder an die zuständigen Behörden eines Landes, das ihn an das Land übergibt, in dem gegen 
ihn Anklage erhoben worden ist, oder an die zuständigen Behörden eines Landes, in dem er 
festgenommen und effektiv gerichtlich belangt wird; 

  3. beschließt, daß am 14. November 1999 alle Staaten die in Ziffer 4 aufgeführten 
Maßnahmen ergreifen werden, es sei denn, der Rat hat auf der Grundlage eines Berichts des 
Generalsekretärs vorher beschlossen, daß die Taliban der in Ziffer 2 genannten Verpflichtung 
in vollem Umfang nachgekommen sind; 

  4. beschließt außerdem, daß zur Durchsetzung von Ziffer 2 alle Staaten 

  a)  allen von dem Ausschuß nach Ziffer 6 bezeichneten Luftfahrzeugen, die sich im 
Eigentum der Taliban befinden oder von diesen oder in deren Namen angemietet oder betrie-
ben werden, die Erlaubnis zum Start oder zur Landung in ihrem Hoheitsgebiet verweigern 
werden, es sei denn, der betreffende Flug wurde aufgrund von humanitären Erwägungen, ein-
schließlich religiöser Verpflichtungen wie der Durchführung des Haddsch, von dem Ausschuß 
vorab genehmigt; 

  b) Gelder und andere Finanzmittel, einschließlich Gelder, die aus Vermögenswerten 
stammen oder erzeugt wurden, die den Taliban gehören oder direkt oder indirekt ihrer Verfü-
gungsgewalt oder der eines Unternehmens im Eigentum oder unter der Kontrolle der Taliban 
unterstehen, soweit von dem Ausschuß nach Ziffer 6 bezeichnet, einfrieren und sicherstellen 
werden, daß weder diese noch andere so bezeichnete Gelder oder Finanzmittel von ihren 
Staatsangehörigen oder von auf ihrem Hoheitsgebiet befindlichen Personen den Taliban oder 
einem Unternehmen im Eigentum der Taliban oder unter ihrer direkten oder indirekten Kon-
trolle unmittelbar oder zu deren Gunsten zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, der Aus-
schuß genehmigt dies von Fall zu Fall aus humanitären Erwägungen; 

_______________ 
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  5. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei den Bemühungen zur Erfüllung der 
Forderung in Ziffer 2 zu kooperieren und weitere Maßnahmen gegen Usama bin Laden und 
seine Mithelfer in Erwägung zu ziehen; 

  6. beschließt, im Einklang mit Regel 28 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einen 
aus allen Ratsmitgliedern bestehenden Ausschuß des Sicherheitsrats einzusetzen, mit dem 
Auftrag, die nachstehenden Aufgaben wahrzunehmen, dem Rat über seine Arbeit Bericht zu 
erstatten und Bemerkungen und Empfehlungen dazu vorzulegen: 

  a)  Einholung weiterer Informationen von allen Staaten über die von ihnen ergriffenen 
Maßnahmen zur wirksamen Durchführung der mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen; 

  b) Prüfung der ihm von den Staaten zur Kenntnis gebrachten Informationen über Ver-
stöße gegen die mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen und Empfehlung angemessener Maß-
nahmen als Antwort auf diese Verstöße; 

  c) regelmäßige Berichterstattung an den Rat über die Auswirkungen der mit Ziffer 4 
verhängten Maßnahmen, insbesondere auch über die humanitären Auswirkungen; 

  d) regelmäßige Berichterstattung an den Rat über die dem Ausschuß vorgelegten In-
formationen betreffend angebliche Verstöße gegen die mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen, 
nach Möglichkeit unter Nennung der Personen oder Einrichtungen, die solche Verstöße be-
gangen haben sollen; 

  e) Bezeichnung der in Ziffer 4 genannten Luftfahrzeuge sowie Gelder oder anderen 
Finanzmittel, um die Durchführung der mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen zu erleichtern; 

  f) Prüfung von Anträgen auf Befreiung von den mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen, 
wie in Ziffer 4 vorgesehen, und Beschlußfassung darüber, ob eine Befreiung von diesen Maß-
nahmen für die Leistung von Zahlungen des Internationalen Luftverkehrsverbands an die 
Luftfahrtbehörde Afghanistans im Namen internationaler Fluggesellschaften für Flugsi-
cherungsdienste zu gewähren ist; 

  g) Prüfung der gemäß Ziffer 10 vorgelegten Berichte; 

  7. fordert alle Staaten auf, ungeachtet etwaiger Rechte oder Pflichten aus einer inter-
nationalen Übereinkunft, einem Vertrag oder einer Lizenz oder Genehmigung, die zeitlich vor 
dem Datum des Inkrafttretens der mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen liegen, streng in Über-
einstimmung mit dieser Resolution zu handeln; 

  8. fordert die Staaten auf, gegen ihrer Hoheitsgewalt unterstehende Personen oder 
Einrichtungen, die gegen die mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen verstoßen, gerichtlich vor-
zugehen und angemessene Strafen zu verhängen; 

  9. fordert alle Staaten auf, mit dem Ausschuß nach Ziffer 6 bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben voll zusammenzuarbeiten, indem sie insbesondere auch die von dem Ausschuß 
gemäß dieser Resolution angeforderten Informationen bereitstellen; 

  10. ersucht alle Staaten, dem Ausschuß nach Ziffer 6 innerhalb von 30 Tagen nach 
dem Inkrafttreten der mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen über die Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, die sie im Hinblick auf die wirksame Durchführung von Ziffer 4 ergriffen haben; 

  11. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß nach Ziffer 6 jede erforderliche Un-
terstützung zu gewähren und im Sekretariat die dafür erforderlichen Vorkehrungen zu treffen; 

  12. ersucht den Ausschuß nach Ziffer 6, auf der Grundlage der Empfehlungen des Se-
kretariats mit den zuständigen internationalen Organisationen, Nachbar- und sonstigen Staa-
ten sowie den betroffenen Parteien geeignete Regelungen zu treffen, mit dem Ziel, die Über-
wachung der Durchführung der mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen zu verbessern; 
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  13. ersucht das Sekretariat, die von Regierungen und aus öffentlichen Informations-
quellen erhaltenen Informationen über mögliche Verstöße gegen die mit Ziffer 4 verhängten 
Maßnahmen dem Ausschuß nach Ziffer 6 zur Prüfung vorzulegen; 

  14. beschließt, die mit Ziffer 4 verhängten Maßnahmen zu beenden, sobald der Gene-
ralsekretär dem Sicherheitsrat berichtet, daß die Taliban der in Ziffer 2 genannten Verpflich-
tung nachgekommen sind; 

  15. bekundet seine Bereitschaft, im Einklang mit seiner Verantwortung nach der Char-
ta der Vereinten Nationen die Verhängung weiterer Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, mit 
dem Ziel, die vollinhaltliche Durchführung dieser Resolution zu erreichen; 

  16. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben. 

Auf der 4051. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4055. Sitzung am 22. Oktober 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Vertre-
ter Afghanistans einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teil-
zunehmen: 

  "Die Situation in Afghanistan 

   Bericht des Generalsekretärs (S/1999/994)". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab318: 

  "Der Sicherheitsrat hat den Bericht des Generalsekretärs vom 21. September 1999 
betreffend die Situation in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit319 geprüft. 

  Der Rat bekundet erneut seine tiefe Besorgnis über das Andauern des afghani-
schen Konflikts, der eine ernste und wachsende Bedrohung des Friedens und der Si-
cherheit auf regionaler und internationaler Ebene darstellt. Er verurteilt die Taliban 
nachdrücklich dafür, daß sie im Juli 1999, nur eine Woche nach dem Treffen der 
"Sechs-plus-zwei"-Gruppe in Taschkent und trotz der wiederholten Aufforderungen sei-
tens des Rates, die Kampfhandlungen einzustellen, eine neue Offensive eingeleitet ha-
ben. Dies hat die internationalen Bemühungen um die Erleichterung der Wiederherstel-
lung des Friedens in Afghanistan untergraben. Die Kampfhandlungen im Anschluß an 
die Offensive haben zu ungeheurem Leid unter der Zivilbevölkerung Afghanistans ge-
führt. Die Hauptverantwortung dafür tragen die Taliban. 

  Der Rat wiederholt, daß es für den Konflikt in Afghanistan keine militärische Lö-
sung gibt und daß nur eine politische Verhandlungsregelung mit dem Ziel der Bildung 
einer auf breiter Grundlage beruhenden, multiethnischen und in jeder Weise repräsenta-
tiven Regierung, die für alle Afghanen annehmbar ist, zu Frieden und Aussöhnung füh-
ren kann. Er erinnert an seine Forderung, daß die Konfliktparteien, insbesondere die Ta-
liban, die Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen unverzüg-
lich und ohne Vorbedingungen in uneingeschränkter Befolgung der einschlägigen Reso-
lutionen der Generalversammlung und des Rates wiederaufnehmen. Der Rat stellt fest, 
daß die Vereinigte Front Afghanistans wiederholt deutlich gemacht hat, daß sie bereit 
ist, Gespräche mit den Taliban zu führen, um eine Lösung für die Probleme des Landes 
zu finden.  

  Der Rat wiederholt, daß die Einmischung von außen in die inneren Angelegenhei-
ten Afghanistans, namentlich die Beteiligung ausländischer Kombattanten und ausländi-
schen Militärpersonals und die Lieferung von Waffen und sonstigem in dem Konflikt 

_______________ 
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zum Einsatz kommendem Material sofort einzustellen ist. Er fordert alle Staaten auf, 
entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, um den Angehörigen ihres Militärs die Planung 
von und die Teilnahme an Kampfeinsätzen in Afghanistan zu untersagen, ihr Militärper-
sonal sofort abzuziehen und dafür Sorge zu tragen, daß die Belieferung mit Munition 
und sonstigem Kriegsmaterial eingestellt wird. Der Rat verleiht seiner tiefen Betroffen-
heit über Meldungen Ausdruck, denen zufolge Tausende von nichtafghanischen Staats-
angehörigen, von denen die meisten aus Religionsschulen kommen und einige jünger 
als 14 Jahre sind, sich auf der Seite der Taliban-Kräfte an den Kampfhandlungen in Af-
ghanistan beteiligen.  

  Der Rat bekräftigt seine volle Unterstützung für die Bemühungen der Vereinten 
Nationen, insbesondere für die Tätigkeit der Sondermission der Vereinten Nationen in 
Afghanistan sowie des Sonderbotschafters des Generalsekretärs für Afghanistan, die 
darauf gerichtet sind, den politischen Prozeß im Hinblick auf die Ziele der nationalen 
Aussöhnung und einer dauerhaften politischen Regelung unter Beteiligung aller Kon-
fliktparteien und aller Teile der afghanischen Gesellschaft zu erleichtern, und vertritt er-
neut den Standpunkt, daß die Vereinten Nationen auch künftig ihre zentrale und unpar-
teiische Rolle bei den internationalen Bemühungen um eine friedliche Beilegung des 
afghanischen Konflikts wahrnehmen müssen. 

  Der Rat bringt seine tiefe Besorgnis über die ernsthafte Verschlechterung der hu-
manitären Lage in Afghanistan zum Ausdruck. Er fordert alle afghanischen Parteien 
und insbesondere die Taliban auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um einen 
ununterbrochenen Fluß humanitärer Hilfe an alle Bedürftigen zu gewährleisten und in 
diesem Zusammenhang die Tätigkeit der humanitären Organe der Vereinten Nationen 
sowie der internationalen humanitären Organisationen nicht zu behindern. 

  Der Rat fordert alle afghanischen Bürgerkriegsparteien erneut nachdrücklich auf, 
mit der Sondermission und den internationalen humanitären Organisationen uneinge-
schränkt zusammenzuarbeiten, und fordert sie, insbesondere die Taliban, auf, die erfor-
derlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit und Bewegungsfreiheit des Per-
sonals dieser Einrichtungen zu gewährleisten.  

  Der Rat begrüßt die Erklärung über die Grundprinzipien für eine friedliche Rege-
lung des Konflikts in Afghanistan, die die "Sechs-plus-zwei"-Gruppe am 19. Juli 1999 
in Taschkent verabschiedet hat320, insbesondere die Einigung der Mitglieder der Gruppe, 
keiner afghanischen Partei militärische Unterstützung zu gewähren und die Benutzung 
ihres Hoheitsgebiets für solche Zwecke zu verhindern. Er fordert die Mitglieder der 
Gruppe und die afghanischen Bürgerkriegsparteien nachdrücklich auf, diese Grundsätze 
in Unterstützung der Bemühungen der Vereinten Nationen um eine friedliche Beilegung 
des afghanischen Konflikts zu befolgen. 

  Der Rat verurteilt nachdrücklich, daß afghanisches Hoheitsgebiet, insbesondere 
die von den Taliban kontrollierten Gebiete, nach wie vor zur Beherbergung und Ausbil-
dung von Terroristen und zur Planung terroristischer Handlungen benutzt wird, und be-
kundet erneut seine Überzeugung, daß die Unterbindung des internationalen Terroris-
mus für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unerläßlich ist. 
Er besteht darauf, daß die Taliban aufhören, internationalen Terroristen und ihren Orga-
nisationen Zuflucht und Ausbildung zu gewähren, daß sie wirksame Maßnahmen ergrei-
fen, um sicherzustellen, daß das unter ihrer Kontrolle befindliche Gebiet nicht für terro-
ristische Einrichtungen und Lager oder für die Vorbereitung oder Organisation von ter-
roristischen Handlungen gegen andere Staaten oder deren Bürger benutzt wird, und daß 
sie bei den Anstrengungen, angeklagte Terroristen vor Gericht zu stellen, kooperieren. 
Der Rat verlangt abermals, daß die Taliban den angeklagten Terroristen Usama bin La-
den an die zuständigen Behörden übergeben, wie in seiner Resolution 1267 (1999) vom 
15. Oktober 1999 dargelegt. Er bekräftigt seinen Beschluß, am 14. November 1999 die 
in dieser Resolution enthaltenen Maßnahmen zu ergreifen, es sei denn, der General-

_______________ 
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sekretär berichtet, daß die Taliban der in Ziffer 2 dieser Resolution genannten Verpflich-
tung nachgekommen sind.  

  Der Rat ist außerdem äußerst beunruhigt über die beträchtliche Zunahme des An-
baus von Drogenpflanzen, der Drogengewinnung und des Drogenhandels in Afghani-
stan, insbesondere in den von den Taliban kontrollierten Gebieten, was die Fähigkeit der 
Afghanen zur Kriegsführung erhöhen und noch ernstere Folgen auf internationaler Ebe-
ne haben wird. Er verlangt, daß die Taliban wie auch die anderen Parteien alle illegalen 
Drogenaktivitäten einstellen. Der Rat fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere die 
Nachbarstaaten Afghanistans, sowie alle anderen Beteiligten auf, konzertierte Maßnah-
men zu ergreifen, um dem Handel mit illegalen Drogen aus Afghanistan ein Ende zu 
setzen.  

  Der Rat beklagt die sich verschlechternde Menschenrechtssituation in Afghani-
stan. Er gibt seiner besonderen Beunruhigung darüber Ausdruck, daß die Taliban die 
von der internationalen Gemeinschaft zum Ausdruck gebrachten Besorgnisse weiter 
mißachten. Der Rat unterstreicht, daß die Vertreibung der Zivilbevölkerung, insbeson-
dere die Vertreibung durch die Taliban während ihrer letzten Offensive, summarische 
Hinrichtungen, die vorsätzliche Mißhandlung und willkürliche Inhaftierung von Zivil-
personen, die Gewalt gegen Frauen und Mädchen und deren fortdauernde Dis-
kriminierung, die Trennung von Männern von ihren Familien, der Einsatz von Kinder-
soldaten, die großangelegte Verbrennung von Ernten und die Zerstörung von Häusern, 
wahllose Bombardierungen und andere Verstöße gegen die Menschenrechte und das 
humanitäre Völkerrecht in Afghanistan unannehmbar sind. Er fordert alle afghanischen 
Parteien, insbesondere die Taliban, auf, diesen Praktiken ein Ende zu setzen, die interna-
tionalen Normen und Regeln auf diesem Gebiet einzuhalten, rasch Maßnahmen zur Ver-
besserung der Menschenrechtssituation zu ergreifen und als erste Sofortmaßnahme den 
Schutz der Zivilpersonen sicherzustellen. 

  Der Rat erklärt erneut, daß die Einnahme des Generalkonsulats der Islamischen 
Republik Iran und die Ermordung der iranischen Diplomaten und eines Journalisten in 
Masar-i Scharif flagrante Verletzungen des Völkerrechts darstellen. Er verlangt, daß die 
Taliban mit den Vereinten Nationen bei der Untersuchung dieser Verbrechen voll koope-
rieren, mit dem Ziel, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen. 

  Der Rat sieht dem nächsten Bericht des Generalsekretärs über die Situation in Af-
ghanistan mit Interesse entgegen und legt ihm nahe, die dem Rat und der Generalver-
sammlung offenstehenden Handlungsmöglichkeiten zu prüfen. 

  Der Rat mißbilligt, daß die Führung der Taliban es versäumt hat, Maßnahmen zur 
Erfüllung der Forderungen in seinen früheren Resolutionen zu ergreifen, insbesondere 
den Abschluß einer Waffenruhe und die Wiederaufnahme von Verhandlungen, und er 
bekräftigt in diesem Zusammenhang seine Bereitschaft, die Verhängung von Maßnah-
men im Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta der Vereinten Nationen zu 
erwägen, mit dem Ziel, die vollinhaltliche Durchführung seiner einschlägigen Resolu-
tionen zu erreichen." 

 

 

DIE SITUATION IN DEN BESETZTEN ARABISCHEN GEBIETEN 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1976, 1979 bis 1983, 1985 bis 1992 und 1994 bis 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Am 16. September 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär321: 
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  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 10. September 1999 
betreffend Ihre Absicht, Terje Roed-Larsen (Norwegen) zum Sonderkoordinator der 
Vereinten Nationen für den Nahostfriedensprozeß und zu Ihrem Persönlichen Beauftrag-
ten bei der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Palästinensischen Behörde 
zu ernennen322, den Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. 
Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis." 

  Am 8. Dezember 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär323: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 9. November 1999 be-
treffend das Büro des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen für den Nahostfrie-
densprozeß und Ihres Persönlichen Beauftragten bei der Palästinensischen Befreiungs-
organisation und der Palästinensischen Behörde324 den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen Kenntnis von Ihrem Ersuchen an den 
Sonderkoordinator, das bestehende Büro der Vereinten Nationen in Gaza unter Berück-
sichtigung der wahrscheinlich erforderlichen Ressourcen neu zu gliedern." 

 

 

 

DIE SITUATION IN AFRIKA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1997 und 1998 verabschiedet.] 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4047. Sitzung am 21. September 1999 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt 

  "Die Situation in Afrika 

 Unterrichtung durch Seine Exzellenz Frederick J. T. Chiluba, Präsident der Repu-
blik Sambia". 

  Auf seiner 4049. Sitzung am 29. September 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Ägyp-
tens, Algeriens, Australiens, Belgiens, der Demokratischen Republik Kongo, Dschibutis, 
Finnlands, Indiens, Indonesiens, Japans, Jemens, Kubas, der Libysch-Arabischen Dschamahi-
rija, Malawis, Marokkos, Mosambiks, Norwegens, der Philippinen, Portugals, der Republik 
Korea, Ruandas, Sambias, Senegals, der Slowakei, Südafrikas, Sudans, Swasilands, Togos, 
der Ukraine, Uruguays, der Vereinigten Arabischen Emirate und der Vereinigten Republik 
Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzuneh-
men: 

  "Die Situation in Afrika 

 Zwischenbericht über die Umsetzung der Empfehlungen in dem Bericht über Kon-
fliktursachen und die Förderung dauerhaften Friedens und einer nachhaltigen 
Entwicklung in Afrika (S/1999/1008)". 

  Im Einklang mit dem im Verlauf seiner vorangegangenen Konsultationen erzielten Ein-
vernehmen lud der Rat Salim Ahmed Salim, den Generalsekretär der Organisation der afrika-
nischen Einheit, ein, am Ratstisch Platz zu nehmen. 
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  Nach Wiederaufnahme der Sitzung am selben Tag beschloß der Rat, die Vertreter Gha-
nas, der Komoren, Nigerias, Pakistans und Ugandas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er-
örterung des Punktes teilzunehmen. 

  Nach Wiederaufnahme der Sitzung am 30. September 1999 beschloß der Rat, den Ver-
treter Jamaikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzunehmen. 

  Am 5. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär325: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 2. November 1999 
betreffend Ihre Entscheidung, den Auftrag von Mohammed Sahnoun als Ihr Berater für 
Afrika bis zum 31. Dezember 2000 zu verlängern326, den Mitgliedern des Sicherheits-
rats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben enthalte-
nen Entscheidung Kenntnis."  

  Auf seiner 4081. Sitzung am 15. Dezember 1999 beschloß der Rat, die Vertreter Ägyp-
tens, Algeriens, der Bahamas, Bangladeschs, Belgiens, Burundis, der Demokratischen Repu-
blik Kongo, Deutschlands, Finnlands, Ghanas, Indiens, Indonesiens, Irlands, Italiens, Japans, 
Kameruns, Kenias, Kolumbiens, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Mosambiks, Neu-
seelands, Nigerias, Norwegens, Portugals, der Republik Korea, Ruandas, Sierra Leones, Sim-
babwes, Spaniens, Südafrikas, Ugandas, der Ukraine und der Vereinigten Republik Tansania 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Afrika" teilzu-
nehmen. 

  Nach Wiederaufnahme der Sitzung am selben Tag beschloß der Rat, die Vertreter Sam-
bias und Schwedens einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes teilzuneh-
men. 

 

 

 

KLEINWAFFEN 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4048. Sitzung am 24. September 1999 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt "Kleinwaffen". 

  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab327: 

  "Der Sicherheitsrat erinnert an die ihm nach der Charta der Vereinten Nationen ob-
liegende Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, aufgrund deren seine Aufmerksamkeit zwangsläufig auf Kleinwaffen und 
leichte Waffen als auf die Waffen gelenkt wird, die in den meisten der bewaffneten Kon-
flikte der letzten Zeit am häufigsten eingesetzt wurden. 

  Der Rat stellt mit ernster Besorgnis fest, daß die destabilisierende Anhäufung von 
Kleinwaffen zur Intensität und Länge bewaffneter Konflikte beigetragen hat. Der Rat 
stellt außerdem fest, daß die leichte Verfügbarkeit von Kleinwaffen dazu beitragen 
kann, Friedensabkommen zu unterhöhlen, Bemühungen um Friedenskonsolidierung zu 
erschweren und die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu hemmen. In 
diesem Zusammenhang erkennt der Rat an, daß die mit Kleinwaffen verbundene Her-
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ausforderung vielschichtig ist und Aspekte der Sicherheit, der humanitären Hilfe und 
der Entwicklung umfaßt. 

  Der Rat ist zutiefst darüber besorgt, daß Länder, die in lang anhaltende bewaffnete 
Konflikte verwickelt sind, derartige Konflikte gerade überstanden haben oder davon be-
droht sind, besonders anfällig für Gewalthandlungen aufgrund des wahllosen Einsatzes 
von Kleinwaffen in bewaffneten Konflikten sind. In diesem Zusammenhang erinnert der 
Rat an den Bericht des Generalsekretärs vom 8. September 1999 über den Schutz von 
Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten328 und an seine Resolution 1265 (1999) vom 
17. September 1999. 

  Der Rat unterstreicht, daß dem in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen 
anerkannten Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung und den legi-
timen Sicherheitsanforderungen aller Länder uneingeschränkt Rechnung zu tragen ist. 
Der Rat erkennt an, daß Kleinwaffen weltweit aus legitimen Sicherheits- und Handels-
erwägungen heraus gehandelt werden. Eingedenk des beträchtlichen Volumens dieses 
Handels unterstreicht der Rat die grundlegende Bedeutung wirksamer innerstaatlicher 
Vorschriften und Kontrollen für den Transfer von Kleinwaffen. Außerdem legt der Rat 
den Regierungen der waffenexportierenden Länder nahe, bei diesen Geschäften ein 
Höchstmaß von Verantwortung zu beweisen. 

  Der Rat betont, daß die Verhütung des unerlaubten Handels von unmittelbarem 
Belang bei der weltweiten Suche nach Mitteln und Wegen ist, den rechtswidrigen Ein-
satz von Kleinwaffen, namentlich ihren Einsatz durch Terroristen, einzudämmen. 

  Der Rat begrüßt die verschiedenen Initiativen, die gegenwärtig auf weltweiter und 
regionaler Ebene zur Bewältigung des Problems unternommen werden. Dazu gehören 
auf regionaler Ebene das Moratorium der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikani-
schen Staaten für die Herstellung von Kleinwaffen und den Handel damit, das Interame-
rikanische Übereinkommen gegen die unerlaubte Herstellung von Schußwaffen, Muni-
tion, Sprengstoffen und ähnlichem Material sowie den unerlaubten Handel damit329, die 
Gemeinsame Aktion der Europäischen Union betreffend Kleinwaffen330 und der Verhal-
tenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren331. Auf weltweiter Ebene be-
grüßt der Rat den Verhandlungsprozeß zur Ausarbeitung eines internationalen Überein-
kommens gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, einschließlich des 
Entwurfs eines Protokolls gegen die unerlaubte Herstellung von Schußwaffen, Munition 
und ähnlichem Material sowie gegen den unerlaubten Handel damit. 

  Der berücksichtigt werden. 

  Der Rat betont, wie wichtig regionale Zusammenarbeit beim Vorgehen gegen das 
Problem des unerlaubten Kleinwaffenhandels ist. Initiativen wie beispielsweise die Tä-
tigkeit der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika und der Regionalen Koordi-
nierungsorganisation der Polizeipräsidenten des südlichen Afrika veranschaulichen, wie 
die regionale Zusammenarbeit in den Dienst des Vorgehens gegen die Verbreitung von 
Kleinwaffen gestellt werden kann. Der Rat erkennt an, daß die Regionen zuweilen aus 
den Erfahrungen anderer Regionen Nutzen ziehen können, daß aber die Erfahrungen ei-
ner Region sich nicht auf andere übertragen lassen, ohne daß die jeweiligen regionalen 
Unterschiede Rat begrüßt und befürwortet außerdem die Bemühungen zur Verhütung 
und Bekämpfung der exzessiven und destabilisierenden Anhäufung von Kleinwaffen 
sowie des unerlaubten Handels damit und bittet die Mitgliedstaaten, die Zivilgesell-
schaft in diese Bemühungen einzubeziehen. 

  Der Rat stellt mit Befriedigung fest, daß die Probleme im Zusammenhang mit der 
destabilisierenden Anhäufung von Kleinwaffen zunehmend Aufmerksamkeit innerhalb 

_______________ 
328 S/1999/957. 
329 A/53/78, Anlage. 
330 Siehe A/54/374, Anlage. 
331 Siehe Dokument CD/1544 der Abrüstungskonferenz. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

171 

des Systems der Vereinten Nationen finden. Der Rat begrüßt die vom Generalsekretär 
ergriffene Initiative zur Schaffung eines Koordinierungsmechanismus für Kleinwaffen, 
der innerhalb des Systems der Vereinten Nationen ein kohärentes und abgestimmtes 
Herangehen an die Frage der Kleinwaffen gewährleisten soll. 

  Der Rat stellt fest, daß trotz des nachweislichen Ernstes der humanitären Auswir-
kungen von Kleinwaffen in einer Konfliktsituation diesbezüglich keine detaillierte Ana-
lyse zur Verfügung steht. Der Rat ersucht den Generalsekretär daher, im Rahmen der 
gegenwärtig von ihm durchgeführten einschlägigen Studien insbesondere auf die huma-
nitären und sozioökonomischen Auswirkungen der exzessiven und destabilisierenden 
Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und ihres Transfers, einschließlich der 
unerlaubten Herstellung dieser Waffen und des Handels damit, einzugehen. 

  Der Rat fordert die wirksame Anwendung der in seinen einschlägigen Reso-
lutionen verhängten Waffenembargos. Der Rat ermutigt die Mitgliedstaaten, den Sank-
tionsausschüssen verfügbare Informationen betreffend angebliche Verstöße gegen die 
Waffenembargos bereitzustellen, und empfiehlt den Vorsitzenden der Sanktionsaus-
schüsse, die jeweils zuständigen Personen aus den Organen, Organisationen und Aus-
schüssen des Systems der Vereinten Nationen und aus anderen zwischenstaatlichen und 
regionalen Organisationen sowie andere interessierte Parteien zu bitten, Informationen 
zu Fragen bereitzustellen, die mit der Anwendung und Durchführung der Waffenembar-
gos in Zusammenhang stehen. 

  Der Rat fordert außerdem, daß Maßnahmen ergriffen werden, um den Zustrom von 
Waffen in Länder oder Regionen aufzuhalten, die sich in einem bewaffneten Konflikt 
befinden oder gerade einen solchen Konflikt überstanden haben. Der Rat legt den Mit-
gliedstaaten nahe, einzelstaatliche oder regionale Moratorien für den Waffentransfer zu 
verhängen und einzuhalten, um den Aussöhnungsprozeß in diesen Ländern bezie-
hungsweise Regionen zu erleichtern. Der Rat erinnert daran, daß es Präzedenzfälle für 
derartige Moratorien gibt und daß die Anwendung dieser Moratorien internationale Un-
terstützung gefunden hat. 

  Der Rat erkennt an, wie wichtig es ist, nach Bedarf bei konkreten Friedensab-
kommen mit Zustimmung der Parteien und je nach Fall bei Friedenssicherungsmanda-
ten der Vereinten Nationen klare Bestimmungen betreffend die Entwaffnung, Demobili-
sierung und Wiedereingliederung der Exkombattanten, einschließlich der sicheren und 
raschen Beseitigung von Waffen und Munition, aufzunehmen. Der Rat ersucht den Ge-
neralsekretär, bei der Aushandlung von Friedensabkommen den Verhandlungsführern 
eine Aufstellung der besten Praktiken auf der Grundlage der im Feld gewonnenen Er-
fahrungen an die Hand zu geben. 

  Der Rat ersucht den Generalsekretär, ein zur Benutzung im Feld bestimmtes Refe-
renzhandbuch über umweltverträgliche Methoden der Zerstörung von Waffen auszuar-
beiten, damit die Mitgliedstaaten besser in der Lage sind, die Waffen zu beseitigen, die 
von Zivilpersonen freiwillig abgegeben oder die ehemaligen Kombattanten abgenom-
men wurden. Der Rat bittet die Mitgliedstaaten, die Ausarbeitung eines derartigen 
Handbuchs zu erleichtern. 

  Der Rat begrüßt die Empfehlungen der Gruppe von Regierungssachverständigen 
für Kleinwaffen332, namentlich die Empfehlung, spätestens im Jahr 2001 eine interna-
tionale Konferenz über den unerlaubten Waffenhandel unter allen seinen Aspekten ein-
zuberufen, und nimmt Kenntnis von dem Angebot der Schweiz, die Konferenz auszu-
richten. Der Rat legt den Mitgliedstaaten nahe, sich unter Berücksichtigung der in dieser 
Erklärung enthaltenen Empfehlungen aktiv und konstruktiv an der Konferenz und an 
den diesbezüglichen Vorbereitungstreffen zu beteiligen, damit sichergestellt wird, daß 
die Konferenz einen nützlichen und dauerhaften Beitrag zur Verringerung des unerlaub-
ten Waffenhandels leistet." 
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DIE SITUATION IN LIBERIA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1991 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Am 15. Oktober 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär333: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 12. Oktober 1999 be-
treffend Ihre Absicht, das Mandat des Büros der Vereinten Nationen zur Unterstützung 
der Friedenskonsolidierung in Liberia bis Ende Dezember 2000 zu verlängern334, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der 
in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis."  

 

 

 

 

DIE VERANTWORTUNG DES SICHERHEITSRATS FÜR DIE WAHRUNG DES 
WELTFRIEDENS UND DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1992 und 1998 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

  Auf seiner 4053. Sitzung am 19. Oktober 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Die Verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit". 

 

Resolution 1269 (1999) 
vom 19. Oktober 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  zutiefst besorgt über die Zunahme von Akten des internationalen Terrorismus, die das 
Leben und das Wohl von Menschen in der ganzen Welt sowie den Frieden und die Sicherheit 
aller Staaten gefährden, 

  unter Verurteilung aller terroristischen Handlungen, gleichviel aus welchen Beweg-
gründen und wo und von wem sie begangen werden, 

  eingedenk aller einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung, namentlich der 
Resolution 49/60 vom 9. Dezember 1994, mit der die Versammlung die Erklärung über Maß-
nahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus verabschiedet hat, 

  betonend, daß es notwendig ist, den Kampf gegen den Terrorismus auf einzelstaatlicher 
Ebene zu intensivieren und unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen die wirksame 
internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet auf der Grundlage der Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen und der Normen des Völkerrechts, namentlich der Achtung 
vor dem humanitären Völkerrecht und den Menschenrechten, zu verstärken, 
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  in Unterstützung der Bemühungen, die weltweite Teilnahme an den bestehenden inter-
nationalen Übereinkünften zur Bekämpfung des Terrorismus und deren Anwendung zu för-
dern und neue internationale Übereinkünfte zur Bekämpfung der terroristischen Bedrohung 
auszuarbeiten, 

  mit Lob für die Arbeit, die die Generalversammlung, die zuständigen Organe und Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen sowie regionale und andere Organisationen zur Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus geleistet haben, 

  entschlossen, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen zu den Bemühungen 
zur Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen beizutragen, 

  erneut erklärend, daß die Unterdrückung von Akten des internationalen Terrorismus, 
einschließlich derjenigen, an denen Staaten beteiligt sind, einen wesentlichen Beitrag zur 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

  1. verurteilt unmißverständlich alle terroristischen Handlungen, Methoden und Prak-
tiken als kriminell und nicht zu rechtfertigen, ungeachtet ihrer Beweggründe, in allen Formen 
und Ausprägungen, gleichviel wo und von wem sie begangen werden, insbesondere diejeni-
gen, die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährden könnten; 

  2. fordert alle Staaten auf, die internationalen Übereinkünfte zur Bekämpfung des 
Terrorismus, deren Vertragsparteien sie sind, voll anzuwenden, legt allen Staaten nahe, mit 
Vorrang zu erwägen, den Übereinkünften beizutreten, bei denen sie nicht Vertragspartei sind, 
und legt ihnen außerdem nahe, die noch anhängigen Übereinkünfte rasch anzunehmen; 

  3. unterstreicht die wichtige Rolle, die den Vereinten Nationen bei der Verstärkung 
der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus zukommt, und betont, 
wie wichtig es ist, die Koordinierung zwischen den Staaten, internationalen und regionalen 
Organisationen zu verbessern; 

  4. fordert alle Staaten auf, im Rahmen dieser Zusammenarbeit und Koordinierung 
unter anderem geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 

 – um miteinander zu kooperieren, insbesondere im Rahmen bilateraler und multila -
teraler Übereinkünfte und Abmachungen, um terroristische Handlungen zu verhü-
ten und zu unterbinden, ihre Staatsangehörigen und andere Personen vor terroristi-
schen Angriffen zu schützen und die für solche Handlungen verantwortlichen Tä-
ter vor Gericht zu bringen; 

 – um in ihren Hoheitsgebieten die Vorbereitung und Finanzierung jeglicher terrori-
stischer Handlungen mit allen rechtmäßigen Mitteln zu verhüten und zu unterbin-
den; 

 – um denjenigen, die terroristische Handlungen planen, finanzieren oder begehen, 
sichere Zufluchtsorte zu verwehren, indem sie sicherstellen, daß diese Personen 
ergriffen und strafrechtlich verfolgt oder ausgeliefert werden; 

 – um sich dessen zu vergewissern, bevor sie einer Person Flüchtlingsstatus gewäh-
ren, im Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen des innerstaatlichen 
Rechts und des Völkerrechts, einschließlich der internationalen Menschenrechts-
normen, daß sich der Asylsuchende nicht an terroristischen Handlungen beteiligt 
hat; 

 – um im Einklang mit dem Völkerrecht und dem jeweiligen innerstaatlichen Recht 
Informationen auszutauschen und auf Verwaltungs- und Justizebene zusammenzu-
arbeiten, um die Begehung terroristischer Handlungen zu verhüten; 

  5. ersucht den Generalsekretär, in seinen Berichten an die Generalversammlung, ins-
besondere soweit sie gemäß deren Resolution 50/53 vom 11. Dezember 1995 über Maßnah-
men zur Beseitigung des internationalen Terrorismus vorgelegt werden, besondere Aufmerk-
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samkeit auf die Notwendigkeit zu richten, die von terroristischen Tätigkeiten ausgehende Be-
drohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu verhüten und zu bekämpfen; 

  6. bekundet seine Bereitschaft, die entsprechenden Bestimmungen der in Ziffer 5 ge-
nannten Berichte zu prüfen und im Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta der 
Vereinten Nationen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die terroristischen Be-
drohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu bekämpfen; 

  7. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4053. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

 

SCHREIBEN DES GESCHÄFTSTRÄGERS A.I. DER STÄNDIGEN VERTRETUNG 
PAPUA-NEUGUINEAS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 

PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 31. MÄRZ 1998 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1998 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Am 10. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär335: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 28. Oktober 1999 be-
treffend Ihre Absicht, die Präsenz des Politischen Büros der Vereinten Nationen in Bou-
gainville um weitere zwölf Monate zu verlängern336,  den Mitgliedern des Sicherheits-
rats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußer-
ten Absicht Kenntnis."  

 

 

 

 

DIE ROLLE DES SICHERHEITSRATS BEI DER VERHÜTUNG VON 
BEWAFFNETEN KONFLIKTEN 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4072. Sitzung am 29. und 30. November 1999 beschloß der Sicherheitsrat, 
die Vertreter Ägyptens, Australiens, Bangladeschs, Belarus, Finnlands, Iraks, der Islamischen 
Republik Iran, Japans, Kroatiens, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Liechtensteins, 
Neuseelands, Nigerias, Norwegens, Pakistans, der Republik Korea, Sambias, Senegals, Süd-
afrikas, Sudans, der Ukraine und der Vereinigten Arabischen Emirate einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Rolle des Sicherheitsrats bei der Verhütung 
von bewaffneten Konflikten" teilzunehmen. 

  Auf seiner 4073. Sitzung am 30. November 1999 behandelte der Rat den auf der 
4072. Sitzung erörterten Punkt. 

_______________ 
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  Auf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an Konsultationen unter den Mit-
gliedern des Sicherheitsrats im Namen des Rates die folgende Erklärung ab337: 

  "Der Sicherheitsrat hat sich im Rahmen seiner Hauptverantwortung für die Wah-
rung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit mit seiner Rolle bei der Verhü-
tung von bewaffneten Konflikten befaßt. Der Rat weist nachdrücklich darauf hin, daß 
die Grundsätze und Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und die Normen 
des Völkerrechts voll geachtet und angewandt werden müssen, in diesem Kontext ins-
besondere diejenigen, die sich auf die Verhütung von bewaffneten Konflikten und die 
Beilegung von Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beziehen. Er bekräftigt seine Ver-
pflichtung auf die Grundsätze der politischen Unabhängigkeit, der souveränen Gleich-
heit und der territorialen Unversehrtheit aller Staaten. Der Rat bekräftigt außerdem die 
Notwendigkeit der Achtung der Menschenrechte und der Herrschaft des Rechts. Er wird 
den humanitären Folgen bewaffneter Konflikte besondere Aufmerksamkeit schenken. 
Der Rat erkennt an, daß es wichtig ist, eine Kultur der Verhütung bewaffneter Konflikte 
zu schaffen, und daß alle Hauptorgane der Vereinten Nationen dazu beitragen müssen.  

  Der Rat unterstreicht die Wichtigkeit einer abgestimmten internationalen Antwort 
auf wirtschaftliche, soziale, kulturelle oder humanitäre Probleme, die bewaffneten Kon-
flikten oft zugrunde liegen. Im Bewußtsein der Notwendigkeit der Ausarbeitung wirk-
samer langfristiger Strategien betont er, daß alle Organe und Organisationen der Verein-
ten Nationen vorbeugende Strategien verfolgen und im Rahmen ihres jeweiligen Zu-
ständigkeitsbereichs Maßnahmen ergreifen müssen, um den Mitgliedstaaten bei der Be-
seitigung 3 Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefährden, verpflichtet 
sind, sich um eine Beilegung durch friedliche Mittel zu bemühen.  

  Der Rat ist sich dessen bewußt, daß Frühwarnung, präventive Diplomatie, vorbeu-
gende Einsätze, vorbeugende Abrüstung und die Friedenskonsolidierung in der Kon-
fliktfolgezeit miteinander verflochtene und einander ergänzende Bestandteile einer um-
fassenden Konfliktverhütungsstrategie sind. Der Rat betont, daß er auch weiterhin ent-
schlossen ist, sich mit der Verhütung von bewaffneten Konflikten in allen Regionen der 
Welt zu befassen.  

  Der Rat ist sich dessen bewußt, wie wichtig es ist, daß er sich frühzeitig mit Situa-
tionen auseinandersetzt, die in bewaffnete Konflikte ausarten könnten. In diesem Zu-
sammenhang betont er, wie wichtig es ist, daß Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln im 
Einklang mit Kapitel VI der Charta der Vereinten Nationen beigelegt werden. Der Rat 
weist darauf hin, daß die Parteien einer Streitigkeit, deren Fortdauer geeignet ist, die 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefährden, verpflichtet 
sind, sich um eine Beilegung durch friedliche Mittel zu bemühen.  

  Der Rat bekräftigt seine Verantwortung nach der Charta, auf eigene Initiative Maß-
nahmen zu ergreifen, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren. 
Die Ergebnisse der vom Rat vom 6. bis 12. September 1999 nach Jakarta und Dili ent-
sandten Mission zeigen, daß solche mit Zustimmung des Gaststaats durchgeführte Mis-
sionen mit klarer Zielsetzung von Nutzen sein können, wenn sie rechtzeitig und auf an-
gemessene Weise entsandt werden. Der Rat bekundet seine Absicht, die Bemühungen 
des Generalsekretärs zur Konfliktverhütung, wie durch Ermittlungsmissionen, Gute 
Dienste und andere Aktivitäten, die ein Tätigwerden seiner Botschafter und Sonderbe-
auftragten erfordern, durch geeignete Folgemaßnahmen zu unterstützen. 

  Der Rat weist nachdrücklich auf die wichtige Rolle hin, die dem Generalsekretär 
bei der Verhütung von bewaffneten Konflikten zukommt. Der Rat bekundet seine Be-
reitschaft, geeignete vorbeugende Maßnahmen in Antwort auf Angelegenheiten zu prü-
fen, auf die die Staaten oder der Generalsekretär seine Aufmerksamkeit lenken und die 
nach seiner Auffassung den Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährden 
könnten. Er bittet den Generalsekretär, den Ratsmitgliedern periodische Berichte über 
derartige Streitigkeiten, so auch nach Bedarf Frühwarnungen und Vorschläge für vor-

_______________ 
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beugende Maßnahmen, zu unterbreiten. In dieser Hinsicht ermutigt der Rat den Gene-
ralsekretär, seine Kapazität zur Erkennung möglicher Bedrohungen des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit weiter zu verbessern, und bittet ihn anzugeben, was 
zur Erreichung dieser Kapazität benötigt wird, namentlich im Hinblick auf die Erweite-
rung der Fachkenntnisse und der Ressourcen des Sekretariats. 

  Der Rat erinnert daran, daß die Präventiveinsatztruppe der Vereinten Nationen, die 
erste Präventiveinsatzmission der Vereinten Nationen, verhindert hat, daß der Konflikt 
und die Spannungen der Region auf das Gastland übergreifen. Der Rat wird auch künf-
tig die Einrichtung derartiger vorbeugender Missionen in Erwägung ziehen, wenn die 
Umstände es rechtfertigen. 

  Der Rat wird außerdem andere vorbeugende Maßnahmen wie die Schaffung ent-
militarisierter Zonen und die vorbeugende Abrüstung in Erwägung ziehen. In vollem 
Bewußtsein der Verantwortlichkeiten anderer Organe der Vereinten Nationen weist er 
nachdrücklich darauf hin, wie entscheidend wichtig die Abrüstung und die Nichtver-
breitung von Massenvernichtungswaffen und deren Einsatzmitteln für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sind. Insbesondere sind Fortschritte bei 
der Verhütung und Bekämpfung der exzessiven und destabilisierenden Anhäufung von 
Kleinwaffen und leichten Waffen sowie des unerlaubten Handels damit für die Verhü-
tung von bewaffneten Konflikten von ausschlaggebender Bedeutung. Der Rat wird auch 
in Situationen der Friedenskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit geeignete Maßnah-
men ergreifen, um den erneuten Ausbruch bewaffneter Konflikte zu verhindern, na-
mentlich durch angemessene Programme zur Entwaffnung, Demobilisierung und Wie-
dereingliederung der Exkombattanten. Der Rat erkennt die immer wichtigere Rolle an, 
die den zivilen Anteilen multifunktionaler Friedenssicherungseinsätze zukommt, und 
sieht der Erweiterung ihrer Rolle bei umfassenderen vorbeugenden Maßnahmen mit In-
teresse entgegen. 

  Der Rat erinnert an die Bestimmungen des Artikels 39 der Charta über Maßnah-
men zur Verhütung bewaffneter Konflikte. Derartige Maßnahmen können gezielte Sank-
tionen, insbesondere Waffenembargos und andere Zwangsmaßnahmen, umfassen. Bei 
der Verhängung derartiger Maßnahmen wird der Rat besondere Aufmerksamkeit auf die 
von ihnen zu erwartende Wirksamkeit bei der Erreichung klar definierter Ziele unter 
möglichst weitgehender Vermeidung nachteiliger humanitärer Folgen legen. 

  Der Rat ist sich dessen bewußt, daß zwischen der Verhütung von bewaffneten 
Konflikten, der Erleichterung der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und der För-
derung der Sicherheit der Zivilbevölkerung, insbesondere dem Schutz menschlichen 
Lebens, ein Zusammenhang besteht. Außerdem unterstreicht der Rat, daß die bestehen-
den internationalen Strafgerichte nützliche Instrumente zur Bekämpfung der Straflosig-
keit darstellen und als ein Abschreckungsfaktor gegen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zur Verhütung von bewaffneten Konflikten beitragen können. In diesem Zu-
sammenhang anerkennt der Rat die historische Bedeutung der Verabschiedung des Rö-
mischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs338. 

  Der Rat anerkennt die wichtige Rolle, die regionale Organisationen und Abma-
chungen bei der Verhütung von bewaffneten Konflikten spielen, namentlich durch die 
Ausarbeitung von vertrauen- und sicherheitbildenden Maßnahmen. Der Rat betont au-
ßerdem, wie wichtig es ist, daß regionale Frühwarnkapazitäten unterstützt und verbes-
sert werden. Er unterstreicht die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und den Regionalorganisationen bei vorbeugenden Tätigkeiten nach Kapi-
tel VIII der Charta. Der Rat begrüßt die Treffen zwischen den Vereinten Nationen, ein-
schließlich des Sicherheitsrats, und den Regionalorganisationen und ermutigt die Teil-
nehmer, auch künftig bei diesen Treffen den Schwerpunkt auf Fragen im Zusammen-
hang mit der Verhütung von bewaffneten Konflikten zu legen. 

_______________ 
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  Der Rat wird seine Tätigkeiten und Strategien zur Verhütung von bewaffneten 
Konflikten weiter überprüfen. Er wird die Möglichkeit der Abhaltung weiterer Orientie-
rungsgespräche sowie die Stärkung seiner Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und 
Sozialrat erwägen. Außerdem wird der Rat die Möglichkeit erwägen, während der 
Millenniums-Generalversammlung ein Treffen auf Außenministerebene zur Frage der 
Verhütung von bewaffneten Konflikten abzuhalten. 

   Der Rat wird mit der Angelegenheit befaßt bleiben." 

 

 

 

 

 

DIE SITUATION IM OSTAFRIKANISCHEN ZWISCHENSEENGEBIET 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
 auch 1996 und 1998 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

  Am 30. Dezember 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär339: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 29. Dezember 1999 
betreffend Ihre Entscheidung, Berhanu Dinka zu Ihrem Sonderbeauftragten für das ost-
afrikanische Zwischenseengebiet zu ernennen340, den Mitgliedern des Sicherheitsrats 
zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben enthaltenen 
Entscheidung Kenntnis." 

 

 

_______________ 
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Teil II.  Weitere vom Sicherheitsrat behandelte Fragen 
 

ARBEITSMETHODEN UND VERFAHREN DES SICHERHEITSRATS 

 

Beschlüsse 

 Am 5. Januar 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung341: heraus 

  "1. Gemäß Ziffer 4 b) der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 30. Ok-
tober 1998342 und im Anschluß an Konsultationen unter den Ratsmitgliedern nach dem Kein-
Einwand-Verfahren kamen die Ratsmitglieder überein, für den Zeitraum bis zum 31. De-
zember 1999 die Vorsitzenden und Stellvertretenden Vorsitzenden der folgenden Sanktions-
ausschüsse zu wählen: 

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 661 (1990) betreffend die Situation zwischen 
Irak und Kuwait 

  Vorsitzender: Peter van Walsum (Niederlande) 
  Stellvertretende Vorsitzende: Argentinien und Gabun 

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 748 (1992) betreffend die Libysch-Arabische 
Dschamahirija 

  Vorsitzender: Danilo Türk (Slowenien) 
  Stellvertretende Vorsitzende: Brasilien und Gabun 

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 751 (1992) betreffend Somalia 

  Vorsitzender: Jassim Mohammed Buallay (Bahrain) 
  Stellvertretende Vorsitzende: Gambia und Niederlande 

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 864 (1993) betreffend Angola 

  Vorsitzender: Robert R. Fowler (Kanada) 
  Stellvertretende Vorsitzende: Argentinien und Malaysia 

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 918 (1994) betreffend Ruanda 

  Vorsitzender: Hasmy Agam (Malaysia) 
  Stellvertretende Vorsitzende: Bahrain und Kanada 

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 985 (1995) betreffend Liberia 

  Vorsitzender: Martin Andjaba (Namibia) 
  Stellvertretende Vorsitzende: Kanada und Malaysia 

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 1132 (1997) betreffend Sierra Leone 

  Vorsitzender: Fernando Enrique Petrella (Argentinien) 
  Stellvertretende Vorsitzende: Bahrain und Namibia 

Ausschuß des Sicherheitsrats nach Resolution 1160 (1998) 

  Vorsitzender: Celso L. N. Amorim (Brasilien) 
  Stellvertretende Vorsitzende: Gambia und Niederlande 

_______________ 
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  2. Das Präsidium der genannten Sanktionsausschüsse wird sich aus den vorstehend 
angegebenen Mitgliedern zusammensetzen, deren Amtszeit am 31. Dezember 1999 endet." 

 Am 29. Januar 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung343 heraus: 

  "I. Der Präsident des Sicherheitsrats legt Wert auf die Feststellung, dass alle Mitglie-
der des Sicherheitsrats sich damit einverstanden erklärt haben, dass die folgenden praktischen 
Vorschläge zur Anwendung gebracht werden, um die Arbeit der Sanktionsausschüsse im Ein-
klang mit den entsprechenden Resolutionen zu verbessern.  

 1. Die Sanktionsausschüsse sollten geeignete Kommunikationsmechanismen und 
-wege zu den Organen, Organisationen und Gremien des Systems der Vereinten Natio-
nen sowie zu anderen zwischenstaatlichen und regionalen Organisationen, Nachbarstaa-
ten und sonstigen betroffenen Staaten und Parteien herstellen, um die Überwachung der 
Anwendung der Sanktionsregelungen und die Bewertung ihrer humanitären Auswir-
kungen auf die Bevölkerung des sanktionierten Staates sowie ihrer wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf die Nachbar- und anderen Staaten zu verbessern.  

 2. Die Vorsitzenden der Sanktionsausschüsse sollten den betreffenden Regionen nach 
Bedarf Besuche abstatten, um aus erster Hand Informationen über die Auswirkungen 
der Sanktionsregelungen, ihre Ergebnisse und die Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung 
zu erlangen. 

 3. Die Mitgliedstaaten sollten den Sanktionsausschüssen alle verfügbaren Informa-
tionen über behauptete Verstöße gegen Waffenembargos und andere Sanktionsregelun-
gen zur Verfügung stellen. Die Sanktionsausschüsse sollten sich darum bemühen, alle 
Fälle von behaupteten Verstößen aufzuklären.  

 4. Das Sekretariat sollte gebeten werden, den Sanktionsausschüssen Informationen 
aus Publikationen, Hörfunk, Fernsehen oder anderen Medien über behauptete Verstöße 
gegen die Sanktionsregelungen oder andere für die Tätigkeit der Ausschüsse wichtige 
Fragen zur Verfügung zu stellen. 

 5. Die Leitlinien der Sanktionsausschüsse sollten klare Bestimmungen über strikte 
Maßnahmen enthalten, die von den Ausschüssen bei behaupteten Verstößen gegen die 
Sanktionsregelungen zu ergreifen sind.  

 6. Die Sanktionsausschüsse sollten ihre Leitlinien und Arbeitsabläufe so weit wie 
möglich angleichen.  

 7. Die technische Wirksamkeit der bindenden Maßnahmen sollte von den Sanktions-
ausschüssen regelmäßig auf der Grundlage von Informationen der Mitgliedstaaten, Be-
richten des Sekretariats und anderen verfügbaren Quellen evaluiert werden.  

 8. Die Praxis technischer Präsentationen durch Organisationen, die bei der Durchset-
zung der Sanktionen des Sicherheitsrats behilflich sind, während nichtöffentlicher Sit-
zungen der Sanktionsausschüsse sollte fortgesetzt werden. Unter voller Berücksichti-
gung der derzeitigen Praxis der Ausschüsse sollte es den sanktionierten betroffenen 
Staaten sowie den betreffenden Organisationen leichter gemacht werden, ihr Recht auf 
Erklärung oder Darlegung ihrer Auffassungen gegenüber den Sanktionsausschüssen 
wahrzunehmen. Die Präsentationen sollten sachlich und umfassend sein.  

 9. Das Sekretariat sollte gebeten werden, den Sanktionsausschüssen erforderlichen-
falls seine Bewertung der humanitären und wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktio-
nen zur Verfügung zu stellen.  

 10. Zur Erörterung der humanitären und wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktio-
nen sollten regelmäßige Sitzungen der Sanktionsausschüsse abgehalten werden. 

 11. Die Sanktionsausschüsse sollten während der gesamten Dauer der Sanktionsrege-
lungen die humanitären Auswirkungen der Sanktionen auf schutzbedürftige Gruppen, 
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343 S/1999/92. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

180 

namentlich Kinder, überwachen und die Mechanismen für Ausnahmen von den Sank-
tionen nach Bedarf anpassen, um die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter zu erleich-
tern. Die Ausschüsse könnten zu diesem Zweck die vom Sekretariat erarbeiteten Bewer-
tungsindikatoren heranziehen.  

 12. Die Sanktionsausschüsse sollten die möglichen Auswirkungen der Sanktionen auf 
die diplomatischen Bemühungen um die Durchführung der Resolutionen des Sicher-
heitsrats prüfen und überwachen und die Mechanismen für Ausnahmen von den Sank-
tionen gegebenenfalls entsprechend anpassen. 

 13. Bei der Wahrnehmung ihres Mandats sollten sich die Sanktionsausschüsse so weit 
wie möglich den Sachverstand und die praktische Hilfe der Mitgliedstaaten, der 
Organisationen der Vereinten Nationen, der Regionalorganisationen und aller 
humanitären und anderen zuständigen Organisationen zunutze machen. 

 14. Die Organisationen der Vereinten Nationen sowie die humanitären und anderen 
zuständigen Organisationen sollten bei Ersuchen um Ausnahmen aus humanitären 
Gründen vereinfachte Sonderverfahren in Anspruch nehmen können, um die Durchfüh-
rung ihrer humanitären Programme zu erleichtern.  

 15. Es sollte geprüft werden, wie es humanitären Organisationen ermöglicht werden 
könnte, unmittelbar bei den Sanktionsausschüssen um Ausnahmen aus humanitären 
Gründen nachzusuchen. 

 16. Nahrungsmittel, pharmazeutische und medizinische Versorgungsgüter sollten von 
Sanktionsregelungen der Vereinten Nationen ausgenommen sein. Grundlegende oder 
standardmäßige medizinische und landwirtschaftliche Ausrüstungsgegenstände und 
grundlegende oder standardmäßige Lehrmaterialien sollten ebenfalls ausgenommen 
sein. Die Aufstellung von Listen für diesen Zweck sollte in Erwägung gezogen werden. 
Auch für andere grundlegende humanitäre Güter sollten Ausnahmen erwogen werden. 
In diesem Zusammenhang wird anerkannt, dass Anstrengungen unternommen werden 
sollten, damit die Bevölkerung der Zielstaaten der Sanktionen Zugang zu ausreichenden 
Mitteln und Verfahren zur Finanzierung der Einfuhr humanitärer Güter erhält. 

 17. Die Sanktionsausschüsse sollten prüfen, wie sichergestellt werden kann, dass aus 
religiösen Gründen gewährte Ausnahmen von Sanktionsregelungen wirksamer gemacht 
werden. 

 18. Die Transparenz der Arbeit der Sanktionsausschüsse sollte unter anderem durch 
sachbezogene und detaillierte Unterrichtungen durch die Vorsitzenden erhöht werden. 

 19. Kurzprotokolle der offiziellen Sitzungen der Sanktionsausschüsse sollten umge-
hend zur Verfügung gestellt werden.  

 20. Für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen über die Arbeit der Sanktionsaus-
schüsse sollten über das Internet und andere Kommunikationsmittel verbreitet werden.  

  II. Die Ratsmitglieder werden ihre Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Arbeit der Sanktionsausschüsse fortsetzen." 

Am 30. Januar 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung344 heraus: 

  "1. Im Einklang mit der dem Sicherheitsrat nach der Charta der Vereinten Nationen 
obliegenden Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit und nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß alle einschlägigen 
Resolutionen in vollem Umfang befolgt werden, erörtert der Rat weiter, welche Optionen zur 
vollen Durchführung aller einschlägigen Ratsresolutionen betreffend Irak führen würden. 
Während er diese Erörterungen führt, hat der Rat beschlossen, daß es nützlich wäre, drei ge-
sonderte Kommissionen einzurichten, mit dem Auftrag, dem Rat spätestens bis zum 15. April 
1999 Empfehlungen vorzulegen. 
_______________ 
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  2. Der Rat bittet seinen derzeitigen Präsidenten, Celso L. N. Amorim (Brasilien), den 
Vorsitz jeder Kommission zu übernehmen. Zur Wahrung der Kontinuität würde er über seine 
derzeitige Amtszeit als Präsident hinaus den Vorsitz weiterführen. 

  3. Der Vorsitzende würde die Zusammensetzung und das Arbeitsprogramm der 
Kommissionen in enger Abstimmung mit dem Generalsekretär und dem Präsidenten des Si-
cherheitsrats festlegen. Im Benehmen mit den Mitgliedern der Kommissionen und den Rats-
mitgliedern würde der Vorsitzende geeignete Arbeitsmethoden und -pläne beschließen. Der 
Vorsitzende könnte eine Reihe von Auffassungen einholen und mehrere Sachverständige, 
darunter auch Bedienstete von Organisationen der Vereinten Nationen im Feld, bitten, sich an 
der Arbeit der Kommissionen zu beteiligen, sowie Dienstreisen nach Irak zum Zwecke der 
Gewinnung von Informationen über die Lage am Boden genehmigen, wenn er dies für ange-
bracht hält, um den Rat auf bestmögliche Weise zu beraten. 

  4. Die erste Kommission, mit Abrüstungs- sowie derzeitigen und künftigen Überwa-
chungs- und Verifikationsfragen befaßt, würde die Mitwirkung und den Sachverstand der 
Sonderkommission der Vereinten Nationen, der Internationalen Atomenergie-Organisation, 
des Sekretariats und jede weitere entsprechende fachliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die 
Kommission würde alle verfügbaren einschlägigen Informationen über den Stand der Abrü-
stung in Irak, einschließlich der aus der laufenden Überwachung und Verifikation gewonne-
nen Daten, bewerten. Sie würde dem Rat unter Berücksichtigung der einschlägigen Ratsreso-
lutionen Empfehlungen darüber vorlegen, wie erneut ein wirksames Abrüstungs- und laufen-
des Überwachungs- und Verifikationsregime in Irak eingerichtet werden könnte. 

  5. Die zweite Kommission, mit humanitären Fragen befaßt, würde die Mitwirkung 
und den Sachverstand des Büros für das Irak-Programm, des Sekretariats des Ausschusses 
nach Resolution 661 (1990) und des Sekretariats der Vereinten Nationen in Anspruch neh-
men. Diese Kommission würde die derzeitige humanitäre Lage in Irak beurteilen und dem 
Rat Empfehlungen für Maßnahmen zur Verbesserung der humanitären Lage in Irak vorlegen. 

  6. Die dritte Kommission, mit der Frage der Kriegsgefangenen und der kuwaitischen 
Vermögenswerte, einschließlich der Archive, befaßt, würde die Mitwirkung und den Sach-
verstand des Sekretariats und jede weitere entsprechende fachliche Hilfe in Anspruch neh-
men. Im Benehmen mit den entsprechenden Sachverständigen würde die Kommission ermit-
teln, inwieweit Irak die die Kriegsgefangenen und die kuwaitischen Vermögenswerte, ein-
schließlich der Archive, betreffenden Bestimmungen der Ratsresolutionen befolgt hat. Die 
Kommission würde dem Rat Empfehlungen hinsichtlich dieser Fragen vorlegen." 

 Am 17. Februar 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung345 heraus: 

  "Es ist wichtig, daß alle Mitglieder des Sicherheitsrats die Möglichkeit haben, voll an 
der Ausarbeitung der Resolutionen des Rates und der Mitteilungen des Ratspräsidenten mit-
zuwirken. Beiträge von Mitgliedern von Gruppen von Freunden und anderen ähnlichen 
Einrichtungen, die unter anderem zum Ziel haben, die Beilegung bestimmter Krisensitua-
tionen zu fördern, sind willkommen. Die Ausarbeitung der Entwürfe von Resolutionen des 
Rates und Erklärungen des Ratspräsidenten sollte in einer Weise erfolgen, die allen Ratsmit-
gliedern eine ausreichende Mitwirkung ermöglicht. Wenn auch der Rat seine Beschlüsse in 
vielen Fällen rasch verabschieden muß, sollte allen Ratsmitgliedern vor einem Tätigwerden 
des Rates zu konkreten Fragen genügend Zeit für Konsultationen und zur Prüfung der 
Entwürfe eingeräumt werden." 

 Am 16. Juni 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung346 heraus: 

  "Gemäß Ziffer 4 b) der Mitteilung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 30. Oktober 
1998342, im Nachgang zu der Mitteilung des Präsidenten vom 5. Januar 1999341 und im An-
schluß an Konsultationen unter den Ratsmitgliedern nach dem Kein-Einwand-Verfahren ka-
men die Ratsmitglieder überein, Gelson Fonseca Jr. als Nachfolger von Celso L. N. Amorim 

_______________ 
345 S/1999/165. 
346 S/1999/685. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

182 

für eine am 31. Dezember 1999 endende Amtszeit zum Vorsitzenden des Ausschusses des Si-
cherheitsrats nach Resolution 1160 (1998) zu wählen." 

 Am 11. November 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung347 her-
aus: 

  "1. Der Präsident des Sicherheitsrats möchte daran erinnern, daß der Rat in Ziffer 22 
seiner Resolution 1265 (1999) vom 17. September 1999 im Zusammenhang mit dem Punkt 
"Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten" beschloß, sofort einen geeigneten Me-
chanismus mit dem Auftrag zu schaffen, die in dem Bericht des Generalsekretärs348 enthalte-
nen Empfehlungen weiter zu prüfen und bis April 2000 geeignete Maßnahmen im Einklang 
mit den dem Rat nach der Charta der Vereinten Nationen obliegenden Verantwortlichkeiten zu 
erwägen. 

  2. Gemäß dem genannten Beschluß wurde im Anschluß an Konsultationen im Ple-
num des Rates eine aus 15 Mitgliedern auf Sachverständigenebene bestehende informelle Ar-
beitsgruppe des Rates unter dem Vorsitz der Delegation Kanadas für einen Zeitraum von 
sechs Monaten eingesetzt. 

  3. Die Ratsmitglieder ersuchen das Sekretariat, der informellen Arbeitsgruppe 
Dolmetschdienste für die sechs Arbeitssprachen des Rates bereitzustellen." 

 Am 30. Dezember 1999 gab der Präsident des Sicherheitsrats die folgende Mitteilung349 her-
aus: 

  "1. Die Mitglieder des Sicherheitsrats verweisen auf die Erklärung des Ratspräsiden-
ten vom 16. Dezember 1994 betreffend die häufigere Abhaltung öffentlicher Sitzungen350 so-
wie auf die Mitteilung des Präsidenten vom 30. Oktober 1998342, in der die Mitglieder über-
einkamen, daß der Generalsekretär aufgefordert werden solle, in öffentlichen Ratssitzungen 
Erklärungen vor dem Rat abzugeben, wenn er dies für angebracht halte. Die Ratsmitglieder 
begrüßen auch die Schritte, die der Rat unlängst unternommen hat, um in Ratssitzungen 
Unterrichtungen durch Sekretariatsangehörige zu veranstalten. In Bekräftigung ihrer Auffas-
sung, daß häufiger öffentliche Sitzungen abgehalten werden sollten, sind die Ratsmitglieder 
übereingekommen, alles zu tun, um festzustellen, welche Angelegenheiten, namentlich 
Situationen in bestimmten Ländern, auf sinnvolle Weise in öffentlichen Ratssitzungen 
behandelt werden könnten, insbesondere in der Anfangsphase der Behandlung einer Frage. 

  2. Die Ratsmitglieder verweisen auf die Mitteilung des Ratspräsidenten vom 30. Juni 
1993351, in der vereinbart wurde, daß der Rat neue mögliche Wege zur Bereitstellung von In-
formationen an Staaten, die nicht Mitglieder des Rates sind, gebührend weiter prüfen solle, 
um seine diesbezügliche Praxis zu verbessern. Die Ratsmitglieder sind übereingekommen, 
daß der Ratspräsident von nun an, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wird, den Staaten, 
die nicht Mitglieder des Rates sind, die Resolutionsentwürfe und die Entwürfe der Erklä-
rungen des Präsidenten zur Verfügung stellen soll, sobald sie im Rahmen informeller Plenar-
konsultationen eingebracht werden. Die blau gedruckten Resolutionsentwürfe werden auch 
weiterhin gemäß der Mitteilung vom 28. Februar 1994352 zur Verfügung gestellt. Die Rats-
mitglieder bekräftigen die Mitteilung des Präsidenten vom 17. Februar 1999345, in der betont 
wurde, daß die Ausarbeitung der Entwürfe von Resolutionen des Rates und Erklärungen des 
Ratspräsidenten in einer Weise erfolgen sollte, die allen Ratsmitgliedern eine ausreichende 
Mitwirkung ermöglicht. 

  3. Die Ratsmitglieder haben festgestellt, wie wichtig die Praxis der Präsidentschaft 
ist, die Staaten, die nicht Mitglieder des Rates sind, zu unterrichten. Sie kommen überein, daß 

_______________ 
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diese Unterrichtungen sachbezogen und detailliert sein und sich auf die Elemente erstrecken 
sollen, die der Präsident der Presse mitgeteilt hat. Sie kommen außerdem überein, daß diese 
Unterrichtungen kurz nach den informellen Plenarkonsultationen stattfinden sollen. Wann 
immer möglich, sollen für diese Unterrichtungen Dolmetschdienste bereitgestellt werden. Die 
Mitglieder legen dem Ratspräsidenten nahe, bei diesen Unterrichtungen oder so bald danach 
wie praktisch möglich auch künftig den Staaten, die nicht Mitglieder des Rates sind, eine Ko-
pie der Erklärungen zukommen zu lassen, die er im Anschluß an informelle Konsultationen 
vor der Presse abgibt. 

  4. Unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 28. März 
1996353 und die Mitteilung des Präsidenten vom 30. Oktober 1998342 sowie Kenntnis neh-
mend von den Ziffern 54 und 55 des Berichts des Sonderausschusses für Friedenssicherungs-
einsätze354 legen die Ratsmitglieder dem Generalsekretär nahe, die an die Ratsmitglieder ver-
teilten Informationsunterlagen über Feldmissionen umgehend auch den Staaten zur Verfügung 
zu stellen, die nicht Mitglieder des Rates sind. 

  5. In dem Bestreben, die Lösung einer behandelten Angelegenheit weiter voranzu-
bringen, haben die Ratsmitglieder eine Reihe von Sitzungsmodalitäten vereinbart, unter denen 
sie die für die jeweiligen Erörterungen am besten geeignete auswählen können. In der Er-
kenntnis, daß ihnen die vorläufige Geschäftsordnung des Rates und ihre eigene Praxis be-
trächtlichen Spielraum bei der Wahl der besten Gestaltungsform ihrer Sitzungen lassen, sind 
die Ratsmitglieder übereingekommen, daß die Sitzungen des Rates, ohne darauf beschränkt 
zu sein, wie folgt gestaltet werden könnten: 

   a)  Öffentliche Sitzungen 

 i) Sitzungen zur Fassung von Ratsbeschlüssen, an denen Mitgliedstaaten, die nicht 
Mitglieder des Sicherheitsrats sind, gemäß der Charta der Vereinten Nationen teil-
nehmen; 

 ii) Sitzungen zur Veranstaltung unter anderem von Unterrichtungen, themenbezoge-
nen Aussprachen und Orientierungsaussprachen, an denen Mitgliedstaaten, die 
nicht Mitglieder des Sicherheitsrats sind, gemäß der Charta teilnehmen; 

b) Nichtöffentliche Sitzungen 

 i) Sitzungen zur Veranstaltung von Unterrichtungen oder anderen Aussprachen, de-
nen jeder interessierte Mitgliedstaat beiwohnen kann; 

 ii) Sitzungen, denen bestimmte Mitgliedstaaten beiwohnen dürfen, deren Interessen 
nach Auffassung des Sicherheitsrats besonders von der von ihm behandelten An-
gelegenheit berührt werden, wie beispielsweise Konfliktparteien; 

 iii) Sitzungen zur Wahrnehmung von Aufgaben des Sicherheitsrats, denen nur seine 
Mitglieder beiwohnen können, wie beispielsweise die Ernennung des Generalse-
kretärs. 

 6. Die Mitglieder des Sicherheitsrats werden die Prüfung weiterer Initiativen betreffend 
die Dokumentation des Rates und andere Verfahrensfragen fortsetzen." 

 

AUFNAHME NEUER MITGLIEDER IN DIE VEREINTEN NATIONEN 

A.  Antrag der Republik Kiribati 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3995. Sitzung am 4. Mai 1999 beschloß der Sicherheitsrat nach Verabschie-
dung seiner Tagesordnung, den Antrag der Republik Kiribati auf Aufnahme in die Vereinten 
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353 S/PRST/1996/13. 
354 A/54/87. 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

184 

Nationen355 gemäß Regel 59 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Prüfung und 
Berichterstattung an den Ausschuß für die Aufnahme neuer Mitglieder zu überweisen. 

  Auf seiner 4016. Sitzung am 25. Juni 1999 erörterte der Rat den Bericht des Ausschus-
ses für die Aufnahme neuer Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Kiribati auf Auf-
nahme in die Vereinten Nationen356. 

Resolution 1248 (1999) 
vom 25. Juni 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  nach Prüfung des Antrags der Republik Kiribati auf Aufnahme in die Vereinten Natio-
nen355, 

  empfiehlt der Generalversammlung, die Republik Kiribati als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

Auf der 4016. Sitzung ohne Abstimmung verabschiedet. 

Beschluß 

  Ebenfalls auf der 4016. Sitzung gab der Präsident des Sicherheitsrats nach Verabschie-
dung der Resolution 1248 (1999) im Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab357: 

  "Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats möchte ich die Republik Kiribati zu 
diesem historischen Anlaß beglückwünschen. 

  Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kenntnis, daß sich die Republik Kiri-
bati feierlich verpflichtet hat, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Natio-
nen hochzuhalten und alle darin enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen. Wir freuen uns 
auf den Tag, an dem die Republik Kiribati demnächst ihren Platz als Mitglied der Ver-
einten Nationen unter uns einnehmen wird, und sehen einer engen Zusammenarbeit mit 
ihren Vertretern gern entgegen." 

 

B.  Antrag der Republik Nauru 

Beschlüsse 

  Auf seiner 3996. Sitzung am 4. Mai 1999 beschloß der Sicherheitsrat nach Verabschie-
dung seiner Tagesordnung, den Antrag der Republik Nauru auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen358 gemäß Regel 59 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Prüfung und 
Berichterstattung an den Ausschuß für die Aufnahme neuer Mitglieder zu überweisen. 

  Auf seiner 4017. Sitzung am 25. Juni 1999 erörterte der Rat den Bericht des Ausschus-
ses für die Aufnahme neuer Mitglieder betreffend den Antrag der Republik Nauru auf Auf-
nahme in die Vereinten Nationen359. 

 

Resolution 1249 (1999) 
vom 25. Juni 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  nach Prüfung des Antrags der Republik Nauru auf Aufnahme in die Vereinten Natio-
nen358, 
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  empfiehlt der Generalversammlung, die Republik Nauru als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

      Auf der 4017. Sitzung mit 14 Stimmen ohne Gegenstimme bei ei-
ner Enthaltung (China) verabschiedet. 

 

Beschluß 

  Ebenfalls auf der 4017. Sitzung gab der Präsident des Sicherheitsrats nach Verabschie-
dung der Resolution 1249 (1999) im Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab360: 

  "Im Namen der Mitglieder des Sicherheitsrats möchte ich die Republik Nauru zu 
diesem historischen Anlaß beglückwünschen. 

  Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kenntnis, daß sich die Republik Nauru 
feierlich verpflichtet hat, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen 
hochzuhalten und alle darin enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen. Wir freuen uns auf 
den Tag, an dem die Republik Nauru demnächst ihren Platz als Mitglied der Vereinten 
Nationen unter uns einnehmen wird, und sehen einer engen Zusammenarbeit mit ihren 
Vertretern gern entgegen." 

 

C.  Antrag des Königreichs Tonga 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4024. Sitzung am 22. Juli 1999 beschloß der Sicherheitsrat nach Verabschie-
dung seiner Tagesordnung, den Antrag des Königreichs Tonga auf Aufnahme in die Vereinten 
Nationen361 gemäß Regel 59 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Prüfung und 
Berichterstattung an den Ausschuß für die Aufnahme neuer Mitglieder zu überweisen. 

  Auf seiner 4026. Sitzung am 28. Juli 1999 erörterte der Rat den Bericht des Ausschus-
ses für die Aufnahme neuer Mitglieder betreffend den Antrag des Königreichs Tonga auf 
Aufnahme in die Vereinten Nationen362. 

Resolution 1253 (1999) 
vom 28. Juli 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  nach Prüfung des Antrags des Königreichs Tonga auf Aufnahme in die Vereinten Na-
tionen361, 

  empfiehlt der Generalversammlung, das Königreich Tonga als Mitglied in die Vereinten 
Nationen aufzunehmen. 

Auf der 4026. Sitzung ohne Abstimmung verabschiedet. 

Beschluß 

  Ebenfalls auf der 4026. Sitzung gab der Präsident des Sicherheitsrats nach Verabschie-
dung der Resolution 1253 (1999) im Namen der Ratsmitglieder die folgende Erklärung ab363: 

  "Der Sicherheitsrat hat beschlossen, der Generalversammlung die Aufnahme des 
Königreichs Tonga als Mitglied in die Vereinten Nationen zu empfehlen. Im Namen der 
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Ratsmitglieder möchte ich das Königreich Tonga zu diesem historischen Anlaß be-
glückwünschen. 

  Der Rat nimmt mit großer Genugtuung zur Kenntnis, daß sich das Königreich 
Tonga feierlich verpflichtet hat, die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Na-
tionen hochzuhalten und alle darin enthaltenen Verpflichtungen zu erfüllen. 

  Wir freuen uns auf den Tag, an dem das Königreich Tonga demnächst seinen Platz 
als Mitglied der Vereinten Nationen unter uns einnehmen wird, und sehen einer engen 
Zusammenarbeit mit seinen Vertretern gern entgegen." 

 

 

 

INTERNATIONALER STRAFGERICHTSHOF ZUR VERFOLGUNG DER VER-
ANTWORTLICHEN FÜR DIE SEIT 1991 IM HOHEITSGEBIET DES EHE-
MALIGEN JUGOSLAWIEN BEGANGENEN SCHWEREN VERSTÖSSE 
GEGEN DAS HUMANITÄRE VÖLKERRECHT 

INTERNATIONALER STRAFGERICHTSHOF ZUR VERFOLGUNG DER PERSO-
NEN, DIE FÜR VÖLKERMORD UND ANDERE SCHWERE VERSTÖSSE 
GEGEN DAS HUMANITÄRE VÖLKERRECHT IM HOHEITSGEBIET 
RUANDAS ZWISCHEN DEM 1. JANUAR 1994 UND DEM 31. DEZEMBER 1994 
VERANTWORTLICH SIND, SOWIE RUANDISCHER STAATSANGEHÖRI-
GER, DIE FÜR WÄHREND DESSELBEN ZEITRAUMS IM HOHEITSGEBIET 
VON NACHBARSTAATEN BEGANGENEN VÖLKERMORD UND ANDERE 
DERARTIGE VERSTÖSSE VERANTWORTLICH SIND 

Beschluß 

  Auf seiner 4033. Sitzung am 11. August 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 

 "Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht 

 Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und 
andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas 
zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie 
ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet 
von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwort-
lich sind 

   Ernennung des Anklägers". 

Resolution 1259 (1999) 
vom 11. August 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  unter Hinweis auf seine Resolutionen 808 (1993) vom 22. Februar 1993, 827 (1993) 
vom 25. Mai 1993, 936 (1994) vom 8. Juli 1994, 955 (1994) vom 8. November 1994 und 
1047 (1996) vom 29. Februar 1996, 

  mit Bedauern über den Rücktritt von Louise Arbour mit Wirkung vom 15. September 
1999, 

  gestützt auf Artikel 16 Absatz 4 des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugosla-
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wien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht364 und Artikel 15 des 
Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda365, 

  nach Prüfung des Vorschlags des Generalsekretärs, Carla Del Ponte zur Anklägerin bei 
den genannten Gerichten zu ernennen, 

  ernennt Carla Del Ponte zur Anklägerin bei dem Internationalen Strafgerichtshof zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be-
gangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und dem Internationalen 
Strafgerichtshof für Ruanda, mit Wirkung von dem Tag, an dem der Rücktritt von Louise Ar-
bour in Kraft tritt. 

Auf der 4033. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluß 

  Auf seiner 4063. Sitzung am 10. November 1999 beschloß der Sicherheitsrat, den Ver-
treter Ruandas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden Punktes teilzu-
nehmen: 

 "Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 
im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitäre Völkerrecht 

 Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und 
andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas 
zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie 
ruandischer Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet 
von Nachbarstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verant-
wortlich sind". 

  Auf derselben Sitzung beschloß der Rat, die Anklägerin bei dem Internationalen Straf-
gerichtshof zur Verfolgung der Verantwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehe-
maligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und 
dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die für Völkermord und 
andere schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas 
zwischen dem 1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich sind, sowie ruan-
discher Staatsangehöriger, die für während desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nach-
barstaaten begangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwortlich sind, im 
Einklang mit Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung des Rates zur Teilnahme einzula-
den. 

 

BEHANDLUNG DES ENTWURFS DES BERICHTS DES SICHERHEITSRATS 
AN DIE GENERALVERSAMMLUNG 

Beschluß 

  Auf seiner 4040. Sitzung am 2. September 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Behandlung des Entwurfs des Berichts des Sicherheitsrats an die Generalversammlung". 

  Der Beschluß des Rates fand in der folgenden Mitteilung des Präsidenten seinen Nie-
derschlag366: 

  "Auf seiner 4040. Sitzung am 2. September 1999 behandelte der Sicherheitsrat den 
Entwurf seines Berichts an die Generalversammlung für den Zeitraum vom 16. Juni 
1998 bis 15. Juni 1999. Der Sicherheitsrat verabschiedete den Berichtsentwurf ohne 
Abstimmung." 

_______________ 
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INTERNATIONALER GERICHTSHOF 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Rat auch 1946, 1948, 
1949, 1951, 1953, 1954, 1956 bis 1960, 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978,1980, 

 1981, 1982, 1984, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991 und 1993 bis 1996 verabschiedet.] 

A.  Wahl von fünf Mitgliedern des Internationalen Gerichtshofs 

Beschlüsse 

  Am 3. November 1999 wählten der Sicherheitsrat, auf seiner 4059. Sitzung, und die 
Generalversammlung, auf der 45. Plenarsitzung ihrer vierundfünfzigsten Tagung, fünf Mit-
glieder des Internationalen Gerichtshofs, um die nach Ablauf der Amtszeit der folgenden 
Richter freigewordenen Sitze zu besetzen: 

  Gilbert Guillaume (Frankreich) 
  Rosalyn Higgins (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) 
  Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela) 
  Raymond Ranjeva (Madagaskar) 
  Christopher G. Weeramantry (Sri Lanka) 

  Die folgenden Personen wurden als Mitglieder des Internationalen Gerichtshofs für eine 
am 6. Februar 2000 beginnende Amtszeit gewählt: 

  Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordanien) 
  Gilbert Guillaume (Frankreich) 
  Rosalyn Higgins (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) 
  Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela) 
  Raymond Ranjeva (Madagaskar) 

B.  Zeitpunkt der Wahl zur Besetzung eines freigewordenen Sitzes 
im Internationalen Gerichtshof 

Beschluß 

  Auf seiner 4075. Sitzung am 30. November 1999 setzte der Sicherheitsrat die Erörte-
rung des Punktes "Zeitpunkt der Wahl zur Besetzung eines freigewordenen Sitzes im Interna-
tionalen Gerichtshof"367 fort. 

Resolution 1278 (1999) 
vom 30. November 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  mit Bedauern über den Rücktritt von Richter Stephen Schwebel mit Wirkung vom 
29. Februar 2000, 

  feststellend, daß damit für die verbleibende Amtszeit von Richter Schwebel ein Sitz im 
Internationalen Gerichtshof frei wird, der nach dem Statut des Gerichtshofs besetzt werden 
muß, 

  in Anbetracht dessen, daß gemäß Artikel 14 des Statuts der Zeitpunkt der Wahl zur 
Neubesetzung dieses Sitzes vom Sicherheitsrats bestimmt wird, 

  beschließt, daß die Wahl zur Besetzung des freiwerdenden Sitzes am 2. März 2000 auf 
einer Sitzung des Sicherheitsrats und einer Sitzung der Generalversammlung auf ihrer vier-
undfünfzigsten Tagung stattfindet. 

 Auf der 4075. Sitzung ohne Abstimmung verabschiedet 

_______________ 
367 S/1999/1197. 
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1999 erstmals in die Tagesordnung des Sicherheitsrats 
aufgenommene Punkte 

 

  ANMERKUNG: Es ist Praxis des Sicherheitsrats, auf jeder Sitzung auf der Grundlage 
einer im voraus verteilten vorläufigen Tagesordnung die Tagesordnung für die betreffende 
Sitzung anzunehmen; die Tagesordnungen der einzelnen Sitzungen im Jahr 1999 finden sich 
im Offiziellen Protokoll des Sicherheitsrats (Official Records of the Security Council, Fifty-
fourth Year, 3963. bis 4086. Sitzung). 

  In der nachstehenden chronologisch geordneten Liste sind die Sitzungen aufgeführt, auf 
denen der Rat im Jahr 1999 beschlossen hat, einen bisher nicht auf der Tagesordnung stehen-
den Punkt in die Tagesordnung aufzunehmen. 

 

 
 

 

Gegenstand Sitzung Datum 

Förderung des Friedens und der Sicherheit: Humanitäre Akti-
vitäten, die für den Sicherheitsrat relevant sind ......................... 3968. 21. Januar 

Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten................ 3977. 12. Februar 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Russischen Föderation 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicher-
heitsrats, datiert vom 24. März 1999 (S/1999/320).................... 3988. 24. März 

Schreiben des Ständigen Vertreters Chinas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 
7. Mai 1999 (S/1999/523) .......................................................... 4000. 8. Mai 

Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998) 
und 1203 (1998)......................................................................... 4003. 14. Mai 

Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998) und 1239 (1999) .................................................... 4011. 10. Juni 

Förderung des Friedens und der Sicherheit: Humanitäre Hilfe 
für Flüchtlinge in Afrika ............................................................ 4025. 26. Juli 

Kleinwaffen................................................................................ 4048. 24. September 

Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) und 1244 (1999).............................  4061. 5. November 

Die Rolle des Sicherheitsrats bei der Verhütung von bewaff-
neten Konflikten......................................................................... 4072. 29. November 
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VERZEICHNIS DER 1999 VOM SICHERHEITSRATVERABSCHIEDETEN RESOLUTIONEN 
 

 
Resolution Datum Gegenstand Seite 

1220 (1999) 12. Januar Die Situation in Sierra Leone .......................................................... 2 

1221 (1999) 12. Januar Die Situation in Angola................................................................... 15 

1222 (1999) 15. Januar Die Situation in Kroatien................................................................. 26 

1223 (1999) 28. Januar Die Situation im Nahen Osten......................................................... 51 

1224 (1999) 28. Januar Die Situation betreffend Westsahara ............................................... 57 

1225 (1999) 28. Januar Die Situation in Georgien................................................................ 62 

1226 (1999) 29. Januar Die Situation zwischen Eritrea und Äthiopien ................................ 70 

1227 (1999) 10. Februar Die Situation zwischen Eritrea und Äthiopien ................................ 71 

1228 (1999) 11. Februar Die Situation betreffend Westsahara ............................................... 57 

1229 (1999) 26. Februar Die Situation in Angola................................................................... 18 

1230 (1999) 26. Februar Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik ........................ 82 

1231 (1999) 11. März Die Situation in Sierra Leone .......................................................... 3 

1232 (1999) 30. März Die Situation betreffend Westsahara ............................................... 58 

1233 (1999) 6. April Die Situation in Guinea-Bissau ....................................................... 95 

1234 (1999) 9. April Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo ........ 99 

1235 (1999) 30. April Die Situation betreffend Westsahara ............................................... 59 

1236 (1999) 7. Mai Die Situation in Timor..................................................................... 128 

1237 (1999) 7. Mai Die Situation in Angola................................................................... 19 

1238 (1999) 14. Mai Die Situation betreffend Westsahara ............................................... 59 

1239 (1999) 14. Mai Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998) und 
1203 (1998)............................................................................  34 

1240 (1999) 15. Mai Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-
afghanischen Grenze ..............................................................  89 

1241 (1999) 19. Mai Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die 
für Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das huma-
nitäre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem 
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich 
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während des-
selben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten began-
genen Völkermord und andere derartige Verstöße verantwort-
lich sind..................................................................................  112 

1242 (1999) 21. Mai Die Situation zwischen Irak und Kuwait......................................... 113 

1243 (1999) 27. Mai Die Situation im Nahen Osten......................................................... 53 

1244 (1999) 10. Juni Resolutionen des Sicherheitsrats 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 
(1998) und 1239 (1999) .........................................................  35 

1245 (1999) 11. Juni Die Situation in Sierra Leone .......................................................... 6 

1246 (1999) 11. Juni Die Situation in Timor..................................................................... 130 
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Resolution Datum Gegenstand Seite 

1247 (1999) 18. Juni Die Situation in Bosnien und Herzegowina .................................... 44 

1248 (1999) 25. Juni Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Kiribati)... 184 

1249 (1999) 25. Juni Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Nauru) ..... 184 

1250 (1999) 29. Juni Die Situation in Zypern ................................................................... 150 

1251 (1999) 29. Juni Die Situation in Zypern .............................................................  151 

1252 (1999) 15. Juli Die Situation in Kroatien................................................................. 28 

1253 (1999) 28. Juli Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Tonga) ..... 185 

1254 (1999) 30. Juli Die Situation im Nahen Osten......................................................... 54 

1255 (1999) 30. Juli Die Situation in Georgien................................................................ 66 

1256 (1999) 3. August Die Situation in Bosnien und Herzegowina .................................... 49 

1257 (1999) 3. August Die Situation in Timor..................................................................... 135 

1258 (1999) 6. August Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo ........ 103 

1259 (1999) 11. August Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Verantwortli-
chen für die im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien be-
gangenen schweren Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 

Internationaler Strafgerichtshof zur Verfolgung der Personen, die 
für schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im 
Hoheitsgebiet Ruandas verantwortlich sind, sowie ruandischer 
Staatsangehöriger, die für im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten 
begangene derartige Verstöße verantwortlich sind 

   Ernennung des Anklägers 186 

1260 (1999) 20. August Die Situation in Sierra Leone .......................................................... 7 

1261 (1999) 25. August Kinder und bewaffnete Konflikte .................................................... 159 

1262 (1999) 27. August Die Situation in Timor..................................................................... 136 

1263 (1999) 13. September Die Situation betreffend Westsahara ............................................... 60 

1264 (1999) 15. September Die Situation in Osttimor ................................................................ 140 

1265 (1999) 17. September Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten ..................... 76 

1266 (1999) 4. Oktober Die Situation zwischen Irak und Kuwait......................................... 115 

1267 (1999) 15. Oktober Die Situation in Afghanistan ........................................................... 162 

1268 (1999) 15. Oktober Die Situation in Angola................................................................... 24 

1269 (1999) 19. Oktober Die Verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit............................  172 

1270 (1999) 22. Oktober Die Situation in Sierra Leone .......................................................... 10 

1271 (1999) 22. Oktober Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik ........................ 85 

1272 (1999) 25. Oktober Die Situation in Osttimor ................................................................ 142 

1273 (1999) 5. November Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo ........ 105 
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Resolution Datum Gegenstand Seite 

1274 (1999) 12. November Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-
afghanischen Grenze ..............................................................  92 

1275 (1999) 19. November Die Situation zwischen Irak und Kuwait......................................... 117 

1276 (1999) 24. November Die Situation im Nahen Osten......................................................... 56 

1277 (1999) 30. November Die Situation betreffend Haiti ......................................................... 158 

1278 (1999) 30. November Zeitpunkt der Wahl zur Besetzung eines freigewordenen Sitzes 
im Internationalen Gerichtshof ..............................................  188 

1279 (1999) 30. November Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo ........ 107 

1280 (1999) 3. Dezember Die Situation zwischen Irak und Kuwait......................................... 117 

1281 (1999) 10. Dezember Die Situation zwischen Irak und Kuwait......................................... 118 

1282 (1999) 14. Dezember Die Situation betreffend Westsahara ............................................... 61 

1283 (1999) 15. Dezember Die Situation in Zypern ................................................................... 154 

1284 (1999) 17. Dezember Die Situation zwischen Irak und Kuwait......................................... 120 
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Datum Gegenstand Seite 

7. Januar Die Situation in Sierra Leone (S/PRST/1999/1)........................................................... 1 

19. Januar Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von Amerika bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 
1998 (S/PRST/1999/2) .............................................................................................. 30 

21. Januar Die Situation in Angola (S/PRST/1999/3) ................................................................... 16 

28. Januar Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1999/4) ......................................................... 52 

29. Januar Schreiben des Stellvertretenden Ständigen Vertreters des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats, datiert vom 11. März 1998 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten Staaten von Amerika bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats, datiert vom 27. März 
1998 (S/PRST/1999/5) .............................................................................................. 31 

12. Februar Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten (S/PRST/1999/6)...................... 73 

18. Februar Die Situation in der Zentralafrikanischen Republik (S/PRST/1999/7)......................... 80 

23. Februar Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 
(S/PRST/1999/8)....................................................................................................... 88 

27. Februar Die Situation zwischen Eritrea und Äthiopien (S/PRST/1999/9)................................. 72 

8. April Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 20. und 23. Dezember 1991 
(S/PRST/1999/10)..................................................................................................... 110 

7. Mai Die Situation in Georgien (S/PRST/1999/11) .............................................................. 65 

14. Mai Schreiben des Ständigen Vertreters Chinas bei den Vereinten Nationen an den Präsi-
denten des Sicherheitsrats, datiert vom 7. Mai 1999 (S/PRST/1999/12) .................. 33 

15. Mai Die Situation in Sierra Leone (S/PRST/1999/13)......................................................... 5 

19. Mai Die Situation in Angola (S/PRST/1999/14) ................................................................. 22 

27. Mai Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1999/15) ....................................................... 53 

27. Mai Die Situation in Somalia (S/PRST/1999/16) ................................................................ 146 

24. Juni Die Situation betreffend die Demokratische Republik Kongo (S/PRST/1999/17)....... 102 

25. Juni Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Kiribati) (S/PRST/1999/18) . 184 

25. Juni Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Nauru) (S/PRST/1999/19).... 185 

29. Juni Die Situation in Timor (S/PRST/1999/20) ................................................................... 133 

8. Juli Wahrung von Frieden und Sicherheit und Friedenskonsolidierung in der Konflikt-
folgezeit (S/PRST/1999/21) ...................................................................................... 155 

9. Juli Schreiben Frankreichs, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 20. und 23. Dezember 1991 
(S/PRST/1999/22)..................................................................................................... 111 

28. Juli Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Tonga) (S/PRST/1999/23).... 185 
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30. Juli Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1999/24) ....................................................... 55 

19. August Die Situation in Tadschikistan und entlang der tadschikisch-afghanischen Grenze 
(S/PRST/1999/25)..................................................................................................... 91 

24. August Die Situation in Angola (S/PRST/1999/26) ................................................................. 23 

3. September Die Situation in Osttimor (S/PRST/1999/27) ............................................................... 137 

24. September Kleinwaffen (S/PRST/1999/28) ................................................................................... 169 

22. Oktober Die Situation in Afghanistan (S/PRST/1999/29).......................................................... 165 

12. November Die Situation in Georgien (S/PRST/1999/30) .............................................................. 69 

12. November Die Situation in Somalia (S/PRST/1999/31) ................................................................ 148 

12. November Die Situation in Burundi (S/PRST/1999/32) ................................................................ 127 

24. November Die Situation im Nahen Osten (S/PRST/1999/33) ....................................................... 56 

30. November Die Rolle des Sicherheitsrats bei der Verhütung von bewaffneten Konflikten 
(S/PRST/1999/34)..................................................................................................... 175 
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